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Landesgesetz zur Anderung baurechtlicher Vorschriften

A. Problem und Regelungsbedurfnis

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt und in der Immobilien- und Bauwirtschaft ist ange-
spannt. Es ist erforderlich, das Bauen ziigig zu vereinfachen und zu beschleunigen

und die Bauordnungen der Lander weiter zu vereinheitlichen.

B. Losung

Die Bauministerkonferenz hat Erleichterungen, insbesondere fiir den Um- und Ausbau
im Gebaudebestand sowie zur Férderung von Investitionen in den Neubau, beschlos-
sen. Die entsprechenden Anderungen der Musterbauordnung in der Fassung vom No-
vember 2002, zuletzt geandert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom
23./24. November 2023, sind mit weiteren vereinfachenden Regelungen in der Lan-
desbauordnung Rheinland-Pfalz vom 24. November 1998 (GVBI. S. 365), zuletzt ge-
andert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. November 2024 (GVBI. S. 365),
BS 213-1, umzusetzen. Dadurch wird der Verwaltungsaufwand auch bei den Bauauf-
sichtsbehoérden reduziert.

Im Wesentlichen betreffen die Erleichterungen das Abstandsflachenrecht, brand-
schutzrechtliche Anforderungen und die Herstellung notwendiger Stellplatze. Zudem
werden Verfahren vereinfacht, etwa im Hinblick auf den Bauantrag und eine weiterge-
hende Digitalisierung, die Errichtung von Mobilfunkmasten oder Vorhaben der Landes-
verteidigung. Schlief3lich wird der Spielraum fir Abweichungen von bauaufsichtlichen
Anforderungen erweitert. All dies dient der schnellen Schaffung von Wohnraum durch
den Um- und Ausbau im Geb&udebestand und die Etablierung neuer Bau- und Wohn-
formen (Gebaudetyp E). Hinzu kommen Regelungen, um die Nutzung erneuerbarer

Energien weiter zu erleichtern.

Das Gesetz bertcksichtigt die Bevolkerungs- und Altersentwicklung.
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C. Alternativen

Keine. Eine spatere Umsetzung der Erleichterungen im Zuge einer umfassenderen
Novelle der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz wird der dringenden Lage insbeson-

dere auf dem Wohnungsmarkt nicht gerecht.

D. Kosten

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landes sind nicht zu er-

warten. Das Konnexitatsprinzip ist nicht berdhrt.

E. Zustandigkeit

Federfihrend ist das Ministerium der Finanzen.



DER MINISTERPRASIDENT DES LANDES RHEINLAND-PFALZ

29. April 2025
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55116 Mainz

Entwurf eines Ersten Landesgesetzes zur Anderung baurechtlicher
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- Elektronische Anlage -

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

als Anlage Ubersende ich |hnen den von der Landesregierung beschlossenen
Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung und Beschluss-
fassung vorzulegen.

Federfiilhrend ist das Ministerium der Finanzen.

Mit freundlichen GrifRen
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Erstes Landesgesetz

zur Anderung baurechtlicher Vorschriften*

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz vom 24. November 1998 (GVBI. S. 365), zu-
letzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. November 2024 (GVBI. S. 365),
BS 213-1, wird wie folgt geandert:

1. 8§ 6 wird wie folgt geandert:
a) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 wird die Verweisung ,§ 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 durch
die Verweisung ,§ 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 6, 8 und 9“ ersetzt.
b) In Absatz 3 Satz 3 wird die Verweisung ,§ 8 Abs. 5 Satz 3 und 4“ durch die
Verweisung ,§ 8 Abs. 5 Satz 3 und Abs. 11 Satz 1 Nr. 7“ ersetzt.

2. 8 8 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 5 Satz 4 wird gestrichen.

b) Absatz 7 wird gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 7 und in Satz 1 wie folgt geandert:
Die Verweisung ,Abséatze 1 bis 7“ wird durch die Verweisung ,Absatze 1 bis 6“
ersetzt.

d) Die bisherigen Abséatze 9 bis 11 werden Absatze 8 bis 10.

e) Folgender neue Absatz 11 wird eingefugt:
,(11) Bei rechtmaRig bestehenden Gebauden, deren AulRenwéande die nach
diesem Gesetz erforderlichen Abstandsflachen nicht einhalten, sind abwei-

chend von den Absatzen 1 bis 6 auch zulassig

* Die Verpflichtungen aus der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 9. September 2015 Uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften
und der Vorschriften fir die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI. EU Nr. L 241 S. 1) sind beachtet
worden.



Ausbau und Anderungen innerhalb des Gebaudes,

2. Nutzungsanderungen,

3. die Errichtung und Anderung von Vor- und Anbauten, die firr sich genom-
men die Tiefe der Abstandsflachen nach Absatz 6 einhalten,

4. Aufstockungen und die Errichtung und Anderung von Aufbauten, wenn
deren Abstandsflachen nicht tUber die Abstandsflachen des bestehenden
Gebaudes hinausgehen,

5. der Ersatz von Gebauden oder Gebaudeteilen bis zu den bisherigen Ab-
messungen; die Nummern 2 bis 4 bleiben unberthrt,

6. die Errichtung vor die AuRenwand vortretender Aufziige, Treppen und
Treppenraume, wenn zu Nachbargrenzen ein Abstand von mindestens
2 m eingehalten wird; sie sind in den Abstandsflachen von Gebauden auf
demselben Grundstick zulassig, wenn die Beleuchtung mit Tageslicht
nicht erheblich beeintrachtigt wird und der Brandschutz gewéhrleistet ist,
und

7. Malnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung und Anlagen zur Nut-
zung solarer Strahlungsenergie, soweit sie insgesamt die Abstandsflache
um nicht mehr als 0,40 m verringern und die Bedachung um nicht mehr
als 0,40 m parallel zur Dachflache angehoben wird.

Satz 1 Nr. 1 bis 6 gilt nicht fir Gebaude im Sinne des Absatzes 8.¢

f)  Der bisherige Absatz 12 wird gestrichen.
g) Der bisherige Absatz 13 wird Absatz 12.
h) Der bisherige Absatz 14 wird Absatz 13 und erhélt folgende Fassung:

,(13) Antennenanlagen im AulRenbereich einschlie3lich der Masten mit einer

maximalen Breite des Mastes von 1,50 m und einer Gesamthdéhe von nicht

mehr als 50 m sind ohne eigene Abstandsflachen gegeniber anderen Grund-
sticken im AuRenbereich zulassig. Fur sonstige Antennenanlagen einschliel3-

lich Masten im Aul3enbereich kann eine Tiefe der Abstandsflache bis zu 0,2 H

zugelassen werden.”

3. In 815 Abs. 4 Satz 4 Nr. 2 werden die Worte ,und keine Bedenken wegen der

Personenrettung bestehen” gestrichen.



4. Dem § 28 Abs. 1 wird folgender Satz angefugt:
»oatz 1 gilt nicht fur Turen und Fenster, Fugendichtungen, brennbare Dammstoffe
in nicht brennbaren geschlossenen Profilen der Aufenwandkonstruktionen sowie

Kleinteile, die nicht zur Brandausbreitung beitragen.”

5. Dem § 30 Abs. 6 wird folgender Satz angefugt:
.Satz 1 gilt fir rechtmaRig bestehende Gebaude, die durch nachtraglichen Dach-
ausbau zur Schaffung von Wohnraum zu einem Gebaude der Gebaudeklasse 4

werden, entsprechend.”

6. 8 39 erhélt folgende Fassung:
,8 39
Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Warmeerzeugung und

Energiebereitstellung

(1) Feuerstatten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) mussen betriebssicher
und brandsicher sein.

(2) Feuerstatten durfen in Raumen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art der
Feuerstatte und nach Lage, GroRRe, baulicher Beschaffenheit und Nutzung der
Réaume Gefahren nicht entstehen.

(3) Abgase von Feuerstatten sind durch Abgasleitungen, Schornsteine und Ver-
bindungsstiicke (Abgasanlagen) so abzufihren, dass keine Gefahren oder unzu-
mutbaren Belastigungen entstehen. Abgasanlagen sind in solcher Zahl und Lage
und so herzustellen, dass die Feuerstéatten des Gebaudes ordnungsgemal ange-
schlossen werden kénnen. Sie mussen leicht gereinigt werden konnen. Die
Satze 1 bis 3 gelten nicht fir Feuerungsanlagen, die nach dem Stand der Technik
ohne eine Einrichtung zur Ableitung der Abgase betrieben werden kdnnen.

(4) Behalter und Rohrleitungen fur brennbare Gase und Flissigkeiten missen be-
triebssicher und brandsicher sein. Diese Behalter sowie feste Brennstoffe sind so
aufzustellen oder zu lagern, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Bel&stigun-
gen entstehen.

(5) Fur ortsfeste Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen,
Verdichter und Wasserstoff-Elektrolyseure sowie die Ableitung ihrer Prozessgase

gelten die Absatze 1 bis 3 entsprechend.”
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7.

Dem § 44 werden folgende Absétze 8 bis 10 angefligt:

»(8) Werden Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsraumen in rechtmafig bestehen-

den Gebauden in Wohnraum umgenutzt, sind auf bestehende Gebéude und Bau-

teile die Anforderungen der 88 27, 28, 30 bis 32 fur die Wohnnutzung nicht anzu-

wenden.

(9) Fallen rechtmaRig bestehende Gebéaude aufgrund eines Dachgeschossaus-

baus oder einer Aufstockung zu Wohnzwecken nach § 2 Abs. 2 Satz 2 in die Ge-

baudeklasse 4, so sind fur die bestehende Geb&udekonstruktion die Anforderun-

gen an den Feuerwiderstand der tragenden und aussteifenden sowie

raumabschlie3enden Bauteile der Geb&udeklasse 3 ausreichend, wenn

1. Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, Rettungswege nach 8§ 15
Abs. 4 Satz 2 und 3 haben,

2. die Turen vom notwendigen Treppenraum zu Kellergeschossen mindestens
feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieRend sind,
der notwendige Treppenraum nach § 34 Abs. 11 entraucht werden kann und
Wohnungseingangstiren der neu geschaffenen Wohnungen mindestens feu-
erhemmend, rauchdicht und selbstschliel3end sind, sofern im notwendigen
Treppenraum die notwendige Treppe oder Wand- und Deckenbekleidungen
aus brennbaren Baustoffen bestehen oder die tbrigen Turen des notwendi-
gen Treppenraums nicht mindestens den Anforderungen nach 8 34 Abs. 9
entsprechen.

Betragt die Aufstockung nicht mehr als ein Geschoss, so sind fur dieses Geschoss

die Anforderungen an den Feuerwiderstand der tragenden und aussteifenden so-

wie raumabschlieRenden Bauteile der Gebaudeklasse 3 ausreichend.

(10) Fallen rechtmé&Rig bestehende Gebaude aufgrund eines Dachgeschossaus-

baus oder einer Aufstockung um maximal zwei Geschosse zu Wohnzwecken nach

8§ 2 Abs. 2 Satz 2 in die Geb&udeklasse 5, gilt Absatz 9 entsprechend, wenn die

Hohe von 22 m nach 8 2 Abs. 3 nicht Uberschritten wird und die Bauteile nach

Absatz 9 Satz 1 und 2 die Anforderungen an tragende und aussteifende sowie

raumabschliel3ende Bauteile der Gebaudeklasse 4 erfillen und im Treppenraum

eine trockene Steigleitung vorhanden ist, sofern das Treppenauge eine lichte

Breite von 0,15 m unterschreitet.”



8 47 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

In Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 werden nach dem Wort ,Verkehrsmittel* die

Woérter ,oder alternativer Mobilitatskonzepte® eingefligt.

In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte ,und die Herstellung von Stellplatzen

oder Garagen auf dem Grundstuck nicht oder nur unter grof3en Schwierigkei-

ten maoglich ist; Absatz 4 ist in diesen Fallen nicht anwendbar gestrichen.

8§ 62 Abs. 1 wird wie folgt geandert:

a) Nummer 2 wird wie folgt geandert:

b)

aa) In Buchstabe e wird nach dem Wort ,Naturdenkmalern® der Strichpunkt

durch ein Komma ersetzt.

bb) Folgende Buchstaben f bis h werden angefiigt:

)

9)

h)

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie im Geltungsbereich
einer stadtebaulichen oder einer Satzung nach § 88, die Regelungen
Uber die Zulassigkeit, den Standort und die Grol3e der Anlage enthalt,
wenn sie den Festsetzungen nicht widersprechen,

Anlagen zur Wasserstofferzeugung, sofern der darin erzeugte Was-
serstoff dem Eigenverbrauch in den baulichen Anlagen dient, fur die
sie errichtet werden,

Anlagen zur Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff sowie die zu-
gehdrigen Gasspeicher, bei denen die Prozessschritte Erzeugung
und Nutzung in einem werksmafig hergestellten Gerat kombiniert

sind und die Speichermenge 20 kg nicht Uberschreitet;*.

In Nummer 3 Buchst. g werden die Worte ,aulerhalb von Gebauden® durch

die Worte ,sowie damit verbundene Nutzungsanderungen® ersetzt.

Nummer 4 wird wie folgt geandert:

aa) In Buchstabe b Halbsatz 1 werden nach dem Wort ,Dachhaut,” die Worte

.im Aufenbereich freistehend mit einer Hohe bis zu 20 m* eingefugt.

bb) Nach Buchstabe b wird folgender neue Buchstabe c eingeflgt:

,C) ortsveranderliche Antennenanlagen, die fur langstens 24 Monate

aufgestellt werden; bei Masten mit mehr als 10 m Héhe ist die ge-
plante Aufstellung der Bauaufsichtsbehérde und der Gemeinde frth-

zeitig anzuzeigen und muss sich die Bauherrin oder der Bauherr vor



Baubeginn die Standsicherheit der MalRnahme von einer Person
nach § 66 Abs. 6 Satz 1 bestatigen lassen,”.
cc) Die bisherigen Buchstaben c bis f werden Buchstaben d bis g.

d) In Nummer 8 Buchst. e werden die Worte ,, wenn sie in rdumlicher Verbin-
dung mit einer offenen Verkaufsstelle stehen® durch die Worte ,einschlief3lich
Paketstationen und &hnliche Anlagen® ersetzt.

e) Nummer 11 wird wie folgt geandert:
aa) Nach Buchstabe k wird folgender neue Buchstabe | eingefiigt:

.l) Vorhaben, die der Landesverteidigung dienen; ausgenommen sind
Vorhaben, fiur die eine Umweltvertraglichkeitsprifung oder eine Vor-
prifung nach dem Recht Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung
durchzufihren sind,”.

bb) Der bisherige Buchstabe | wird Buchstabe m und wie folgt geandert:
Die Verweisung ,Nummern 1 bis 11 Buchst. k* wird durch die Verweisung

,Nummern 1 bis 11 Buchst. I ersetzt.

10. 8§ 63 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 erhalt folgende Fassung:
,(1) Der Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung (Bauantrag) ist von der
Bauherrin oder dem Bauherrn bei der Bauaufsichtsbehdrde einzureichen.*

b) Absatz 3 erhalt folgende Fassung:
,(3) Die Bauaufsichtsbehorde leitet den Bauantrag unverziglich an die Ge-
meindeverwaltung weiter und ersucht soweit erforderlich um die Erteilung des
Einvernehmens der Gemeinde, die umgehend zu dem Vorhaben Stellung
nimmt. Bei verbandsangehdrigen Gemeinden tritt an die Stelle der Gemein-

deverwaltung die Verbandsgemeindeverwaltung.”

11. In 8 65 Abs. 2 Satz 1 — Einleitung — werden die Worte ,zehn Werktagen® durch die
Angabe ,15 Arbeitstagen” ersetzt.

12. 8§ 66 wird wie folgt geandert:

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefugt:



b)

,Bei Antennenanlagen einschliellich der Masten mit einer Hohe bis zu 50 m
und notwendiger Versorgungseinrichtungen gelten die Satze 1 und 2 entspre-
chend mit der Maf3gabe, dass nur die Bescheinigung tiber die Gewébhrleistung
der Standsicherheit vorliegen muss.*“
In Absatz 3 Satz 3 wird die Verweisung ,§ 62 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. f“ durch die
Verweisung ,§ 62 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. g“ ersetzt.
Absatz 5 erhalt folgende Fassung:
,(5) Die Vollstandigkeit des Bauantrags ist unter Angabe des Datums ihrer
Feststellung in Textform zu bestatigen. Bei Vorhaben nach Absatz 1 Satz 1
Nr. 1 bis 10 ist iber den Bauantrag innerhalb einer Frist von einem Monat, bei
Vorhaben nach Absatz 2 Satz 1 und 3 innerhalb einer Frist von drei Monaten
zu entscheiden. Die Frist beginnt
1. 15 Arbeitstage nach Eingang des Bauantrags bei der Bauaufsichtsbe-
horde oder
2. 15 Arbeitstage nach Eingang der verlangten Unterlagen, wenn die Bau-
aufsichtsbehérde vor Fristbeginn eine Aufforderung nach § 65 Abs. 2
Satz 2 versandt hat;
ist das Einvernehmen der Gemeinde nach 8§ 14 Abs. 2 Satz 2 oder § 36 Abs. 1
Satz 1 BauGB erforderlich, beginnt diese Frist friihestens mit Eingang der Mit-
teilung Uber die Entscheidung der Gemeinde oder, sofern das Einvernehmen
der Gemeinde durch Fristablauf nach § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB als erteilt gilt,
mit dem Zeitpunkt, bis zu dem die Mitteilung tber die Verweigerung des Ein-
vernehmens der Gemeinde bei der Bauaufsichtsbehdrde hatte eingehen mus-
sen. Die Bauaufsichtsbehdrde kann die Frist aus wichtigem Grund um bis zu
zwei Monate verlangern. Als wichtiger Grund gelten insbesondere die not-
wendige Beteiligung anderer Behdrden sowie Entscheidungen tber Abwei-
chungen. Die Baugenehmigung gilt als erteilt, wenn tiber den Bauantrag nicht
innerhalb der nach den Satzen 2 bis 4 mal3geblichen Frist entschieden wor-
den ist. Satz 6 findet keine Anwendung, wenn die Bauherrin oder der Bauherr
vor Ablauf der Frist gegentber der Bauaufsichtsbehdrde in Textform auf den
Eintritt der Genehmigungsfiktion verzichtet hat; auf Verlangen der Bauherrin
oder des Bauherrn hat die Bauaufsichtsbehdrde die Baugenehmigung nach

Satz 6 schriftlich zu bestéatigen. Die Séatze 1 bis 7 gelten nicht fir Vorhaben im



AulRenbereich nach § 35 BauGB; davon ausgenommen sind Antennenanla-
gen nach Absatz 2 Satz 3. Bei Bauvorhaben nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 11, die
eine Anlage mit einer Stromerzeugungskapazitat unter 150 kW betreffen, darf
das Baugenehmigungsverfahren nicht langer als ein Jahr, bei sonstigen An-
lagen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 11 nicht langer als zwei Jahre jeweils nach
Eingang der vollstandigen Bauunterlagen dauern. Die Bauaufsichtsbehorde
kann die Fristen nach Satz 9 in durch aul3ergewdhnliche Umstande hinrei-

chend begrtindeten Fallen um bis zu einem Jahr verlangern.“

13. § 67 wird wie folgt geandert:

a)

b)

d)

Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefigt:

,Satz 1 gilt unter den Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 und des Satzes 2

im Anwendungsbereich des § 34 BauGB fur die Anderung und Nutzungsan-

derung von Dachgeschossen zu Wohnzwecken einschlie3lich der Errichtung

von Dachgauben bei Gebauden sowie im Anwendungsbereich des § 35

Abs. 1 Nr. 8 Buchst. b BauGB fiir die Errichtung und Anderung von Anlagen

zur Nutzung solarer Strahlungsenergie.”

Absatz 3 Satz 3 erhalt folgende Fassung:

,In diesem Fall leitet die Gemeinde die Unterlagen umgehend an die Bauauf-

sichtsbehérde weiter; 8 63 Abs. 3 gilt entsprechend.®

In Absatz 4 wird die Verweisung ,§ 63 Abs. 1 und 2 durch die Verweisung

.8 63 Abs. 2 und 3 Satz 2 ersetzt.

Absatz 5 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung ,§ 66 Abs. 2 Satz 1 durch die Verweisung
,3 66 Abs. 2 Satz 1 und 3 ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Verweisung ,8 63 Abs. 1 und 2, § 66 Abs. 2 Satz 2°
durch die Verweisung ,8 63 Abs. 2 und 3 Satz 2, § 66 Abs. 2 Satz 2

und 3“ ersetzt.

14. In 8 68 Abs. 2 Satz 3 werden nach dem Wort ,Zustellung“ die Worte ,oder Be-
kanntgabe nach MalRgabe des § 9 Abs. 1 des Onlinezugangsgesetzes (OZG) vom
14. August 2017 (BGBI. | S. 3122 -3138-) in der jeweils geltenden Fassung“ ein-
gefugt.
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15. 8§ 69 wird wie folgt geandert:

16.

17.

18.

19.

a)

b)

Absatz 1 wird wie folgt geandert:
aa) In Satz 1 wird das Wort ,kann® durch das Wort ,soll“ ersetzt.
bb) Folgender neue Satz 2 wird eingefligt:
,Dies gilt insbesondere fur
1. Vorhaben, die der Weiternutzung bestehender Gebaude dienen,
2. Vorhaben zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Ener-
gien oder
3. Vorhaben zur Erprobung neuer Bau- und Wohnformen.*
cc) Im neuen Satz 4 wird die Verweisung ,Satz 2“ durch die Verweisung
.Satz 3“ ersetzt.
dd) Im neuen Satz 5 wird die Verweisung ,Satz 3“ durch die Verweisung
.Satz 4“ ersetzt.
In Absatz 2 Satz 1 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgen-
der Halbsatz angefligt:
,dies gilt nicht in den Fallen des § 62 Abs. 1 Nr. 11 Buchst. .*

In 8 74 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort ,Zustellung® die Worte ,oder Be-
kanntgabe nach MalRRgabe des § 9 Abs. 1 OZG* eingeflgt.

In 8 76 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte ,und Geruste“ durch die Worte ,, Geriste

und ortsveranderliche Antennenanlagen® ersetzt.

8§ 77 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

Nach dem Wort ,zugestellt werden die Worte ,oder nach Maltgabe des § 9
Abs. 1 OZG bekannt gegeben” eingefugt.

Die Verweisung ,§ 66 Abs. 5 Satz 5 wird durch die Verweisung ,§ 66 Abs. 5
Satz 6 ersetzt.

§ 83 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 wird das Wort ,,Gemeindeverwaltung“ durch das
Wort ,Bauaufsichtsbehdrde® ersetzt.
Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 erhélt folgende Fassung:
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

,vorhaben, die der Landesverteidigung dienen und die nicht nach § 62 Abs. 1
Nr. 11 Buchst. | genehmigungsfrei sind, bedirfen der Zustimmung der oberen

Bauaufsichtsbehorde;*.

8§ 86 Abs. 3 Satz 3 erhalt folgende Fassung:
,=Eintragungen in das Baulastenverzeichnis sind den zustandigen Vermessungs-
und Katasterbehdrden zum Zweck der Aufnahme eines Hinweises in das Liegen-

schaftskataster mitzuteilen.”

In 8 87 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 1 werden nach dem Wort ,Feuerungsanlagen® die
Worte ,, sonstige Anlagen zur Warmeerzeugung und Energiebereitstellung“ ein-

geflugt.

In 8§ 89 Abs. 4 Satz 1 Nr. 7 wird die Verweisung ,§ 66 Abs. 2 Satz 2 durch die
Verweisung ,§ 66 Abs. 2 Satz 2 oder Satz 3 ersetzt.

Es werden folgende Verweisungen ersetzt:
in 8 70 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 6 Satz 2 ,§ 66 Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 1*
durch ,8 66 Abs. 5 Satz 2“.

Es werden jeweils nach dem Wort ,zuzustellen® folgende Worte angefugt:

dem 870 Abs. 3 Satz 1 und 2, 8 74 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 1 und 8§ 75 Abs. 2
Satz 4 ,oder nach MalRgabe des § 9 Abs. 1 OZG bekannt zu geben®.

Die Inhaltstibersicht wird entsprechend den vorstehenden Bestimmungen geén-

dert.

Artikel 2

Die Landesverordnung Uber Bauunterlagen und die bautechnische Prifung vom
16. Juni 1987 (GVBI. S. 165), zuletzt geandert durch Verordnung vom 13. Februar
2025 (GVBI. S. 64), BS 213-1-1, wird wie folgt geédndert:
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1. 8§ 3 Abs. 3 wird wie folgt geandert:
a) In Nummer 4 wird der Schlusspunkt durch ein Komma ersetzt.
b) Folgende Nummer 5 wird angefugt:
,D. beim Ersatz von Gebauden (8 8 Abs. 11 Satz 1 Nr. 5 LBauO) die AulRen-

bauteile des zu ersetzenden Gebaudes und die neuen Bauteile.”

2. In 84 Abs. 2 Satz 1 - Einleitung — wird die Verweisung ,8 34 des Produktsicher-
heitsgesetzes” durch die Verweisung ,8 31 des Gesetzes uber Giberwachungsbe-
durftige Anlagen vom 27. Juli 2021 (BGBI. | S. 3146 -3162-) in der jeweils gelten-

den Fassung” ersetzt.

3. In 87 Abs.6 Satz1l - Einleitung — wird die Verweisung ,862 Abs.1 Nr. 4
Buchst. f* durch die Verweisung ,8 62 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. g“ ersetzt.

Artikel 3

Inkrafttreten, Ubergangsbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des Artikels 1 Nr. 10, 11, 12 Buchst. a und c,
Nr. 13, 18 Buchst. b, Nr. 19 Buchst. a, Nr. 20, 22 und 23 am ersten Tage des auf die
Verkindung folgenden zweiten Kalendermonats in Kraft. Artikel 1 Nr. 10, 11, 12
Buchst. a und c, Nr. 13, 18 Buchst. b, Nr. 19 Buchst. a, Nr. 20, 22 und 23 tritt am ers-
ten Tage des auf die Verkiindung folgenden vierten Kalendermonats in Kratft.

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleiteten Verfahren sind nach den
zur Zeit der Antragstellung geltenden Verfahrensbestimmungen weiterzufthren.

(3) Ist ein Bauantrag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellt worden, so kann
die antragstellende Person verlangen, dass die Entscheidung nach dem zur Zeit der

Antragstellung geltenden Recht getroffen wird.
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Begrundung

A. Allgemeines

Die schwierige Situation auf dem Wohnungsmarkt und die angespannte Lage in der
Bau- und Immobilienwirtschaft sollen durch vielfaltige MaRnahmen des Bundes und

der Lander schnell und nachhaltig verbessert werden.

Wesentliche Schritte wurden mit dem Pakt fir Planungs-, Genehmigungs- und Umset-
zungsbeschleunigung vom 6. November 2023 und im Bindnis fur bezahlbaren Wohn-
raum anlasslich des Wohngipfels am 25. September 2023 mit einem 14-Punkte-Plan
eingeleitet. Dem folgend hat die Bauministerkonferenz in ihrer 142. Sitzung am
23./24. November 2023 und in ihrer 145. Sitzung am 26./27. September 2024 Ande-
rungen der Musterbauordnung (im Folgenden abgekirzt MBO) in der Fassung vom
November 2002 beschlossen mit dem Ziel, das Bauen zu erleichtern und insbesondere
die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum schnell zu férdern. Dies ist dringlich in der
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBI. S. 365),
zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. November 2024 (GVBI. S. 365),

BS 213-1, umzusetzen.

Weitere Vereinfachungen betreffen Vorhaben der Landesverteidigung, die Mobil-
funkinfrastruktur, die Nutzung erneuerbarer Energien und Einzelheiten des bauauf-
sichtlichen Verfahrens. All dies verringert sowohl die Anforderungen an das eigentliche

Bauen als auch den damit verbundenen Verwaltungsaufwand.

Fortgefuhrt werden damit die bisherigen Ma3nahmen zur Modernisierung und Verein-
fachung des Bauordnungsrechts, etwa im Hinblick auf die Digitalisierung und die Nut-
zung erneuerbarer Energien. Weitergehende Anpassungen an die Musterbauordnung
im Sinne der von Bund und Landern beabsichtigten Vereinheitlichung aller Bauord-
nungen sowie weitere moglicherweise erforderliche Anderungen bleiben spaterer Ge-
setzgebung vorbehalten. Der vorliegende Gesetzentwurf trdgt dem von der Bauminis-

terkonferenz formulierten ,Belastungsstopp” bei Bauvorschriften Rechnung.
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Im Einzelnen erleichtert der vorliegende Gesetzentwurf den Um- und Ausbau im Ge-
baudebestand, um Wohnraum zu schaffen. Das ist stadtebaulich, wirtschaftlich und
aus okologischer Sicht sinnvoll. Dafir wird das Abstandsflachenrecht maR3voll ange-
passt und es werden brandschutzrechtliche Anforderungen in vertretbarem Umfang
reduziert. Zudem entféallt die Pflicht zur Herstellung notwendiger Stellplatze bei der
Schaffung von Wohnraum durch Aufstockung, Ausbau von Dachgeschossen und bei
Nutzungsanderungen nunmehr umfassend. Bei der Ermittlung notwendiger Stellplatze
sollen kiinftig neben der Moglichkeit der Nutzung 6ffentlicher Verkehrsmittel auch al-

ternative Mobilitatskonzepte Berlicksichtigung finden.

Verfahrensrechtlich wird fir den Ausbau von Dachgeschossen zu Wohnraum das Frei-
stellungsverfahren ausnahmsweise auch dann ermdglicht, wenn Gebaude nicht im
Geltungsbereich eines Bebauungsplans, sondern im unbeplanten Innenbereich liegen.
Zudem sollen bei Vorhaben zur Weiternutzung bestehender Gebaude einfacher als

bisher Abweichungen von bauaufsichtlichen Anforderungen erteilt werden kénnen.

Mit Blick auf den Neubau wird der Gebaudetyp E zum einfachen, experimentellen und
effizienten Bauen in der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz verankert. Fir soge-
nannte Vorhaben zur Erprobung neuer Bau- und Wohnformen wird eine weitgehende
Abweichungsmaoglichkeit statuiert. Wesentlich fur die Praxis sind hier zivilrechtliche
Anpassungen in einem zukinftigen ,Gebaudetyp-E-Gesetz“ und die Hinweise in der
,Leitlinie und Prozessempfehlung Gebaudetyp E“ des Bundesministeriums fir Woh-

nen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Weitere verfahrensrechtliche Vereinfachungen betreffen Vorhaben der Landesvertei-
digung, fur die das bisher von den Struktur- und Genehmigungsdirektionen durchzu-
fuhrende Kenntnisgabeverfahren grundsatzlich entfallen wird.

Der fur eine flachendeckende Versorgung mit leistungsfahigem Mobilfunk entspre-
chend der Gigabit-Strategien von Land und Bund notwendige Ausbau der Infrastruktur
wird weiter erleichtert. So werden bestimmte kleinere Antennenanlagen baugenehmi-
gungsfrei gestellt und fur groRere Anlagen bis zu einer H6he von 50 m, die zudem im

Aullenbereich in bestimmten MalRen keine Abstandsflachen mehr einhalten muissen,
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das vereinfachte Genehmigungsverfahren ertffnet und auf Verlangen der Bauherr-
schaft auch das Freistellungsverfahren, wenn sich die Anlage im Geltungsbereich ei-
nes Bebauungsplans befindet. Fur bis zu 24 Monate voribergehend aufgestellte orts-
veranderliche Antennenanlagen wird sowohl auf die Baugenehmigungspflicht als auch

eine Ausfuhrungsgenehmigung verzichtet.

Malinahmen zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien (insbeson-
dere das Anbringen und Errichten von Solaranlagen) werden an verschiedenen Stellen
der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz erneut vereinfacht. Das betrifft die Abstands-
flachen, den Katalog der genehmigungsfreien Vorhaben, die Anwendung des Freistel-
lungsverfahrens und die Zulassung von Abweichungen von bauaufsichtlichen Anfor-
derungen. Moderne Energie-/Heizsysteme (Wasserstoff, Elektrolyseure, Brennstoff-
zellen) werden baugenehmigungsfrei gestellt. Zudem wird die Vorschrift zu Feue-
rungsanlagen und sonstigen Anlagen zur Warmeerzeugung und Energiebereitstellung
anwenderfreundlich modernisiert. Im Hinblick auf Ladestationen fir elektrisch betrie-
bene Kraftfahrzeuge wird die Baugenehmigungsfreiheit auf damit verbundene Nut-
zungsanderungen sowie klarstellend auf solche Ladestationen erweitert, die sich in-
nerhalb von Geb&auden befinden.

Verfahrensstraffende Regelungen betreffen schlie3lich auch den Bauantrag und des-
sen Bearbeitung. Er ist zukunftig bei der unteren Bauaufsichtsbehdrde einzureichen
und wird von dort unverziglich an die Gemeindeverwaltung weitergeleitet, die wie bis-
her umgehend Stellung nimmt und auf das Ersuchen der Bauaufsichtsbehorde die
Entscheidung Uber das gemeindliche Einvernehmen tbermittelt; nur im Freistellungs-
verfahren sind die Bauunterlagen nach wie vor bei der Gemeindeverwaltung vorzule-
gen. Diese Verfahrensumstellung ist Folge der Digitalisierung und entspricht dem Pro-
zedere in den anderen Bundeslandern. Modifiziert werden zudem Verfahren und
Fristen nach Eingang des Bauantrags im vereinfachten Genehmigungsverfahren. Im
Hinblick auf die Bekanntgabe von Baugenehmigung, Typenprifung, der Zulassung ei-
ner Abweichung und Nachbarmitteilungen wird neben der férmlichen Zustellung die
Moglichkeit eréffnet, diese in einem digitalen Portal zum Abruf nach MaRRgabe des § 9
Abs. 1 des Onlinezugangsgesetzes (0OZG) vom 14. August 2017 (BGBI. | S. 3122

-3138-) in der jeweils geltenden Fassung bereitzustellen. Damit werden die rechtlichen
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Rahmenbedingungen fir die Digitalisierung der bauaufsichtlichen Verfahren weiter

ausgebaut.

Zu dem am 29. Oktober 2024 vom Ministerrat im Grundsatz gebilligten Gesetzentwurf
wurden die betroffenen kommunalen Spitzenverbande, Behdérden, Kammern und Ver-
bande insbesondere des Baugewerbes und der Wohnungswirtschaft, die Landesbe-
auftragte fur die Belange von Menschen mit Behinderungen und der Landesbeauf-
tragte fur den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz unter Hinweis
auf den besonderen Eilbedarf angehort (insgesamt 70). 26 Verbande und Stellen ha-

ben eine Stellungnahme abgegeben.

Der Kommunale Rat befasste sich im Umlaufverfahren mit dem Gesetzentwurf, der

mangels Antrags auf mindliche Erérterung als zur Kenntnis genommen gilt.

Die kommunalen Spitzenverbédnde (beteiligt gemall § 27 der Gemeinsamen Ge-
schéaftsordnung -GGO-, § 129 der Gemeindeordnung und § 72 der Landkreisordnung)
aul3ern sich unterschiedlich. Wahrend der Gemeinde- und Stadtebund Rheinland-
Pfalz e.V. keine Einwande erhebt, &uf3ern der Landkreistag Rheinland-Pfalz und der
Stadtetag Rheinland-Pfalz Kritik im Hinblick auf die Straffung des vereinfachten Ge-
nehmigungsverfahrens und der dortigen Genehmigungsfiktion, die Erweiterung des
Freistellungsverfahrens auf einzelne Vorhaben im unbeplanten Innenbereich und die
Abstandsflachenregelung fir untergeordnete Grenzgeb&aude: Dies fihre zu unnétiger
Mehrbelastung bei den Bauaufsichtsbehorden, zur Reduzierung der erforderlichen
bauaufsichtlichen Kontrolle und zu fortbestehender Rechtsunsicherheit. Zum Vorha-
ben, die Bauantrage nicht mehr wie bisher bei den Gemeindeverwaltungen, sondern
zukunftig unmittelbar bei den Bauaufsichtsbehorden einreichen zu lassen, wurden

keine Einwendungen vorgetragen.

Aus diesen Stellungnahmen ergeben sich keine Anderungen des Gesetzentwurfs. Die
kritisierte Verscharfung der Genehmigungsfiktion im vereinfachten Verfahren durch
den Entfall der fristauslésenden Wirkung der Vollstandigkeitsfeststellung ist Teil der
Anpassung der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz an die Musterbauordnung und die
Rechtslage in zahlreichen anderen Bundeslandern. Die Praktikabilitdt wird Gber einen

angemessenen zeitlichen Puffer fur den Fristbeginn gewahrleistet; zudem kann die
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Bauaufsichtsbehorde selbstverstandlich weiterhin fehlende Unterlagen nachfordern.
Schlielilich liegt die neu geschaffene bauherrnseitige Moglichkeit, auf den Eintritt der
Genehmigungsfiktion zu verzichten, dann regelmafig auch im Interesse der Bauauf-

sichtsbehorden.

Die beanstandete Erweiterung des Freistellungsverfahrens fiir die Anderung von
Dachgeschossen zu Wohnzwecken und die Errichtung von Dachgauben ist geboten,
da diese kleineren Vorhaben in der Regel keine stadtebaulichen Konflikte auslésen
oder verstarken. Eine praventive bauaufsichtliche Kontrolle des Bauplanungsrechts ist
hier grundsatzlich verzichtbar; den Gemeinden bleibt es aber unbenommen, ein sol-

ches Verfahren einzuleiten.

Die beschriebene Rechtsunsicherheit bei grenzstandigen Gebauden betrifft nur we-
nige Fallkonstellationen und I6st keinen Regelungs- oder Klarstellungsbedarf aus.

Die anderen Stellen (beteiligt gemaRl § 28 GGO) nehmen den Ansatz des Gesetzent-
wurfs, das Bauen insbesondere zur Schaffung von Wohnraum entsprechend der Mus-
terbauordnung schnell zu erleichtern, zur Kenntnis oder bewerten ihn grundsatzlich
positiv. Teilweise werden interessenspezifische Themen jenseits dieser Zielrichtung
vorgetragen, die der Prufung bei spateren Gesetzesvorhaben vorbehalten bleiben.

Wesentliche kritische Anmerkungen betreffen folgende Aspekte:

e Die Regelungen zum vereinfachten Genehmigungsverfahren seien zu Uberden-
ken im Hinblick auf den Beginn der Frist der Genehmigungsfiktion; zudem wird
eine Definition der wichtigen Grinde fur die Fristverlangerung sowie eine Verkur-

zung der Fiktionsfrist von drei auf zwei Monate angereqgt.

Dieses Anliegen ist unbegrundet, weil der Fristbeginn auch bei nachgeforderten
Bauunterlagen angemessen geregelt ist, die bauaufsichtliche Praxis keinen Be-
darf zeigt, den unbestimmten, einer Gblichen Subsumtion zuganglichen Rechtsbe-
griff ,wichtiger Grund“ abschlief’end zu definieren und weil eine Verkirzung der

Fiktionsfrist die bauaufsichtliche Praxis ibermaRig belastet.
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Es seien weitergehende Erleichterungen notwendig, insbesondere mit Blick auf
die Ausweitung der Genehmigungsfreiheit fir bestimmte Baumalinahmen z. B. im
unbeplanten Innenbereich, den Verzicht auf notwendige Stellplatze, die Behand-
lung von Garagen Uber 100 m? im vereinfachten Genehmigungsverfahren sowie

den Schallschutz.

Diesem Anliegen wird nicht gefolgt. Die vorgeschlagenen Erleichterungen ent-
sprechen im Wesentlichen der Musterbauordnung, nach deren Vorbild die Bau-
ordnungen der Lander vereinheitlicht werden sollen. Die Erleichterungen sind be-
zogen auf das MalRR des Abweichens von den grundsatzlich bewahrten
Anforderungen und austarierten Verfahren nach derzeitigem Stand sinnvoll und
vertretbar. Dartber hinaus etwa Baugenehmigungsverfahren, die Rechts- und da-
mit auch Investitionssicherheit bieten, fir Wohnbauvorhaben im unbeplanten In-
nenbereich nur noch auf Verlangen der Bauherrschaft durchzufthren, verkennt
das grundsatzlich fortbestehende praventive Prifinteresse insbesondere zu den
haufig schwierigen bauplanungsrechtlichen Vorgaben. Ahnlich gilt fir einen pau-
schalen Verzicht auf die Herstellung notwendiger Stellplatze (einschlief3lich entfal-
lender Stellplatzablésebetrage), dass die Auswirkungen bei zunehmendem Kraft-
fahrzeugbestand auf den ruhenden und flieBenden Verkehr (und auf die
Finanzierung sachbezogener kommunaler Aufwendungen wie fur den 6ffentlichen
Personennahverkehr) beachtlich sind und deshalb Augenmal3 geboten ist bei der
Modernisierung der Rechtslage. Im Weiteren sind Garagen mit einer Grof3e von
mehr als 100 m? jedenfalls dann Bestandteil des vereinfachten Genehmigungs-
verfahrens, wenn sie im Zuge dort behandelter Wohnungsbauvorhaben errichtet
werden sollen. Beziiglich des Schallschutzes erfolgten erhebliche Erleichterungen
nicht auf der gesetzlichen Ebene, sondern in der Verwaltungsvorschrift Bekannt-
machung der Technischen Baubestimmungen des Ministeriums der Finanzen
vom 20. Dezember 2024 (MinBl. 2025 S. 58).

Die Erleichterungen fur Antennenanlagen (Mobilfunk) seien ohne Groélienbegren-
zungen und mit anderen Erleichterungen im Landessolargesetz vom 30. Septem-
ber 2021 (GVBI. S. 550, BS 75-25) in der jeweils geltenden Fassung und im Stra-

Renrecht einzufiuhren.
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Diesem Anliegen wird nicht gefolgt, weil die Mast-Mal3e und H6henvorgabe als
Begrenzungskriterien fur die Abstandsflachen und die Genehmigungsfiktion im
vereinfachten Verfahren angemessen sind, um einerseits das Erscheinungsbild
der Landschaft im AufRenbereich wirksam zu schitzen und andererseits die An-
forderungen insbesondere an die Standsicherheit wirksam zu Uberprifen. Sie ent-
sprechen zudem der Musterbauordnung. Die weiteren Fragen obliegen dem Fach-
recht. Dartiber hinaus gilt die viermonatige Fiktionsfrist nach Artikel 8 Abs. 1 der
Verordnung (EU) 2024/1309 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
29. April 2024 uber Malinahmen zur Reduzierung der Kosten des Aufbaus von
Gigabit-Netzen fiir die elektronische Kommunikation, zur Anderung der Verord-
nung (EU) 2015/2120 und zur Aufhebung der Richtlinie 2014/61/EU (Gigabit-
Infrastrukturverordnung; ABI. EU Nr. L 1309 S. 1) unmittelbar und damit auch im

umfanglichen Baugenehmigungsverfahren.

Die Baugenehmigungsfreiheit von Vorhaben der Landesverteidigung sei grund-

satzlich und in Einzelheiten zu tberdenken.

Diesem Anliegen wird insoweit gefolgt, als die Gesetzesbegrindung im Hinblick
auf gegebenenfalls erforderliche Entscheidungen nach § 37 des Baugesetzbuchs
(BauGB) und das weiterhin nicht erforderliche gemeindliche Einvernehmen ange-
passt wird. Im Ubrigen sind die Einwendungen unbegriindet, weil die vorgeschla-
gene Regelung in ihrem moglichen Wirkungsbereich der hohen Bedeutung der
Beschleunigung von Vorhaben der Landesverteidigung angemessen Rechnung

tragt.

Die erweiterte Abweichungsmaoglichkeit sei zu erganzen, um die Beweislast fir
das Erreichen der Schutzziele der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz zugunsten

der Bauherrnseite zu prazisieren.

Diesem Anliegen wird nicht gefolgt, weil das Ermessen der Bauaufsichtsbehérde,
einen substantiierten Abweichungsantrag abzulehnen, bereits durch die vorgese-
hene Soll-Bestimmung deutlich eingeschrankt wird und dies verbunden ist mit ei-

nem erhdhten Begriindungbedarf auch zu den tatbestandlichen Voraussetzungen.
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Die MalRgaben zum Gebaudetyp E seien um zivilrechtliche Vertragsbedingungen

(Haftung, Leistungsbeschreibung, Aufklarung) zu erganzen.

Dieses Anliegen ist unbegriindet, weil die Bundesléander kompetenzrechtlich in ih-
ren Bauordnungen lediglich die offentlich-rechtliche Zulassigkeit des Gebaude-
typs E, nicht aber zivilrechtliche Fragen regeln kénnen. Hierzu liegt der Referen-
tenentwurf eines bundesrechtlichen Gebaudetyp-E-Gesetzes vor, dessen
Fortgang abzuwarten bleibt. Zudem bietet die ,Leitlinie und Prozessempfehlung
Gebéaudetyp E* des Bundesministeriums fur Wohnen, Stadtentwicklung und Bau-

wesen Orientierung.

Die Umsetzung der Anforderungen zur Barrierefreiheit dirfe durch den Gebéaude-

typ E nicht gefahrdet werden.

Dieses Anliegen ist nachvollziehbar; gleichwohl gibt es fir die Barrierefreiheit eine
spezielle Abweichungsvorschrift, die unangetastet bleibt. Dies wird in der Begriin-

dung des Gesetzentwurfs klargestellt.

Erforderlich sei ein qualifizierter Freiflachenplan fir Niederschlagswasser, Arten-

vielfalt und zur Vermeidung von Hitzeinseln.

Diesem Anliegen wird nicht gefolgt, weil ein qualifizierter Freiflachenplan die bu-
rokratischen Anforderungen und die Baukosten gerade erhéhen wirde. Soweit
baurechtliche oder sonstige 6ffentlich-rechtliche Anforderungen bestehen, ist die
Einhaltung der Anforderungen bereits jetzt darzulegen. Solche Anforderungen
sind allerdings in Bezug auf die Riickhaltung von Niederschlagswasser, die Arten-
vielfalt oder die Vermeidung von Hitzeinseln nur in bestimmten Fallkonstellationen

vorhanden.

Die Ausstattung der Bauaufsichtsbehérden sei zu verbessern, um etwa Lebens-

zyklusbilanzen oder Ruckbaukonzepte prifen zu kénnen.
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Diesem Anliegen wird nicht gefolgt, weil die Ausstattung der Verwaltung nicht Re-
gelungsinhalt der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz ist und z. B. fur Lebenszyk-

lusbilanzen keine 6ffentlich-rechtlichen Anforderungen bestehen.

Mit einem durch das zu erlassende Gesetz ausgeltsten Verwaltungsmehraufwand far
das Land ist nicht zu rechnen. Es entstehen weder Personal- noch Sachkosten. Der
Gesetzentwurf beinhaltet keine Anderungen, die eine Relevanz fir das Konnexitats-

prinzip des Artikels 49 Abs. 5 der Verfassung fur Rheinland-Pfalz entfalten.

Eine Gesetzesfolgenabschatzung ist nicht erforderlich, da im Wesentlichen Be-
schliisse der Bauministerkonferenz mit Vorgaben der Musterbauordnung umgesetzt

werden ohne Regelungsalternativen.

Das Prinzip des Gender-Mainstreaming ist beachtet worden; die spezifische Lebens-
situation von Frauen und Mannern sowie der demografische Wandel sind grundsatz-
lich nicht betroffen. Die Barrierefreiheit wird durch die vorgesehene abstandsflachen-

rechtliche Erleichterung fur die nachtragliche Errichtung von Aufziigen gefordert.

Aufgrund der geplanten Vereinfachungen werden positive Auswirkungen fur die mittel-

standische Wirtschaft des Bausektors erwartet.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1 (8 6)

Zu Buchstabe a

Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 wird an die seit 2017 erfolgten Anderungen des § 35 Abs. 1
BauGB angepasst, mit denen verschiedene Arten von Anlagen zur Nutzung solarer
Strahlungsenergie neu in den Katalog der privilegierten Vorhaben aufgenommen wur-

den.

Zu Buchstabe b
Absatz 3 Satz 3 wird an die Anderungen in § 8 Abs. 5 und 11 angepasst.
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Zu Nummer 2 (8 8)

Die abstandsflachenrechtlichen Vorgaben des 8§ 8 werden weiter an die Musterbau-
ordnung angepasst und reduziert, um inshesondere bei bestehenden Gebéauden die
Schaffung von Wohnraum zu erleichtern. Zugrunde liegt ein Beschluss der Fachkom-

mission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz zur Anderung der Musterbauordnung.

Zu Buchstabe a

In Absatz 5 wird Satz 4 gestrichen. Diese Regelung zur Privilegierung von nachtragli-
chen energetischen Malinahmen bei Gebauden, die vor dem 1. Januar 1999 zulassi-
gerweise errichtet wurden, wird in weitergehender Form im neuen Absatz 11 eingefligt
(Satz 1 Nr. 7). Dort werden — einheitlich — Erleichterungen fir rechtmafiig bestehende

Gebaude geregelt.

Zu Buchstabe b

Der bisherige Absatz 7 wird gestrichen. Die Regelung ist in der Praxis nicht von Rele-
vanz und in der Musterbauordnung nicht enthalten. Die Streichung dient somit der an-
gestrebten Vereinfachung und Anpassung der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz an
die Musterbauordnung.

Zu den Buchstaben c und d
Die bisherigen Absatze 8 bis 11 werden Abséatze 7 bis 10. In Absatz 7 (neu) Satz 1
erfolgt eine redaktionelle Anderung aufgrund der Streichung des bisherigen Absat-

zes 7.

Zu Buchstabe e
Nach dem neu eingefugten Absatz 11 Satz 1 sind bei rechtmalig bestehenden Ge-
bauden, die Abstandsflachen nicht einhalten, enumerativ bestimmte MalRhahmen ab-

weichend von den Vorgaben der Absatze 1 bis 6 zulassig.

Die Sachverhalte nach den Nummern 1 bis 3 waren auch bisher nicht abstandsfla-
chenrelevant, wenn sie den Bestandsschutz nicht haben wegfallen lassen. Mit der An-
derung wird deutlich, dass die Veranderungen an den Gebauden auch dann abstands-
flachenirrelevant sind, wenn sie so tiefgreifend sind, dass sie den Bestandsschutz

entfallen lassen.
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Die einleitende Formulierung des Satzes 1 nennt ,rechtmallig bestehende Gebaude®
und nicht ,rechtmaRig errichtete. Denn es kommt nur darauf an, dass das Gebaude
materiell zu irgendeinem Zeitpunkt rechtméanig war und deswegen Bestandsschutz ge-
nief3t. Fur untergegangene Gebaude oder Gebéaudeteile findet die Regelung des Ab-
satzes 11 (neu) keine Anwendung, sondern nur auf die Gebaude, die zum Zeitpunkt
ihrer Anderung bestehen oder bei denen im Falle des Ersatzneubaus ein enger zeitli-
cher Zusammenhang zum Neubau besteht. Fir diese bestehenden Gebaude werden
Falle aufgelistet, in denen Veranderungen abstandsflachenrechtlich unbeachtlich blei-
ben, auch dann, wenn bereits das bestehende Gebaude gegen das aktuelle Abstands-
flachenrecht verstoRt. Werden auf Grundlage des Absatzes 11 Anderungen vorge-
nommen oder Gebaude als Ersatzbau neu errichtet, genieRen die dadurch

entstandenen Anlagen weiterhin beziehungsweise erneut Bestandsschutz.

Nummer 1 legt zum einen fest, dass der Ausbau abstandsflachenrechtlich nicht rele-
vant ist. Zum Ausbau zahlen auch Offnungen in Dachern oder Wanden wie Fenster,
die zuvor in Absatz 12 Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 2 angefihrt waren. Zum anderen wird
klargestellt, dass Anderungen innerhalb eines Geb&udes keine abstandsflachenrecht-

lichen Auswirkungen haben.

Nummer 2 ermdglicht Nutzungsdnderungen bestandsgeschitzter Gebaude, ohne
dass sich die Frage der Abstandsflachen neu stellt. Das ist gerechtfertigt, da sich an

der nachbarlichen Interessenlage im Wesentlichen nichts andert.

Die Nummern 1 und 2 vereinfachen die bisher differenzierte Regelung zu Ausbau und
Nutzungsanderung im zu streichenden Absatz 12 Satz 1. Erfasst sind nunmehr grund-
satzlich alle Ausbauten und Nutzungsénderungen. Die bisherigen Beschrankungen
auf Wohnnutzung, ansassige und ortstibliche Betriebe, Gebiete fur Wohnen oder kom-
munale Innenentwicklung sowie erhaltenswerte Bausubstanz entfallen. Ebenso entfallt
die Vorgabe, dass die dul3ere Gestalt des Gebaudes nicht oder nur unwesentlich ver-
andert wird, da dies dem Begriff Ausbau oder Nutzungsédnderung schon immanent ist;
bei nicht nur unwesentlichen Anderungen der duReren Gestalt handelt es sich nicht

mehr um einen Ausbau oder Anderung der Nutzung im Sinne des Absatzes 11 Satz 1
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Nr. 1 oder Nr. 2. Zudem ist die Vorgabe zur nachbarschonenden Anordnung von Dach-
aufbauten und Fenstern vor dem Hintergrund des Rucksichtnahmegebots entbehrlich.
Ferner finden sich Dachaufbauten, die Dachgauben einschliel3en, in Nummer 4.
Schliel3lich wird die bisherige Vorgabe, dass privilegierte Gebaude ,in zulassiger
Weise errichtet” (also im Zeitpunkt ihrer Errichtung formell oder materiell rechtmafig)
sein mussten, im neuen Absatz 11 Satz1 Nr.1 und 2 wie beschrieben erweitert
(,rechtmanig bestehende Gebaude®, also materiell zu irgendeinem Zeitpunkt rechtma-
Big). So werden nachtragliche Rechtsanderungen, die zur Zulassigkeit des Vorhabens

fuhren, berucksichtigt.

Im Ergebnis werden Ausbau und Nutzungsanderung in den Abstandsflachen erleich-
tert. Dies entspricht der Intention der Musterbauordnung und dient der flexibleren Ge-
baudenutzung zuvorderst im Interesse der Schaffung von Wohnraum. Nachbarlichen
Interessen ist Rechnung getragen durch das Rucksichthahmegebot.

Nummer 3 reagiert auf Rechtsprechung (z. B. Oberverwaltungsgericht Berlin-Bran-
denburg, Beschluss vom 27. Januar 2012, Az. OVG 2 S 50.10 sowie Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 25. November 1993, Az. 1 A 10739/93, beide
juris), wonach etwa Anbauten an bestehenden Gebauden, deren Abstandsflachen sich
nach geltendem Recht auf das Nachbargrundstiick erstrecken, unzuléassig sein kon-
nen. Die Neuregelung ermdglicht nun in diesen Situationen die Errichtung von Vor-
und Anbauten, wenn deren Abstandsflachen nicht auf das Nachbargrundstiick tber-
greifen, mithin also die Abstandsflachen nach Absatz 6 einhalten. Erfasst sind auch

Offnungen in Wanden wie Fenster; § 30 bleibt unberiihrt.

AF Gebaudebestand AF Gebaudebestand

/ /

friher ggf. kinftig
unzulassig zulassig
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Nummer 4 bereinigt das Risiko des untergehenden Bestandsschutzes, falls an beste-
henden Gebauden, deren Abstandsflachen sich nach geltendem Recht auf das Nach-
bargrundstiick erstrecken, Aufstockungen vorgenommen oder Aufbauten errichtet
oder geandert werden. Nummer 4 ermdglicht nun in diesen Situationen die Errichtung
von Aufbauten, wenn deren Abstandsflachen nicht Gber die Abstandsflache des be-
stehenden Gebaudes hinausgehen. Mal3stab fur Aufstockungen sind die angenomme-

nen Abstandsflachen des zugehdrigen Bestandsgebaudes.

Aufstockung
AF Aufstockung
—
5 AF Gebaudebestand
—

T %
Grundsticksgrenze
Die Regelung ermdglicht die nachtragliche Errichtung von Dach- oder Staffelgeschos-
sen (Aufbauten), weil die Nachbarn abstandsflachenrechtlich nicht zusatzlich beein-

trachtigt werden. Bauplanungsrechtliche Vorgaben bleiben unberthrt. Erfasst sind

auch Offnungen in Dachern oder Wanden wie Fenster.

Die Erleichterung gilt auch fur Gebaude, die an der Grundstiicksgrenze stehen, unab-

hangig davon, ob dies abstandsflachenrechtlich zul&ssig ist oder nicht.

Nummer 5 Halbsatz 1 erméglicht abstandsflachenrechtlich den Ersatz von Geb&uden
oder Gebaudeteilen bis zu den bisherigen Abmessungen. Denn bisher war nach Be-
seitigung bestehender Dachraume, Dach- oder Staffelgeschosse deren Neuerrichtung
in vielen Fallen abstandsflachenrechtlich nicht mdglich, weil der Bestandschutz des

Gebaudeteils unterging. In der Praxis wurde deshalb die Gebaudehlle erhalten und
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kostenintensiv von innen nach auf3en saniert (inklusive der Auswechselung der maro-
den Dachkonstruktion). Das Gleiche gilt, wenn das gesamte Gebaude ersetzt werden
soll. Erfasst sind auch Offnungen in Dachern oder Wanden wie Fenster. Wenngleich
Erhalt und weitere Nutzung der Gebaudesubstanz nachhaltiger sein kann, soll auch
hier das Bauen erleichtert werden durch die Vermeidung hoherer Investitionskosten,
die dem gefahrdeten Bestandsschutz geschuldet waren.

Neben der tatbestandlichen Vorgabe, die bisherigen Abmessungen nicht zu Uber-
schreiten, setzt der Ersatz von Gebauden und Gebaudeteilen schon begrifflich voraus,
dass Abbruch oder Zerstérung — z. B. durch ein Brandereignis — und Neuerrichtung
auch zeitlich eng zusammenhangen. Dies ist in Anlehnung an die Grundsétze zur so-
genannten pragenden Nachwirkung anzunehmen, solange nach der Verkehrsauffas-
sung mit einer Wiederbebauung zu rechnen ist (vergleiche Bundesverwaltungsgericht,
Urteil vom 23. November 2016, Az. 4 CN 2/16, juris); Abbruch und alsbaldige Neuer-
richtung mussen grundsatzlich als ein einheitlicher Vorgang zu werten sein (vergleiche

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 12. September 1980, Az. IV C 75.77, juris).

Die AulR3enbauteile des zu ersetzenden Geb&audes — oder beim Ersatz von Gebaude-
teilen die abzubrechenden Bauteile — und die neuen Bauteile sind zur Feststellung,
dass die bisherigen Abmessungen eingehalten werden, in den Bauzeichnungen dar-
zustellen. 8§ 3 der Landesverordnung Uber Bauunterlagen und die bautechnische Pri-
fung vom 16. Juni 1987 (GVBI. S. 165), zuletzt gedndert durch Verordnung vom
13. Februar 2025 (GVBI. S. 64), BS 213-1-1, wird entsprechend ergénzt (siehe Arti-
kel 2 Nr. 1).

Mit Halbsatz 2 wird ermoglicht, dass die Erleichterungen der Nummern 2 bis 4 auch
beim Ersatz von Gebauden oder Gebaudeteilen zusétzlich moglich sind.

Nummer 6 schafft in Halbsatz 1 die abstandsflachenrechtlichen ErschlieRungsvoraus-
setzungen fir die Nachverdichtung durch Aufstockungen und Dachraumausbauten.
Zusatzliche Nutzungsebenen ermoglichen der Feuerwehr oftmals nicht die Herstellung
des zweiten Rettungswegs uber Leitern oder Hubrettungsfahrzeuge. In diesen Fallen
muss der zweite Rettungsweg baulich hergestellt werden, wodurch Konflikte mit dem

Abstandsflachenrecht entstehen kdnnen. Nummer 6 unterstitzt die Nachverdichtung,
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da fur Aufzliige, Treppen und Treppenrdume abstandsflachenrechtliche Erleichterun-

gen vorgesehen werden.

Gleichzeitig werden Barrieren fir Menschen mit Mobilitatseinschrankungen verringert,
da auch die nachtragliche Errichtung von Aufztigen leichter mdglich wird. Erfasst sind
auch Offnungen in Dachern oder Wanden wie Fenster.

Die Reduzierung der Mindestabstandsflachentiefe von 3 m auf 2 m entspricht Absatz 5
Satz 2 Halbsatz 2.

Mit Nummer 6 Halbsatz 2 werden die abstandsflachenrechtlichen Erleichterungen des
Halbsatzes 1 an die Voraussetzung gekntipft, dass die den Abstandsflachen innewoh-
nende Schutzfunktion hinsichtlich der Beleuchtung mit Tageslicht und des Brandschut-

zes gewahrleistet sein muss.

Nummer 7 erweitert die bisherige Regelung in Absatz 5 Satz 4 und erleichtert nach-
tragliche MalRnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung sowie Anlagen zur Nutzung
solarer Strahlungsenergie in Abstandsflachen. Um einen effektiven Warmeschutz und
eine effektive Energieerzeugung angesichts der gestiegenen energetischen Anforde-
rungen und bautechnischer Fortschritte einschlie3lich des seriellen Sanierens zu er-
leichtern, wird das zulassige Mal} (also insbesondere die Starke der Dammung) von
0,25 m auf 0,40 m angehoben; dieses Maximal-Mal3 gilt auch dann, wenn Mal3nahmen
zum Zwecke der Energieeinsparung und Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsener-
gie (auch zeitversetzt) verbunden werden. Durch das Wort ,insgesamt* wird gleichzei-
tig klargestellt, dass die Abstandsflache nicht sukzessive und mehrfach verringert wer-

den darf.

Zudem wird die bisherige Beschrankung der Privilegierung in Absatz 5 Satz 4 Halb-
satz 1 auf ,vor dem 1. Januar 1999 zulassigerweise errichtete Gebaude* aufgegeben
zugunsten der weiterreichenden Vorgabe der Musterbauordnung, dass alle ,rechtma-
Rig bestehenden Gebaude” (also materiell zu irgendeinem Zeitpunkt rechtmalig) er-
fasst werden. Dies liegt im Interesse der Energieeinsparung und des Klimaschutzes,

dessen Dringlichkeit enorm gestiegen ist.
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Ein denkbarer Missbrauch der Neuregelung in dem Sinne, dass eine Bauherrin oder
ein Bauherr aktuell ohne MalRnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung (Dam-
mung) die Abstandsflache exakt einhalt, um diese kurze Zeit spater mit einer nach-
traglichen Dammung unter Berufung auf das ,rechtmaRig bestehende Gebaude* und
Nummer 7 um bis zu 0,40 m zu unterschreiten, erscheint angesichts der fur die Fertig-
stellungsanzeige erforderlichen Verputzung und generell einer bauékonomischen Vor-
gehensweise theoretisch und hinsichtlich des Potenzials der notwendigen Energieein-

sparung an Bestandsgebauden zu vernachlassigen.

Absatz 11 Satz 2 verhindert, dass Nebengebdude im Sinne (und damit unabhéngig
von den genauen Maf3en) des Absatzes 8, wie z. B. Grenzgaragen, zu Hauptgebau-
den werden. Der Ausschluss der Begunstigungen soll nicht fir Mal3hahmen zum Zwe-
cke der Energieeinsparung und Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie
(Satz 1 Nr. 7) gelten. Auch bei Nebengebduden ohne Aufenthaltsraume kann eine
Dammung sinnvoll sein (z. B. wenn dort frostempfindliche Gegenstande aufbewahrt
werden, die eine Beheizung erfordern). Ebenfalls méglich bleiben soll die Anbringung
oder Aufbringung von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, da bei diesen
Maflinahmen kein Risiko besteht, dass aus einem Neben- ein Hauptgebaude wird.

Zu Buchstabe f

Der bisherige Absatz 12 wird gestrichen. Diese bislang differenzierte Regelung fir
Ausbau und Nutzungsanderung von bestehenden Gebauden wird in vereinfachter und
inhaltlich weitergehender Form im neuen Absatz 11 (Satz 1 Nr. 1 und 2 sowie Satz 2)

eingefigt.

Zu Buchstabe g
Der bisherige Absatz 13 wird Absatz 12.

Zu Buchstabe h

Der bisherige Absatz 14 wird zu Absatz 13 und um einen neuen Satz 1 erganzt, um
Antennenanlagen bis zu einer Mastbreite von 1,50 m und einer Gesamthéhe von 50 m
im Aul3enbereich abstandsflachenrechtlich ohne weiteres zuzulassen. Von Antennen-
anlagen einschlie3lich ihrer Masten gehen regelmafig allenfalls geringe gebaudeglei-

che Wirkungen aus. Sie sind dartber hinaus im Aul3enbereich privilegiert nach § 35
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Abs. 1 Nr. 4 BauGB mit der Folge, dass von ihnen ausgehende Wirkungen grundsatz-
lich hinzunehmen sind. Die Gesamthoéhe von 50 m wurde gewahlt, da ab dieser Hohe
regelmanig breitere Masten erforderlich werden und haufig eine grél3ere Zahl von An-
tennen angebracht wird, die die Breite der Anlage vergroRern. Sind im Einzelfall nicht
hinnehmbare Beeintrachtigungen der Umgebung zu erwarten, reicht das baupla-
nungsrechtliche Rucksichtnahmegebot als Korrektiv.

Satz 2 (neu) greift die bisherige Regelung in Satz 1 auf flr sonstige Antennenanlagen,

also grol3ere als die in Satz 1 angefuhrten.

Zu Nummer 3 (8 15)

In Absatz 4 Satz 4 Nr. 2 wird eine bisherige Voraussetzung fur das Ausreichen eines
Rettungswegs bei ebenerdigen eingeschossigen Nutzungseinheiten gestrichen, wenn
die Rettung uber einen direkten Ausgang ins Freie mdglich ist. Bedenken wegen der
Personenrettung werden bei Vorliegen der sonstigen tatbestandlichen Voraussetzun-
gen in der Regel nicht bestehen, sodass die aus der bisherigen Regelung folgende

Beteiligung der Brandschutzdienststelle entbehrlich ist.

Zu Nummer 4 (8 28)

Absatz 1 wird um einen Satz 2 erganzt, der entsprechend der Musterbauordnung be-
stimmte Bauteile von den Anforderungen des Satzes 1 ausnimmt. Die angefuhrten
Bauteile dirfen also aus brennbaren Baustoffen bestehen. Fir Kleinteile, wie z. B. DU-
bel, Verbindungsmittel, lokal begrenzte Abdichtungen, kleinformatige Trennlagen zur
thermischen Entkopplung von Wandhaltern fir Aul3enwandbekleidungen und ahnli-
ches gilt dies nur, wenn sie nicht zur Brandausbreitung beitragen. Der Begriff Kleinteile
soll in der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen der Bauminis-
terkonferenz naher bestimmt und dies anschlie3end in die entsprechende Regelung

des Landes uberfuhrt werden.

Zu Nummer 5 (8 30)

Absatz 6 regelt die Ausbildung der Brandwand im Bereich der Bedachung. Brand-
wéande mussen grundsatzlich die Bedachung tUberragen. Bei Gebauden der Gebaude-
klassen 1 bis 3 reicht es nach Satz 1 aus, wenn die Brandwand bis unmittelbar unter

die Dachhaut gefuhrt wird. Nach dem neu eingefiigten Satz 3 soll dies auch gelten,
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wenn durch den nachtraglichen Dachausbau zu Wohnzwecken aus einem Geb&ude
der Gebaudeklassen 1 bis 3 ein Gebaude der Gebaudeklasse 4 wird. Dadurch werden
aufwendige Anderungen der Brandwand entbehrlich, was aufgrund des geringeren Ri-
sikos bei Wohngebauden im Vergleich zu anderen Nutzungen vertretbar ist. Beglns-
tigt wird sowohl die Schaffung einzelner Raume als auch von abgeschlossenen Woh-
nungen. Voraussetzung ist, dass das Geb&ude rechtmallig besteht.

Zu Nummer 6 (8 39)
§ 39 wird entsprechend der Musterbauordnung neu formuliert im Sinne einer einheitli-
chen und vereinfachten Anwendbarkeit, ohne dass damit wesentliche inhaltliche An-

derungen verbunden sind.

In der amtlichen Uberschrift wird mit dem erganzten Begriff ,Energiebereitstellung”
Uber die Erzeugung von Warme hinaus auch die Gewinnung von Brennstoffen wie

Wasserstoff sowie die generelle Versorgung und Lagerung von Brennstoffen erfasst.

Die in Absatz 2 genannten Gefahren beinhalten auch die Anforderungen an die Auf-
stellung von Gasfeuerstatten in Raumen, sodass durch besondere Vorrichtungen an
den Feuerstatten oder durch Liftungsanlagen sichergestellt wird, dass gefahrliche An-
sammlungen von unverbranntem Gas in den Raumen nicht entstehen. Der Regelungs-

inhalt des bisherigen Absatzes 5 ist daher entbehrlich.

Die in Absatz 3 Satz 1 benannten unzumutbaren Belastigungen beinhalten auch die
Weiterleitung von Schall in fremde Raume, sodass fir eine ausreichende Dammung
zu sorgen ist. Durch Absatz 3 Satz 4 werden Feuerungsanlagen, die ohne Abgasan-
lagen betrieben werden kdnnen, von der entsprechenden Pflicht nach Satz 1 ausge-
nommen. Damit wird das Bauen im Bereich der Haustechnik erleichtert.

Gas-Absorptions-Warmepumpen zeichnen sich dadurch aus, dass es sich um gasbe-
triebene Warmepumpen ohne (elektrische) Verdichtung handelt, bei denen das Abgas
derart verdunnt wird, dass die Warmepumpen hinsichtlich des Umfangs der Bel&sti-
gungen vergleichbar mit Elektrowarmepumpen sind. Abgasanlagen sind daher ent-
behrlich. Eine dem Absatz 3 Satz 4 vergleichbare Freistellung enthélt § 1 Abs. 2 Nr. 1
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der Verordnung Uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen vom 26. Januar 2010
(BGBI. I S. 38) in der jeweils geltenden Fassung.

Durch Absatz 5 werden — entsprechend der Musterbauordnung — die Vorgaben der
Abséatze 1 bis 3 auf die betroffenen Anlagen fiir anwendbar erklart. Hinzu kommen die
Wasserstoff-Elektrolyseure. Die Anforderungen nach den Absatzen 1 bis 3 gelten
nicht ausschlief3lich fur das Aufstellen der Anlagen. Auch die Anlagen selbst missen
betriebssicher und brandsicher sein. Dabei ist unbeachtlich, ob diese Anlagen der Be-
heizung von Raumen oder der Warmwasserversorgung dienen und somit in den An-
wendungsbereich der Feuerungsverordnung vom 8. April 2020 (GVBI. S. 118,
BS 213-1-5) in der jeweils geltenden Fassung fallen. Der bisherige Absatz 2 kann da-

her gestrichen werden.

Zu Nummer 7 (8 44)

Im neu einzufiigenden Absatz 8 wird die Umnutzung in Wohnraum erleichtert. Recht-
mafig bestehende Gebaude mit Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsraumen erfillen die
zum Zeitpunkt ihrer Errichtung oder zu einem spateren Zeitpunkt geltenden Anforde-
rungen an tragende Wande, Pfeiler und Stutzen (8 27), AuRenwande (8 28), Brand-
wande (8 30), Decken (8§ 31) und Déacher (§ 32). Diese Anforderungen sind unabhan-
gig davon, ob die Aufenthaltsrdume zum Wohnen oder anders genutzt werden. Durch
eine Wohnnutzung erhdht sich daher insoweit nicht das Gefahrenpotenzial. Daher sol-
len bei einer Umnutzung von bisher anders genutzten Nutzungseinheiten mit Aufent-
haltsraumen in Wohnraum die vorgenannten Anforderungen nicht gelten. Insoweit gilt
zuklnftig der Bestandsschutz. Die Regelung bezieht sich ausdriicklich nur auf beste-
hende Bauteile; an neu eingebaute Bauteile werden die aktuellen bauordnungsrecht-
lichen Anforderungen gestellt. Die Zulassung weiterer, hier nicht ausdriicklich geregel-
ter Abweichungen nach 8 69 Abs.1 bleibt zulassig und wird in vielen Féllen
insbesondere in Bezug auf die Anforderungen nach den 88 33 bis 36 erforderlich sein;

diesem Zweck dient auch das Regelbeispiel in 8 69 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1.

Mit den neuen Absatzen 9 und 10 werden weitere umfassende Regelungen zur deut-

lichen Erleichterung von Dachgeschossausbauten und Aufstockungen von Bestands-
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gebauden zu Wohnzwecken eingefiihrt. Sie entsprechen den Anderungen der Muster-
bauordnung, wie sie in der Sitzung des Ausschusses fur Stadtentwicklung, Bau- und

Wohnungswesen am 20./21. Juni 2024 beflrwortet wurden.

Der Dachgeschossausbau und die Aufstockungen von Bestandsgebauden zu Wohn-
zwecken l6sen haufig erhebliche Anpassungserfordernisse aus. Insbesondere in Fal-
len, bei denen sich aus der Planung die Einstufung in eine hohere Gebaudeklasse
ergibt, ist die Ertichtigung der Bausubstanz regelmafiig nicht mit vertretbarem Auf-
wand moglich und sind die erforderlichen Abweichungsentscheidungen mit Planungs-

unsicherheiten verbunden.

Die Erganzung von § 44 Abs. 9 und 10 erweitert die allgemeinen Regelungen zum Be-
standsschutz fur den Dachgeschossausbau und die Aufstockung von Bestandsgebau-
den zu Wohnzwecken im Hinblick auf die brandschutztechnischen Anforderungen. Mit
der Regelung wird die sonst im Rahmen einer Abweichungsentscheidung vorzuneh-
mende Risikobewertung fur haufige Fallkonstellationen im Wohnungsbau vorwegge-

nommen und Planungssicherheit geschaffen.

Mit Absatz 9 Satz 1 werden fur Gebaude, die aufgrund eines Dachgeschossausbaus
oder einer Aufstockung zu Wohnzwecken in die Gebaudeklasse 4 fallen, reduzierte
Anforderungen an tragende und aussteifende sowie raumabschlie3ende Bauteile re-
gelmaRig zugelassen, sofern die Mindestanforderungen der Nummern 1 bis 4 einge-
halten werden. Die Mindestanforderungen beschreiben die zur Wahrung der bauauf-
sichtlichen Schutzziele nach 8 15 notwendigen Voraussetzungen zur Inanspruch-
nahme der Erleichterungen nach Satz 1 und grenzen das gegen bestehende Bauteile
gerichtete Anpassungsverlangen ein, etwa im Hinblick auf die vorhandenen Feuer-
schutzabschlisse des Treppenraums oder das Brandverhalten von vorhandenen

Wand- und Deckenbekleidungen.

Nach Satz 2 erstrecken sich die Erleichterungen auch auf die Neubauteile der Aufsto-
ckung selbst, sofern eine Aufstockung nur um ein Geschoss erfolgt. Die Umgehung
der Einschrankung auf eingeschossige Aufstockungen durch Wiederholung ist ausge-
schlossen, da die Bedingung nach Satz 1 bereits durch das erste Aufstockungsvorha-

ben ausgeldst wurde und das Gebaude fortan der Einstufung in die Geb&udeklasse 4
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unterliegt. Die tragenden und aussteifenden sowie raumabschlieRenden Neubauteile
mehrgeschossiger Dachaufstockungen sind von Satz 2 nicht erfasst und unterliegen
den Anforderungen der durch die Aufstockung erreichten Gebaudeklasse. Um die Er-
richtung dieser Neubauteile auf Bestandsbauteilen, die gegebenenfalls nur geringeren
Anforderungen genugen, ohne einzelfallbezogene Anwendbarkeitsnachweise (vorha-
benbezogene Bauartgenehmigungen) zu ermoglichen, ist gegebenenfalls eine Ergéan-
zung in Kapitel A 2 der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen

und anschlieRende Anderung der entsprechenden Regelung des Landes erforderlich.

Absatz 10 weitet die Erleichterungen auf Gebaude aus, die durch Aufstockungsvorha-
ben in die Gebaudeklasse 5 fallen. Zusatzlich wird die Installation einer trockenen
Léschwasserleitung vorgeschrieben, sofern die Schlauchverlegung im Treppenraum
nicht Gber ein ausreichend grol3es Treppenauge erfolgen kann. Die Erleichterungen

sind auf Aufstockungen um maximal zwei Geschosse beschrankt.

Zu Nummer 8 (8 47)

Zu Buchstabe a

Neben der Mdoglichkeit der Inanspruchnahme offentlicher Verkehrsmittel kénnen auch
andere alternative Mobilitdtskonzepte zu einer Verringerung des Stellplatzbedarfs fuh-
ren. Hierfuir kommen z. B. Car-Sharing-Angebote und das gegebenenfalls gemein-
schaftliche Bereitstellen von Lastenfahrradern oder Pedelecs in Betracht, wobei die
Auswirkung im Einzelfall auch von der Lage des Baugrundstticks im Raum abhéangt.
Die Erganzung in Absatz 1 ermdglicht eine Einzelfallbetrachtung unter Berucksichti-
gung entsprechender Konzepte auch in den Fallen, in denen eine kommunale Satzung
nicht besteht.

Zu Buchstabe b

Mit der Streichung in Absatz 2 Satz 2 entfallt die Stellplatzpflicht nunmehr umfassend
bei der Schaffung von Wohnraum durch Wohnungsteilung, Anderung der Nutzung,
Aufstockung oder durch Ausbau des Dachgeschosses. Die bisherige Einschrankung
in Halbsatz 1, dass die Herstellung von Stellplatzen nicht oder nur unter grof3en
Schwierigkeiten moglich ist, wird im Interesse der erleichterten nachtraglichen Schaf-

fung von Wohnraum aufgegeben. Ebenso wird Halbsatz 2, der schon bisher nur klar-
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stellender Natur war, gestrichen, da der in Bezug genommene Absatz 4 zur ablésen-
den Zahlung eines Geldbetrages ohnehin nicht zur Anwendung kommen kann, wenn

die Stellplatzpflicht nach Absatz 2 Satz 2 erst gar nicht entsteht.

Zu Nummer 9 (8 62)

Zu Buchstabe a

Mit der Neuregelung in Absatz 1 Nr. 2 Buchst. f wird die Nutzung solarer Strahlungs-
energie weiter erleichtert. Uber die bisher schon in Absatz 1 Nr. 2 Buchst. e bestimm-
ten Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie hinaus werden in Buchstabe f sol-
che Anlagen in den Katalog der genehmigungsfreien Vorhaben aufgenommen, die
Regelungen in stadtebaulichen Satzungen nach dem Baugesetzbuch oder nach 6rtli-
chen Bauvorschriften nach § 88 LBauO zu Zulassigkeit, Standort und GroRe der An-
lage nicht widersprechen. Erfasst sind gebdudeunabhangige Anlagen und solche in,
an und auf Dach- und AulRenwandflachen, die nicht schon nach Buchstabe e geneh-
migungsfrei sind. Umgesetzt wird damit eine entsprechend vorgesehene Anderung der
Musterbauordnung gemalR des Paktes fir Planungs-, Genehmigungs- und Umset-

zungsbeschleunigung vom 6. November 2023.

Nach Absatz 1 Nr. 2 Buchst. g wird die Wasserstofferzeugung in den Fallen von der
Genehmigungspflicht freigestellt, in denen der erzeugte Wasserstoff flir den Eigenver-
brauch baulicher Anlagen erzeugt wird. Nicht freigestellt wird die Wasserstoffproduk-
tion zum Zwecke des Verkaufs oder der stofflichen Verwendung. Von der Freistellung

umfasst sind dabei auch Anlagen der Quartiersversorgung.

Erganzend zu der ausschlieB3lichen Freistellung der Wasserstofferzeugung nach
Buchstabe g — also der Elektrolyseure — werden zur Nutzung des Wasserstoffs Brenn-
stoffzellen und Wasserstoffspeicher bendtigt, wofir es, abhéngig von der Grol3e, be-
reits Freistellungen gibt (fir Brennstoffzellen als Teil der Anlage gemal Nummer 2
Buchst. d und fir Speicher als ortsfeste Behdlter bis 5 m3 gemal? Nummer 5
Buchst. ¢). Zugehdrige Behélter sind in dem in Nummer 5 Buchst. b genannten Um-
fang ebenfalls verfahrensfrei.

Nach Nummer 2 Buchst. h werden integrierte Wasserstoffanlagen (z. B. Solar-Was-

serstoff-Systeme oder Brennstoffzellenheizgeréate mit Reformer) einschlief3lich ihrer
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Speicher von der Genehmigungspflicht freigestellt. Die zuldssige Speichermenge ist
dabei auf einen haushaltsiblichen Maf3stab von 20 kg begrenzt.

Zu Buchstabe b

Mit der Erganzung in Nummer 3 Buchst. g werden Nutzungséanderungen, die mit der
Errichtung oder Anderung von Ladestationen fiir elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge
samt notwendiger Versorgungseinrichtungen verbunden sind, wie in der Musterbau-
ordnung explizit genehmigungsfrei gestellt. Die bisherige Tatbestandsvoraussetzung,
dass dies nur fur Anlagen auf3erhalb von Gebauden gilt, wird klarstellend gestrichen.
Innerhalb der Gebaude waren die Lademdglichkeiten als Teil der Energieanlagen nach
Absatz 1 Nr. 3 Buchst. f bereits baugenehmigungsfrei. Unter die Baugenehmigungs-
freiheit fallen auch zugehoérigen Versorgungseinrichtungen (z. B. Transformatorensta-
tionen), nicht jedoch sonstige Nebenanlagen, die den Ladevorgang an sich komfortab-
ler gestalten wie Aufenthaltsbereiche mit gastronomischem Angebot.

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa

Nach der Anderung in Absatz 1 Nr. 4 Buchst. b Halbsatz 1 wird die Hohe der verfah-
rensfreien Antennenanlagen aus technischen Griunden bei der freistehenden Errich-
tung im bauplanungsrechtlichen Au3enbereich auf 20 m angehoben. Unabhéngig da-
von bleibt gewahrleistet, dass die immissionsschutzrechtlich erforderlichen Abstande
eingehalten werden mussen. Die Regelung ist auch unter dem Blickwinkel der ge-
meindlichen Planungshoheit vertretbar, da den Masten fir sich genommen kein nen-
nenswertes stadtebauliches Gewicht zukommt und die Verfahrensfreiheit nicht von der
Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen entbindet. Darliber hinaus werden die
Gemeinden bereits bei der Standortsuche auf Grundlage des § 7 a der Verordnung
uber elektromagnetische Felder in der Fassung vom 14. August 2013 (BGBI. |
S. 3266) in der jeweils geltenden Fassung gehort; im Zuge der Stellungnahme und
Erdrterung kbnnen die Gemeinden mégliche bauplanungsrechtliche Hindernisse auf-
zeigen. Von der Genehmigungsfreiheit erfasst sind weiterhin notwendige Versor-
gungseinrichtungen und untergeordnete Bauteile wie Anlagen zur Nutzung solarer

Strahlungsenergie und kleine Windenergieanlagen.
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Zu Doppelbuchstabe bb

In Nummer 4 Buchst. ¢ werden ortsveranderliche Antennenanlagen, die fir langstens
24 Monate aufgestellt werden, neu in den Katalog der genehmigungsfreien Vorhaben
aufgenommen; zusatzlich werden diese Anlagen aufgrund der Anderung in § 76 nicht
mehr als Fliegender Bau behandelt, sodass auch keine Ausfiihrungsgenehmigung er-
forderlich ist. Dadurch soll der notwendige Mobilfunkausbau erleichtert werden. Die
verfahrensfrei mogliche Aufstelldauer von 24 Monaten ist ausreichend, um entweder
einen Standort flr eine dauerhaft zu errichtende Anlage zu finden oder eine Bauge-
nehmigung fur eine langere Aufstellzeit zu erreichen. Bei einer Masthohe von mehr als
10 m bedarf es vor der Aufstellung dieser Masten aufgrund der Haufigkeit von Anfra-
gen Dritter einer frilhzeitigen Information der Bauaufsichtsbehérde und der Gemeinde.
Die Information der Gemeinde kann auch im Zuge der kommunalen Beteiligung wah-
rend der Standortsuche erfolgen. Da bei einer Masthohe von mehr als 10 m Standsi-
cherheitsprobleme denkbar sind, soll vor Baubeginn von der Bauherrschaft ein quali-
fizierter Tragwerksplaner im Sinne des 8 66 Abs. 6 Satz 1 eingeschaltet werden. Die
Beurteilung der Standsicherheit und ein gegebenenfalls erforderlicher rechnerischer
Nachweis erfolgen nur gegenuber der Bauherrschaft. Eine Vorlage bei der Bauauf-
sichtsbehorde ist nur nach Aufforderung erforderlich.

Antennenanlagen, die nicht nach den Buchstaben b und ¢ genehmigungsfrei sind, un-
terfallen bis zu einer H6he von 50 m nach dem neu eingefligten 8 66 Abs. 2 Satz 3
dem vereinfachten Genehmigungsverfahren (siehe Begrindung zu Artikel 1 Nr. 12
Buchst. a) beziehungsweise nach der Erganzung in 8 67 Abs. 5 Satz 1 dem Freistel-

lungsverfahren (siehe Begriindung zu Artikel 1 Nr. 13 Buchst. a).

Zu Doppelbuchstabe cc
Die Buchstaben c bis f in Nummer 4 werden zu den Buchstaben d bis g.

Zu Buchstabe d

Nach der Anderung in Nummer 8 Buchst. e bedurfen Warenautomaten generell keiner
Baugenehmigung mehr. Die bisherige Einschrankung, dass sie in raumlicher Verbin-
dung mit einer offenen Verkaufsstelle stehen missen, entspricht nicht lAnger der Le-

benswirklichkeit und wird — in Ubereinstimmung mit der Musterbauordnung und der
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Rechtslage in anderen Landern — gestrichen. Zudem wird klargestellt, dass Paketsta-
tionen und ahnliche Anlagen ebenfalls als Warenautomaten gelten. Ahnliche Anlagen

kénnen z. B. Pack- und Poststationen oder sogenannte One-Stop-Boxen sein.

Zu Buchstabe e

Nach Absatz 1 Nr. 11 Buchst. | werden Vorhaben, die der Landesverteidigung dienen,
nunmehr grundsatzlich als genehmigungsfreie Vorhaben eingestuft. Die damit verbun-
denen Erleichterungen sind angesichts der angestrebten Starkung und Erweiterung
der militarischen Infrastruktur geboten; wie auch schon beim bisherigen Kenntnisga-
beverfahren fallen Vorhaben Privater, z. B. im Bereich der RUstungsindustrie, nicht
unter die Sonderregelung. Zudem hat sich im Zuge von Untersuchungen der Arbeits-
ablaufe in den oberen Bauaufsichtsbehdrden gezeigt, dass aus baurechtlicher Sicht
auf das Kenntnisgabeverfahren nach § 83 Abs. 4 fur militarische Vorhaben verzichtet
werden kann. Hierdurch kann der Arbeitsaufwand bei den oberen Bauaufsichtsbehor-
den verringert werden. Bei den Vorhaben, bei denen eine Umweltvertraglichkeitspri-
fung beziehungsweise eine entsprechende Vorpriufung erforderlich ist, kann — wie bis-
her — auf ein baurechtliches Verfahren als Tragerverfahren fur die Umweltvertraglich-
keitsprifung nicht verzichtet werden; daher ist eine Ausnahme von der Genehmi-
gungsfreistellung in Form der Zustimmung durch die obere Bauaufsichtsbehdrde not-
wendig, wie dies in § 83 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 geregelt wird. Die Verantwortung fur
die Ubereinstimmung der militarischen Vorhaben mit den baurechtlichen und sonsti-
gen offentlich-rechtlichen Vorschriften verbleibt wie bisher beim Vorhabentrager, der
die Leitung regelmafig geeigneten Fachkraften Gbertragt; hier bedarf es keiner bau-
aufsichtlichen Regelung. Der Vorhabentrager fuhrt gegebenenfalls erforderliche Ent-
scheidungen nach 8 37 BauGB, fir die die Struktur- und Genehmigungsdirektionen
als héhere Verwaltungsbehorden zustandig bleiben, herbei; diese hat nach § 37 Abs. 2
Satz 2 BauGB die Gemeinde zu hdren. Das Einvernehmen nach § 36 BauGB war bei
diesen Vorhaben, die bislang im Kenntnisgabeverfahren behandelt wurden, entspre-
chend der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 13. Mai
2014 (Az. 8 B 10342/14, juris) bereits bisher nicht erforderlich; hieran andert sich durch
die Gesetzesénderung nichts.

Der bisherige Buchstabe | wird Buchstabe m; aufgrund des neu eingefiigten Buchsta-

bens | wird die Verweisung in Buchstabe m angepasst.
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Zu Nummer 10 (8 63)

Nach der bisherigen Rechtslage, die auf den in der Vergangenheit eingereichten Pa-
pierantragen basiert, werden die Bauantrage bei den Gemeindeverwaltungen abgege-
ben, die die Antrage unverziglich an die unteren Bauaufsichtsbehdrden weiterleiten.
Im Flachenland Rheinland-Pfalz hat dies in den Landkreisen die haufig langeren Fahr-
ten in die Kreisstadte erspart. Im Zuge der flachendeckenden Einfiihrung des digitalen
Baugenehmigungsverfahrens wurde deutlich, dass eine Umkehrung dieses Systems
angezeigt ist; zukunftig sollen die Antrage elektronisch bei den Bauaufsichtsbehérden
eingehen, die ihrerseits unverzuglich die Gemeinden informieren. Auf diesem Weg
wird gewahrleistet, dass die Gemeinden, die eine zentrale Rolle in den bauaufsichtli-
chen Verfahren einnehmen, weiterhin friihestmaoglich alle erforderlichen Informationen
erhalten, um ihre Planungshoheit effektiv austben zu kénnen. Die Aufgaben und Be-
fugnisse der Gemeinden, insbesondere bei der Prufung der gesicherten Erschliel3ung
und der Einhaltung der Stellplatzverpflichtung sowie in Bezug auf das gemeindliche
Einvernehmen, bleiben dabei unverandert. Vor dem Hintergrund der Vermeidung von
(unnoétigem) Prafaufwand bei den Bauaufsichtsbehdrden, z. B. in den Féllen, in denen
ein Bauvorhaben aufgrund der fehlenden Erschliel3ung nicht genehmigungsfahig ist,
kommt aus zeitlicher Sicht der umgehenden Stellungnahme der Gemeinde (8 63
Abs. 3 Satz 1 und § 66 Abs. 4 Satz 3) eine besondere Bedeutung zu.

Aufgrund der Anderung gilt das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 Abs. 2 Satz 2
BauGB nun als erteilt, wenn es in der Regel nicht binnen zwei Monaten nach Eingang
des Ersuchens der Bauaufsichtsbehdrde verweigert wird. Gleiches gilt, sofern das Ein-
vernehmen der Gemeinde aufgrund anderer bauplanungsrechtlicher Vorschriften er-

forderlich ist.

8 65 Abs. 5 Satz 3, der auf eine Beteiligung nach landesrechtlichen Vorschriften ab-

stellt, findet weiter keine Anwendung.
Nach der Anderung der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz sowie der Landesverord-

nung Uber Bauunterlagen und die bautechnische Prifung durch das Landesgesetz zur
Anderung baurechtlicher Vorschriften vom 3. Februar 2021 (GVBI. S. 66) stellt die di-
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gitale Einreichung der Bauantrage rechtlich bereits den Normalfall dar. Nachdem be-
reits im Jahr 2020 im Zuge der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes die Grund-
satzentscheidung getroffen wurde, im Rahmen des ,Einer-fir-Alle“-Prinzips die von
Mecklenburg-Vorpommern, dem fur das Themenfeld Bauen und Wohnen federfihren-
den Land, entwickelten Online-Dienste nachzunutzen, erfolgte zunachst die Anpas-
sung an das rheinland-pfalzische Landesrecht, sodass die Abgabe der Bauantrage bei
den Gemeindeverwaltungen abgebildet werden konnte. Inzwischen hat das Ministe-
rium fur Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern dartber infor-
miert, dass hierdurch in Rheinland-Pfalz zusétzliche Kosten von ungeféahr
430 000 EUR bei der erstmaligen Einrichtung sowie kinftig jeweils bei jedem Update
entstehen werden. Updates werden aufgrund der bundesweit Anwendung findenden
Fortentwicklungen der Online-Dienste mindestens einmal jahrlich erforderlich sein;
insbesondere bei Rechtsanderungen kann sich die Notwendigkeit weiterer Updates
ergeben. Gleichzeitig wird die IT-Struktur deutlich komplexer und fehleranfalliger; der
zentrale Dateneingang bei den Bauaufsichtsbehérden ermdglicht dagegen erheblich

effektivere Ablaufe und Strukturen.

Im Landervergleich ist festzustellen, dass auch aus diesen Griinden inzwischen die
Bauordnungen der anderen Lander in Anpassung an die Musterbauordnung die Ab-
gabe der Bauantragsunterlagen bei den Bauaufsichtsbehdrden vorsehen, die jeweils

die Gemeinden informieren und deren Stellungnahmen einholen.

Aufgrund des Verweises auf 8 63 gilt dies kinftig auch fur Antrage nach § 9 Abs. 2
Satz 4 und § 69 Abs. 2 (,separate” Antrage auf Abweichung) sowie nach § 72 (Bau-
vorbescheid) und § 73 (Teilbaugenehmigung), ohne dass es einer ausdriicklichen An-

derung bedarf.

Im Freistellungsverfahren sollen die Gemeinden weiterhin verfahrensfihrend sein;
eine Anderung ist diesbeziiglich nicht sinnvoll, da hier zunéchst ausschlieRlich die Ge-

meinden Uber eine mogliche Baugenehmigungspflicht entscheiden.

Zu Nummer 11 (8 65)
Die Anderung in Absatz 2 Satz 1 mit einer Verlangerung der Priiffrist von zehn auf

15 Arbeitstage ist Folge der Anpassung der Fristenregelungen in 8§ 66 Abs. 5 Satz 3
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(siehe Begrundung zu Artikel 1 Nr. 12 Buchst. c). Es wird zudem klargestellt, dass die
Frist nach Arbeitstagen der Behérde (also von Montag bis Freitag) zu bemessen ist;
die Bauaufsichtsbehorde daher in der Regel mindestens drei Wochen Zeit fur die Pri-

fung hat.

Zu Nummer 12 (8 66)

Zu Buchstabe a

Antennenanlagen mit einer Hohe bis zu 20 m bedirfen im Aul3enbereich nach dem
neu zu erganzenden § 62 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b grundsatzlich keiner Baugenehmi-
gung mehr. Darlber hinaus werden héhere Antennenanlagen mit einer Hohe von bis
zu 50 m nunmehr, sofern sie nicht als ortsveranderliche Anlagen nach der neu einzu-
fugenden Regelung des 8 62 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. ¢ genehmigungsfrei sind, mit der
Maf3gabe in das vereinfachte Genehmigungsverfahren Uberfihrt (8 66 Abs. 2 Satz 3
neu), dass abweichend von Absatz 2 Satz 2 die Bescheinigung tber die Gewahrleis-
tung der Standsicherheit ausreichend ist. Einbezogen sind notwendige Versorgungs-
einrichtungen und untergeordnete Bauteile wie Anlagen zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie und kleine Windenergieanlagen, deren auch nachtragliche Anbringung
sich regelmalig innerhalb der Variationsbreite der Baugenehmigung bewegt.

Damit wird der Pakt fir Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung
weiter umgesetzt. Die flachendeckende Versorgung mit leistungsfahigem Mobilfunk
der neuesten Generation ist gemeinsame Zielsetzung der Gigabit-Strategien des Lan-
des sowie des Bundes. Die durch die Bundesnetzagentur im Zuge von Frequenzverga-
ben formulierten Versorgungsauflagen verlangen von den ausbauenden Unternehmen
ungebrochene und perspektivisch noch steigende Ausbauaktivitaten. Vor diesem Hin-
tergrund ist es geboten, die Realisierung von Mobilfunkanlagen zu erleichtern und zu
beschleunigen. Sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, kann zudem
nach der Ergénzung in 8 67 Abs. 5 Satz 1 das Freistellungsverfahren durchgefuhrt

werden.

Wesentlich ist dabei die Ergédnzung in Absatz 5 Satz 2, mit der die Fiktion der Bauge-
nehmigung nach Ablauf von drei Monaten (Absatz 5 Satz 6 neu) auf Antennenanlagen
nach Absatz 2 Satz 3 erstreckt wird. Dies gilt nach der in Absatz 5 Satz 8 (neu) Halb-

satz 2 einzufugenden Ruckausnahme auch im bauplanungsrechtlichen Aul3enbereich.
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Die Anderungen zur Beschleunigung des Ausbaus der Mobilfunkinfrastruktur stehen
im Zusammenhang mit den Regelungen der Gigabit-Infrastrukturverordnung. Dabei
wird die Frist fur die Fiktion der Baugenehmigung auf drei Monate verkirzt (vergleiche
Artikel 7 Abs. 5 Unterabs. 1 in Verbindung mit Artikel 8 Abs. 1 Unterabs. 1 der Gigabit-
Infrastrukturverordnung), was durch Artikel 7 Abs. 12 der Gigabit-Infrastrukturverord-

nung ermdaglicht wird.

Die Gigabit-Infrastrukturverordnung ist als unmittelbar geltendes Recht zu beachten.
Hinzuweisen ist etwa auf die Frist fir die Feststellung der Vollstéandigkeit des Antrags
auf Genehmigung von 20 Arbeitstagen nach Eingang eines vollstandigen Antrags (Ar-
tikel 7 Abs. 5 Unterabs. 2 der Gigabit-Infrastrukturverordnung) und die Genehmi-
gungsfiktion (Artikel 8 Abs. 1 Unterabs. 1 der Gigabit-Infrastrukturverordnung).

Zu Buchstabe b
In Absatz 3 Satz 3 erfolgt aufgrund des neu eingefligten § 62 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. ¢
eine redaktionelle Anderung.

Zu Buchstabe c
In Absatz 5 wird angelehnt an § 72 MBO der Beginn der Entscheidungsfrist tGiber den
Bauantrag und damit der Fristbeginn fur die Fiktion der Baugenehmigung (,gilt als er-

teilt”) geregelt, wenn nicht zeitgerecht entschieden wird.

Die Frist fur die Entscheidung Uber den Bauantrag (Satz 2) beginnt nach dem neu
eingefligten Satz 3 Halbsatz 1 15 Arbeitstage nach Eingang des Bauantrags bei der
zustandigen unteren Bauaufsichtsbehdérde (Nummer 1). Zum Begriff des Arbeitstags
siehe Begrindung zu Artikel 1 Nr. 11. Verlangt die Bauaufsichtsbehdrde gemaf
8 65 Abs. 2 Satz 2 die Vervollstandigung oder Nachbesserung der Bauunterlagen, be-
ginnt die Frist hingegen 15 Arbeitstage nach Eingang der verlangten Unterlagen (Num-

mer 2).

Es wird dabei auf den Zeitpunkt des Eingangs der Bauunterlagen bei der zustandigen

unteren Bauaufsichtsbehdrde abgestellt.
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Die Bauaufsichtsbehérde hat aus Grinden der Birgerfreundlichkeit und der Verwal-
tungsklarheit weiterhin die Vollstandigkeit der vorzulegenden Bauunterlagen gegen-
Uber den antragstellenden Personen zu bestétigen (Satz 1). Diese Feststellung ist jetzt
aber nicht mehr maf3geblich fir den Beginn der Entscheidungsfrist Uber den Bauan-
trag; hier gelten im Interesse der Beschleunigung nunmehr die beschriebenen festen
Fristen. Entsprechend wird der Zeitraum fur die Prifung der Bauunterlagen auf Voll-
standigkeit nach 8 65 Abs. 2 Satz 1 auf 15 Arbeitstage erhoht.

Die Erganzung in Satz 3 Halbsatz 2 dient der Klarstellung, dass die Frist nach Halb-
satz 1 Nr. 1 oder 2 auch dann Anwendung findet, wenn das Einvernehmen der Ge-

meinde vor Ablauf dieser Fristen erteilt wird.

Aufgrund des neu eingefligten Satzes 3 werden die bisherigen Satze 3 bis 8 zu den
Satzen 4 bis 9; entsprechend werden auch die Verweise aktualisiert.

In Satz 7 Halbsatz 1 (neu) wird zugunsten der Bauherrschaft die Mdglichkeit aufge-
nommen, auf den Eintritt der Genehmigungsfiktion zu verzichten. Denkbar sind z. B.
Falle, in denen aufgrund erforderlicher Umplanungen oder Anforderungen aus ande-
ren Rechtsbereichen weitere Unterlagen einzureichen sind und dies nicht vor Ablauf
der Fiktionsfrist moglich ist. Die Bauaufsichtsbehérde ware ansonsten gehalten, einen

Bauantrag vor Ablauf der Fiktionsfrist abzulehnen.

Zu Nummer 13 (8 67)

Zu Buchstabe a

Mit dem Absatz 1 angefligten Satz 3 werden zunéachst Verfahrenserleichterungen fir
den Ausbau von Dachgeschossen geschaffen. Bisher ist der Ausbau von Dachge-
schossen zu Wohnzwecken nur im Bereich qualifizierter Bebauungsplane dem Frei-
stellungsverfahren zugewiesen, wenn er den Festsetzungen des fir den Bereich mal3-
geblichen Bebauungsplans entspricht. AulRerhalb von Bebauungsplangebieten ist
dagegen ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren nach 8 66 oder — soweit durch
den Dachgeschossausbau das Gebaude nicht mehr unter 8 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1

fallt — das regulare Baugenehmigungsverfahren nach 8 65 erforderlich.
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In Bereichen nach 8§ 34 BauGB hat der Dachgeschossausbau regelmallig keine Aus-
wirkungen auf das Tatbestandsmerkmal ,Einfugen® hinsichtlich des Mal3es baulicher
Nutzung, da sich die Kubatur des Gebaudes nicht wesentlich verandert. Damit ist das
Risiko, dass ohne bauaufsichtliche Priufung des Dachgeschossausbaus stadtebauli-
che Missstande verursacht oder verscharft werden, sehr gering. Daher soll auch der
Dachgeschossausbau im unbeplanten Innenbereich durch Satz 3 dem Freistellungs-

verfahren zugeordnet werden.

Soweit die bauplanungsrechtliche Zuléassigkeit aus Sicht der Gemeinde zweifelhatft ist,
kann sie nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 in das vereinfachte Genehmigungsverfahren tber-
leiten. In der relativen Vielzahl der unproblematischen Falle kdnnte die Bauherrschaft
nach Absatz 2 dagegen einen Monat nach Einreichen vollstandiger Unterlagen bei der

(Verbands-)Gemeindeverwaltung mit der Ausfiihrung seines Vorhabens beginnen.

Den Belangen des Brandschutzes und der Standsicherheit wird dadurch entsprochen,
dass auch im Freistellungsverfahren bautechnische Nachweise zu erstellen und gege-

benenfalls zu prufen sind.

Im Weiteren wird mit Absatz 1 Satz 3 das Freistellungsverfahren eroffnet fir solche
Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, die bauplanungsrechtlich nach 8§ 35
Abs. 1 Nr. 8 Buchst. b BauGB privilegiert zulassig sind auf einer Flache langs von Au-
tobahnen oder Schienenwegen des Ubergeordneten Netzes (8 2 b des Allgemeinen
Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 —BGBI. | S. 2378 -2396-; 1994 |
S. 2439 —, in der jeweils geltenden Fassung) mit mindestens zwei Hauptgleisen, je-
weils in einer Entfernung zu diesen von bis zu 200 m, gemessen vom auf3eren Rand
der Fahrbahn.

Zu Buchstabe b

Der bisherige Absatz 3 Satz 3 kann aufgrund der Entwicklung des digitalen Bauan-
trags entfallen. Sofern die Gemeinde erklart, dass ein Baugenehmigungsverfahren
durchzufiihren ist und die Bauunterlagen nach Wunsch der Bauherrschaft als Bauan-
trag zu behandeln ist, hat die Gemeinde den Bauantrag umgehend an die Bauauf-
sichtsbehorde weiterzuleiten, die das Verfahren nach den allgemeinen Bestimmungen
durchfihrt.
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Zu Buchstabe ¢
Durch die Anderung der Beziige auf § 63 in Absatz 4 ergibt sich, dass die Unterlagen

im Freistellungsverfahren weiterhin bei der Gemeindeverwaltung einzureichen sind.

Zu Buchstabe d

Mit der Erganzung in Absatz 5 Satz 1 wird — sofern die entsprechenden Voraussetzun-
gen vorliegen — das Freistellungsverfahren fur Antennenanlagen bis 50 m Héhe (ver-
gleiche 8 66 Abs. 2 Satz 3) ertffnet. Es wird zudem hinsichtlich der vorzuhaltenden
Unterlagen (Bescheinigung Uber Gewahrleistung des Standsicherheitsnachweises
ausreichend) in Satz 2 ebenfalls auf 8 66 Abs. 2 Satz 3 verwiesen. Ebenso wird durch
die Anderung der Bezuige auf § 63 klargestellt, dass auch im optionalen Freistellungs-

verfahren die Unterlagen weiterhin bei der Gemeindeverwaltung einzureichen sind.

Zu Nummer 14 (8§ 68)

In Absatz 2 Satz 3 wird neben der weiterhin méglichen Zustellung der an Nachbarin-
nen und Nachbarn gerichteten Mitteilung Uber die Zulassung einer Abweichung die
Moglichkeit erganzt, dass die Bekanntgabe dieser Mitteilung nach Mal3gabe des 8 9
Abs. 1 OZG erfolgen kann. Damit wird auch hier die Nutzung entsprechender Online-
Portale im Sinne der fortschreitenden Digitalisierung erméglicht (vergleiche die Ande-

rungen in 8 70 Abs. 3 und die Begriindung zu Artikel 1 Nr. 24).

Zu Nummer 15 (8§ 69)
8 69 wird geandert, um Abweichungen von bauaufsichtlichen Anforderungen zu er-

leichtern.

Zu Buchstabe a

Absatz 1 Satz 1 ist derzeit als ,Kann-Vorschrift* ausgestaltet. Dabei werden hohe An-
forderungen an die Zulassigkeit von Abweichungen gestellt. Unter anderem miissen
die Abweichungen mit 6ffentlichen und privaten Belangen vereinbar sein; soll von einer
technischen Anforderung abgewichen werden, ist der Bauaufsichtsbehérde nachzu-
weisen, dass dem Zweck dieser Anforderung auf andere Weise entsprochen wird.
Wenn die Voraussetzungen bejaht werden, haben sich die unteren Bauaufsichtsbe-

horden im Regelfall fur die Zulassung der Abweichung zu entscheiden, es sei denn,
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besondere Umstande stiinden dem entgegen (sogenanntes intendiertes Ermessen,
vergleiche Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 6. August 2013,
Az. 15 CS 13.1076, juris, Rn. 25). Diesem von der Rechtsprechung anerkannten in-
tendierten Ermessen soll dadurch Rechnung getragen werden, dass Absatz 1 Satz 1
als ,Soll-Vorschrift” ausgestaltet wird. Damit ist klargestellt, dass Abweichungen regel-
mafig dann erteilt werden, wenn die bauaufsichtlichen Anforderungen eingehalten
werden, so z. B. auch bei der Schaffung zusatzlichen Wohnraums in bestehenden Ge-
bauden durch eine Anderung des Dachgeschosses oder durch die Errichtung zuséatz-

licher Geschosse.

Gleichwohl verbleibt noch Raum, eine Abweichung gerade von nachbarschitzenden
Vorschriften, die mit einer nennenswerten tatsachlichen und das sachliche Interesse
der Bauherrin oder des Bauherrn tiberwiegenden Beeintrachtigung der Nachbarinnen

und Nachbarn einherginge, nicht zuzulassen.

Durch die Schaffung des neuen Satzes 2 in Absatz 1 werden drei Regelbeispiele auf-
genommen, die eine Vereinbarkeit mit den nach Satz 1 benannten Belangen intendie-

ren:

Nummer 1 umfasst Vorhaben, die der Weiternutzung bestehender Gebaude dienen.
Die Weiternutzung der vorhandenen Geb&dudesubstanz rechtfertigt es, in der Regel
von der Einhaltung bauordnungsrechtlicher Vorschriften im Einzelfall Abweichungen
zu erteilen. Uberwiegend werfen solche Vorhaben allenfalls planungsrechtliche As-
pekte auf. Damit wird die Nutzung der vorhandenen Gebaudesubstanz insgesamt ver-
einfacht und unburokratisch ermdglicht. Die Regelung erganzt unter anderem die

neuen gesetzlichen Abweichungen nach 8§ 44 Abs. 8 bis 10.

Nummer 2 dient generell dem vereinfachten Ausbau erneuerbarer Energien bezie-
hungsweise von Vorhaben zur Energieeinsparung. In der Regel werfen derartige Vor-
haben (beispielsweise nachtragliche MalRnahmen zur Dammung, Dachsanierungen,
Errichtung von Solarenergieanlagen) in nur untergeordnetem Mal3e bauordnungs-
rechtliche Belange auf. Ihnen ist daher vor dem Hintergrund der Ausbauziele flr er-
neuerbare Energien und dem Ubereinkommen von Paris der Vereinten Nationen vom

12. Dezember 2015 ein entscheidendes Gewicht beizumessen.
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Nummer 3 dient der Umsetzung des verbandeubergreifend vielfach geforderten Ge-
baudetyps E. Ungeachtet bestehender Fragen des Zivilrechts (Schuldrecht; Haftungs-
fragen) wird es experimentellen Vorhaben damit ermdglicht, im Einzelfall von bauord-
nungsrechtlichen  Anforderungen  der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz

abzuweichen.

Die bisherigen Satze 2 bis 4 in Absatz 1 werden zu den Satzen 3 bis 5; zudem wird in

den Satzen 4 (neu) und 5 (neu) jeweils die Verweisung aktualisiert.

In Bezug auf die Anforderungen an die Barrierefreiheit baulicher Anlagen bleibt die

spezielle Abweichungsregelung des 8 51 Abs. 4 vorrangig.

Zu Buchstabe b

Die Erganzung in Absatz 2 Satz 1 um einen Halbsatz folgt der Neuregelung in § 62
Abs. 1 Nr. 11 Buchst. |, wonach Vorhaben, die der Landesverteidigung dienen und kei-
ner Umweltvertraglichkeitsprifung oder Vorprifung bedurfen, genehmigungsfrei sind.
8 69 Abs. 2 sieht jedoch bei genehmigungsfreien baulichen Anlagen eine Antrags-
pflicht hinsichtlich erforderlicher Abweichungen vor. Das Ziel der Verringerung des
Verwaltungsaufwands fir Vorhaben, die der Landesverteidigung dienen, wirde durch
eine solche Antragspflicht konterkariert. Der neu eingefugte Halbsatz 2 nimmt daher
Abweichungen fur entsprechende Anlagen von der Antragspflicht aus; dies ist auch
vor dem Hintergrund der baufachlichen Betreuung durch die entsprechenden Stellen

des Bundes und der Lander gerechtfertigt.

Zu Nummer 16 (8 74)

In Absatz 1 Satz 1 wird in Folge der Anderung in § 70 Abs. 3 Satz 1 (siehe Begriindung
zu Artikel 1 Nr. 24) erganzt, dass die Frist letztlich fir das Erléschen der (Teil-)Bauge-
nehmigung von vier Jahren im Falle deren Bekanntgabe nach MalRgabe des 8 9 Abs. 1

OZG in diesem Zeitpunkt beginnt.

Zu Nummer 17 (8 76)
Voribergehend aufgestellte ortsveranderliche Mobilfunkanlagen kénnen insbeson-

dere zur Gewahrleistung der erforderlichen Netzabdeckung oder beim kurzfristigen
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Entfall einer bestehenden Anlage als Zwischenlosung bis zur Umsetzung eines dau-
erhaften Standorts fur eine Mobilfunkanlage erforderlich werden. Diese kdnnen auf-
grund der Anderung des § 62 fiir eine Aufstellzeit von langstens 24 Monaten bauge-
nehmigungsfrei aufgestellt werden. Eine Anwendung der Bestimmungen fir Fliegende

Bauten ist fur diese Anlagen nicht erforderlich.

Zu Nummer 18 (8 77)

Es handelt sich um Folgeanderungen aufgrund der Anderungen der 88 70 und 74 (Be-
kanntgabe nach MalRgabe des 8§ 9 Abs. 1 OZG, siehe Begriindung zu Artikel 1 Nr. 24)
beziehungsweise aufgrund des in § 66 Abs. 5 neu eingefligten Satzes 3.

Zu Nummer 19 (8§ 83)

Zu Buchstabe a

Auch Antrage auf Zustimmung sollen zukiinftig bei der Bauaufsichtsbehorde einge-
reicht werden (siehe Begrindung zu Artikel 1 Nr. 10).

Zu Buchstabe b

Die Anderung in Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 ergibt sich als Folgeanderung aus dem
neu eingefligten § 62 Abs. 1 Nr. 11 Buchst. |, der die Genehmigungsfreiheit der milita-
rischen Vorhaben, die keiner Umweltvertraglichkeitsprifung beziehungsweise Vorpri-

fung bedirfen, regelt (siehe Begrindung zu Artikel 1 Nr. 9 Buchst. e).

Zu Nummer 20 (§ 86)

Die Anderung in Absatz 3 Satz 3 schafft mehr Flexibilitat fir die Organisation im Ver-
messungswesen, wo bauaufsichtliche Mitteilungen Uber Eintragungen in das Baulas-
tenverzeichnis entgegengenommen werden. Diese Mitteilungen sind nicht mehr wie
bisher zwingend dem zustandigen Vermessungs- und Katasteramt, sondern den Ver-
messungs- und Katasterbehdrden nach § 2 Abs. 1 des Landesgesetzes tUber das amt-
liche Vermessungswesen vom 20. Dezember 2000 (GVBI. S. 572, BS 219-1) in der
jeweils geltenden Fassung zu Ubermitteln. Naheres hierzu wird in geeigneter Form

festgelegt werden.
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Zu Nummer 21 (8 87)
Zur Klarstellung tber die moglichen Regelungsinhalte der Feuerungsverordnung wird

die Ermachtigungsgrundlage auf die in 8 39 neu genannten Anlagen ausgeweitet.

Zu Nummer 22 (§ 89)
Die Erganzung resultiert aus dem neu eingeftigten 8 66 Abs. 2 Satz 3.

Zu Nummer 23
Es handelt sich jeweils um eine redaktionelle Anpassung aufgrund der Anderungen in
8§ 66 Abs. 5 Satz 2 und 3 (neu).

Zu Nummer 24

Nach 8§ 70 Abs. 3 Satz 1 ist die Baugenehmigung der Bauherrin oder dem Bauherrn
mit den mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Unterlagen zuzustellen. Mal3geb-
lich sind die Verwaltungszustellungsgesetze von Land und Bund, die allerdings eine
elektronische Form der Zustellung nicht in der Weise ermdglichen, wie sie die fort-

schreitende Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens erfordert.

Deshalb wird in 8 70 Abs. 3 Satz 1 ergdnzend zur Zustellung die rechtssichere Mog-
lichkeit eréffnet, die Baugenehmigung nach MalRgabe des 8 9 Abs. 1 OZG bekannt zu
geben (vergleiche 8 68 Abs. 2 Satz 3). Im Falle der Einrichtung und Nutzung eines
entsprechenden Online-Dienstes, mit der zunehmend zu rechnen ist, kann die Bauge-
nehmigung zum Abruf Gber das mit dem Nutzerkonto verbundene Postfach bereitge-
stellt werden; die Nutzenden oder ihre Bevollmachtigten sind entsprechend zu benach-
richtigen. Die Baugenehmigung gilt am vierten Tag nach der Bereitstellung zum Abruf

als bekannt gegeben.

Obschon 8§ 9 Abs. 1 OZG nur fur elektronische Verwaltungsakte gilt, ist diese Form der
Bekanntgabe moglich auch fur die nach wie vor der Schriftform bedirfende Bauge-
nehmigung (8 70 Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 1). Denn eine durch Rechtsvorschrift ange-
ordnete Schriftftorm kann bereits nach geltendem Recht durch die elektronische Form
ersetzt werden, wie dies 8 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes vom
23. Dezember 1976 (GVBI. S. 308, BS 2010-3) in der jeweils geltenden Fassung in
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Verbindung mit 8 3 a Abs. 2 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwWV{G) vor-
sieht. Der elektronischen Form genugt ein elektronisches Dokument, das mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist (§ 3 a Abs. 2 Satz 2 VwVIG); die
Schriftftorm kann auch ersetzt werden bei elektronischen Verwaltungsakten oder sons-
tigen elektronischen Dokumenten der Behdrde, indem diese mit dem qualifizierten
elektronischen Siegel der Behorde versehen werden (8 3 a Abs. 3 Nr. 3 Buchst. a
VwVIG). Die zustandigen unteren Bauaufsichtsbehdrden in Rheinland-Pfalz haben
schon jetzt Gber den kostenfreien Basisdienst des Landes die Mdglichkeit, eine quali-
fizierte elektronische Signatur zu nutzen; in Zukunft wird das qualifizierte elektronische
Siegel der Behorde an Bedeutung gewinnen.

Im Ergebnis wird die Nutzbarkeit der digitalen Bauakte Gber die Einreichung des Bau-
antrags hinaus auf die Bekanntgabe der Baugenehmigung erweitert. Im Interesse
gréRtmaglicher Rechtssicherheit bleibt die Schriftform der Baugenehmigung beibehal-

ten und es werden die spezifischen Mal3gaben des § 9 Abs. 1 OZG Ubernommen.

Dariiber hinaus soll auch fiir die nach § 70 Abs. 3 Satz 2 erforderliche Ubermittlung
der Ausfertigung des Bauscheins an Nachbarinnen und Nachbarn, deren Einwendun-
gen nicht entsprochen wurde oder die sich nicht innerhalb der Frist nach § 68 Abs. 2
Satz 3 gedul3ert haben, den nach 8§ 74 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 1 genannten Verwal-
tungsakt Uber die Verlangerung der Geltungsdauer einer Baugenehmigung, die Unter-
lagen zu Typenprifungen nach 8§ 75 Abs. 2 Satz 4 sowie die Mitteilung an Nachbarin-
nen und Nachbarn nach 8 68 Abs. 2 (siehe Artikel 1 Nr. 14) die Mdoglichkeit der
Bekanntgabe nach Mal3gabe des § 9 Abs. 1 OZG eroffnet werden.

Uber die Verweise auf die 88 68, 70, 74 und 75 gilt dies auch fiir die Bekanntgabe und
den Beginn der Geltungsdauer von Bauvorbescheiden (8 72), Typenprifungen

(8 75 a) sowie fur die Bekanntgabe von Zustimmungen nach § 83 Abs. 1.
Zu Nummer 25 (Inhaltsubersicht)

Aufgrund der Erganzung der Uberschrift des § 39 ist die Inhaltstibersicht entsprechend

anzupassen.
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Zu Artikel 2

Zu Nummer 1 (8 3)

Die Erganzung ist aufgrund des neuen 8 8 Abs. 11 Satz 1 Nr. 5 LBauO erforderlich.
Die Erleichterung hinsichtlich der Abstandsflachen greift nur innerhalb der bisherigen
Dimensionen der baulichen Anlage. Um den Planenden aber auch den Bauaufsichts-
behdrden einen Anhaltspunkt zu bieten, sind entsprechende Angaben in den Bau-

zeichnungen erforderlich.

Zu den Nummern 2 und 3 (88 4 und 7)
Bei den Anderungen in 8 4 Abs. 2 Satz 1 und § 7 Abs. 6 Satz 1 handelt es sich jeweils

um redaktionelle Anpassungen.

Zu Artikel 3

Artikel 3 regelt in Absatz 1 das Inkrafttreten des Gesetzes am ersten Tage des auf die
Verkindung folgenden zweiten Kalendermonats, um insbesondere den Bauaufsichts-
behorden ausreichend Zeit fur die erforderlichen Anpassungen einzuraumen; soweit
Verfahrensbestimmungen betroffen sind, wird als Zeitpunkt des Inkrafttretens — auch
zur Anpassung des digitalen Baugenehmigungsverfahrens — der erste Tag des auf die
Verkindung folgenden vierten Kalendermonats bestimmt. Die Verkiindung erfolgt im

Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Rheinland-Pfalz.

Nach Absatz 2 gelten die Anderungen nicht fiir Bauantrage, die vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes eingereicht worden sind. Bereits eingereichte Bauantrage werden nach dem
bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens geltenden bisherigen Recht behandelt. Dadurch
soll die nochmalige Durchfiihrung bereits erfolgter Verfahrensschritte vermieden wer-
den. Sofern durch das Anderungsgesetz Verfahrensvereinfachungen geschaffen wer-
den, steht es den Bauherrinnen und Bauherren dariber hinaus frei, entsprechende
Bauantrage zurtickzunehmen und eine erneute Beantragung nach den dann gelten-

den Vorschriften einzuleiten.

Nach Absatz 3 kann die antragstellende Person verlangen, dass fur Antrage, die vor
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht wurden, die bisherige (materielle)

Rechtslage Anwendung findet.
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Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz

Stand: 17. April 2025

Entwurf Erstes Landesgesetz zur Anderung baurechtlicher Vorschriften
- nichtamtliche Fassung -
(Anderungen Referentenentwurf / Streichungen) Stand: 17. April 2025

Auszug der bisherigen Fassung

Geénderte Fassung

Artikel 1
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz

8 6 Bebauung der Grundstiicke

8 6 Bebauung der Grundstiicke

(1) Grundstiicke, die mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet sind, dirfen
nur bebaut werden, wenn von ihnen keine Gefahrdungen fir die Umwelt,
insbesondere die menschliche Gesundheit, ausgehen oder die Gefahrdung
nach Art der vorgesehenen Bebauung unschéadlich ist.

(2) 1Gebaude dirfen nur errichtet werden, wenn gesichert ist, dass bis zum

Beginn ihrer Benutzung

1. das Grundstiick in angemessener Breite an einer befahrbaren 6ffentlichen
Verkehrsflache liegt, eine offentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer
befahrbaren 6ffentlichen Verkehrsflache hat oder bei Vorhaben im Sinne
des § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 des Baugesetzbuchs (BauGB) uber einen
befahrbaren Wirtschaftsweg erreichbar ist; ein nicht befahrbarer Wohnweg
genlgt, wenn der Brandschutz gewabhrleistet ist,

2. die erforderlichen Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen benutzbar
sind.

2Als Sicherung der Zufahrt geniigt eine Dienstbarkeit, wenn sie vor dem 1.

Oktober 1974 begriindet worden ist.

(3)* Ein Gebaude darf nur dann auf mehreren Grundstiicken errichtet werden,
wenn durch Baulast gesichert ist, dass sie fir die Dauer der Bebauung als
Grundstlickseinheit zusammengefasst bleiben. 2Dabei bleiben vor die
AuRenwand geringfligig vortretende Gebaudeteile wie Dachvorspriinge auf3er
Betracht. 3Satz 2 gilt auch fir Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie
und MaRRnhahmen zum Zwecke der Energieeinsparung, soweit sie die
Vorgaben des § 8 Abs. 5 Satz 3 und 4 einhalten.

(1) Grundstiicke, die mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet sind, dirfen
nur bebaut werden, wenn von ihnen keine Gefahrdungen fir die Umwelt,
insbesondere die menschliche Gesundheit, ausgehen oder die Gefahrdung
nach Art der vorgesehenen Bebauung unschédlich ist.

(2) 1Gebaude durfen nur errichtet werden, wenn gesichert ist, dass bis zum

Beginn ihrer Benutzung

1. das Grundstiick in angemessener Breite an einer befahrbaren 6ffentlichen
Verkehrsflache liegt, eine offentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer
befahrbaren 6ffentlichen Verkehrsflache hat oder bei Vorhaben im Sinne
des 8§ 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 6, 8 und 9 des Baugesetzbuchs (BauGB) uiber
einen befahrbaren Wirtschaftsweg erreichbar ist; ein nicht befahrbarer
Wohnweg geniigt, wenn der Brandschutz gewahrleistet ist,

2. die erforderlichen Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen benutzbar
sind.

2Als Sicherung der Zufahrt genligt eine Dienstbarkeit, wenn sie vor dem

1. Oktober 1974 begrindet worden ist.

(3) ! Ein Gebaude darf nur dann auf mehreren Grundstiicken errichtet werden,
wenn durch Baulast gesichert ist, dass sie fur die Dauer der Bebauung als
Grundstlickseinheit zusammengefasst bleiben. 2Dabei bleiben vor die
Au3enwand geringfligig vortretende Gebaudeteile wie Dachvorspriinge auf3er
Betracht. 3Satz 2 gilt auch fir Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie
und MaRRhahmen zum Zwecke der Energieeinsparung, soweit sie die
Vorgaben des § 8 Abs. 5 Satz 3 und Abs. 11 Satz 1 Nr. 74 einhalten.
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§ 8 Abstandsflachen

§ 8 Abstandsflachen

(1) YVor AuRenwéanden oberirdischer Gebaude sind Flachen von Gebauden
freizuhalten (Abstandsflachen). 2innerhalb der berbaubaren Grundstiicks-
flachen sind Abstandsflachen nicht erforderlich vor AuRenwéanden, die an
Grundstiicksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen
Vorschriften
1. das Gebaude ohne Grenzabstand gebaut werden muss oder
2. das Gebaude ohne Grenzabstand gebaut werden darf und &ffentlich-
rechtlich gesichert ist, dass auf dem Nachbargrundstiick ebenfalls ohne
Grenzabstand gebaut wird.
3Muss nach planungsrechtlichen Vorschriften mit Grenzabstand gebaut
werden, ist aber auf dem Nachbargrundstick innerhalb der Uberbaubaren
Grundstiicksflache ein Gebaude ohne Grenzabstand vorhanden, so kann
zugelassen oder verlangt werden, dass ebenfalls ohne Grenzabstand gebaut
wird. “Muss nach planungsrechtlichen Vorschriften ohne Grenzabstand
gebaut werden, ist aber auf dem Nachbargrundstiick innerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflache ein Gebaude mit Grenzabstand vorhanden,
so kann zugelassen oder verlangt werden, dass eine Abstandsflache
eingehalten wird.

(2) 'Die Abstandsflachen miissen auf dem Grundstiick selbst liegen. 2Sie
durfen auch auf offentlichen Verkehrs-, Griin- oder Wasserflachen liegen,
jedoch nur bis zu deren Mitte.

(3) Die Abstandsflachen vor Wanden, die einander gegeniberstehen, durfen

sich nicht tberdecken; dies gilt nicht fur

1. Wande, die in einem Winkel von mehr als 75° zueinander stehen,

2. Gebaude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflachen
zulassig sind oder zugelassen werden.

(4) 'Die Tiefe der Abstandsflache bemisst sich nach der H6he der Wand oder
des Wandteils (Wandhohe); sie wird senkrecht zur Wand gemessen. 2Als
Wandhdohe gilt das Mal? von der Gelandeoberflache bis zur Schnittlinie der
Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. 3Bei
Wanden unter Giebelflachen gilt als oberer Abschluss der Wand die
Waagrechte in Hohe der Schnittlinien nach Satz 2; liegen die Schnittlinien
nicht auf einer Hohe, ist die Waagrechte in der Mitte zwischen den
Schnittlinien, bei Pultdédchern an der unteren Schnittlinie anzunehmen.

4“MaRgebend ist die im Mittel gemessene Héhe der Wand oder des Wandteils.

5Zur Wandhéhe werden hinzugerechnet
1. voll die Hohe von
a) Dachern und Dachteilen mit einer Dachneigung von mehr als 70°,

(1) Vor AuRenwéanden oberirdischer Gebaude sind Flachen von Gebauden
freizuhalten (Abstandsflachen). 2Innerhalb der iberbaubaren Grundstiicks-
flachen sind Abstandsflachen nicht erforderlich vor AuRenwéanden, die an
Grundstlicksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen
Vorschriften
1. das Gebaude ohne Grenzabstand gebaut werden muss oder
2. das Gebaude ohne Grenzabstand gebaut werden darf und &ffentlich-
rechtlich gesichert ist, dass auf dem Nachbargrundstiick ebenfalls ohne
Grenzabstand gebaut wird.
3Muss nach planungsrechtlichen Vorschriften mit Grenzabstand gebaut
werden, ist aber auf dem Nachbargrundstiick innerhalb der Gberbaubaren
Grundstuicksflache ein Gebdude ohne Grenzabstand vorhanden, so kann
zugelassen oder verlangt werden, dass ebenfalls ohne Grenzabstand gebaut
wird. “Muss nach planungsrechtlichen Vorschriften ohne Grenzabstand
gebaut werden, ist aber auf dem Nachbargrundstiick innerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflache ein Gebaude mit Grenzabstand vorhanden,
so kann zugelassen oder verlangt werden, dass eine Abstandsflache
eingehalten wird.

(2) Die Abstandsflachen miissen auf dem Grundstick selbst liegen. 2Sie
durfen auch auf offentlichen Verkehrs-, Griin- oder Wasserflachen liegen,
jedoch nur bis zu deren Mitte.

(3) Die Abstandsflachen vor Wanden, die einander gegeniberstehen, durfen

sich nicht Uberdecken; dies gilt nicht fur

1. Wande, die in einem Winkel von mehr als 75° zueinander stehen,

2. Gebaude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflachen
zulassig sind oder zugelassen werden.

(4) 'Die Tiefe der Abstandsflache bemisst sich nach der Héhe der Wand oder
des Wandteils (Wandhohe); sie wird senkrecht zur Wand gemessen. 2Als
Wandhdohe gilt das Mal3 von der Geldndeoberflache bis zur Schnittlinie der
Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. 3Bei
Wanden unter Giebelflachen gilt als oberer Abschluss der Wand die
Waagrechte in H6he der Schnittlinien nach Satz 2; liegen die Schnittlinien
nicht auf einer Hohe, ist die Waagrechte in der Mitte zwischen den
Schnittlinien, bei Pultdachern an der unteren Schnittlinie anzunehmen.
4“MaRgebend ist die im Mittel gemessene Héhe der Wand oder des Wandteils.
5Zur Wandhohe werden hinzugerechnet
1. voll die H6he von

a) Dachern und Dachteilen mit einer Dachneigung von mehr als 70°,
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b) Giebelflachen, wenn die Summe der Dachneigungen mehr als 140°
betragt, sowie Giebelflachen von Pultdéchern mit einer Dachneigung
von mehr als 70°,

2. zu einem Drittel die H6he von

a) Dachern und Dachteilen mit einer Dachneigung von mehr als 45°,

b) Dachern mit Dachgauben oder anderen Dachaufbauten, wenn diese
zusammen mehr als halb so breit wie die Wand sind,

c) Giebelflachen, die nicht unter Nummer 1 Buchst. b fallen.

6Nicht hinzugerechnet wird in den Fallen des Satzes 5 Nr. 1 Buchst. b und
Nr. 2 Buchst. c die Hohe von Giebelflachen, die innerhalb eines Dreiecks mit
einer in Héhe der Waagrechten nach Satz 3 anzunehmenden Grundlinie von
8 m Lange und mit 4 m Hohe liegen; dies gilt nicht, wenn Dachaufbauten
weniger als 1,50 m von der Giebelflache entfernt sind. “Die Summe der Mal3e
nach den Sétzen 2 bis 6 ergibt das Maf3 H.

(5) Fur vor- oder zuriicktretende Wandteile wird die Abstandsflache
gesondert ermittelt. 2Vor die Wand vortretende Gebaudeteile wie Pfeiler,
Gesimse, Dachvorspriinge, Blumenfenster, Hauseingangstreppen und deren
Uberdachungen sowie untergeordnete Vorbauten wie Erker und Balkone
bleiben bei der Bemessung der Tiefe der Abstandsflache aul3er Betracht,
wenn sie nicht mehr als 1,50 m vortreten; von der gegeniberliegenden
Grundstiicksgrenze miissen sie mindestens 2 m entfernt bleiben. 3Satz 2 gilt
auch far Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, die nur geringfligig
hervortreten wie parallel zu AuRenwanden oder Dachflachen angebrachte
Solarmodule. “Bei vor dem 1. Januar 1999 zuléssigerweise errichteten
Gebéauden sind Malinahmen zum Zwecke der Energieeinsparung in den
Abstandsflachen zuléassig, soweit sie nicht mehr als 0,25 m vor die
AuRenwandflache treten und die Bedachung um nicht mehr als 0,25 m
parallel zur Dachflache angehoben wird; sie durfen dartiber hinaus mit nach
Satz 3 zulassigen Anlagen verbunden werden.

(6) ‘Die Tiefe der Abstandsflache betragt 0,4 H, in Gewerbe- und
Industriegebieten 0,25 H. 2In Kerngebieten sowie in Sondergebieten, die nicht
der Erholung dienen, kann eine geringere Tiefe als 0,4 H zugelassen werden,
wenn die Nutzung der Gebiete dies rechtfertigt. 3In allen Fallen muss die Tiefe
der Abstandsflache jedoch mindestens 3 m betragen.

(7) *Vor Wanden aus brennbaren Baustoffen, die nicht mindestens
feuerhemmend sind, sowie vor feuerhemmenden Wénden, die eine
AuRenflache oder Uberwiegend eine Bekleidung aus normalentflammbaren
Baustoffen haben, darf die Tiefe der Abstandsflache 5 m nicht unterschreiten.
2Dies gilt nicht fur Gebaude mit nicht mehr als zwei Geschossen Uber der
Gelandeoberflache sowie fur Wéande von untergeordneten Vorbauten, wenn
sie nicht mehr als 1,50 m vor die Flucht der vorderen oder hinteren

b) Giebelflachen, wenn die Summe der Dachneigungen mehr als 140°
betragt, sowie Giebelflachen von Pultdéchern mit einer Dachneigung
von mehr als 70°,

2. zu einem Drittel die Hohe von

a) Dachern und Dachteilen mit einer Dachneigung von mehr als 45°,

b) Dachern mit Dachgauben oder anderen Dachaufbauten, wenn diese
zusammen mehr als halb so breit wie die Wand sind,

c) Giebelflachen, die nicht unter Nummer 1 Buchst. b fallen.

6Nicht hinzugerechnet wird in den Fallen des Satzes 5 Nr. 1 Buchst. b und

Nr. 2 Buchst. c die H6he von Giebelflachen, die innerhalb eines Dreiecks mit
einer in Héhe der Waagrechten nach Satz 3 anzunehmenden Grundlinie von
8 m Lange und mit 4 m Hoéhe liegen; dies gilt nicht, wenn Dachaufbauten
weniger als 1,50 m von der Giebelflache entfernt sind. “Die Summe der Mal3e
nach den Séatzen 2 bis 6 ergibt das MaR3 H.

(5) Fur vor- oder zuriicktretende Wandteile wird die Abstandsflache
gesondert ermittelt. 2Vor die Wand vortretende Gebaudeteile wie Pfeiler,
Gesimse, Dachvorspriinge, Blumenfenster, Hauseingangstreppen und deren
Uberdachungen sowie untergeordnete Vorbauten wie Erker und Balkone
bleiben bei der Bemessung der Tiefe der Abstandsflache auf3er Betracht,
wenn sie nicht mehr als 1,50 m vortreten; von der gegeniberliegenden
Grundstiicksgrenze missen sie mindestens 2 m entfernt bleiben. 3Satz 2 gilt
auch fur Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, die nur geringflgig
hervortreten wie parallel zu Au3enwénden oder Dachflachen angebrachte

Solarmodule. “Bei-vordem-1-—Januar1999-zuldssigerweise-errichteten

(6) 'Die Tiefe der Abstandsflache betragt 0,4 H, in Gewerbe- und
Industriegebieten 0,25 H. 2In Kerngebieten sowie in Sondergebieten, die nicht
der Erholung dienen, kann eine geringere Tiefe als 0,4 H zugelassen werden,
wenn die Nutzung der Gebiete dies rechtfertigt. 3In allen Fallen muss die Tiefe
der Abstandsflache jedoch mindestens 3 m betragen.
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AuRenwand des Nachbargebdudes vortreten und vom Nachbargeb&aude oder
von der Grundstiicksgrenze einen ihrer Ausladung entsprechenden Abstand,
mindestens aber einen Abstand von 1 m einhalten.

(8) Fur bauliche Anlagen, andere Anlagen und Einrichtungen, von denen
Wirkungen wie von oberirdischen Gebduden ausgehen, gelten die Abséatze 1
bis 7 gegeniuiber Gebauden und Grundsticksgrenzen entsprechend. 2Sie sind
ohne eigene Abstandsflachen oder mit einer geringeren Tiefe der
Abstandsflachen und in den Abstandsflachen von Gebauden zulassig, wenn
die Beleuchtung mit Tageslicht nicht erheblich beeintrachtigt wird und der
Brandschutz gewahrleistet ist. 30hne eigene Abstandsflachen und in den
Abstandsflachen von Gebéauden sind Einfriedungen und Stitzmauern bis zu
2 m Hohe, in Gewerbe- und Industriegebieten ohne Begrenzung der Hohe
zulassig.

(9) 'Gegenuiber Grundstiicksgrenzen dirfen ohne Abstandsflachen oder mit

einer geringeren Tiefe der Abstandsflachen

1. Garagen ohne Feuerstatten,

2. Gebaude und Anlagen zur 6rtlichen Versorgung mit Elektrizitat, Gas und
Wasser und

3. sonstige Gebaude ohne Aufenthaltsraume und Feuerstatten

errichtet werden, wenn sie an den Grundstiicksgrenzen oder in einem

Abstand von bis zu 3 m von den Grundstiicksgrenzen

a) eine mittlere Wandhdhe von 3,20 m Uber der Gelandeoberflache nicht
Uberschreiten,

b) eine Lange von 12 m an einer Grundstiicksgrenze nicht Uberschreiten und

c) Dacher haben, die zur Grundstiicksgrenze nicht mehr als 45° geneigt sind;
Giebel an der Grundstiicksgrenze dirfen eine H6he von 4 m tiber der
Gelandeoberflache nicht Uberschreiten.

2Die Hohen und Langen nach Satz 1 gelten nur fur Wande und Wandteile, die

in einem Winkel von nicht mehr als 75° zur Grundstiicksgrenze stehen. 3Die

Gebaude nach Satz 1 sind in den Abstandsflachen von anderen Gebauden

sowie ohne eigene Abstandsflachen oder mit einer geringeren Tiefe der

Abstandsflachen gegeniber anderen Gebéuden zulassig, wenn der

Brandschutz gewahrleistet ist und die Beleuchtung von Aufenthaltsraumen mit

Tageslicht nicht erheblich beeintrachtigt wird. “Die Gebaude nach Satz 1

durfen eine Lange von insgesamt 18 m an allen Grundstiicksgrenzen nicht

Uberschreiten; diese Begrenzung ist nicht nachbarschiitzend. Die Gebaude

nach Satz 1 Nr. 1 und 3 dirfen auch einen Zugang zu einem anderen

Gebéaude haben und mit diesem im Bereich der Dacher baulich verbunden

werden, wenn das andere Gebéaude fiir sich betrachtet die erforderliche

Abstandsflache einhalt. ®Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind

auf den Dachern der Gebaude nach Satz 1 unter den Voraussetzungen des

Absatzes 5 Satz 3 zulassig; sonstige Anlagen und Nutzungen (wie

(7)68) Fur bauliche Anlagen, andere Anlagen und Einrichtungen, von denen
Wirkungen wie von oberirdischen Gebauden ausgehen, gelten die Absétze 1
bis 6% gegeniiber Gebauden und Grundstiicksgrenzen entsprechend. 2Sie
sind ohne eigene Abstandsflachen oder mit einer geringeren Tiefe der
Abstandsflachen und in den Abstandsflachen von Gebauden zulassig, wenn
die Beleuchtung mit Tageslicht nicht erheblich beeintrachtigt wird und der
Brandschutz gewahrleistet ist. 30hne eigene Abstandsflachen und in den
Abstandsflachen von Gebauden sind Einfriedungen und Stiitzmauern bis zu
2 m Hoéhe, in Gewerbe- und Industriegebieten ohne Begrenzung der Hohe
zulassig.

(8){9) 'Gegenliber Grundstiicksgrenzen diirfen ohne Abstandsflachen oder

mit einer geringeren Tiefe der Abstandsflachen

1. Garagen ohne Feuerstatten,

2. Gebaude und Anlagen zur ortlichen Versorgung mit Elektrizitat, Gas und
Wasser und

3. sonstige Gebaude ohne Aufenthaltsraume und Feuerstatten

errichtet werden, wenn sie an den Grundstiicksgrenzen oder in einem

Abstand von bis zu 3 m von den Grundstiicksgrenzen

a) eine mittlere Wandhohe von 3,20 m Uber der Gelandeoberflache nicht
Uberschreiten,

b) eine Lange von 12 m an einer Grundsticksgrenze nicht Uberschreiten und

c) Dacher haben, die zur Grundstiicksgrenze nicht mehr als 45° geneigt sind;
Giebel an der Grundstiuicksgrenze durfen eine Hohe von 4 m Uber der
Gelandeoberflache nicht Gberschreiten.

2Die Hohen und Langen nach Satz 1 gelten nur fir Wande und Wandteile, die

in einem Winkel von nicht mehr als 75° zur Grundstiicksgrenze stehen. 3Die

Gebaude nach Satz 1 sind in den Abstandsflachen von anderen Geb&auden

sowie ohne eigene Abstandsflachen oder mit einer geringeren Tiefe der

Abstandsflachen gegeniber anderen Gebauden zuldssig, wenn der

Brandschutz gewahrleistet ist und die Beleuchtung von Aufenthaltsraumen mit

Tageslicht nicht erheblich beeintrachtigt wird. Die Gebaude nach Satz 1

durfen eine Lange von insgesamt 18 m an allen Grundstiicksgrenzen nicht

Uberschreiten; diese Begrenzung ist nicht nachbarschiitzend. °Die Gebaude

nach Satz 1 Nr. 1 und 3 dirfen auch einen Zugang zu einem anderen

Gebéaude haben und mit diesem im Bereich der Dacher baulich verbunden

werden, wenn das andere Gebdaude fir sich betrachtet die erforderliche

Abstandsflache einhalt. 8Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind

auf den Dachern der Gebaude nach Satz 1 unter den Voraussetzungen des

Absatzes 5 Satz 3 zulassig; sonstige Anlagen und Nutzungen (wie
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Dachterrassen) sind nur zuldssig, wenn sichergestellt ist, dass ein Abstand
von 3 m zu den Grundstticksgrenzen eingehalten wird.

(10) Geringere Tiefen der Abstandsflachen kénnen zugelassen werden
1. vor Wanden, die auf demselben Grundstiick in einem Winkel von 75° oder
weniger zueinander stehen, wenn es sich handelt um
a) Wande von Gebauden, die nicht dem Wohnen dienen,
b) Wande von Wohngebauden, in denen keine Fenster von Wohn- oder
Schlafriumen angeordnet sind,
c) Wande derselben Wohnung zu einem eigenen Innenhof,
2. in Uberwiegend bebauten Gebieten, wenn die Gestaltung des
StraRenbildes oder stadtebauliche Verhaltnisse dies erfordern,
sofern die Beleuchtung mit Tageslicht und die Luftung von Aufenthaltsrdumen
nicht erheblich beeintréachtigt werden und der Brandschutz gewahrleistet ist.

(11) Geringere Abstandsflachen sind zuléssig, wenn sie aus zwingenden
Festsetzungen eines Bebauungsplans, aus der Sonderregelung zur
sparsamen und effizienten Nutzung von Energie nach § 248 BauGB oder aus
einer ortlichen Bauvorschrift nach § 88 folgen und die Beleuchtung mit
Tageslicht, die Luftung und der Brandschutz gewahrleistet sind,;
Entsprechendes gilt fir grof3ere Abstandsflachen.

(12) *Wird in zulassiger Weise errichteten Gebauden, deren Au3enwéande die

nach diesem Gesetz erforderlichen Abstandsflachen gegeniber

Grundstiicksgrenzen nicht einhalten, Raum fir die Wohnnutzung oder die

Anderung und Entwicklung anséssiger, ortsiiblicher Betriebe insbesondere

des Weinbaus, Handwerks oder Gastgewerbes durch Ausbau oder Anderung

der Nutzung geschaffen, gelten die Absétze 1 bis 4 und 6 nicht fur diese

AuRenwéande, wenn

1. die Gebaude in Gebieten liegen, die Uberwiegend dem Wohnen oder der
Innenentwicklung von Stadten und Gemeinden dienen,

2. die Gebaude eine erhaltenswerte Bausubstanz haben und

3. die duRere Gestalt des Gebaudes nicht oder nur unwesentlich verandert
wird; Dachgauben und &hnliche Dachaufbauten, Fenster und sonstige
Offnungen in Dachern oder Wanden sind unbeschadet der 88§ 30 und 32
so anzuordnen, dass von ihnen keine Belastigungen oder Stérungen
ausgehen kénnen, die fur die Nachbarinnen und Nachbarn unzumutbar
sind.

2Satz 1 gilt nicht fir Gebaude im Sinne des Absatzes 9.

Dachterrassen) sind nur zuléssig, wenn sichergestellt ist, dass ein Abstand
von 3 m zu den Grundstuicksgrenzen eingehalten wird.

(9)&0) Geringere Tiefen der Abstandsflachen kénnen zugelassen werden
1. vor Wanden, die auf demselben Grundstiick in einem Winkel von 75° oder
weniger zueinander stehen, wenn es sich handelt um
a) Wande von Gebauden, die nicht dem Wohnen dienen,
b) Wande von Wohngebauden, in denen keine Fenster von Wohn- oder
Schlafrdumen angeordnet sind,
¢) Wande derselben Wohnung zu einem eigenen Innenhof,
2. in Uberwiegend bebauten Gebieten, wenn die Gestaltung des
StraRenbildes oder stadtebauliche Verhaltnisse dies erfordern,
sofern die Beleuchtung mit Tageslicht und die Liftung von Aufenthaltsrdumen
nicht erheblich beeintrachtigt werden und der Brandschutz gewéhrleistet ist.

(10)&1) Geringere Abstandsflachen sind zuléssig, wenn sie aus zwingenden
Festsetzungen eines Bebauungsplans, aus der Sonderregelung zur
sparsamen und effizienten Nutzung von Energie nach § 248 BauGB oder aus
einer ortlichen Bauvorschrift nach § 88 folgen und die Beleuchtung mit
Tageslicht, die Liftung und der Brandschutz gewahrleistet sind;
Entsprechendes gilt fir groéRere Abstandsflachen.

(112) ‘Bei rechtméRig bestehenden Gebauden, deren AuRenwéande die nach
diesem Gesetz erforderlichen Abstandsflachen nicht einhalten, sind
abweichend von den Absétzen 1 bis 6 auch zulassig

1. Ausbau und Anderungen innerhalb des Gebéudes,

2. Nutzungsanderungen,

3. die Errichtung und Anderung von Vor- und Anbauten, die fir sich
genommen die Tiefe der Abstandsflachen nach Absatz 6 einhalten,

4. Aufstockungen und die Errichtung und Anderung von Aufbauten, wenn
deren Abstandsflachen nicht Uber die Abstandsflachen des bestehenden
Gebaudes hinausgehen,

5. der Ersatz von Gebauden oder Gebaudeteilen bis zu den bisherigen
Abmessungen; die Nummern 2 bis 4 bleiben unberihrt,

6. die Errichtung vor die AuRenwand vortretender Aufziige, Treppen und
Treppenrdume, wenn zu Nachbargrenzen ein Abstand von mindestens
2 m eingehalten wird; sie sind in den Abstandsflachen von Geb&auden auf
demselben Grundstiick zulassig, wenn die Beleuchtung mit Tageslicht
nicht erheblich beeintréachtigt wird und der Brandschutz gewéahrleistet ist,
und

7. MalRnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung und Anlagen zur
Nutzung solarer Strahlungsenergie, soweit sie insgesamt die
Abstandsflache um nicht mehr als 0,40 m verringern und die Bedachung
um nicht mehr als 0,40 m parallel zur Dachflache angehoben wird.
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(13) 'Bei Windenergieanlagen in nicht bebauten Gebieten betragt die Tiefe
der Abstandsflache 0,2 H, mindestens die Ladnge des Rotorradius zuziglich
3 m; das Mal3 H bemisst sich bei Windenergieanlagen nach ihrer
Gesamthéhe im ruhenden Betriebszustand. ?Die Abstandsflache ist ein Kreis
um den geometrischen Mittelpunkt des Mastes.

(14) Fur Antennen einschlie3lich Masten im Auf3enbereich kann eine Tiefe
der Abstandsflache bis zu 0,2 H zugelassen werden.

2Satz 1 Nr. 1 bis 6 gilt nicht fir Gebaude im Sinne des Absatzes 8.

(12)@3) Bei Windenergieanlagen in nicht bebauten Gebieten betragt die
Tiefe der Abstandsflache 0,2 H, mindestens die Lange des Rotorradius
zuzlglich 3 m; das MalR H bemisst sich bei Windenergieanlagen nach ihrer
Gesamthohe im ruhenden Betriebszustand. ?Die Abstandsflache ist ein Kreis
um den geometrischen Mittelpunkt des Mastes.

(13)&4) 'Antennenanlagen im AulRenbereich einschliellich der Masten mit
einer maximalen Breite des Mastes von 1,50 m und einer Gesamthéhe von
nicht mehr als 50 m sind ohne eigene Abstandsflachen gegeniiber anderen
Grundstiicken im AuRBenbereich zulassig. ?Fir sonstige Antennenanlagen
einschlieRlich Masten im Auf3enbereich kann eine Tiefe der Abstandsflache
bis zu 0,2 H zugelassen werden.

8 15 Brandschutz

8 15 Brandschutz

(1) Bauliche Anlagen missen so angeordnet und beschaffen sein, dass der
Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch
vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren
und wirksame Loscharbeiten méglich sind.

(2) 1Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr Brandverhalten
unterschieden in nicht brennbare, schwer entflammbare und normalentflamm-
bare Baustoffe. 2Leicht entflammbare Baustoffe dirfen nicht verwendet

(1) Bauliche Anlagen missen so angeordnet und beschaffen sein, dass der
Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch
vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren
und wirksame Loscharbeiten méglich sind.

(2) 1Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr Brandverhalten
unterschieden in nicht brennbare, schwer entflammbare und normalentflamm-
bare Baustoffe. 2Leicht entflammbare Baustoffe diirfen nicht verwendet
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werden; dies gilt nicht, wenn sie durch Verbindung mit anderen Baustoffen
nicht mehr leicht entflammbar sind.

(3) 1Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstands-
fahigkeit unterschieden in feuerbesténdige, hochfeuerhemmende und
feuerhemmende Bauteile. 2Die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei
tragenden und aussteifenden Bauteilen auf deren Standsicherheit im Brand-
fall, bei raumabschlieBenden Bauteilen auf deren Widerstand gegen die
Brandausbreitung. 3Bauteile werden zusatzlich nach dem Brandverhalten
ihrer Baustoffe unterschieden. “Feuerbestandige Bauteile miissen mindestens
in den wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen.
SHochfeuerhemmende Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus
brennbaren Baustoffen bestehen, missen allseitig mindestens eine brand-
schutztechnisch wirksame Bekleidung (Brandschutzbekleidung) und
Dammstoffe jeweils aus nicht brennbaren Baustoffen haben. éDie Satze 4 und
5 gelten nicht fir Abschliisse von Offnungen. “Abweichend von den Satzen 4
und 5 sind Bauteile, die feuerbestéandig oder hochfeuerhemmend sein
missen, aus brennbaren Baustoffen zuléassig, sofern sie den Technischen
Baubestimmungen nach § 87 a Abs. 2 entsprechen; dies gilt nicht fur Wéande
nach § 30 Abs. 1 und in Geb&auden der Geb&udeklasse 5 fur Wande nach

§ 34 Abs. 6 Satz 1.

(4) YJede Nutzungseinheit mit einem oder mehreren Aufenthaltsraumen muss
in jedem Geschoss Uber mindestens zwei voneinander unabhéngige Ret-
tungswege erreichbar sein; beide Rettungswege durfen jedoch innerhalb des
Geschosses lber denselben notwendigen Flur fihren. 2Die Rettungswege
mussen bei Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, Uber
notwendige Treppen (8§ 33 Abs. 1) flhren. 3Bei Gebé&uden, die nicht Hoch-
hauser sind, darf der zweite Rettungsweg Uber mit vorhandenen Rettungs-
geraten der Feuerwehr erreichbare Stellen (Oberkante der Bristung eines
notwendigen Fensters oder sonstige geeignete Stellen) flhren; diese Stellen
durfen bei Gebauden der Gebaudeklassen 2 und 3 nicht mehr als 8 m tber
der Gelandeoberflache liegen. “Abweichend von Satz 1 gentgt ein
Rettungsweg,

1. wenn der Treppenraum der notwendigen Treppe so angeordnet und
beschaffen ist, dass Feuer und Rauch nicht eindringen kénnen (Sicher-
heitstreppenraum),

2. fur eingeschossige Nutzungseinheiten, die zu ebener Erde liegen, wenn
die Rettung Uber einen direkten Ausgang ins Freie mdglich ist und keine
Bedenken wegen der Personenrettung bestehen.

(5) Bauliche Anlagen, bei denen Blitzschlag leicht eintreten oder zu
besonders schweren Folgen fihren kann, sind mit dauernd wirksamen Blitz-
schutzanlagen zu versehen.

werden; dies gilt nicht, wenn sie durch Verbindung mit anderen Baustoffen
nicht mehr leicht entflammbar sind.

(3) Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstands-
fahigkeit unterschieden in feuerbesténdige, hochfeuerhemmende und
feuerhnemmende Bauteile. 2Die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei
tragenden und aussteifenden Bauteilen auf deren Standsicherheit im Brand-
fall, bei raumabschlieBenden Bauteilen auf deren Widerstand gegen die
Brandausbreitung. 2Bauteile werden zusatzlich nach dem Brandverhalten
ihrer Baustoffe unterschieden. “Feuerbestandige Bauteile miissen mindestens
in den wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen.
SHochfeuerhemmende Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus
brennbaren Baustoffen bestehen, missen allseitig mindestens eine brand-
schutztechnisch wirksame Bekleidung (Brandschutzbekleidung) und
Dammstoffe jeweils aus nicht brennbaren Baustoffen haben. éDie Satze 4 und
5 gelten nicht fiir Abschliisse von Offnungen. "Abweichend von den Satzen 4
und 5 sind Bauteile, die feuerbestandig oder hochfeuerhemmend sein
mussen, aus brennbaren Baustoffen zuléssig, sofern sie den Technischen
Baubestimmungen nach 8§ 87 a Abs. 2 entsprechen; dies gilt nicht fir Wande
nach § 30 Abs. 1 und in Gebauden der Geb&audeklasse 5 fur Wande nach

§ 34 Abs. 6 Satz 1.

(4) YJede Nutzungseinheit mit einem oder mehreren Aufenthaltsraumen muss
in jedem Geschoss Uber mindestens zwei voneinander unabhéngige Ret-
tungswege erreichbar sein; beide Rettungswege dirfen jedoch innerhalb des
Geschosses uber denselben notwendigen Flur fihren. 2Die Rettungswege
mussen bei Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, Uber
notwendige Treppen (§ 33 Abs. 1) fihren. 3Bei Geb&uden, die nicht Hoch-
hauser sind, darf der zweite Rettungsweg Uber mit vorhandenen Rettungs-
geraten der Feuerwehr erreichbare Stellen (Oberkante der Bristung eines
notwendigen Fensters oder sonstige geeignete Stellen) flhren; diese Stellen
dirfen bei Gebéuden der Gebdudeklassen 2 und 3 nicht mehr als 8 m tber
der Gelandeoberflache liegen. “Abweichend von Satz 1 genigt ein
Rettungsweg,

1. wenn der Treppenraum der notwendigen Treppe so angeordnet und
beschaffen ist, dass Feuer und Rauch nicht eindringen kénnen (Sicher-
heitstreppenraum),

2. fur eingeschossige Nutzungseinheiten, die zu ebener Erde liegen, wenn
die Rettung Uber einen direkten Ausgang ins Freie moglich ist und-keine
Bedenken-wegen-derPersonenrettung-bestehen.

(5) Bauliche Anlagen, bei denen Blitzschlag leicht eintreten oder zu
besonders schweren Folgen fuhren kann, sind mit dauernd wirksamen Blitz-
schutzanlagen zu versehen.
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§ 28 AuRenwande

§ 28 AuRenwande

(1) Nicht tragende AufRenwéande und nicht tragende Teile tragender
AuRRenwande sind bei Gebauden der Gebaudeklassen 4 und 5 aus nicht
brennbaren Baustoffen oder als raumabschlieRende Bauteile feuerhemmend
herzustellen.

(2) *AuRenflachen sowie Bekleidungen von AulRenbauteilen einschlielich der
Dammstoffe und der Unterkonstruktionen sind so auszubilden, dass eine
Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist.
2Sie mussen bei Geb&uden der Gebaudeklassen 4 und 5 schwer entflammbar
sein und dirfen nicht brennend abfallen oder abtropfen; Dammstoffe und
Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren Baustoffen sind zulassig,
wenn die Anforderungen nach Satz 1 erfillt sind. 3Abweichend von Satz 2
sind AuRenwandbekleidungen, die den Technischen Baubestimmungen nach
§ 87 a Abs. 2 entsprechen, mit Ausnahme der Dammstoffe, aus normalent-
flammbaren Baustoffen zulassig. 4Fir Doppelfassaden sind bei Gebauden der
Gebaudeklassen 3 bis 5 gegen die Brandausbreitung besondere Vorkehrun-
gen zu treffen; dies gilt fur hinterliftete Bekleidungen bei Geb&uden der
Gebaudeklassen 4 und 5 entsprechend. °Die Begrenzung der Brandausbrei-
tung im Sinne von Satz 1 ist auch beim Anbringen von Anlagen zur Nutzung
solarer Strahlungsenergie zu beriicksichtigen. 68 30 Abs. 7 Satz 1 bis 3 bleibt
unberuhrt.

(1) INicht tragende AuBenwande und nicht tragende Teile tragender
AuR3enwénde sind bei Gebauden der Gebaudeklassen 4 und 5 aus nicht
brennbaren Baustoffen oder als raumabschlieBende Bauteile feuerhemmend
herzustellen. 2Satz 1 gilt nicht fir Turen und Fenster, Fugendichtungen,
brennbare Dammstoffe in nicht brennbaren geschlossenen Profilen der
AuRenwandkonstruktionen sowie Kleinteile, die nicht zur Brandausbreitung
beitragen.

(2) *AuRenflachen sowie Bekleidungen von AufRenbauteilen einschlielich der
Dammestoffe und der Unterkonstruktionen sind so auszubilden, dass eine
Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist.
2Sie mussen bei Geb&duden der Gebaudeklassen 4 und 5 schwer entflammbar
sein und durfen nicht brennend abfallen oder abtropfen; Dammstoffe und
Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren Baustoffen sind zulassig,
wenn die Anforderungen nach Satz 1 erfullt sind. 3Abweichend von Satz 2
sind AuRenwandbekleidungen, die den Technischen Baubestimmungen nach
§ 87 a Abs. 2 entsprechen, mit Ausnahme der Dammstoffe, aus normalent-
flammbaren Baustoffen zulassig. 4Fir Doppelfassaden sind bei Gebauden der
Gebaudeklassen 3 bis 5 gegen die Brandausbreitung besondere Vorkehrun-
gen zu treffen; dies gilt fur hinterliftete Bekleidungen bei Geb&uden der
Gebaudeklassen 4 und 5 entsprechend. Die Begrenzung der Brandausbrei-
tung im Sinne von Satz 1 ist auch beim Anbringen von Anlagen zur Nutzung
solarer Strahlungsenergie zu beriicksichtigen. 68 30 Abs. 7 Satz 1 bis 3 bleibt
unberuhrt.

§ 30 Brandwande

§ 30 Brandwande

(1) Brandwande mussen als raumabschlieBende Bauteile feuerbestandig sein
und aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen; sie miissen so beschaffen
sein, dass sie bei einem Brand ihre Standsicherheit auch unter zusatzlicher
mechanischer Beanspruchung nicht verlieren und die Brandausbreitung auf
andere Gebaude oder Gebaudeabschnitte verhindern.

(2) Brandwande sind herzustellen

1. zum Abschluss von Geb&uden, soweit die Abschlusswand in einem
Abstand bis zu 2,50 m von der Nachbargrenze errichtet wird, es sei denn,
dass ein Abstand von 5 m zu auf dem Nachbargrundstiick bestehenden
oder nach baurechtlichen Vorschriften zuldassigen Gebauden 6ffentlich-
rechtlich gesichert ist; dies gilt nicht fir Geb&ude ohne Aufenthaltsrdume,
Toiletten oder Feuerstatten bis zu 50 m3 umbauten Raums,

(1) Brandwande mussen als raumabschlieRende Bauteile feuerbestandig sein
und aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen; sie miissen so beschaffen
sein, dass sie bei einem Brand ihre Standsicherheit auch unter zusatzlicher
mechanischer Beanspruchung nicht verlieren und die Brandausbreitung auf
andere Geb&aude oder Gebaudeabschnitte verhindern.

(2) Brandwénde sind herzustellen

1. zum Abschluss von Geb&uden, soweit die Abschlusswand in einem
Abstand bis zu 2,50 m von der Nachbargrenze errichtet wird, es sei denn,
dass ein Abstand von 5 m zu auf dem Nachbargrundstiick bestehenden
oder nach baurechtlichen Vorschriften zuldssigen Gebauden 6ffentlich-
rechtlich gesichert ist; dies gilt nicht fur Gebaude ohne Aufenthaltsraume,
Toiletten oder Feuerstatten bis zu 50 m3 umbauten Raums,
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2. zum Abschluss von aneinander gereihten Gebéuden auf demselben
Grundstiick in Abstanden von héchstens 60 m, bei Gebauden, deren
tragende Bauteile in den wesentlichen Teilen aus brennbaren Baustoffen
bestehen, in Abstanden von héchstens 40 m,

3. innerhalb ausgedehnter Gebaude in Abstadnden von héchstens 60 m;
gréRere Absténde kénnen zugelassen werden, wenn es die Benutzung
des Gebaudes erfordert und der Brandschutz auf andere Weise
gewabhrleistet ist; bei Gebaudetiefen von mehr als 40 m kénnen besondere
Anforderungen gestellt werden,

4. zwischen Wohngebauden und angebauten land- oder forstwirtschaftlichen
Betriebsgebéduden auf demselben Grundstiick sowie zwischen dem
Wohnteil oder Wohn- und Schlafriumen und dem land- oder
forstwirtschaftlichen Betriebsteil eines Gebaudes.

2Gemeinsame Brandwéande sind zulassig. 3Satz 1 gilt nicht fir Aul3enwénde

und sonstige Abschliisse von untergeordneten Vorbauten, wenn sie nicht

mehr als 1,50 m vor die Flucht der vorderen oder hinteren Au3enwand des

Nachbargebaudes vortreten und vom Nachbargebaude oder von der

Grundstlicksgrenze einen ihrer Ausladung entsprechenden Abstand,

mindestens aber einen Abstand von 1 m, einhalten.

(3) *Anstelle von Brandwéanden sind raumabschlieRende Wande zulassig, die

1. in den Fallen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 bei Geb&uden der
Gebaudeklassen 2 und 3 und in den Fallen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 3
bei Gebauden der Gebaudeklasse 3 hochfeuerhemmend sind,

2. in den Féllen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 und 3 bei Gebauden der
Gebéaudeklasse 4 auch unter zusatzlicher mechanischer Beanspruchung
hochfeuerhemmend sind,

3. inden Fallen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 4 feuerbestandig sind, wenn der
umbaute Raum des Betriebsgebaudes oder des Betriebsteils nicht mehr
als 2 000 m? betragt.

2Abweichend von Satz 1 Nr. 1 gentigen in den Fallen des Absatzes 2 Satz 1

Nr. 1 bei Gebauden der Gebaudeklassen 2 und 3, deren tragende Bauteile

aus brennbaren Baustoffen hergestellt sind, jeweils raumabschlieRende

Wande aus brennbaren Baustoffen, deren Feuerwiderstand von innen nach

aulRen dem feuerhemmender Wande und von auf3en nach innen dem

feuerbestandiger Wande entspricht, mit einer gegen Brandeinwirkung
widerstandsfahigen Bekleidung aus nicht brennbaren Baustoffen. 3Die

Absétze 5 bis 9 gelten entsprechend.

(4) ‘Brandwande und Wande, die anstelle von Brandwanden zulassig sind,
mussen in einer Ebene durchgehend sein. 2Eine geschossweise versetzte
Anordnung von Wanden zur Unterteilung eines Gebaudes anstelle von
Brandwéanden ist zulédssig, wenn

1. die Nutzung des Gebéaudes dies erfordert,

2. zum Abschluss von aneinander gereihten Geb&auden auf demselben
Grundstuick in Abstanden von héchstens 60 m, bei Gebauden, deren
tragende Bauteile in den wesentlichen Teilen aus brennbaren Baustoffen
bestehen, in Abstanden von héchstens 40 m,

3. innerhalb ausgedehnter Gebaude in Abstadnden von héchstens 60 m;
gréRere Abstéande kénnen zugelassen werden, wenn es die Benutzung
des Gebaudes erfordert und der Brandschutz auf andere Weise
gewabhrleistet ist; bei Gebaudetiefen von mehr als 40 m kénnen besondere
Anforderungen gestellt werden,

4. zwischen Wohngebauden und angebauten land- oder forstwirtschaftlichen
Betriebsgebauden auf demselben Grundstiick sowie zwischen dem
Wohnteil oder Wohn- und Schlafriumen und dem land- oder
forstwirtschaftlichen Betriebsteil eines Gebaudes.

2Gemeinsame Brandwéande sind zulassig. 3Satz 1 gilt nicht fur AuRenwénde

und sonstige Abschliisse von untergeordneten Vorbauten, wenn sie nicht

mehr als 1,50 m vor die Flucht der vorderen oder hinteren Aul3enwand des

Nachbargebaudes vortreten und vom Nachbargebaude oder von der

Grundstlicksgrenze einen ihrer Ausladung entsprechenden Abstand,

mindestens aber einen Abstand von 1 m, einhalten.

(3) *Anstelle von Brandwénden sind raumabschlieBende Wande zulassig, die

1. in den Fallen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 bei Geb&uden der
Gebaudeklassen 2 und 3 und in den Fallen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 3
bei Gebauden der Gebaudeklasse 3 hochfeuerhemmend sind,

2. in den Féllen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 und 3 bei Gebauden der
Gebéaudeklasse 4 auch unter zusétzlicher mechanischer Beanspruchung
hochfeuerhemmend sind,

3. inden Féllen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 4 feuerbestandig sind, wenn der
umbaute Raum des Betriebsgebaudes oder des Betriebsteils nicht mehr
als 2 000 m? betragt.

2Abweichend von Satz 1 Nr. 1 gentigen in den Fallen des Absatzes 2 Satz 1

Nr. 1 bei Gebauden der Gebaudeklassen 2 und 3, deren tragende Bauteile

aus brennbaren Baustoffen hergestellt sind, jeweils raumabschlieRende

Wande aus brennbaren Baustoffen, deren Feuerwiderstand von innen nach

aufRen dem feuerhemmender Wéande und von auf3en nach innen dem

feuerbestandiger Wéande entspricht, mit einer gegen Brandeinwirkung
widerstandsfahigen Bekleidung aus nicht brennbaren Baustoffen. 3Die

Abséatze 5 bis 9 gelten entsprechend.

(4) ‘Brandwande und Wande, die anstelle von Brandwanden zuldssig sind,
mussen in einer Ebene durchgehend sein. 2Eine geschossweise versetzte
Anordnung von Wéanden zur Unterteilung eines Geb&audes anstelle von
Brandwéanden ist zuldssig, wenn

1. die Nutzung des Gebéaudes dies erfordert,
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2. die Wénde in der Bauart von Brandwanden hergestellt sind,

3. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wéanden stehen,
feuerbestandig sind, aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und keine
Offnungen haben,

4. die Bauteile, die diese Wande und Decken unterstiitzen, feuerbesténdig
sind und aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen,

5. die AuRBenwéande innerhalb des Gebaudeabschnitts, in dem diese Wande
angeordnet sind, in allen Geschossen feuerbestandig sind und

6. Offnungen in den AuRenwénden so angeordnet sind oder andere
Vorkehrungen so getroffen sind, dass eine Brandiibertragung in andere
Brandabschnitte nicht moglich ist.

SAbweichend von Satz 2 Nr. 3 bis 5 gentigen hinsichtlich der

Feuerwiderstandsfahigkeit der Bauteile in den Fallen des Absatzes 3 Satz 1

Nr. 1 und 2 und Satz 2 die dort genannten Anforderungen. “Die Abséatze 5 bis

9 gelten entsprechend.

(5) *Missen auf einem Grundstiick Gebaude oder Gebaudeteile, die tUber Eck
zusammenstoRen, durch eine Brandwand getrennt werden, so muss der
Abstand der Brandwand von der inneren Ecke 5 m betragen, wenn nicht
durch andere bauliche Vorkehrungen ein Feuertiberschlagsweg von 5 m
gewahrleistet ist. 2Dies gilt nicht, wenn die Gebaude oder Gebaudeteile in
einem Winkel von mehr als 120° tiber Eck zusammenstol3en.

(6) ‘Bei Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3 ist die Brandwand bis
unmittelbar unter die Dachhaut zu fiihren. 2Bei Gebauden der Gebaude-
klassen 4 und 5 ist die Brandwand 0,30 m tber Dach zu fiihren oder in Hohe
der Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbestandigen
Platte aus nicht brennbaren Baustoffen abzuschlieRen; brennbare Teile des
Daches durfen nicht dartiber hinweggefuhrt werden.

(7) *Bauteile mit brennbaren Baustoffen diirfen Brandwéande nicht
Uberbriicken. 2Dies gilt auch fir Anlagen und Leitungen mit brennbaren
Materialien auf Dachern und an AuRenwanden; sie missen so angeordnet
und beschaffen sein, dass ein Brand nicht auf andere Brandabschnitte,
Gebaude oder Gebaudeteile Ubertragen werden kann. 3Auf3enbekleidungen
von Gebéaudeabschlusswanden nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 mussen
einschlieBlich der Dammstoffe und Unterkonstruktionen aus nicht brennbaren
Baustoffen bestehen. “Bauteile dirfen in Brandwande nur so weit eingreifen,
dass der verbleibende Wandquerschnitt feuerbestandig bleibt. 5Fir Leitungen,
Leitungsschlitze und Schornsteine gilt Satz 4 entsprechend.

die Wande in der Bauart von Brandwénden hergestellt sind,

die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wanden stehen,

feuerbestandig sind, aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und keine

Offnungen haben,

4. die Bauteile, die diese Wande und Decken unterstultzen, feuerbestandig
sind und aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen,

5. die AuBenwéande innerhalb des Gebaudeabschnitts, in dem diese Wande
angeordnet sind, in allen Geschossen feuerbestandig sind und

6. Offnungen in den AuRenwénden so angeordnet sind oder andere
Vorkehrungen so getroffen sind, dass eine Brandibertragung in andere
Brandabschnitte nicht mdglich ist.

3Abweichend von Satz 2 Nr. 3 bis 5 gentigen hinsichtlich der

Feuerwiderstandsfahigkeit der Bauteile in den Féallen des Absatzes 3 Satz 1

Nr. 1 und 2 und Satz 2 die dort genannten Anforderungen. “Die Abséatze 5 bis

9 gelten entsprechend.

w N

(5) *Missen auf einem Grundstiick Gebaude oder Gebaudeteile, die tUber Eck
zusammenstoRRen, durch eine Brandwand getrennt werden, so muss der
Abstand der Brandwand von der inneren Ecke 5 m betragen, wenn nicht
durch andere bauliche Vorkehrungen ein Feuertiberschlagsweg von 5 m
gewahrleistet ist. 2Dies gilt nicht, wenn die Gebaude oder Gebaudeteile in
einem Winkel von mehr als 120° tiber Eck zusammenstol3en.

(6) 'Bei Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3 ist die Brandwand bis
unmittelbar unter die Dachhaut zu fuhren. 2Bei Geb&uden der Geb&ude-
klassen 4 und 5 ist die Brandwand 0,30 m Uber Dach zu fiihren oder in H6he
der Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbestandigen
Platte aus nicht brennbaren Baustoffen abzuschlie3en; brennbare Teile des
Daches durfen nicht dariber hinweggeftihrt werden. 3Satz 1 gilt fiir recht-
maRig bestehende Gebaude, die durch nachtraglichen Dachausbau zur
Schaffung von Wohnraum zu einem Gebéaude der Gebaudeklasse 4 werden,
entsprechend.

(7) ‘Bauteile mit brennbaren Baustoffen diirfen Brandwénde nicht
Uberbriicken. 2Dies gilt auch fur Anlagen und Leitungen mit brennbaren
Materialien auf Dachern und an AulRenwanden; sie missen so angeordnet
und beschaffen sein, dass ein Brand nicht auf andere Brandabschnitte,
Gebaude oder Gebaudeteile Ubertragen werden kann. 3Auf3enbekleidungen
von Gebaudeabschlusswéanden nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 missen
einschlieBlich der Dammstoffe und Unterkonstruktionen aus nicht brennbaren
Baustoffen bestehen. “Bauteile diirfen in Brandwande nur so weit eingreifen,
dass der verbleibende Wandquerschnitt feuerbestandig bleibt. 5Fir Leitungen,
Leitungsschlitze und Schornsteine gilt Satz 4 entsprechend.
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(8) Offnungen in Brandwanden sind unzuldssig. 2in Brandwanden innerhalb
ausgedehnter Gebaude sind Offnungen zuldssig, wenn es die Nutzung des
Gebaudes erfordert. 2Die Offnungen miissen mit feuerbestandigen, dicht- und
selbstschlielenden Abschliissen versehen werden; Abweichungen kénnen
zugelassen werden, wenn der Brandschutz gewéahrleistet ist.

(9) In Brandwéanden kénnen Teilflachen aus lichtdurchlassigen, nicht
brennbaren Baustoffen zugelassen werden, wenn diese Einbauten
feuerbestandig sind.

(8) 1Offnungen in Brandwanden sind unzuldssig. 2in Brandwanden innerhalb
ausgedehnter Gebaude sind Offnungen zuldssig, wenn es die Nutzung des
Gebaudes erfordert. 2Die Offnungen miissen mit feuerbestandigen, dicht- und
selbstschlieRenden Abschlissen versehen werden; Abweichungen kénnen
zugelassen werden, wenn der Brandschutz gewahrleistet ist.

(9) In Brandwanden kénnen Teilflachen aus lichtdurchlassigen, nicht
brennbaren Baustoffen zugelassen werden, wenn diese Einbauten
feuerbestandig sind.

§ 39 Feuerungs-, Warme- und-Brennstoffversorgungsanlagen

§ 39 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Warmeerzeugung und

Energiebereitstellung Feuerungs--\Warme-und
Brennstoffversorgungsanlagen

(1) *Feuerstatten und Abgasanlagen, wie Schornsteine, Abgasleitungen und
Verbindungssticke, (Feuerungsanlagen), Anlagen zur Abflihrung von
Verbrennungsgasen ortsfester Verbrennungsmotoren sowie Behélter und
Rohrleitungen fir brennbare Gase und Flussigkeiten missen betriebssicher
und brandsicher sein und dirfen auch sonst nicht zu Gefahren oder
unzumutbaren Belastigungen fuhren kénnen. 2Die Weiterleitung von Schall in
fremde Raume muss ausreichend gedammt sein. 3Abgasanlagen missen
leicht und sicher zu reinigen sein.

(2) Fur die Anlagen zur Verteilung von Wéarme und zur
Warmwasserversorgung gilt Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechend.

(3) Feuerstatten, ortsfeste Verbrennungsmotoren und Verdichter sowie
Behalter fur brennbare Gase und Flissigkeiten dirfen nur in RAumen
aufgestellt werden, bei denen nach Lage, Grol3e, baulicher Beschaffenheit
und Benutzungsart keine Gefahren entstehen.

(4) ‘Die Abgase der Feuerstatten sind durch Abgasanlagen, die
Verbrennungsgase ortsfester Verbrennungsmotoren durch Anlagen zur Ab-
fuhrung dieser Gase Uber Dach abzuleiten. 2Abgasanlagen sind in solcher
Zahl und Lage und so herzustellen, dass die Feuerstatten des Gebaudes
ordnungsgemal angeschlossen werden kénnen. 3Abweichungen von Satz 1
kdnnen zugelassen werden, wenn keine Gefahren oder unzumutbaren
Belastigungen entstehen.

(5) Gasfeuerstatten durfen in R&umen nur aufgestellt werden, wenn durch
besondere Vorrichtungen an den Feuerstéatten oder durch Liftungsanlagen
sichergestellt ist, dass gefahrliche Ansammlungen von unverbranntem Gas in
den Raumen nicht entstehen.

(1) Feuerstatten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) missen
betriebssicher und brandsicher sein.

(2) Feuerstatten durfen in Raumen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art
der Feuerstatte und nach Lage, Grol3e, baulicher Beschaffenheit und Nutzung
der Raume Gefahren nicht entstehen.

(3) *Abgase von Feuerstatten sind durch Abgasleitungen, Schornsteine und
Verbindungsstiicke (Abgasanlagen) so abzufuhren, dass keine Gefahren oder
unzumutbaren Belastigungen entstehen. 2Abgasanlagen sind in solcher Zahl
und Lage und so herzustellen, dass die Feuerstatten des Gebaudes
ordnungsgeman angeschlossen werden kénnen. 3Sie miissen leicht gereinigt
werden kdnnen. “Die Satze 1 bis 3 gelten nicht fir Feuerungsanlagen, die
nach dem Stand der Technik ohne eine Einrichtung zur Ableitung der Abgase
betrieben werden kénnen.

(4) ‘Behalter und Rohrleitungen fiir brennbare Gase und Flissigkeiten
mussen betriebssicher und brandsicher sein. ?Diese Behalter sowie feste
Brennstoffe sind so aufzustellen oder zu lagern, dass keine Gefahren oder
unzumutbaren Belastigungen entstehen.

(5) Fur ortsfeste Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerke,
Brennstoffzellen, Verdichter und Wasserstoff-Elektrolyseure sowie die
Ableitung ihrer Prozessgase gelten die Absétze 1 bis 3 entsprechend.
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(6) Brennstoffe sind so zu lagern, dass keine Gefahren oder unzumutbaren
Belastigungen entstehen.

8 44 Wohnungen

8 44 Wohnungen

(1) YJede Wohnung muss von anderen Wohnungen und fremden Raumen
baulich abgeschlossen sein und einen eigenen, abschlielbaren Zugang un-
mittelbar vom Freien, von einem Treppenraum, einem Flur oder einem
anderen Vorraum haben. 2Wohnungen in Wohngeb&uden mit nicht mehr als
zwei Wohnungen brauchen nicht abgeschlossen zu sein. 3Wohnungen in
Gebauden, die nicht nur dem Wohnen dienen, missen einen besonderen
Zugang haben; gemeinsame Zugénge sind zulassig, wenn Gefahren oder
unzumutbare Belastigungen fir die Benutzerinnen und Benutzer der
Wohnungen nicht entstehen.

(2) 'Wohnungen missen durchliiftet werden kdnnen. 2Jede Wohnung mit
mehreren Aufenthaltsraumen soll einen besonnten Wohn- oder Schlafraum
haben.

(3) tJede Wohnung muss eine Kiiche oder Kochnische sowie einen
Abstellraum haben. Fensterlose Kiichen oder Kochnischen sind zulassig,

(1) YJede Wohnung muss von anderen Wohnungen und fremden Raumen
baulich abgeschlossen sein und einen eigenen, abschlieBbaren Zugang un-
mittelbar vom Freien, von einem Treppenraum, einem Flur oder einem
anderen Vorraum haben. 2Wohnungen in Wohngebauden mit nicht mehr als
zwei Wohnungen brauchen nicht abgeschlossen zu sein. 3Wohnungen in
Gebéauden, die nicht nur dem Wohnen dienen, miissen einen besonderen
Zugang haben; gemeinsame Zugénge sind zulassig, wenn Gefahren oder
unzumutbare Belastigungen fur die Benutzerinnen und Benutzer der
Wohnungen nicht entstehen.

(2) 'Wohnungen muissen durchliiftet werden kénnen. 2Jede Wohnung mit
mehreren Aufenthaltsraumen soll einen besonnten Wohn- oder Schlafraum
haben.

(3) tJede Wohnung muss eine Kiiche oder Kochnische sowie einen
Abstellraum haben. Fensterlose Kiichen oder Kochnischen sind zuléssig,
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wenn sie fur sich liftbar sind. 2Der Abstellraum soll 6 m2 groR3 sein; davon soll
eine Abstellflache von 1 m2 innerhalb der Wohnung liegen.

(4) Fur Gebaude mit Wohnungen tiber dem zweiten Geschoss uber der
Gelandeoberflache sollen leicht erreichbare und stufenlos zugéngliche
Abstellrdume fur Kinderwagen, Fahrrader und Rollatoren hergestellt werden;
§ 51 Abs. 4 gilt entsprechend.

(5) Fur Gebaude mit mehr als zwei Wohnungen sollen ausreichend grof3e
Trockenrdume eingerichtet werden.

(6) Jede Wohnung in Gebauden mit mehr als zwei Wohnungen soll einen
eigenen Wasserzahler haben.

(7) YIn Wohnungen miissen Schlafrdume und Kinderzimmer sowie Flure, tiber
die Rettungswege von Aufenthaltsraumen fiihren, jeweils mindestens einen
Rauchwarnmelder haben. 2Die Rauchwarnmelder missen so eingebaut und
betrieben werden, dass Brandrauch frihzeitig erkannt und gemeldet wird.
3Bestehende Wohnungen sind entsprechend auszustatten.

wenn sie fur sich lUftbar sind. 2Der Abstellraum soll 6 m2 groR3 sein; davon soll
eine Abstellflache von 1 m2 innerhalb der Wohnung liegen.

(4) Fur Gebaude mit Wohnungen tiber dem zweiten Geschoss uber der
Gelandeoberflache sollen leicht erreichbare und stufenlos zugéngliche
Abstellrdume fur Kinderwagen, Fahrréader und Rollatoren hergestellt werden;
§ 51 Abs. 4 gilt entsprechend.

(5) Fur Gebaude mit mehr als zwei Wohnungen sollen ausreichend grof3e
Trockenrdume eingerichtet werden.

(6) Jede Wohnung in Gebauden mit mehr als zwei Wohnungen soll einen
eigenen Wasserzahler haben.

(7) YIn Wohnungen missen Schlafriume und Kinderzimmer sowie Flure, tiber
die Rettungswege von Aufenthaltsraumen fihren, jeweils mindestens einen
Rauchwarnmelder haben. 2Die Rauchwarnmelder missen so eingebaut und
betrieben werden, dass Brandrauch frihzeitig erkannt und gemeldet wird.
3Bestehende Wohnungen sind entsprechend auszustatten.

(8) Werden Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsrdumen in rechtmaRig
bestehenden Gebauden in Wohnraum umgenutzt, sind auf bestehende Ge-
baude und Bauteile die Anforderungen der 88 27, 28, 30 bis 32 fiir die
Wohnnutzung nicht anzuwenden.

(9) Fallen rechtmaRig bestehende Gebaude aufgrund eines Dachgeschoss-

ausbaus oder einer Aufstockung zu Wohnzwecken nach § 2 Abs. 2 Satz 2 in

die Gebdudeklasse 4, so sind fur die bestehende Gebaudekonstruktion die

Anforderungen an den Feuerwiderstand der tragenden und aussteifenden

sowie raumabschlielenden Bauteile der Gebaudeklasse 3 ausreichend, wenn

1. Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, Rettungswege nach
8§ 15 Abs. 4 Satz 2 und 3 haben,

2. die Turen vom notwendigen Treppenraum zu Kellergeschossen
mindestens feuerhemmend, rauchdicht und selbstschliel3end sind,

3. der notwendige Treppenraum nach § 34 Abs. 11 entraucht werden kann
und

4. Wohnungseingangsturen der neu geschaffenen Wohnungen mindestens
feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieRend sind, sofern im not-
wendigen Treppenraum die notwendige Treppe oder Wand- und
Deckenbekleidungen aus brennbaren Baustoffen bestehen oder die
ubrigen Turen des notwendigen Treppenraums nicht mindestens den
Anforderungen nach 8§ 34 Abs. 9 entsprechen.

°Betragt die Aufstockung nicht mehr als ein Geschoss, so sind fiir dieses

Geschoss die Anforderungen an den Feuerwiderstand der tragenden und

aussteifenden sowie raumabschlieBenden Bauteile der Gebaudeklasse 3

ausreichend.
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(10) *Fallen rechtmafig bestehende Gebaude aufgrund eines
Dachgeschossausbaus oder einer Aufstockung um maximal zwei Geschosse
zu Wohnzwecken nach 8§ 2 Abs. 2 Satz 2 in die Gebaudeklasse 5, gilt

Absatz 9 entsprechend, wenn die Hohe von 22 m nach 8§ 2 Abs. 3 nicht Uber-
schritten wird und die Bauteile nach Absatz 9 Satz 1 und 2 die Anforderungen
an tragende und aussteifende sowie raumabschlie3ende Bauteile der
Gebaudeklasse 4 erfullen und im Treppenraum eine trockene Steigleitung
vorhanden ist, sofern das Treppenauge eine lichte Breite von 0,15 m
unterschreitet.

§ 47 Stellplatze und Garagen

§ 47 Stellplatze und Garagen

() *Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, bei denen ein Zugangs- oder
Abgangsverkehr zu erwarten ist, durfen nur errichtet werden, wenn Stellplatze
in ausreichender Zahl und Gréf3e sowie in geeigneter Beschaffenheit
hergestellt werden (notwendige Stellplatze). 2lhre Zahl und Grol3e richtet sich
nach Art und Zahl der vorhandenen und zu erwartenden Kraftfahrzeuge der
Benutzerinnen und Benutzer sowie der Besucherinnen und Besucher der
Anlagen; dabei ist die Mdglichkeit der Inanspruchnahme offentlicher
Verkehrsmittel zu berlicksichtigen. 3Statt der Stellplatze kdnnen Garagen
hergestellt werden. “Die Herstellung von Garagen anstelle von Stellplétzen
kann verlangt werden, wenn die in Absatz 7 genannten Erfordernisse dies
gebieten. °Es kann zugelassen werden, dass die notwendigen Stellplatze
oder Garagen innerhalb einer angemessenen Frist nach Fertigstellung der
Anlagen hergestellt werden. 8Abstellplatze fur Fahrrader sind herzustellen,
soweit ein Zugangs- und Abgangsverkehr mit Fahrradern zu erwarten ist; die
Absétze 2, 3 und 9 gelten entsprechend.

(2) *Werden bauliche Anlagen oder andere Anlagen, bei denen ein Zugangs-
oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, geandert oder andert sich ihre
Benutzung, so sind Stellplatze in solcher Zahl und GréRe herzustellen, dass
sie die infolge der Anderung zuséatzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge
aufnehmen kénnen. 2Dies gilt nicht, wenn Wohnraum in Geb&uden, deren
Fertigstellung mindestens zwei Jahre zurtickliegt, durch Wohnungsteilung,
Anderung der Nutzung, Aufstocken oder durch Ausbau des Dachgeschosses
geschaffen wird und die Herstellung von Stellplatzen oder Garagen auf dem
Grundstuick nicht oder nur unter grof3en Schwierigkeiten méglich ist; Absatz 4
ist in diesen Féllen nicht anwendbar.

(3) 'Die Stellplatze oder Garagen sind auf dem Grundstiick oder, sofern
offentlich-rechtlich gesichert, auf einem in zumutbarer Entfernung liegenden
anderen Grundstiick herzustellen. 2Die Bauaufsichtsbehorde kann, wenn
Griunde des Verkehrs dies erfordern, im Einzelfall bestimmen, ob die

(1) *Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, bei denen ein Zugangs- oder
Abgangsverkehr zu erwarten ist, dirfen nur errichtet werden, wenn Stellplatze
in ausreichender Zahl und Grof3e sowie in geeigneter Beschaffenheit
hergestellt werden (notwendige Stellplatze). 2lhre Zahl und Groéf3e richtet sich
nach Art und Zahl der vorhandenen und zu erwartenden Kraftfahrzeuge der
Benutzerinnen und Benutzer sowie der Besucherinnen und Besucher der
Anlagen; dabei ist die Moglichkeit der Inanspruchnahme o6ffentlicher
Verkehrsmittel oder alternativer Mobilitatskonzepte zu beriicksichtigen. 3Statt
der Stellplatze kdbnnen Garagen hergestellt werden. “Die Herstellung von
Garagen anstelle von Stellplatzen kann verlangt werden, wenn die in Absatz 7
genannten Erfordernisse dies gebieten. °Es kann zugelassen werden, dass
die notwendigen Stellplatze oder Garagen innerhalb einer angemessenen
Frist nach Fertigstellung der Anlagen hergestellt werden. éAbstellplatze fir
Fahrrader sind herzustellen, soweit ein Zugangs- und Abgangsverkehr mit
Fahrradern zu erwarten ist; die Abséatze 2, 3 und 9 gelten entsprechend.

(2) *Werden bauliche Anlagen oder andere Anlagen, bei denen ein Zugangs-
oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, geédndert oder &ndert sich ihre
Benutzung, so sind Stellplatze in solcher Zahl und GroRe herzustellen, dass
sie die infolge der Anderung zusétzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge
aufnehmen kénnen. 2Dies gilt nicht, wenn Wohnraum in Geb&uden, deren
Fertigstellung mindestens zwei Jahre zurlckliegt, durch Wohnungsteilung,
Anderung der Nutzung, Aufstocken oder durch Ausbau des Dachgeschosses

geschaffen wird und-die-Herstellung-von-Stelipldtzen-oder Garagen-auf-dem

(3) 1Die Stellplatze oder Garagen sind auf dem Grundstiick oder, sofern
offentlich-rechtlich gesichert, auf einem in zumutbarer Entfernung liegenden
anderen Grundstiick herzustellen. 2Die Bauaufsichtsbehorde kann, wenn
Griinde des Verkehrs dies erfordern, im Einzelfall bestimmen, ob die
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Stellplatze oder Garagen auf dem zu bebauenden Grundstiick oder einem
anderen Grundstiick herzustellen sind.

(4) st die Herstellung notwendiger Stellplatze oder Garagen nicht oder nur
unter grof3en Schwierigkeiten mdglich oder ist sie aufgrund einer Satzung
nach § 88 Abs. 3 untersagt oder eingeschrankt, so kann die Bauherrin oder
der Bauherr, wenn die Gemeinde zustimmt, die Verpflichtungen nach den
Absatzen 1, 2 und 3 auch durch Zahlung eines Geldbetrags an die Gemeinde
erfillen. 2Der Geldbetrag darf 60 v. H. der durchschnittlichen
Herstellungskosten der Parkeinrichtungen einschlie3lich der Kosten des
Grunderwerbs nicht libersteigen. 3Die Héhe des Geldbetrags je Stellplatz oder
Garage ist durch Satzung festzulegen.

(5) Der Geldbetrag nach Absatz 4 ist in jeweils angemessenem Verhaltnis

und angemessener Reihenfolge zu verwenden:

1. zur Herstellung, Instandhaltung und Modernisierung von
Parkeinrichtungen,

2. furinvestive MaRnahmen zur Verbesserung des 6ffentlichen
Personennahverkehrs oder des Fahrradverkehrs,

3. fur sonstige MalRnahmen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern.

(6) Stellplatze und Garagen missen von den 6ffentlichen Verkehrsflachen
aus sicher und auf mdglichst kurzem Weg zu erreichen sein; es kann
gefordert werden, dass Hinweise angebracht werden.

(7) ‘Stellplatze und Garagen dirfen die Herstellung der Spielplatze fir
Kleinkinder (§ 11) nicht behindern. 2Durch ihre Benutzung darf die Gesundheit
nicht geschadigt sowie das Wohnen und Arbeiten, die Ruhe und Erholung in
der Umgebung nicht unzumutbar beeintrachtigt werden. 3Das Anpflanzen von
Baumen und Strauchern kann verlangt werden.

(8) 'Stellplatze, Garagen und ihre Nebenanlagen mussen verkehrssicher sein
und entsprechend der Art und Zahl der abzustellenden Kraftfahrzeuge sowie
der Geféahrlichkeit der Treibstoffe den Anforderungen des Brandschutzes
genlgen. 2AbflieRende Treibstoffe und Schmierstoffe missen unschadlich
beseitigt werden kénnen. 3Garagen und ihre Nebenanlagen missen geliftet
werden kdnnen.

(9) Notwendige Stellplatze und Garagen dirfen ihrem Zweck nicht entfremdet
werden.

Stellplatze oder Garagen auf dem zu bebauenden Grundstiuck oder einem
anderen Grundstiick herzustellen sind.

(4) list die Herstellung notwendiger Stellplatze oder Garagen nicht oder nur
unter grof3en Schwierigkeiten madglich oder ist sie aufgrund einer Satzung
nach § 88 Abs. 3 untersagt oder eingeschrankt, so kann die Bauherrin oder
der Bauherr, wenn die Gemeinde zustimmt, die Verpflichtungen nach den
Absatzen 1, 2 und 3 auch durch Zahlung eines Geldbetrags an die Gemeinde
erfillen. 2Der Geldbetrag darf 60 v. H. der durchschnittlichen
Herstellungskosten der Parkeinrichtungen einschlie3lich der Kosten des
Grunderwerbs nicht Gbersteigen. 3Die Héhe des Geldbetrags je Stellplatz oder
Garage ist durch Satzung festzulegen.

(5) Der Geldbetrag nach Absatz 4 ist in jeweils angemessenem Verhaltnis

und angemessener Reihenfolge zu verwenden:

1. zur Herstellung, Instandhaltung und Modernisierung von
Parkeinrichtungen,

2. furinvestive MaRnahmen zur Verbesserung des 6ffentlichen
Personennahverkehrs oder des Fahrradverkehrs,

3. fur sonstige MalRnahmen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern.

(6) Stellplatze und Garagen mussen von den 6ffentlichen Verkehrsflachen
aus sicher und auf moglichst kurzem Weg zu erreichen sein; es kann
gefordert werden, dass Hinweise angebracht werden.

(7) tStellplatze und Garagen diirfen die Herstellung der Spielplatze fir
Kleinkinder (8 11) nicht behindern. 2Durch ihre Benutzung darf die Gesundheit
nicht geschadigt sowie das Wohnen und Arbeiten, die Ruhe und Erholung in
der Umgebung nicht unzumutbar beeintrachtigt werden. 3Das Anpflanzen von
B&umen und Strauchern kann verlangt werden.

(8) 1Stellplatze, Garagen und ihre Nebenanlagen mussen verkehrssicher sein
und entsprechend der Art und Zahl der abzustellenden Kraftfahrzeuge sowie
der Gefahrlichkeit der Treibstoffe den Anforderungen des Brandschutzes
genugen. 2AbflieRende Treibstoffe und Schmierstoffe missen unschadlich
beseitigt werden kénnen. 3Garagen und ihre Nebenanlagen mussen geluftet
werden kdnnen.

(9) Notwendige Stellplatze und Garagen dirfen ihrem Zweck nicht entfremdet
werden.

§ 62 Genehmigungsfreie Vorhaben

§ 62 Genehmigungsfreie Vorhaben

(1) Unbeschadet einer nach anderen Vorschriften erforderlichen
Genehmigung bediirfen keiner Baugenehmigung das Errichten, Herstellen,

(1) Unbeschadet einer nach anderen Vorschriften erforderlichen
Genehmigung bedirfen keiner Baugenehmigung das Errichten, Herstellen,
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Aufstellen, Anbringen oder Andern von folgenden baulichen Anlagen, anderen
Anlagen und Einrichtungen:
1. Gebaude

a) Gebaude bis zu 50 m3, im AulRenbereich bis zu 10 m3 umbauten
Raums ohne Aufenthaltsraume, Toiletten oder Feuerstatten;
ausgenommen sind Kulturdenkméler und Geb&ude in der Umgebung
von Kultur- und Naturdenkmalern sowie Garagen, Verkaufs- und
Ausstellungsstande,

b) freistehende Gebaude ohne Unterkellerung und ohne Feuerstatten bis
zu 100 m2 Grundflache und 6 m Firsthdhe, die einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen
Erzeugung dienen und nur zur Unterbringung von Sachen oder zum
voriibergehenden, im Falle von ortsveranderlich genutzten und
fahrbereit aufgestellten Anlagen auch zum dauerhaften Schutz von
Tieren bestimmt sind,

c) Gewdachshauser bis zu 6 m Firsthohe, die einem landwirtschaftlichen
Betrieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dienen, und
Einrichtungen zum voriibergehenden Schutz von Pflanzenkulturen im
Erwerbsgarten- und Erwerbsobstbau, wie Hagelschutznetze,

d) Kleinwochenendhéauser, Wohnwagen und Zelte auf genehmigten
Camping- und Wochenendplatzen,

e) Gartenlauben in Dauerkleingéarten (8 1 Abs. 3 und § 3 Abs. 2 des
Bundeskleingartengesetzes),

f) Garagen, Uberdachte Stellplatze und Abstellplatze fur Fahrrader bis zu
50 m2 Grundflache und einer mittleren Wandhohe der AuRenwénde von
jeweils nicht mehr als 3,20 m, bei Wanden mit Giebeln einer Firsthéhe
von nicht mehr als 4 m; ausgenommen sind Garagen, Uberdachte
Stellplatze und Abstellplatze fur Fahrrader im Auf3enbereich sowie in
der Umgebung von Kultur- und Naturdenkmalern,

g) Fahrgastunterstande des 6ffentlichen Personennahverkehrs;

2. Feuerungs- und andere Energieerzeugungsanlagen

a) Feuerstatten, wenn sie nachweislich (Unternehmensbescheinigung)
von einem Fachunternehmen errichtet werden; 8 79 Abs. 2 bleibt
unberihrt,

b) Abgasanlagen fur Feuerstatten an Gebauden sowie freistehende
Abgasanlagen bis zu 10 m Hohe Uber der Gelandeoberflache; § 79
Abs. 2 bleibt unberthrt,

c) Blockheizkraftwerke in Gebauden; § 79 Abs. 2 bleibt unberihrt,

d) Warmepumpen und Brennstoffzellenheizgerate; fur Warmepumpen und
Brennstoffzellenheizgerate, die Feuerstatten sind, gilt Buchstabe a,

e) Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie in, an und auf Dach-
und AulRenwandflachen ausgenommen bei Hochhausern sowie damit
verbundene Nutzungsénderungen baulicher Anlagen;

Aufstellen, Anbringen oder Andern von folgenden baulichen Anlagen, anderen
Anlagen und Einrichtungen:
1. Gebaude

a) Gebaude bis zu 50 m3, im AuRenbereich bis zu 10 m3 umbauten
Raums ohne Aufenthaltsraume, Toiletten oder Feuerstatten;
ausgenommen sind Kulturdenkmaler und Geb&aude in der Umgebung
von Kultur- und Naturdenkmalern sowie Garagen, Verkaufs- und
Ausstellungsstande,

b) freistehende Gebaude ohne Unterkellerung und ohne Feuerstatten bis
zu 100 m2 Grundflache und 6 m Firsthéhe, die einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen
Erzeugung dienen und nur zur Unterbringung von Sachen oder zum
voriibergehenden, im Falle von ortsveranderlich genutzten und
fahrbereit aufgestellten Anlagen auch zum dauerhaften Schutz von
Tieren bestimmt sind,

¢) Gewdachshauser bis zu 6 m Firsthohe, die einem landwirtschaftlichen
Betrieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dienen, und
Einrichtungen zum voribergehenden Schutz von Pflanzenkulturen im
Erwerbsgarten- und Erwerbsobstbau, wie Hagelschutznetze,

d) Kleinwochenendhéauser, Wohnwagen und Zelte auf genehmigten
Camping- und Wochenendplatzen,

e) Gartenlauben in Dauerkleingéarten (8 1 Abs. 3 und 8§ 3 Abs. 2 des
Bundeskleingartengesetzes),

f) Garagen, Uberdachte Stellplatze und Abstellplatze fur Fahrrader bis zu
50 m2 Grundflache und einer mittleren Wandhohe der Auf3enwénde von
jeweils nicht mehr als 3,20 m, bei Wanden mit Giebeln einer Firsthéhe
von nicht mehr als 4 m; ausgenommen sind Garagen, Uberdachte
Stellplatze und Abstellplatze fur Fahrrader im Auf3enbereich sowie in
der Umgebung von Kultur- und Naturdenkmalern,

g) Fahrgastunterstande des 6ffentlichen Personennahverkehrs;

2. Feuerungs- und andere Energieerzeugungsanlagen

a) Feuerstatten, wenn sie nachweislich (Unternehmensbescheinigung)
von einem Fachunternehmen errichtet werden; § 79 Abs. 2 bleibt
unberihrt,

b) Abgasanlagen fiur Feuerstatten an Gebauden sowie freistehende
Abgasanlagen bis zu 10 m Hoéhe Uber der Gelandeoberflache; § 79
Abs. 2 bleibt unberihrt,

c) Blockheizkraftwerke in Gebauden; § 79 Abs. 2 bleibt unberihrt,

d) Warmepumpen und Brennstoffzellenheizgerate; fur Warmepumpen und
Brennstoffzellenheizgeréte, die Feuerstatten sind, gilt Buchstabe a,

e) Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie in, an und auf Dach-
und AulRenwandflachen ausgenommen bei Hochhausern sowie damit
verbundene Nutzungsénderungen baulicher Anlagen;
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gebaudeunabhéngige Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie
mit einer Hohe bis zu 3 m und einer Gesamtlange bis zu 9 m in
Gewerbe- und Industriegebieten; die Halbséatze 1 und 2 gelten im
AufR3enbereich nur, wenn sie einem nach 8§ 35 Abs. 1 BauGB zulassigen
Vorhaben dienen; ausgenommen sind Anlagen zur Nutzung solarer
Strahlungsenergie auf oder an Kulturdenkmaélern sowie in der
Umgebung von Kultur- und Naturdenkmalern;

3. Leitungen und Anlagen fur LUftung, Wasser- und Energieversorgung,

Abwasserbeseitigung und Fernmeldewesen

a) Transformatoren-, Gasregler- und Gewassergitemessstationen bis zu
50 m3 umbauten Raums; ausgenommen sind Anlagen in der
Umgebung von Kultur- und Naturdenkmalern,

b) Wasser- und Warmwasserversorgungsanlagen in Gebauden und auf
Grundstiicken,

c) Abwasserbeseitigungsanlagen in Gebauden und auf Grundstticken,

d) Anlagen zur Verteilung von Warme bei Wasserheizungsanlagen,

e) Liftungsleitungen, Leitungen von Warmluftheizungen und
Klimaanlagen, Installationsschéachte und -kanéle, wenn sie weder
Brandabschnitte noch in Gebauden der Gebaudeklassen 4 und 5
Geschosse Uberbriicken,

f) Energie- und Telekommunikationsanlagen in Gebauden und auf
Grundstiicken,

0) Ladestationen fir elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge einschlieflich
notwendiger Versorgungseinrichtungen auf3erhalb von Gebauden;

4.Masten, Antennen und ahnliche bauliche Anlagen

a) Blitzschutzanlagen,

b) Antennenanlagen, einschlie3lich der Masten bis zu 15 m Hohe, auf
Gebauden gemessen ab dem Schnittpunkt der Anlage mit der
Dachhaut, und notwendiger Versorgungseinrichtungen, sowie damit
verbundene Nutzungsénderungen baulicher Anlagen; ausgenommen
sind Parabolantennen auf oder an Kulturdenkmaélern sowie in der

gebaudeunabhangige Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie
mit einer Hohe bis zu 3 m und einer Gesamtlange bis zu 9 m in
Gewerbe- und Industriegebieten; die Halbséatze 1 und 2 gelten im
Auf3enbereich nur, wenn sie einem nach 8§ 35 Abs. 1 BauGB zulassigen
Vorhaben dienen; ausgenommen sind Anlagen zur Nutzung solarer
Strahlungsenergie auf oder an Kulturdenkméalern sowie in der
Umgebung von Kultur- und Naturdenkmalern,;

f) Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie im Geltungsbereich
einer stadtebaulichen oder einer Satzung nach § 88, die Regelungen
Uber die Zulassigkeit, den Standort und die Gréf3e der Anlage enthalt,
wenn sie den Festsetzungen der Satzung nicht widersprechen,

g) Anlagen zur Wasserstofferzeugung, sofern der darin erzeugte
Wasserstoff dem Eigenverbrauch in den baulichen Anlagen dient, fur
die sie errichtet werden,

h) Anlagen zur Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff sowie die
zugehorigen Gasspeicher, bei denen die Prozessschritte Erzeugung
und Nutzung in einem werksmaRig hergestellten Geréat kombiniert sind
und die Speichermenge 20 kg nicht Uberschreitet;

. Leitungen und Anlagen fur Liftung, Wasser- und Energieversorgung,

Abwasserbeseitigung und Fernmeldewesen

a) Transformatoren-, Gasregler- und Gewasserglitemessstationen bis zu
50 m3 umbauten Raums; ausgenommen sind Anlagen in der
Umgebung von Kultur- und Naturdenkmalern,

b) Wasser- und Warmwasserversorgungsanlagen in Gebauden und auf
Grundstiicken,

c) Abwasserbeseitigungsanlagen in Gebauden und auf Grundstiicken,

d) Anlagen zur Verteilung von Warme bei Wasserheizungsanlagen,

e) Liftungsleitungen, Leitungen von Warmluftheizungen und
Klimaanlagen, Installationsschachte und -kanéle, wenn sie weder
Brandabschnitte noch in Gebauden der Gebaudeklassen 4 und 5
Geschosse Uberbriicken,

f) Energie- und Telekommunikationsanlagen in Gebauden und auf
Grundstiicken,

g) Ladestationen fir elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge einschlieflich
notwendiger Versorgungseinrichtungen sowie damit verbundene
Nutzungsanderungen aulRerhalb-von-Gebauden;

4.Masten, Antennen und ahnliche bauliche Anlagen

a) Blitzschutzanlagen,

b) Antennenanlagen, einschlie3lich der Masten bis zu 15 m Hohe, auf
Gebdauden gemessen ab dem Schnittpunkt der Anlage mit der
Dachhaut, im Aul3enbereich freistehend mit einer Héhe bis zu 20 m und
notwendiger Versorgungseinrichtungen, sowie damit verbundene
Nutzungsénderungen baulicher Anlagen; ausgenommen sind
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Umgebung von Kultur- und Naturdenkmalern; bei Antennenanlagen mit
mehr als 10 m H6he muss sich die Bauherrin oder der Bauherr vor
Baubeginn die Standsicherheit der Mal3nahme von einer Person nach
§ 66 Abs. 6 Satz 1 bestétigen lassen,

c) Masten und Unterstltzungen fur Fernmeldeleitungen oder Leitungen
zur Versorgung mit Elektrizitat, fur Sirenen sowie sonstige Masten bis
zu 10 m Hohe,

d) Unterstiitzungen von Seilbahnen, die der Lastenbeférderung dienen
und nicht tber 6ffentliche Verkehrsflachen fihren,

e) Signalhochbauten des amtlichen Vermessungswesens,

f) Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthdhe von 10 m, auf Dachern
bis zu einer Gesamthdhe von 2 m, in Gewerbe- und Industriegebieten
sowie im AuRenbereich, wenn sie einem nach § 35 Abs. 1 BauGB
zuldssigen Vorhaben dienen, einschlie3lich der damit verbundenen
Nutzungsanderungen baulicher Anlagen; es gelten die Anforderungen
des 8§ 66 Abs. 3 Satz 4 und 5; ausgenommen sind Windenergieanlagen
auf oder an Kulturdenkmalern sowie in der Umgebung von Kultur- und
Naturdenkmalern;

. Behalter, Wasserbecken

a) Wasserbecken im Freien bis zu 100 m3 Rauminhalt, auf3er im
AuRenbereich,

b) Behalter bis zu 50 m3 Behélterinhalt und bis zu 3 m Hohe, im
AulRenbereich nur, wenn sie einem land- oder forstwirtschaftlichen
Betrieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dienen;
ausgenommen sind Behélter fur Gase, Behélter fir brennbare und
wassergefahrdende Flussigkeiten mit mehr als 10 m3 Behalterinhalt
sowie Behélter mit mehr als 5 m3 Behalterinhalt in der Umgebung von
Kultur- und Naturdenkmalern,

c) ortsfeste Behalter fur verflissigte Gase mit weniger als 3 t
Fassungsvermdégen und nicht verflissigte Gase bis zu 5 m3
Behalterinhalt,

d) landwirtschaftliche Fahrsilos;

. Einfriedungen, Stutzmauern, Briicken, Durchlasse

a) Einfriedungen; ausgenommen sind Einfriedungen im Auf3enbereich
sowie in der Umgebung von Kultur- und Naturdenkmalern,

b) Stitzmauern bis zu 2 m H6éhe Uber der Gelandeoberflache,

Parabolantennen auf oder an Kulturdenkmalern sowie in der
Umgebung von Kultur- und Naturdenkmalern; bei Antennenanlagen mit
mehr als 10 m H6he muss sich die Bauherrin oder der Bauherr vor
Baubeginn die Standsicherheit der Ma3Bnahme von einer Person nach
§ 66 Abs. 6 Satz 1 bestéatigen lassen,

c) ortsveranderliche Antennenanlagen, die fur [Angstens 24 Monate
aufgestellt werden; bei Masten mit mehr als 10 m Héhe ist die geplante
Aufstellung der Bauaufsichtsbehoérde und der Gemeinde friihzeitig
anzuzeigen und muss sich die Bauherrin oder der Bauherr vor
Baubeginn die Standsicherheit der Malinahme von einer Person nach
§ 66 Abs. 6 Satz 1 bestatigen lassen,

d)e) Masten und Unterstiitzungen fir Fernmeldeleitungen oder Leitungen
zur Versorgung mit Elektrizitét, fur Sirenen sowie sonstige Masten bis
zu 10 m Hohe,

e)d} Unterstlitzungen von Seilbahnen, die der Lastenbefdrderung dienen
und nicht tber 6ffentliche Verkehrsflachen fuhren,

f)e} Signalhochbauten des amtlichen Vermessungswesens,

0)5 Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthdhe von 10 m, auf Dachern
bis zu einer Gesamththe von 2 m, in Gewerbe- und Industriegebieten
sowie im AuRenbereich, wenn sie einem nach § 35 Abs. 1 BauGB
zulassigen Vorhaben dienen, einschlief3lich der damit verbundenen
Nutzungséanderungen baulicher Anlagen; es gelten die Anforderungen
des 8 66 Abs. 3 Satz 4 und 5; ausgenommen sind Windenergieanlagen
auf oder an Kulturdenkmalern sowie in der Umgebung von Kultur- und
Naturdenkmalern;

. Behalter, Wasserbecken

a) Wasserbecken im Freien bis zu 100 m3 Rauminhalt, auf3er im
AuRenbereich,

b) Behalter bis zu 50 m3 Behalterinhalt und bis zu 3 m Héhe, im
AulRenbereich nur, wenn sie einem land- oder forstwirtschaftlichen
Betrieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dienen;
ausgenommen sind Behélter fiir Gase, Behalter fur brennbare und
wassergefahrdende Flussigkeiten mit mehr als 10 m3 Behalterinhalt
sowie Behélter mit mehr als 5 m3 Behdlterinhalt in der Umgebung von
Kultur- und Naturdenkmalern,

c) ortsfeste Behalter fir verflissigte Gase mit weniger als 3 t
Fassungsvermégen und nicht verflissigte Gase bis zu 5 m3
Behalterinhalt,

d) landwirtschaftliche Fahrsilos;

. Einfriedungen, Stutzmauern, Briicken, Durchléasse

a) Einfriedungen; ausgenommen sind Einfriedungen im AufRenbereich
sowie in der Umgebung von Kultur- und Naturdenkmalern,
b) Stitzmauern bis zu 2 m H6he Uber der Gelandeoberflache,

Seite 18 von 48




Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz

Stand: 17. April 2025

¢) Durchlasse und Bruicken bis zu 5 m lichte Weite; ausgenommen sind
Uberbriickungen zwischen Gebauden,

d) Weidez&une sowie offene Einfriedungen im Auf3enbereich, die einem
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der
gartenbaulichen Erzeugung etwa zum Schutz von land- oder
forstwirtschaftlichen Kulturen, dem Schutz von Wildgehegen zu
Jagdzwecken oder dem Schutz von Verkehrswegen dienen;
ausgenommen sind Einfriedungen in der Umgebung von Kultur- und
Naturdenkmaélern;

. bauliche Anlagen in Garten und zur Freizeitgestaltung

a) Sprungschanzen und -tirme bis zu 5 m Héhe,

b) luftgetragene Schwimmbeckeniberdachungen bis zu 100 m2
Grundflache, auf3er im Auf3enbereich sowie in der Umgebung von
Kultur- und Naturdenkmalern,

¢) bauliche Anlagen, die der Gartengestaltung oder der
zweckentsprechenden Einrichtung von Sport- und Spielplatzen dienen,
wie Pergolen, Trockenmauern, Tore fir Ballspiele; ausgenommen sind
bauliche Anlagen in der Umgebung von Kulturdenkmélern sowie in
historischen Park- und Gartenanlagen,

d) Hochsitze mit einer Nutzflache bis zu 4 mz;

8. Werbeanlagen, Warenautomaten, Hinweisschilder

a) Werbeanlagen bis zu 1 m2 Gr6Re, soweit durch Satzung nach § 88
Abs. 1 keine andere Grol3e bestimmt ist,

b) Werbeanlagen fir zeitlich begrenzte Veranstaltungen, wie Aus- und
Schlussverkaufe, Méarkte, Messen und Heimatfeste, fiir die Dauer der
Veranstaltung,

c) Werbeanlagen, die an der Stétte der Leistung voriibergehend
angebracht oder aufgestellt sind, soweit sie nicht mit dem Boden oder
einer baulichen Anlage verbunden sind,

d) Hinweisschilder des Landesbetriebs Mobilitat, Kreiswappenschilder und
Gemeindewappenschilder am Ortsein- und -ausgang,

e) Warenautomaten, wenn sie in rdumlicher Verbindung mit einer offenen
Verkaufsstelle stehen;

9. sonstige vorubergehend aufgestellte oder genutzte Anlagen

a) Geriste,

b) Baustelleneinrichtungen einschlie3lich der Lager- und Schutzhallen
sowie der zum vortibergehenden Aufenthalt dienenden Unterkiinfte
(Baubuden),

c) bauliche Anlagen, die fir hochstens drei Monate auf genehmigtem
Messe- und Ausstellungsgelénde errichtet werden, ausgenommen sind
Fliegende Bauten,

¢) Durchlasse und Bruicken bis zu 5 m lichte Weite; ausgenommen sind
Uberbriickungen zwischen Gebauden,

d) Weidez&aune sowie offene Einfriedungen im Auf3enbereich, die einem
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der
gartenbaulichen Erzeugung etwa zum Schutz von land- oder
forstwirtschaftlichen Kulturen, dem Schutz von Wildgehegen zu
Jagdzwecken oder dem Schutz von Verkehrswegen dienen;
ausgenommen sind Einfriedungen in der Umgebung von Kultur- und
Naturdenkmaélern;

. bauliche Anlagen in Garten und zur Freizeitgestaltung

a) Sprungschanzen und -tirme bis zu 5 m Hohe,

b) luftgetragene Schwimmbeckeniberdachungen bis zu 100 m2
Grundflache, aul3er im Auf3enbereich sowie in der Umgebung von
Kultur- und Naturdenkmalern,

¢) bauliche Anlagen, die der Gartengestaltung oder der
zweckentsprechenden Einrichtung von Sport- und Spielplatzen dienen,
wie Pergolen, Trockenmauern, Tore fir Ballspiele; ausgenommen sind
bauliche Anlagen in der Umgebung von Kulturdenkmélern sowie in
historischen Park- und Gartenanlagen,

d) Hochsitze mit einer Nutzflache bis zu 4 mz;

8. Werbeanlagen, Warenautomaten, Hinweisschilder

a) Werbeanlagen bis zu 1 m2 Gr6Re, soweit durch Satzung nach § 88
Abs. 1 keine andere Gro3e bestimmt ist,

b) Werbeanlagen fir zeitlich begrenzte Veranstaltungen, wie Aus- und
Schlussverkaufe, Markte, Messen und Heimatfeste, fir die Dauer der
Veranstaltung,

c) Werbeanlagen, die an der Stétte der Leistung voriibergehend
angebracht oder aufgestellt sind, soweit sie nicht mit dem Boden oder
einer baulichen Anlage verbunden sind,

d) Hinweisschilder des Landesbetriebs Mobilitat, Kreiswappenschilder und
Gemeindewappenschilder am Ortsein- und -ausgang,

e) Warenautomaten einschlie3lich Paketstationen und ahnliche Anlagen;

wenn-sie-inraumlicher-Verbindung-mit-einer-offenen-Verkaufsstelle
stehen;

. sonstige voribergehend aufgestellte oder genutzte Anlagen

a) Gerlste,

b) Baustelleneinrichtungen einschlief3lich der Lager- und Schutzhallen
sowie der zum voriibergehenden Aufenthalt dienenden Unterklinfte
(Baubuden),

¢) bauliche Anlagen, die fur hochstens drei Monate auf genehmigtem
Messe- und Ausstellungsgeléande errichtet werden, ausgenommen sind
Fliegende Bauten,
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d) Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz,
der Unfallhilfe oder die der Abwehr sonstiger auf3ergewdhnlicher
Ereignisse zum Schutz der Bevdlkerung dienen;

10.tragende und nicht tragende Bauteile

a) tragende oder aussteifende Bauteile im Innern von Geb&uden nach
§ 66 Abs. 1 mit Ausnahme von Kulturdenkmaélern; die Bauherrin oder
der Bauherr muss sich vor Baubeginn die Unbedenklichkeit der
MaRnahme von einer Person nach § 66 Abs. 6 Satz 1 bestatigen
lassen,

b) nicht tragende oder nicht aussteifende Bauteile im Innern von
Gebéauden, bei Gebauden, die nicht unter § 66 Abs. 1 fallen, jedoch nur
aufRerhalb von Rettungswegen; ausgenommen sind Kulturdenkmaler;

11.sonstige bauliche Anlagen und Teile baulicher Anlagen

a) selbstandige Aufschiittungen oder Abgrabungen bis zu 300 m?
Grundflache und bis zu 2 m Héhe oder Tiefe; ausgenommen sind
Abgrabungen in Grabungsschutzgebieten gemaR § 22 des
Denkmalschutzgesetzes,

b) Ausgrabungen der Denkmalfachbehérde und ihrer Beauftragten nach
§ 25 des Denkmalschutzgesetzes,

c) Plastiken, Denkmaler und &hnliche Anlagen bis zu 3 m Hohe sowie
Grabkreuze und -steine auf Friedhdéfen,

d) Stellplatze und Sport- und Spielplatze bis zu 100 m2 Flache,

e) Abstellplatze fur Fahrrader,

f) freistehende Regale bis zu 12 m Hohe auf genehmigten oder
genehmigungsfreien Lagerplatzen,

g) Kranbahnen und ihre Unterstiitzungen fur Krane bis zu 50 kN Traglast,

h) Fahrzeugwaagen,

i) Lager-, Abstellplatze und Auslaufe fir Tiere, die einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, sowie sonstige Lager-, Abstell-,
Aufstell- und Ausstellungsplatze bis zu 300 m2 Flache,

j) nicht 6ffentliche Verkehrsflachen,

k) Zapfsaulen und Tankautomaten genehmigter Tankstellen,

[) unbedeutende bauliche Anlagen, soweit sie nicht durch die Nummern 1
bis 11 Buchst. k erfasst sind, wie nicht Giberdachte Terrassen, zu
StraRenfesten und &hnlichen Veranstaltungen kurzfristig errichtete
bauliche Anlagen, die keine Fliegenden Bauten sind, Kleintierstalle bis
zu 5 m3 umbauten Raums, Fahnen- oder Teppichstangen sowie
Markisen auf3erhalb 6ffentlicher Verkehrsflachen;

d) Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz,
der Unfallhilfe oder die der Abwehr sonstiger aul3ergewoéhnlicher
Ereignisse zum Schutz der Bevélkerung dienen;

10.tragende und nicht tragende Bauteile

a) tragende oder aussteifende Bauteile im Innern von Geb&auden nach
§ 66 Abs. 1 mit Ausnahme von Kulturdenkmaélern; die Bauherrin oder
der Bauherr muss sich vor Baubeginn die Unbedenklichkeit der
MaRnahme von einer Person nach § 66 Abs. 6 Satz 1 bestatigen
lassen,

b) nicht tragende oder nicht aussteifende Bauteile im Innern von
Gebdauden, bei Gebauden, die nicht unter § 66 Abs. 1 fallen, jedoch nur
aul3erhalb von Rettungswegen; ausgenommen sind Kulturdenkmaler;

11.sonstige bauliche Anlagen und Teile baulicher Anlagen

a) selbstandige Aufschiittungen oder Abgrabungen bis zu 300 m?
Grundflache und bis zu 2 m H6he oder Tiefe; ausgenommen sind
Abgrabungen in Grabungsschutzgebieten gemaf § 22 des
Denkmalschutzgesetzes,

b) Ausgrabungen der Denkmalfachbehérde und ihrer Beauftragten nach
§ 25 des Denkmalschutzgesetzes,

c) Plastiken, Denkmaler und &hnliche Anlagen bis zu 3 m Hohe sowie
Grabkreuze und -steine auf Friedhdofen,

d) Stellplatze und Sport- und Spielplatze bis zu 100 m2 Flache,

e) Abstellplatze fur Fahrrader,

f) freistehende Regale bis zu 12 m Hohe auf genehmigten oder
genehmigungsfreien Lagerplatzen,

g) Kranbahnen und ihre Unterstiitzungen fur Krane bis zu 50 kN Traglast,

h) Fahrzeugwaagen,

i) Lager-, Abstellplatze und Auslaufe fur Tiere, die einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, sowie sonstige Lager-, Abstell-,
Aufstell- und Ausstellungsplatze bis zu 300 m2 Flache,

j) nicht 6ffentliche Verkehrsflachen,

k) Zapfsaulen und Tankautomaten genehmigter Tankstellen,

I) Vorhaben, die der Landesverteidigung dienen; ausgenommen sind
Vorhaben, fur die eine Umweltvertraglichkeitsprifung oder eine
Vorpriifung nach dem Recht tber die Umweltvertraglichkeitsprifung
durchzufiihren sind,

m)B unbedeutende bauliche Anlagen, soweit sie nicht durch die
Nummern 1 bis 11 Buchst. | k erfasst sind, wie nicht Uberdachte
Terrassen, zu StralRenfesten und &hnlichen Veranstaltungen kurzfristig
errichtete bauliche Anlagen, die keine Fliegenden Bauten sind,
Kleintierstélle bis zu 5 m3 umbauten Raums, Fahnen- oder
Teppichstangen sowie Markisen auf3erhalb 6ffentlicher
Verkehrsflachen;
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12.Imbiss- und Verkaufswagen auf offentlichen Verkehrsflachen und
gewerblich genutzten Flachen, au3er im Auf3enbereich.

(2) Keiner Baugenehmigung bedurfen ferner:

1. die Anderung der duReren Gestaltung genehmigungsbediirftiger baulicher
Anlagen durch Anstrich, Verputz oder Dacheindeckung, durch Austausch
von Fenstern, Fenstertiiren oder Au3entiren und der Bedachung
einschlieBlich MaRnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung sowie
durch Bekleidungen und Verblendungen von Wanden, ausgenommen
Hochhéuser; dies gilt nicht in Gebieten, fir die ortliche Vorschriften tber
die Gestaltung oder Erhaltung baulicher Anlagen bestehen, sowie fir
Gebaude in der Umgebung von Kultur- und Naturdenkmalern,

2. zu ebener Erde liegende, unbeheizte Anbauten wie Wintergarten und
Terrasseniiberdachungen bis zu 50 m3 umbauten Raums bei
Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3, mit Ausnahme von
Wohngebauden im AuRenbereich,

3. der Ausbau einzelner Aufenthaltsréume im Dachraum von Wohngebauden
der Gebaudeklassen 1 bis 3, wenn die auf3ere Gestaltung des Gebaudes
nicht verandert wird; in der Dachflache liegende Fenster sind zuléssig,

4. die nicht wesentliche Anderung von Schornsteinen; § 79 Abs. 2 bleibt
unberdhrt,

5. Nutzungsénderungen von
a) Gebauden, Nutzungseinheiten und Raumen, die nicht im Aul3enbereich

liegen, wenn fir die neue Nutzung keine anderen bedeutsamen
offentlich-rechtlichen Anforderungen als fur die bisherige Nutzung
gelten,

b) Gebéuden und Raumen, die nicht im Aul3enbereich liegen, bei einer
teilweisen, untergeordneten gewerblichen oder geschéftlichen
Mitbenutzung von Wohnraum ohne Anderung der Bausubstanz durch
freiberuflich Tétige oder Gewerbetreibende. Dies gilt insbesondere fir
Existenzgrinderinnen und Existenzgriinder. Unbeschadet dessen kann
fur solche Nutzungsanderungen eine Genehmigung nach 8§ 66 Abs. 1
beantragt werden. Anforderungen nach anderen Vorschriften sowie
Rechte und Pflichten aufgrund privatrechtlicher Vertrage bleiben
unberihrt, insbesondere ist dafiir Sorge zu tragen, dass durch die
Nutzungséanderung keine der Eigenart des Baugebietes
widersprechende Beléstigungen oder Stérungen zu erwarten sind,

¢) anderen Anlagen und Einrichtungen, wenn deren Errichtung oder
Anderung fir die neue Nutzung genehmigungsfrei wére,

6. der Abbruch oder die Beseitigung von
a) Anlagen und Einrichtungen nach Nummer 2 und Absatz 1,

b) baulichen Anlagen, die keine Gebaude sind, bis zu einer H6he von
30 m sowie baulichen Anlagen nach § 83 Abs. 4 und § 84,

12.Imbiss- und Verkaufswagen auf offentlichen Verkehrsflachen und
gewerblich genutzten Flachen, auf3er im Auf3enbereich.

(2) Keiner Baugenehmigung bedurfen ferner:

1. die Anderung der duBeren Gestaltung genehmigungsbediirftiger baulicher
Anlagen durch Anstrich, Verputz oder Dacheindeckung, durch Austausch
von Fenstern, Fenstertliren oder Aul3entiren und der Bedachung
einschliellich MaRnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung sowie
durch Bekleidungen und Verblendungen von Wanden, ausgenommen
Hochhauser; dies gilt nicht in Gebieten, fur die ortliche Vorschriften Gber
die Gestaltung oder Erhaltung baulicher Anlagen bestehen, sowie fir
Gebaude in der Umgebung von Kultur- und Naturdenkmalern,

2. zu ebener Erde liegende, unbeheizte Anbauten wie Wintergarten und
Terrasseniberdachungen bis zu 50 m3 umbauten Raums bei
Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3, mit Ausnahme von
Wohngebauden im Auf3enbereich,

3. der Ausbau einzelner Aufenthaltsraume im Dachraum von Wohngebauden
der Gebaudeklassen 1 bis 3, wenn die auf3ere Gestaltung des Gebaudes
nicht verandert wird; in der Dachflache liegende Fenster sind zuléssig,

4. die nicht wesentliche Anderung von Schornsteinen; § 79 Abs. 2 bleibt
unberihrt,

5. Nutzungsénderungen von
a) Gebauden, Nutzungseinheiten und Raumen, die nicht im Aul3enbereich

liegen, wenn fir die neue Nutzung keine anderen bedeutsamen
offentlich-rechtlichen Anforderungen als fir die bisherige Nutzung
gelten,

b) Gebéuden und Raumen, die nicht im Auf3enbereich liegen, bei einer
teilweisen, untergeordneten gewerblichen oder geschéftlichen
Mitbenutzung von Wohnraum ohne Anderung der Bausubstanz durch
freiberuflich Tétige oder Gewerbetreibende. Dies gilt insbesondere fir
Existenzgriinderinnen und Existenzgriinder. Unbeschadet dessen kann
fir solche Nutzungsanderungen eine Genehmigung nach § 66 Abs. 1
beantragt werden. Anforderungen nach anderen Vorschriften sowie
Rechte und Pflichten aufgrund privatrechtlicher Vertrage bleiben
unberthrt, insbesondere ist dafiir Sorge zu tragen, dass durch die
Nutzungsénderung keine der Eigenart des Baugebietes
widersprechende Belastigungen oder Stérungen zu erwarten sind,

¢) anderen Anlagen und Einrichtungen, wenn deren Errichtung oder
Anderung fir die neue Nutzung genehmigungsfrei wére,

6. der Abbruch oder die Beseitigung von
a) Anlagen und Einrichtungen nach Nummer 2 und Absatz 1,

b) baulichen Anlagen, die keine Gebaude sind, bis zu einer H6he von
30 m sowie baulichen Anlagen nach § 83 Abs. 4 und § 84,
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¢) Gebauden mit Ausnahme von Hochhéausern,
d) ortsfesten Behdltern,
e) Feuerstatten.

(3) Die Genehmigungsfreiheit entbindet nicht von der Verpflichtung zur
Einhaltung der Anforderungen, die durch baurechtliche und sonstige
offentlich-rechtliche Vorschriften an bauliche Anlagen sowie andere Anlagen
und Einrichtungen gestellt werden.

¢) Gebauden mit Ausnahme von Hochhausern,
d) ortsfesten Behdltern,
e) Feuerstatten.

(3) Die Genehmigungsfreiheit entbindet nicht von der Verpflichtung zur
Einhaltung der Anforderungen, die durch baurechtliche und sonstige
offentlich-rechtliche Vorschriften an bauliche Anlagen sowie andere Anlagen
und Einrichtungen gestellt werden.

§ 63 Bauantrag

§ 63 Bauantrag

(1) 'Der Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung (Bauantrag) ist von der
Bauherrin oder dem Bauherrn bei der Gemeindeverwaltung einzureichen. 2Bei
verbandsangehoérigen Gemeinden tritt an die Stelle der Gemeindeverwaltung
die Verbandsgemeindeverwaltung.

(2) *Mit dem Bauantrag sind alle fur die Beurteilung des Vorhabens und die
Bearbeitung des Antrags erforderlichen Unterlagen (Bauunterlagen)
einzureichen. 2Es kann zugelassen werden, dass einzelne Bauunterlagen
nachgereicht werden.

(3) Die Gemeindeverwaltung leitet, soweit sie nicht selbst fur die
Entscheidung zustéandig ist, den Bauantrag unverziglich an die
Bauaufsichtsbehdrde weiter und nimmt umgehend zu dem Vorhaben
Stellung.

(4) Hat die Bauherrin oder der Bauherr nicht das Eigentum oder das
Erbbaurecht an dem Grundstlick inne, so kann ein zur Ausfihrung des
Vorhabens berechtigender Nachweis verlangt werden.

(5) Zur Beurteilung, wie sich das Vorhaben in die Umgebung einfugt, kann
verlangt werden, dass es in geeigneter Weise, soweit erforderlich auf dem
Grundstiick, dargestellt wird.

(1) Der Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung (Bauantrag) ist von der
Bauherrin oder dem Bauherrn bei der Bauaufsichtsbehdrde

Gemendeve#wa#ung emzurelchen —BeJ—verandsangeheng#Gememden

(2) *Mit dem Bauantrag sind alle fur die Beurteilung des Vorhabens und die
Bearbeitung des Antrags erforderlichen Unterlagen (Bauunterlagen)
einzureichen. 2Es kann zugelassen werden, dass einzelne Bauunterlagen
nachgereicht werden.

(3) Die Bauaufsichtsbehodrde Gemeindeverwaltung leitet; seweit sie-nicht
selbstfir die-Entscheidungzustandig-ist; den Bauantrag unverziiglich an die
Gemeindeverwaltung Bauaufsichtsbehérde weiter und ersucht soweit
erforderlich um die Erteilung des Einvernehmens der Gemeinde, die uhd
naimmt umgehend zu dem Vorhaben Stellung nimmt. 2Bei verbands-
angehorigen Gemeinden tritt an die Stelle der Gemeindeverwaltung die
Verbandsgemeindeverwaltung.

(4) Hat die Bauherrin oder der Bauherr nicht das Eigentum oder das
Erbbaurecht an dem Grundstiick inne, so kann ein zur Ausfiihrung des
Vorhabens berechtigender Nachweis verlangt werden.

(5) Zur Beurteilung, wie sich das Vorhaben in die Umgebung einfugt, kann
verlangt werden, dass es in geeigneter Weise, soweit erforderlich auf dem
Grundstiick, dargestellt wird.

§ 65 Behandlung des Bauantrags

§ 65 Behandlung des Bauantrags

(1) 'Die Bauaufsichtsbehorde hat zu prifen, ob dem Vorhaben baurechtliche
oder sonstige 6ffentlich-rechtliche Vorschriften entgegenstehen, sofern in
diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 20bliegt die Entscheidung tUber
die Vereinbarkeit des Vorhabens mit sonstigen 6ffentlich-rechtlichen

(1) 'Die Bauaufsichtsbehorde hat zu priifen, ob dem Vorhaben baurechtliche
oder sonstige ¢ffentlich-rechtliche Vorschriften entgegenstehen, sofern in
diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 20bliegt die Entscheidung Uber
die Vereinbarkeit des Vorhabens mit sonstigen 6ffentlich-rechtlichen

Seite 22 von 48



Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz

Stand: 17. April 2025

Vorschriften einer anderen Behérde, ist die Prifung durch die Bauaufsichts-
behoérde insoweit eingeschrénkt. 3Die Nachweise des Warme- und Schall-
schutzes sind nicht zu prifen.

(2) Die Bauaufsichtsbehérde hat nach Eingang des Bauantrags binnen zehn
Werktagen zu prifen, ob

1. der Bauantrag und die Bauunterlagen vollstandig,

2. andere Behorden oder Stellen zu beteiligen und

3. sachverstandige Personen heranzuziehen

sind. 2Ist der Bauantrag unvollstandig oder weist er sonst erhebliche Mangel
auf, fordert die Bauaufsichtsbehdrde die Bauherrin oder den Bauherrn
innerhalb einer angemessenen Frist zur Nachbesserung auf. 3§ 63 Abs. 2
Satz 2 bleibt unberiihrt. “Werden die Mangel innerhalb der Frist nicht
behoben, gilt der Antrag als zurickgenommen. 5Die Bauaufsichtsbehdrde
fuhrt unverziiglich einen Anhdrungstermin durch, wenn dies der
Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens dient.

(3) Typenpriufungen sind nach 8 75 zu behandeln.

(4) Legt die Bauherrin oder der Bauherr Bescheinigungen einer
sachverstandigen Person im Sinne der Rechtsverordnung nach § 87 Abs. 5
vor, wird vermutet, dass die bauaufsichtlichen Anforderungen insoweit erfillt
sind. 2Die Bauaufsichtsbehérde kann die Vorlage solcher Bescheinigungen
verlangen. 3Sie ist nicht verpflichtet, den Inhalt der Bescheinigungen zu
Uberprifen.

(5) st die Erteilung der Baugenehmigung von der Zustimmung, dem
Einvernehmen, der Genehmigung oder der Erlaubnis einer anderen Behdorde
abhéangig oder muss Uber das Vorhaben im Benehmen mit einer anderen
Behorde entschieden werden, so holt die Bauaufsichtsbehdrde die
Entscheidung der anderen Behérde ein. 2Zu diesem Zweck kann sie der
anderen Behorde personenbezogene Daten Ubermitteln, die diese fir ihre
Entscheidung benétigt. 3Eine nach landesrechtlichen Vorschriften
erforderliche Entscheidung nach Satz 1 gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb
eines Monats nach Eingang des Ersuchens unter Angabe der Grinde versagt
wird; dies gilt nicht, wenn die Bauaufsichtsbehdrde auf begriindeten Antrag
der anderen Behérde die Frist verlangert hat. “Die Bauaufsichtsbehorde teilt
die Entscheidung der anderen Behtdrde zusammen mit ihrer Entscheidung der
Bauherrin oder dem Bauherrn mit.

(6) 1Betrifft das Vorhaben eine Anlage, die in den Anwendungsbereich der
Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
11. Dezember 2018 zur Forderung der Nutzung von Energie aus
erneuerbaren Quellen (ABI. EU Nr. L 328 S. 82) in der jeweils geltenden
Fassung fallt, gilt erganzend Folgendes:

Vorschriften einer anderen Behorde, ist die Prifung durch die Bauaufsichts-
behdérde insoweit eingeschrénkt. 3Die Nachweise des Warme- und Schall-
schutzes sind nicht zu prifen.

(2) 1Die Bauaufsichtsbehorde hat nach Eingang des Bauantrags binnen 15
Arbeitstagen zehn-\Werktagen zu prifen, ob

1. der Bauantrag und die Bauunterlagen vollstandig,

2. andere Behorden oder Stellen zu beteiligen und

3. sachverstandige Personen heranzuziehen

sind. 2Ist der Bauantrag unvollstandig oder weist er sonst erhebliche Mangel
auf, fordert die Bauaufsichtsbehdrde die Bauherrin oder den Bauherrn
innerhalb einer angemessenen Frist zur Nachbesserung auf. 38 63 Abs. 2
Satz 2 bleibt unberihrt. “Werden die Mangel innerhalb der Frist nicht
behoben, gilt der Antrag als zurickgenommen. 5Die Bauaufsichtsbehdrde
fuhrt unverziglich einen Anhdrungstermin durch, wenn dies der
Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens dient.

(3) Typenprifungen sind nach § 75 zu behandeln.

(4) Legt die Bauherrin oder der Bauherr Bescheinigungen einer
sachverstandigen Person im Sinne der Rechtsverordnung nach § 87 Abs. 5
vor, wird vermutet, dass die bauaufsichtlichen Anforderungen insoweit erfillt
sind. 2Die Bauaufsichtsbehérde kann die Vorlage solcher Bescheinigungen
verlangen. 3Sie ist nicht verpflichtet, den Inhalt der Bescheinigungen zu
Uberprifen.

(5) st die Erteilung der Baugenehmigung von der Zustimmung, dem
Einvernehmen, der Genehmigung oder der Erlaubnis einer anderen Behdrde
abhéangig oder muss tber das Vorhaben im Benehmen mit einer anderen
Behdrde entschieden werden, so holt die Bauaufsichtsbehorde die
Entscheidung der anderen Behérde ein. 2Zu diesem Zweck kann sie der
anderen Behdorde personenbezogene Daten Ubermitteln, die diese fiir ihre
Entscheidung bendétigt. 3Eine nach landesrechtlichen Vorschriften
erforderliche Entscheidung nach Satz 1 gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb
eines Monats nach Eingang des Ersuchens unter Angabe der Griinde versagt
wird; dies gilt nicht, wenn die Bauaufsichtsbehérde auf begriindeten Antrag
der anderen Behdrde die Frist verlangert hat. “Die Bauaufsichtsbehérde teilt
die Entscheidung der anderen Behérde zusammen mit ihrer Entscheidung der
Bauherrin oder dem Bauherrn mit.

(6) 1Betrifft das Vorhaben eine Anlage, die in den Anwendungsbereich der
Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
11. Dezember 2018 zur Foérderung der Nutzung von Energie aus
erneuerbaren Quellen (ABI. EU Nr. L 328 S. 82) in der jeweils geltenden
Fassung fallt, gilt ergdnzend Folgendes:
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1. Auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn werden das bauaufsichtliche
Verfahren sowie alle sonstigen Zulassungsverfahren, die fur die Durch-
fuhrung des Vorhabens nach Bundes- oder Landesrecht erforderlich sind,
Uber eine einheitliche Stelle im Sinne des § 71a VwV{G abgewickelt.

2. Die einheitliche Stelle stellt ein Verfahrenshandbuch fir Bauherrinnen und
Bauherren bereit und macht diese Informationen auch im Internet
zuganglich. Dabei geht sie gesondert auch auf kleinere Vorhaben und
Vorhaben zur Eigenversorgung mit Elektrizitat ein. In den im Internet

veroffentlichten Informationen weist die einheitliche Stelle auch darauf hin,

fur welche Vorhaben sie zustandig ist und welche weiteren einheitlichen
Stellen in Rheinland-Pfalz fiir Vorhaben nach Satz 1 zustandig sind.

3. Nach Eingang der vollstéandigen Antragsunterlagen erstellt die Bau-
aufsichtsbehdrde einen Zeitplan fiir das weitere Verfahren und teilt diesen
Zeitplan der antragstellenden Person mit.

2Einheitliche Stelle im Sinne des Satzes 1 ist die untere Bauaufsichtsbehorde.

1. Auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn werden das bauaufsichtliche
Verfahren sowie alle sonstigen Zulassungsverfahren, die fiir die Durch-
fuhrung des Vorhabens nach Bundes- oder Landesrecht erforderlich sind,
Uber eine einheitliche Stelle im Sinne des § 71 a VwV{G abgewickelt.

2. Die einheitliche Stelle stellt ein Verfahrenshandbuch fir Bauherrinnen und
Bauherren bereit und macht diese Informationen auch im Internet
zuganglich. Dabei geht sie gesondert auch auf kleinere Vorhaben und
Vorhaben zur Eigenversorgung mit Elektrizitat ein. In den im Internet
veroffentlichten Informationen weist die einheitliche Stelle auch darauf hin,
fur welche Vorhaben sie zustandig ist und welche weiteren einheitlichen
Stellen in Rheinland-Pfalz fir Vorhaben nach Satz 1 zustandig sind.

3. Nach Eingang der vollstédndigen Antragsunterlagen erstellt die Bau-
aufsichtsbehdrde einen Zeitplan fiir das weitere Verfahren und teilt diesen
Zeitplan der antragstellenden Person mit.

2Einheitliche Stelle im Sinne des Satzes 1 ist die untere Bauaufsichtsbehorde.

§ 66 Vereinfachtes Genehmigungsverfahren

8§ 66 Vereinfachtes Genehmigungsverfahren

(1) 'Bei folgenden Vorhaben wird, soweit sie nicht nach § 62 oder § 67
genehmigungsfrei sind, ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren
durchgefuhrt:

1. Wohngebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3, sonstige Gebaude der
Gebaudeklassen 1 und 2, ausgenommen Gebaude im Sinne des § 50
(Sonderbauten), jeweils einschliellich ihrer Nebengebaude und
Nebenanlagen,

2. land- oder forstwirtschaftliche Betriebsgebaude mit nicht mehr als zwei

Geschossen uber der Gelandeoberflache einschlief3lich ihrer

Nebenanlagen,

Gewachshauser bis zu 6 m Firsththe,

nicht gewerblich genutzte Geb&ude bis zu 300 m3 umbauten Raums,

oberirdische Garagen bis zu 100 m2 Nutzflache,

Behelfsbauten und untergeordnete Gebaude (8§ 49),

nicht gewerblich genutzte Lager-, Abstell-, Aufstell- und

Ausstellungsplatze,

8. Stellplatze, Sport- und Spielplatze,

9. Werbeanlagen und Warenautomaten,

10.geb&audeunabhangige Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie,

11.sonstige Anlagen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU)
2018/2001 fallen.

2Spatestens bei Baubeginn missen der Bauaufsichtsbehdrde Erklarungen

Uber die ordnungsgeméaRe Aufstellung der Nachweise der Standsicherheit,

des Wéarmeschutzes und, soweit erforderlich, des Schallschutzes vorliegen.

3Die Erklarungen sind von den Personen abzugeben, die die Nachweise

No ok w

(1) 'Bei folgenden Vorhaben wird, soweit sie nicht nach § 62 oder § 67
genehmigungsfrei sind, ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren
durchgefihrt:

1. Wohngebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3, sonstige Gebaude der
Gebaudeklassen 1 und 2, ausgenommen Gebaude im Sinne des § 50
(Sonderbauten), jeweils einschliellich ihrer Nebengebéude und
Nebenanlagen,

2. land- oder forstwirtschaftliche Betriebsgebaude mit nicht mehr als zwei

Geschossen Uber der Gelandeoberflache einschliellich ihrer

Nebenanlagen,

Gewachshauser bis zu 6 m Firsthéhe,

nicht gewerblich genutzte Gebaude bis zu 300 m3 umbauten Raums,

oberirdische Garagen bis zu 100 m2 Nutzflache,

Behelfsbauten und untergeordnete Gebaude (§ 49),

nicht gewerblich genutzte Lager-, Abstell-, Aufstell- und

Ausstellungsplatze,

8. Stellplatze, Sport- und Spielplatze,

9. Werbeanlagen und Warenautomaten,

10.gebaudeunabhangige Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie,

11.sonstige Anlagen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU)
2018/2001 fallen.

2Spatestens bei Baubeginn missen der Bauaufsichtsbehdrde Erklarungen

Uber die ordnungsgeméaRe Aufstellung der Nachweise der Standsicherheit,

des Warmeschutzes und, soweit erforderlich, des Schallschutzes vorliegen.

3Die Erklarungen sind von den Personen abzugeben, die die Nachweise

Noohkw
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aufgestellt und erforderlichenfalls gepriift haben. Die Nachweise sind auf der
Baustelle vorzuhalten, der Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen
und dauerhaft aufzubewahren.

(2) 'Werden Bescheinigungen sachverstandiger Personen nach § 65 Abs. 4
Uber die Gewahrleistung der Standsicherheit und des Brandschutzes vor-
gelegt, wird auf Verlangen der Bauherrin oder des Bauherrn bei folgenden
Vorhaben einschlielich ihrer Nebengebaude und Nebenanlagen ebenfalls
ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren durchgefihrt:

1. Wohngebaude der Gebaudeklassen 4 und 5 mit Ausnahme von Hoch-
hausern,

2. Gebaude der Gebaudeklassen 3 bis 5, die ausschlief3lich oder neben der
Wohnnutzung Uiberwiegend freiberuflich im Sinne des § 13 der Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBI. | S. 3786) in der jeweils geltenden Fassung
genutzt werden, mit Ausnahme von Hochhausern,

3. Gebéude der Gebaudeklassen 3 bis 5, die einer Biiro- oder
Verwaltungsnutzung dienen einschlie3lich der Wohnungen nach § 8
Abs. 3 Nr. 1 BauNVO, mit Ausnahme von Hochhéausern,

4. Gebaude, die ausschlie3lich als Garage genutzt werden, mit iber 100 m2
bis 1 000 m2 Nutzflache (Mittelgaragen),

5. erdgeschossige Werkstatt- und Lagergebaude mit nicht mehr als 5 000 m2
Nutzflache einschlieRlich erforderlicher Buro- und Sozialrdume sowie
Wohnungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO.

2Spatestens bei Baubeginn missen der Bauaufsichtsbehdrde die

Bescheinigungen der sachverstandigen Personen nach § 65 Abs. 4 Uber die

Gewahrleistung der Standsicherheit und des Brandschutzes und, soweit

erforderlich, die Nachweise des Warme- und Schallschutzes vorliegen.

(3) 'Bei Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthdhe von 50 m ist
abweichend von Absatz 1 Satz 2 die Vorlage einer Erklarung einer oder eines
Prufsachverstandigen fur Standsicherheit im Sinne der Rechtsverordnung
nach § 87 Abs. 5, dass die erforderlichen bautechnischen Unterlagen
einschlieBlich der fir die Standsicherheit erforderlichen und gepriften
Nachweise wie Typenprifung, Bodengutachten, Fundamentbemessung
vorliegen und die Einhaltung der erforderlichen Abstande zu anderen
Windenergieanlagen, Gebauden und Verkehrswegen nachgewiesen sind,
ausreichend. 2Mit der Fertigstellungsanzeige ist eine weitere Erklarung der
oder des Prifsachverstandigen fur Standsicherheit nach Satz 1 dartber

aufgestellt und erforderlichenfalls gepriift haben. “Die Nachweise sind auf der
Baustelle vorzuhalten, der Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen
und dauerhaft aufzubewahren.

(2) 'Werden Bescheinigungen sachverstandiger Personen nach § 65 Abs. 4
Uber die Gewdhrleistung der Standsicherheit und des Brandschutzes vor-
gelegt, wird auf Verlangen der Bauherrin oder des Bauherrn bei folgenden
Vorhaben einschliel3lich ihrer Nebengebaude und Nebenanlagen ebenfalls
ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren durchgefihrt:

1. Wohngebaude der Gebaudeklassen 4 und 5 mit Ausnahme von Hoch-
hausern,

2. Gebéaude der Gebaudeklassen 3 bis 5, die ausschlie3lich oder neben der
Wohnnutzung tberwiegend freiberuflich im Sinne des § 13 der Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBI. | S. 3786) in der jeweils geltenden Fassung
genutzt werden, mit Ausnahme von Hochhéausern,

3. Gebéude der Gebaudeklassen 3 bis 5, die einer Biiro- oder
Verwaltungsnutzung dienen einschlie3lich der Wohnungen nach § 8
Abs. 3 Nr. 1 BauNVO, mit Ausnahme von Hochhausern,

4. Gebaude, die ausschlie3lich als Garage genutzt werden, mit iber 100 m2
bis 1 000 m2 Nutzflache (Mittelgaragen),

5. erdgeschossige Werkstatt- und Lagergebaude mit nicht mehr als 5 000 m2
Nutzflache einschliellich erforderlicher Biro- und Sozialrdume sowie
Wohnungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO.

2Spatestens bei Baubeginn miissen der Bauaufsichtsbehdrde die

Bescheinigungen der sachverstandigen Personen nach 8 65 Abs. 4 uber die

Gewabhrleistung der Standsicherheit und des Brandschutzes und, soweit

erforderlich, die Nachweise des Warme- und Schallschutzes vorliegen. Bei

Antennenanlagen einschlieRlich der Masten mit einer H6he bis zu 50 m und

notwendiger Versorgungseinrichtungen gelten die Satze 1 und 2

entsprechend mit der MaRgabe, dass nur die Bescheinigung tber die

Gewabhrleistung der Standsicherheit vorliegen muss.

(3) 'Bei Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthdhe von 50 m ist
abweichend von Absatz 1 Satz 2 die Vorlage einer Erklarung einer oder eines
Prufsachverstéandigen fur Standsicherheit im Sinne der Rechtsverordnung
nach § 87 Abs. 5, dass die erforderlichen bautechnischen Unterlagen
einschlieBlich der fir die Standsicherheit erforderlichen und gepriiften
Nachweise wie Typenprifung, Bodengutachten, Fundamentbemessung
vorliegen und die Einhaltung der erforderlichen Abstande zu anderen
Windenergieanlagen, Gebauden und Verkehrswegen nachgewiesen sind,
ausreichend. 2Mit der Fertigstellungsanzeige ist eine weitere Erklarung der
oder des Prifsachverstandigen fur Standsicherheit nach Satz 1 dartber
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vorzulegen, dass sie oder er die Bauausfiihrung hinsichtlich der Stand-
sicherheit nach MaRRgabe der erforderlichen Nachweise nach Satz 1
Uberwacht hat. 3Fur Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthdhe von 10 m,
auf Dachern bis zu einer Gesamthéhe von 2 m, die nicht nach § 62 Abs. 1
Nr. 4 Buchst. f genehmigungsfrei sind, wird ein vereinfachtes Genehmigungs-
verfahren ohne die nach Absatz 1 Satz 2 bis 4 oder nach den Satzen 1 und 2
erforderlichen Erklarungen durchgefiihrt. “Die zur Gewahrleistung der Stand-
und Betriebssicherheit der Windenergieanlagen erforderlichen wieder-
kehrenden Prifungen sind durchzufiihren und zu dokumentieren. 5Samtliche
Erklarungen, Nachweise und Dokumentationen sind dauerhaft
aufzubewahren und der Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen vorzulegen.

(4) YIm vereinfachten Genehmigungsverfahren beschrankt sich die Priifung
auf die Zulassigkeit des Vorhabens nach den Bestimmungen des Baugesetz-
buchs, ortlicher Bauvorschriften (§ 88), des § 52 und der sonstigen 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften. 2Die Prifung auf Ubereinstimmung mit den Bestim-
mungen der Arbeitsstattenverordnung vom 12. August 2004 (BGBI. | S. 2179)
in der jeweils geltenden Fassung ist nur bei Vorhaben nach Absatz 2 Satz 1
Nr. 5 erforderlich. 3Aus der Stellungnahme der Gemeindeverwaltung nach §
63 Abs. 3 muss hervorgehen, dass die ErschlieBung (& 6) und die Erfillung
der Stellplatzverpflichtung (8 47) gesichert sind.

(5) Die Vollstandigkeit des Bauantrags ist unter Angabe des Datums ihrer
Feststellung in Textform zu bestéatigen. 2Bei Vorhaben nach Absatz 1 Satz 1
Nr. 1 bis 10 ist Uber den Bauantrag innerhalb einer Frist von einem Monat, bei
Vorhaben nach Absatz 2 Satz 1 innerhalb einer Frist von drei Monaten nach
Feststellung der Vollstandigkeit zu entscheiden; ist das Einvernehmen der
Gemeinde nach § 14 Abs. 2 Satz 2 oder § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB erforder-
lich, beginnt diese Frist mit Eingang der Mitteilung tUber die Entscheidung der
Gemeinde oder, sofern das Einvernehmen der Gemeinde durch Fristablauf
nach § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB als erteilt gilt, mit dem Zeitpunkt, bis zu dem
die Mitteilung Uber die Verweigerung des Einvernehmens der Gemeinde bei
der Bauaufsichtsbehdrde hatte eingehen missen. 3Die Bauaufsichtsbehérde
kann die Frist aus wichtigem Grund um bis zu zwei Monate verlangern. “Als
wichtiger Grund gelten insbesondere die notwendige Beteiligung anderer
Behorden sowie Entscheidungen tGiber Abweichungen. 5Die Baugenehmigung
gilt als erteilt, wenn Uber den Bauantrag nicht innerhalb der nach den Sétzen
2 und 3 maRgeblichen Frist entschieden worden ist. 8Auf Verlangen der Bau-
herrin oder des Bauherrn hat die Bauaufsichtsbehorde die Baugenehmigung
nach Satz 5 schriftlich zu bestétigen. “Die Satze 1 bis 6 gelten nicht fiir
Vorhaben im Au3enbereich nach § 35 BauGB. 8Bei Bauvorhaben nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 11, die eine Anlage mit einer Stromerzeugungskapazitat
unter 150 kW betreffen, darf das Baugenehmigungsverfahren nicht langer als
ein Jahr, bei sonstigen Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 11 nicht l&anger als

vorzulegen, dass sie oder er die Bauausfiihrung hinsichtlich der Stand-
sicherheit nach MaRRgabe der erforderlichen Nachweise nach Satz 1
Uberwacht hat. 3Fur Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthdhe von 10 m,
auf Dachern bis zu einer Gesamthdhe von 2 m, die nicht nach § 62 Abs. 1
Nr. 4 Buchst. g f genehmigungsfrei sind, wird ein vereinfachtes Genehmi-
gungsverfahren ohne die nach Absatz 1 Satz 2 bis 4 oder nach den Satzen 1
und 2 erforderlichen Erklarungen durchgefiihrt. “Die zur Gewahrleistung der
Stand- und Betriebssicherheit der Windenergieanlagen erforderlichen wieder-
kehrenden Priufungen sind durchzufiihren und zu dokumentieren. 5Samtliche
Erklarungen, Nachweise und Dokumentationen sind dauerhaft
aufzubewahren und der Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen vorzulegen.

(4) YIm vereinfachten Genehmigungsverfahren beschrankt sich die Priifung
auf die Zulassigkeit des Vorhabens nach den Bestimmungen des Baugesetz-
buchs, ortlicher Bauvorschriften (§ 88), des 8 52 und der sonstigen 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften. 2Die Prufung auf Ubereinstimmung mit den Bestim-
mungen der Arbeitsstattenverordnung vom 12. August 2004 (BGBI. | S. 2179)
in der jeweils geltenden Fassung ist nur bei Vorhaben nach Absatz 2 Satz 1
Nr. 5 erforderlich. 3Aus der Stellungnahme der Gemeindeverwaltung nach

8 63 Abs. 3 muss hervorgehen, dass die Erschliel3ung (8 6) und die Erfiillung
der Stellplatzverpflichtung (8 47) gesichert sind.

(5) 'Die Vollstandigkeit des Bauantrags ist unter Angabe des Datums ihrer
Feststellung in Textform zu bestatigen. 2Bei Vorhaben nach Absatz 1 Satz 1
Nr. 1 bis 10 ist Uber den Bauantrag innerhalb einer Frist von einem Monat, bei
Vorhaben nach Absatz 2 Satz 1 und 3 innerhalb einer Frist von drei Monaten
nach-Feststellung-der-\ollstandigkeit zu entscheiden. 2Die Frist beginnt
1. 15 Arbeitstage nach Eingang des Bauantrags bei der Bauaufsichtsbehdrde
oder
2. 15 Arbeitstage nach Eingang der verlangten Unterlagen, wenn die
Bauaufsichtsbehorde vor Fristbeginn eine Aufforderung nach § 65 Abs. 2
Satz 2 versandt hat;
ist das Einvernehmen der Gemeinde nach § 14 Abs. 2 Satz 2 oder § 36
Abs. 1 Satz 1 BauGB erforderlich, beginnt diese Frist friihestens mit Eingang
der Mitteilung tUiber die Entscheidung der Gemeinde oder, sofern das
Einvernehmen der Gemeinde durch Fristablauf nach § 36 Abs. 2 Satz 2
BauGB als erteilt gilt, mit dem Zeitpunkt, bis zu dem die Mitteilung Uber die
Verweigerung des Einvernehmens der Gemeinde bei der
Bauaufsichtsbehérde hatte eingehen missen. “28Die Bauaufsichtsbehorde
kann die Frist aus wichtigem Grund um bis zu zwei Monate verlangern. 5#Als
wichtiger Grund gelten insbesondere die notwendige Beteiligung anderer
Behdrden sowie Entscheidungen tber Abweichungen. %Die
Baugenehmigung gilt als erteilt, wenn Uber den Bauantrag nicht innerhalb der
nach den Séatzen 2 bis 4 uad-3 malRgeblichen Frist entschieden worden ist.

Seite 26 von 48




Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz

Stand: 17. April 2025

zwei Jahre jeweils nach Eingang der vollstandigen Bauunterlagen dauern.
°Die Bauaufsichtsbehorde kann die Fristen nach Satz 8 in durch
auRergewodhnliche Umsténde hinreichend begriindeten Fallen um bis zu
einem Jahr verlangern.

(6) Standsicherheitsnachweise fiir Vorhaben nach Absatz 1 Satz 1, aus-
genommen Wohngebéude der Gebaudeklasse 3, missen von Personen
aufgestellt sein, die in einer von der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz zu
fuhrenden Liste eingetragen sind. 2In die Liste sind auf Antrag Personen mit
einem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fach-
richtung Architektur oder Bauingenieurwesen einzutragen, die mindestens
drei Jahre regelmal3ig Standsicherheitsnachweise aufgestellt oder geprift
haben. 3Die Eintragung in eine vergleichbare Liste eines anderen Landes der
Bundesrepublik Deutschland gilt auch in Rheinland-Pfalz. *Fur Personen, die
in einem anderen Mitgliedstaat der Européischen Union oder einem nach dem
Recht der Europaischen Union gleichgestellten Staat niedergelassen und dort
zur Aufstellung von Standsicherheitsnachweisen berechtigt sind, gilt § 64 d
entsprechend.

(7) 1Standsicherheitsnachweise fir Wohngebéude der Gebaudeklasse 3
mussen von Prifsachverstéandigen fur Standsicherheit im Sinne der Rechts-
verordnung nach § 87 Abs. 5 aufgestellt oder geprift sein. 2Dies gilt nicht,
wenn die Standsicherheitsnachweise von Personen aufgestellt sind, die vor
dem 28. Dezember 2009 in der Liste nach Absatz 6 Satz 1 oder der vergleich-
baren Liste eines anderen Landes der Bundesrepublik Deutschland eingetra-
gen sind.

(8) Personen, die vor dem 1. Juli 1987 aufgrund des § 96 Abs. 3 der Landes-
bauordnung fir Rheinland-Pfalz vom 27. Februar 1974 (GVBI. S. 53) einen
Bescheid daruber erhalten haben, dass sie ausreichende Sachkunde und
Erfahrung fur die Aufstellung von Standsicherheitsnachweisen fir statisch
einfache Konstruktionen besitzen, kénnen solche Standsicherheitsnachweise
fur Einfamilienhauser und deren zugehdrige Nebengebaude auch weiterhin
aufstellen, ohne dass die Nachweise einer Prifung bedurfen.

76Satz 6 findet keine Anwendung, wenn die Bauherrin oder der Bauherr vor
Ablauf der Frist gegenuiber der Bauaufsichtsbehérde in Textform auf den
Eintritt der Genehmigungsfiktion verzichtet hat; auf Auf Verlangen der Bau-
herrin oder des Bauherrn hat die Bauaufsichtsbehtrde die Baugenehmigung
nach Satz 6 5 schriftlich zu bestatigen. 8Die Satze 1 bis 7 6 gelten nicht fur
Vorhaben im Au3enbereich nach § 35 BauGB; davon ausgenommen sind
Antennenanlagen nach Absatz 2 Satz 3. °®Bei Bauvorhaben nach Absatz 1
Satz 1 Nr. 11, die eine Anlage mit einer Stromerzeugungskapazitat unter
150 kW betreffen, darf das Baugenehmigungsverfahren nicht langer als ein
Jahr, bei sonstigen Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 11 nicht langer als zwei
Jahre jeweils nach Eingang der vollstandigen Bauunterlagen dauern. 1%Die
Bauaufsichtsbehdrde kann die Fristen nach Satz 9 8 in durch
auRergewohnliche Umsténde hinreichend begriindeten Féallen um bis zu
einem Jahr verlangern.

(6) 1Standsicherheitsnachweise fiir Vorhaben nach Absatz 1 Satz 1, aus-
genommen Wohngebé&ude der Gebaudeklasse 3, miissen von Personen
aufgestellt sein, die in einer von der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz zu
fuhrenden Liste eingetragen sind. 2In die Liste sind auf Antrag Personen mit
einem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fach-
richtung Architektur oder Bauingenieurwesen einzutragen, die mindestens
drei Jahre regelmafiig Standsicherheitsnachweise aufgestellt oder gepruft
haben. 3Die Eintragung in eine vergleichbare Liste eines anderen Landes der
Bundesrepublik Deutschland gilt auch in Rheinland-Pfalz. 4Fir Personen, die
in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem nach dem
Recht der Europdaischen Union gleichgestellten Staat niedergelassen und dort
zur Aufstellung von Standsicherheitsnachweisen berechtigt sind, gilt § 64 d
entsprechend.

(7) Standsicherheitsnachweise fiir Wohngebaude der Gebaudeklasse 3
mussen von Prifsachverstéandigen fur Standsicherheit im Sinne der Rechts-
verordnung nach 8 87 Abs. 5 aufgestellt oder geprift sein. 2Dies gilt nicht,
wenn die Standsicherheitsnachweise von Personen aufgestellt sind, die vor
dem 28. Dezember 2009 in der Liste nach Absatz 6 Satz 1 oder der vergleich-
baren Liste eines anderen Landes der Bundesrepublik Deutschland eingetra-
gen sind.

(8) Personen, die vor dem 1. Juli 1987 aufgrund des § 96 Abs. 3 der Landes-
bauordnung fir Rheinland-Pfalz vom 27. Februar 1974 (GVBI. S. 53) einen
Bescheid daruber erhalten haben, dass sie ausreichende Sachkunde und
Erfahrung fir die Aufstellung von Standsicherheitsnachweisen fiir statisch
einfache Konstruktionen besitzen, kénnen solche Standsicherheitsnachweise
fur Einfamilienhauser und deren zugehdrige Nebengebaude auch weiterhin
aufstellen, ohne dass die Nachweise einer Prifung bedirfen.
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8§ 67 Freistellungsverfahren

§ 67 Freistellungsverfahren

(1) *Vorhaben nach 8§ 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 10 sowie die Modernisierung
und der Ersatz von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren
Energien (Repowering) im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne
des § 12 oder des § 30 Abs. 1 BauGB bediirfen einschlieBlich ihrer
Nebengebaude und Nebenanlagen keiner Baugenehmigung, wenn

1. sie den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen und

2. die ErschlieBung gesichert ist.

2Dies gilt nicht, wenn

1. die Gemeinde erklart, dass ein Genehmigungsverfahren durchgefuhrt
werden soll,

2. fir das Vorhaben eine Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglich-
keitsprufung oder einer Vorprifung nach dem Recht tiber die Umwelt-
vertraglichkeitsprifung besteht oder

3. das Vorhaben nach seiner Art, Grof3e und Lage nahe oder innerhalb eines
Betriebsbereichs im Sinne des § 3 Abs. 5 a des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) dem Anwendungsbereich der Richtlinie
2012/18/EU des Européaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012
zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit geféhrlichen Stoffen,
zur Anderung und anschlieRenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des
Rates (ABI. EU Nr. L 197 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung unterfallt.

(2) *Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Eingang der erforderlichen
Bauunterlagen bei der Gemeindeverwaltung begonnen werden; teilt die
Gemeinde der Bauherrin oder dem Bauherrn vor Ablauf der Frist in Textform
mit, dass kein Genehmigungsverfahren durchgefuhrt werden soll, darf die
Bauherrin oder der Bauherr bereits vor Ablauf der Monatsfrist mit dem
Vorhaben beginnen. 2Nach Ablauf der Monatsfrist ist die Abgabe der
Erklarung nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 ausgeschlossen. 3Die
Gemeindeverwaltung leitet die Bauunterlagen elektronisch an die
Bauaufsichtsbehérde weiter, soweit sie nicht selbst die Aufgaben der
Bauaufsicht wahrnimmt; wurden die Bauunterlagen nicht elektronisch
eingereicht, leitet die Gemeindeverwaltung eine Ausfertigung der
Bauunterlagen weiter.

(1) Vorhaben nach § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 10 sowie die Modernisierung
und der Ersatz von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren
Energien (Repowering) im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne
des § 12 oder des 8§ 30 Abs. 1 BauGB bediirfen einschlieBlich ihrer Neben-
gebaude und Nebenanlagen keiner Baugenehmigung, wenn

1. sie den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen und

2. die ErschlieBung gesichert ist.

2Dies gilt nicht, wenn

1. die Gemeinde erklart, dass ein Genehmigungsverfahren durchgefihrt
werden soll,

2. fur das Vorhaben eine Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglich-
keitsprufung oder einer Vorpriifung nach dem Recht tiber die Umwelt-
vertraglichkeitsprifung besteht oder

3. das Vorhaben nach seiner Art, Gr63e und Lage nahe oder innerhalb eines
Betriebsbereichs im Sinne des § 3 Abs. 5 a des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) dem Anwendungsbereich der Richtlinie
2012/18/EU des Europdaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012
zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfélle mit gefahrlichen Stoffen,
zur Anderung und anschlieRenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des
Rates (ABI. EU Nr. L 197 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung unterfallt.

3Satz 1 gilt unter den Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 und des Satzes 2

im Anwendungsbereich des § 34 BauGB fiir die Anderung und Nutzungs-

anderung von Dachgeschossen zu Wohnzwecken einschlie3lich der

Errichtung von Dachgauben bei Gebauden sowie im Anwendungsbereich des

§ 35 Abs. 1 Nr. 8 Buchst. b BauGB fiir die Errichtung und Anderung von

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie.

(2) *Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Eingang der erforderlichen
Bauunterlagen bei der Gemeindeverwaltung begonnen werden; teilt die
Gemeinde der Bauherrin oder dem Bauherrn vor Ablauf der Frist in Textform
mit, dass kein Genehmigungsverfahren durchgefuhrt werden soll, darf die
Bauherrin oder der Bauherr bereits vor Ablauf der Monatsfrist mit dem
Vorhaben beginnen. 2Nach Ablauf der Monatsfrist ist die Abgabe der
Erklarung nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 ausgeschlossen. 3Die
Gemeindeverwaltung leitet die Bauunterlagen elektronisch an die
Bauaufsichtsbehorde weiter, soweit sie nicht selbst die Aufgaben der
Bauaufsicht wahrnimmt; wurden die Bauunterlagen nicht elektronisch
eingereicht, leitet die Gemeindeverwaltung eine Ausfertigung der
Bauunterlagen weiter.
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(3) 'Die Gemeinde kann die Erklarung nach Absatz 1 Satz 2 abgeben, wenn
sie beabsichtigt, eine Veranderungssperre nach § 14 BauGB zu beschlie3en
oder eine Zurickstellung nach § 15 BauGB zu beantragen, oder wenn sie der
Auffassung ist, dass dem Vorhaben o6ffentlich-rechtliche Vorschriften
entgegenstehen. 2Erklart die Gemeinde, dass ein Genehmigungsverfahren
durchgefuhrt werden soll, hat sie der Bauherrin oder dem Bauherrn
vorgelegte Unterlagen zuriickzureichen, es sei denn, die Bauherrin oder der
Bauherr hat bei Einreichung der Bauunterlagen zum Ausdruck gebracht, dass
diese im Falle der Erklarung der Gemeinde nach Absatz 1 Satz 2 als
Bauantrag zu behandeln sind. 3Werden Unterlagen gleichzeitig bei der
Bauaufsichtsbehérde elektronisch eingereicht, informiert die Gemeinde die
Bauaufsichtsbehorde tber die Abgabe der Erklarung nach Absatz 1 Satz 2
Nr. 1 und gegebenenfalls Uber die Erklarung der Bauherrin oder des
Bauherrn, dass die Einreichung der Unterlagen als Bauantrag behandelt
werden soll.

(4) 862 Abs. 3, 8 63 Abs. 1 und 2, § 66 Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs. 6 und 7
sowie § 77 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

(5) lLiegen in den Fallen des 8§ 66 Abs. 2 Satz 1 die Voraussetzungen des
Absatzes 1 Satz 1 und keine Ausschlussgrinde nach Absatz 1 Satz 2 vor, ist
auf Verlangen der Bauherrin oder des Bauherrn ein Verfahren nach den
Abséatzen 1 bis 3 durchzufiihren. 28 62 Abs. 3, § 63 Abs. 1 und 2, § 66 Abs. 2
Satz 2 sowie § 77 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend. 3Die Séatze 1 und 2
gelten bei Vorhaben nach 8§ 66 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 nur bis zu einer Gré3e von
nicht mehr als 3 000 m2 Nutzflache; zudem ist der Bauaufsichtsbehdrde
spatestens bei Baubeginn eine Bescheinigung der Struktur- und
Genehmigungsdirektion Gber die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den
Anforderungen der Arbeitsstattenverordnung und des Immissionsschutzrechts
vorzulegen; ist die Uberwachung der Einhaltung der Bestimmungen der
Arbeitsstattenverordnung aufgrund des 8§ 21 Abs. 4 des Arbeitsschutz-
gesetzes vom 7. August 1996 (BGBI. | S. 1246) in der jeweils geltenden
Fassung auf einen Tréger der gesetzlichen Unfallversicherung tbertragen, ist
insoweit eine Bescheinigung dieses Tragers der gesetzlichen
Unfallversicherung vorzulegen.

(6) Das Recht zur Ausfuihrung des Vorhabens erlischt, wenn innerhalb von
vier Jahren nach Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 mit
dem Vorhaben nicht begonnen wurde oder die Ausfiihrung vier Jahre
unterbrochen worden ist; § 74 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(7) *Fur die vollstandige oder teilweise Wiederherstellung von Geb&uden, die
durch Naturkatastrophen zerstort oder beschadigt wurden und im

(3) Die Gemeinde kann die Erklarung nach Absatz 1 Satz 2 abgeben, wenn
sie beabsichtigt, eine Veranderungssperre nach § 14 BauGB zu beschlie3en
oder eine Zurtckstellung nach § 15 BauGB zu beantragen, oder wenn sie der
Auffassung ist, dass dem Vorhaben 6ffentlich-rechtliche Vorschriften
entgegenstehen. 2Erklart die Gemeinde, dass ein Genehmigungsverfahren
durchgefiihrt werden soll, hat sie der Bauherrin oder dem Bauherrn
vorgelegte Unterlagen zuriickzureichen, es sei denn, die Bauherrin oder der
Bauherr hat bei Einreichung der Bauunterlagen zum Ausdruck gebracht, dass
diese im Falle der Erklarung der Gemeinde nach Absatz 1 Satz 2 als
Bauantrag zu behandeln sind. 3In diesem Fall leitet die Gemeinde die
Unterlagen umgehend an die Bauaufsmhtsbehorde weiter; 8§ 63 Abs 3 g||t

(4) 8§ 62 Abs. 3, 8 63 Abs. und 2 und 3 Satz 2, § 66 Abs. 1 Satz 2 bis 4 und
Abs. 6 und 7 sowie § 77 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

(5) lLiegen in den Fallen des 8 66 Abs. 2 Satz 1 und 3 die Voraussetzungen
des Absatzes 1 Satz 1 und keine Ausschlussgriinde nach Absatz 1 Satz 2
vor, ist auf Verlangen der Bauherrin oder des Bauherrn ein Verfahren nach
den Absatzen 1 bis 3 durchzufihren. 28 62 Abs. 3, § 63 Abs. 4rd 2 und 3
Satz 2, § 66 Abs. 2 Satz 2 und 3 sowie § 77 Abs. 2 und 3 gelten
entsprechend. 3Die Satze 1 und 2 gelten bei Vorhaben nach § 66 Abs. 2

Satz 1 Nr. 5 nur bis zu einer GréR3e von nicht mehr als 3 000 m2 Nutzflache;
zudem ist der Bauaufsichtsbehotrde spatestens bei Baubeginn eine
Bescheinigung der Struktur- und Genehmigungsdirektion tber die
Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Anforderungen der Arbeitsstatten-
verordnung und des Immissionsschutzrechts vorzulegen; ist die Uberwachung
der Einhaltung der Bestimmungen der Arbeitsstattenverordnung aufgrund des
§ 21 Abs. 4 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 (BGBI. | S. 1246)
in der jeweils geltenden Fassung auf einen Trager der gesetzlichen
Unfallversicherung tibertragen, ist insoweit eine Bescheinigung dieses
Tragers der gesetzlichen Unfallversicherung vorzulegen.

(6) Das Recht zur Ausfuihrung des Vorhabens erlischt, wenn innerhalb von
vier Jahren nach Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 mit
dem Vorhaben nicht begonnen wurde oder die Ausfiihrung vier Jahre
unterbrochen worden ist; § 74 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(7) Fir die vollstandige oder teilweise Wiederherstellung von Gebauden, die
durch Naturkatastrophen zerstort oder beschadigt wurden und im
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Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 12 oder des § 30
Abs. 1 BauGB oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils im
Sinne des § 34 BauGB liegen, gelten

1. die Abséatze 1 bis 4 und 6 fir Gebaude der Geb&audeklassen 1 bis 3 sowie
2. Absatz 5 fir Gebaude nach 8§ 66 Abs. 2

entsprechend. ?Die Erschliel3ung ist gesichert, wenn anzunehmen ist, dass
die erforderlichen ErschlieBungsanlagen bis zur Ingebrauchnahme zur
Verfligung stehen. 3Wichen die zerstorten oder beschadigten Gebaude
zulassigerweise von den Anforderungen der 88 6, 8 bis 11, 43 bis 51 ab, so
sind entsprechende Abweichungen bei der Wiederherstellung zulassig;
Abweichungen von weiteren Anforderungen nach diesem Gesetz oder nach
den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften konnen im Einzelfall
zugelassen werden, soweit die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung
gewahrleistet ist.

Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 12 oder des § 30
Abs. 1 BauGB oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils im
Sinne des § 34 BauGB liegen, gelten

1. die Absatze 1 bis 4 und 6 fur Geb&aude der Gebaudeklassen 1 bis 3 sowie
2. Absatz 5 fir Gebaude nach 8§ 66 Abs. 2

entsprechend. ?Die Erschliel3ung ist gesichert, wenn anzunehmen ist, dass
die erforderlichen ErschlieBungsanlagen bis zur Ingebrauchnahme zur
Verfuigung stehen. 3Wichen die zerstorten oder beschadigten Gebaude
zulassigerweise von den Anforderungen der 88 6, 8 bis 11, 43 bis 51 ab, so
sind entsprechende Abweichungen bei der Wiederherstellung zulassig;
Abweichungen von weiteren Anforderungen nach diesem Gesetz oder nach
den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften kénnen im Einzelfall
zugelassen werden, soweit die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung
gewabhrleistet ist.

§ 68 Beteiligung der Nachbarinnen und Nachbarn

§ 68 Beteiligung der Nachbarinnen und Nachbarn

(1) *:Nachbarinnen und Nachbarn sind die Eigentiimerinnen und Eigentiimer
der angrenzenden Grundstiicke. 2Die Bauherrin oder der Bauherr hat den
Nachbarinnen und Nachbarn den Lageplan und die Bauzeichnungen zur
Unterschrift vorzulegen, wenn Abweichungen von Bestimmungen erforderlich
sind, die auch dem Schutz nachbarlicher Interessen dienen. 3Stimmen die
Nachbarinnen und Nachbarn zu, ist diese Zustimmung gegenlber der
Bauaufsichtsbehérde nachzuweisen. *Wird die Zustimmung verweigert, so hat
die Bauherrin oder der Bauherr dies der Bauaufsichtsbehdrde unter Angabe
der Grinde mitzuteilen.

(2) ‘Beabsichtigt die Bauaufsichtsbehérde von Bestimmungen, die auch dem
Schutz nachbarlicher Interessen dienen, Abweichungen zuzulassen, so teilt
sie dies den Nachbarinnen und Nachbarn mit, deren Zustimmung fehlt. 2Auf
Verlangen ist diesen Einsicht in den Lageplan und in die Bauzeichnungen zu
gewahren; hierauf ist in der Mitteilung hinzuweisen. 3Die Nachbarinnen und
Nachbarn kénnen innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der Mitteilung
bei der Bauaufsichtsbehorde in Textform oder zur Niederschrift
Einwendungen erheben.

(3) 1Bei einer Mehrheit von Eigentiimerinnen und Eigentiimern eines
angrenzenden Grundstiicks gentigt die Mitteilung an eine dieser Personen.
?|st eine Eigentimerin oder ein Eigentlimer nur unter Schwierigkeiten zu
ermitteln oder zu erreichen, so genugt die Mitteilung an eine unmittelbare
Besitzerin oder einen unmittelbaren Besitzer.

(1) *;Nachbarinnen und Nachbarn sind die Eigentiimerinnen und Eigentimer
der angrenzenden Grundstiicke. 2Die Bauherrin oder der Bauherr hat den
Nachbarinnen und Nachbarn den Lageplan und die Bauzeichnungen zur
Unterschrift vorzulegen, wenn Abweichungen von Bestimmungen erforderlich
sind, die auch dem Schutz nachbarlicher Interessen dienen. 3Stimmen die
Nachbarinnen und Nachbarn zu, ist diese Zustimmung gegeniber der
Bauaufsichtsbehdrde nachzuweisen. “Wird die Zustimmung verweigert, so hat
die Bauherrin oder der Bauherr dies der Bauaufsichtsbehdrde unter Angabe
der Grunde mitzuteilen.

(2) 'Beabsichtigt die Bauaufsichtsbehérde von Bestimmungen, die auch dem
Schutz nachbarlicher Interessen dienen, Abweichungen zuzulassen, so teilt
sie dies den Nachbarinnen und Nachbarn mit, deren Zustimmung fehlt. 2Auf
Verlangen ist diesen Einsicht in den Lageplan und in die Bauzeichnungen zu
gewahren; hierauf ist in der Mitteilung hinzuweisen. 2Die Nachbarinnen und
Nachbarn kénnen innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung oder
Bekanntgabe nach Mafl3gabe des § 9 Abs. 1 des Onlinezugangsgesetzes
(OZG) vom 14. August 2017 (BGBI. | S. 3122 -3138-) in der jeweils geltenden
Fassung der Mitteilung bei der Bauaufsichtsbehdrde in Textform oder zur
Niederschrift Einwendungen erheben.

(3) 1Bei einer Mehrheit von Eigentiimerinnen und Eigentiimern eines
angrenzenden Grundstiicks genugt die Mitteilung an eine dieser Personen.
2|st eine Eigentimerin oder ein Eigentiimer nur unter Schwierigkeiten zu
ermitteln oder zu erreichen, so genugt die Mitteilung an eine unmittelbare
Besitzerin oder einen unmittelbaren Besitzer.
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§ 69 Abweichungen

§ 69 Abweichungen

(1) 'Die Bauaufsichtsbehorde kann Abweichungen von bauaufsichtlichen
Anforderungen nach diesem Gesetz und nach den aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Vorschriften zulassen, wenn sie unter Berticksichtigung des
Zwecks der jeweiligen Anforderungen und unter Wiirdigung der nachbarlichen
Interessen mit den offentlichen Belangen vereinbar sind, soweit in diesem
Gesetz oder in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften nichts
anderes bestimmt ist.

2Soll von einer technischen Anforderung abgewichen werden, ist der
Bauaufsichtsbhehorde nachzuweisen, dass dem Zweck dieser Anforderung auf
andere Weise entsprochen wird. 3Bezliglich des Brandschutzes bedarf es der
Zulassung einer Abweichung durch die Bauaufsichtsbehorde nach Satz 1
sowie eines Nachweises gegeniber der Bauaufsichtsbehérde nach Satz 2
nicht, soweit die Bauherrin oder der Bauherr eine Bescheinigung einer
sachverstandigen Person im Sinne der Rechtsverordnung nach 8§ 87 Abs. 5
vorlegt, dass die bauaufsichtlichen Anforderungen auch unter Beruck-
sichtigung von Abweichungen erfillt sind. 4Satz 3 gilt nicht, soweit
Abweichungen von Bestimmungen bezuglich des Brandschutzes erforderlich
sind, die auch dem Schutz nachbarlicher Interessen dienen, und die
Nachbarinnen und Nachbarn nicht zugestimmt haben.

(2) 1Soll bei baulichen Anlagen, die keiner Baugenehmigung bedirfen, von
bauaufsichtlichen Anforderungen nach Absatz 1, von den Festsetzungen
eines Bebauungsplans, einer sonstigen stadtebaulichen Satzung oder nach
§ 34 Abs. 2 Halbsatz 2 BauGB von Bestimmungen der
Baunutzungsverordnung Uber die zulassige Art der baulichen Nutzung
abgewichen werden, so ist die Zulassung der Abweichung zu beantragen.
2Die 88 63, 65, 68, 70, 71 und 74 gelten entsprechend.

(1) 'Die Bauaufsichtsbehorde soll kanr Abweichungen von bauaufsichtlichen
Anforderungen nach diesem Gesetz und nach den aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Vorschriften zulassen, wenn sie unter Berlicksichtigung des
Zwecks der jeweiligen Anforderungen und unter Wiirdigung der nachbarlichen
Interessen mit den o6ffentlichen Belangen vereinbar sind, soweit in diesem
Gesetz oder in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften nichts
anderes bestimmt ist. 2Dies gilt insbesondere fir
1. Vorhaben, die der Weiternutzung bestehender Gebaude dienen,
2. Vorhaben zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien
oder
3. Vorhaben zur Erprobung neuer Bau- und Wohnformen.
32Soll von einer technischen Anforderung abgewichen werden, ist der
Bauaufsichtsbehorde nachzuweisen, dass dem Zweck dieser Anforderung auf
andere Weise entsprochen wird. 48Beziiglich des Brandschutzes bedarf es
der Zulassung einer Abweichung durch die Bauaufsichtsbehérde nach Satz 1
sowie eines Nachweises gegeniber der Bauaufsichtsbehtrde nach Satz 3 2
nicht, soweit die Bauherrin oder der Bauherr eine Bescheinigung einer
sachverstandigen Person im Sinne der Rechtsverordnung nach 8§ 87 Abs. 5
vorlegt, dass die bauaufsichtlichen Anforderungen auch unter Beruck-
sichtigung von Abweichungen erfillt sind. 5*Satz 4 3 gilt nicht, soweit
Abweichungen von Bestimmungen beziglich des Brandschutzes erforderlich
sind, die auch dem Schutz nachbarlicher Interessen dienen, und die
Nachbarinnen und Nachbarn nicht zugestimmt haben.

(2) 1Soll bei baulichen Anlagen, die keiner Baugenehmigung bedurfen, von
bauaufsichtlichen Anforderungen nach Absatz 1, von den Festsetzungen
eines Bebauungsplans, einer sonstigen stadtebaulichen Satzung oder nach
§ 34 Abs. 2 Halbsatz 2 BauGB von Bestimmungen der Baunutzungs-
verordnung Uber die zulassige Art der baulichen Nutzung abgewichen
werden, so ist die Zulassung der Abweichung zu beantragen; dies gilt nicht in
den Fallen des § 62 Abs. 1 Nr. 11 Buchst. I. 2Die 8§ 63, 65, 68, 70, 71 und 74
gelten entsprechend.

§ 70 Baugenehmigung

§ 70 Baugenehmigung

(1) 'Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine
baurechtlichen oder sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
entgegenstehen. 2Die durch eine Umweltvertraglichkeitsprifung ermittelten,
beschriebenen und bewerteten Umweltauswirkungen sind nach MalRgabe der
hierfir geltenden Vorschriften zu berticksichtigen; § 66 Abs. 5 Satz 2

(1) 'Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine
baurechtlichen oder sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
entgegenstehen. 2Die durch eine Umweltvertraglichkeitsprifung ermittelten,
beschriebenen und bewerteten Umweltauswirkungen sind nach MaRgabe der
hierfir geltenden Vorschriften zu bertcksichtigen; 8 66 Abs. 5 Satz 2
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Halbsatz 1 ist nicht anzuwenden. 3Die Baugenehmigung wird unbeschadet
privater Rechte Dritter erteilt und wirkt fir und gegen die Rechtsnachfolgen-
den der Bauherrin oder des Bauherrn. “Die Baugenehmigung bedarf der
Schriftform (Bauschein); sie und ihre Nebenbestimmungen missen nur
insoweit begrindet werden, als Einwendungen von Nachbarinnen und
Nachbarn nicht entsprochen wird. Wird die Baugenehmigung mit
Nebenbestimmungen erteilt, kann eine Sicherheitsleistung verlangt werden.

(2) 1Bauliche Anlagen, die nur fiir eine begrenzte Zeit errichtet werden sollen,
kénnen widerruflich oder befristet genehmigt werden. 2Die Baugenehmigung
soll nur erteilt werden, wenn die Beseitigung bei Widerruf oder nach
Fristablauf gesichert ist. 3Behelfsbauten, Werbeanlagen und Warenautomaten
sowie bauliche Anlagen auf 6ffentlichen Verkehrs-, Versorgungs- und
Grunflachen sowie auf Flachen, die als solche festgesetzt sind, durfen nur
widerruflich oder befristet genehmigt werden. “Nach Widerruf oder nach
Fristablauf sind die Anlagen ohne Entschadigung zu beseitigen; ein
ordnungsgemaler Zustand ist herzustellen.

(3) 'Die Baugenehmigung ist der Bauherrin oder dem Bauherrn mit den mit
dem Genehmigungsvermerk versehenen Unterlagen zuzustellen. 2Haben
Nachbarinnen oder Nachbarn Einwendungen erhoben, denen nicht
entsprochen wird, oder haben sie sich innerhalb der Frist nach § 68 Abs. 2
Satz 3 nicht gedulert, so ist ihnen eine Ausfertigung des Bauscheins mit
Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen.

(4) Der Gemeindeverwaltung ist die Entscheidung der Bauaufsichtsbehdrde
durch Ubermittlung des Bescheids zur Kenntnis zu geben.

(5) Bei Anlagen und Raumen, die fiir gewerbliche Betriebe bestimmt sind, ist
der Gewerbeaufsicht die Entscheidung der Bauaufsichtsbehérde durch
Ubermittlung des Bescheids zur Kenntnis zu geben.

(6) 'Bedarf das Vorhaben nach seiner Art, Gré3e und Lage nahe oder
innerhalb eines Betriebsbereichs im Sinne des § 3 Abs. 5 a BImSchG gemafi
der Richtlinie 2012/18/EU einer Offentlichkeitsbeteiligung, ist diese nach
Malgabe der hierfiir geltenden Vorschriften durchzufihren. 2Auf Vorhaben,
die im Sinne des Satzes 1 dem Anwendungsbereich der Richtlinie
2012/18/EU unterfallen, ist 8§ 66 Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 1 nicht anzuwenden.

(7) Die Genehmigung nach § 7 des Atomgesetzes schlief3t die
Baugenehmigung ein.

Halbsatz 1 ist nicht anzuwenden. 3Die Baugenehmigung wird unbeschadet
privater Rechte Dritter erteilt und wirkt fir und gegen die Rechtsnachfolgen-
den der Bauherrin oder des Bauherrn. 4Die Baugenehmigung bedarf der
Schriftform (Bauschein); sie und ihre Nebenbestimmungen missen nur
insoweit begriindet werden, als Einwendungen von Nachbarinnen und
Nachbarn nicht entsprochen wird. SWird die Baugenehmigung mit
Nebenbestimmungen erteilt, kann eine Sicherheitsleistung verlangt werden.

(2) Bauliche Anlagen, die nur fiir eine begrenzte Zeit errichtet werden sollen,
kénnen widerruflich oder befristet genehmigt werden. 2Die Baugenehmigung
soll nur erteilt werden, wenn die Beseitigung bei Widerruf oder nach
Fristablauf gesichert ist. 3Behelfsbauten, Werbeanlagen und Warenautomaten
sowie bauliche Anlagen auf 6ffentlichen Verkehrs-, Versorgungs- und
Grunflachen sowie auf Flachen, die als solche festgesetzt sind, dirfen nur
widerruflich oder befristet genehmigt werden. “Nach Widerruf oder nach
Fristablauf sind die Anlagen ohne Entschadigung zu beseitigen; ein
ordnungsgemaler Zustand ist herzustellen.

(3) Die Baugenehmigung ist der Bauherrin oder dem Bauherrn mit den mit
dem Genehmigungsvermerk versehenen Unterlagen zuzustellen oder nach
MaRgabe des § 9 Abs. 1 OZG bekannt zu geben. 2Haben Nachbarinnen oder
Nachbarn Einwendungen erhoben, denen nicht entsprochen wird, oder haben
sie sich innerhalb der Frist nach § 68 Abs. 2 Satz 3 nicht gedul3ert, so ist
ihnen eine Ausfertigung des Bauscheins mit Rechtsbehelfsbelehrung
zuzustellen oder nach Maf3gabe des § 9 Abs. 1 OZG bekannt zu geben.

(4) Der Gemeindeverwaltung ist die Entscheidung der Bauaufsichtsbehdrde
durch Ubermittlung des Bescheids zur Kenntnis zu geben.

(5) Bei Anlagen und Raumen, die fir gewerbliche Betriebe bestimmt sind, ist
der Gewerbeaufsicht die Entscheidung der Bauaufsichtsbehérde durch
Ubermittlung des Bescheids zur Kenntnis zu geben.

(6) Bedarf das Vorhaben nach seiner Art, Gré3e und Lage nahe oder
innerhalb eines Betriebsbereichs im Sinne des § 3 Abs. 5 a BImSchG gemaf
der Richtlinie 2012/18/EU einer Offentlichkeitsbeteiligung, ist diese nach
MaRgabe der hierfur geltenden Vorschriften durchzufiihren. 2Auf Vorhaben,
die im Sinne des Satzes 1 dem Anwendungsbereich der Richtlinie
2012/18/EU unterfallen, ist 8§ 66 Abs. 5 Satz 2 Halbsatz1 nicht anzuwenden.

(7) Die Genehmigung nach § 7 des Atomgesetzes schlief3t die
Baugenehmigung ein.
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§ 74 Geltungsdauer der Baugenehmigung

§ 74 Geltungsdauer der Baugenehmigung

(1) *Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erléschen, wenn
innerhalb von vier Jahren nach ihrer Zustellung mit der Ausfiihrung des
Vorhabens nicht begonnen oder die Ausfiihrung vier Jahre unterbrochen
worden ist. 2Die Ausfiihrung eines Vorhabens gilt nur dann als begonnen oder
als nicht unterbrochen, wenn innerhalb der Frist wesentliche Bauarbeiten
ausgefihrt wurden.

(2) *Die Frist nach Absatz 1 kann auf in Textform gestellten Antrag jeweils bis
zu vier Jahre verlangert werden. 2Sie kann auch riickwirkend verlangert
werden, wenn der Antrag vor Fristablauf bei der Bauaufsichtshehérde
eingegangen ist. 2Die Verlangerung kann mit neuen Nebenbestimmungen
verbunden werden. “Der Bescheid Uber die Verlangerung ist der Bauherrin
oder dem Bauherrn zuzustellen; 8 70 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.

(1) *Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erléschen, wenn
innerhalb von vier Jahren nach ihrer Zustellung oder Bekanntgabe nach
MalRgabe des § 9 Abs. 1 OZG mit der Ausfihrung des Vorhabens nicht
begonnen oder die Ausfuihrung vier Jahre unterbrochen worden ist. 2Die
Ausfiihrung eines Vorhabens gilt nur dann als begonnen oder als nicht
unterbrochen, wenn innerhalb der Frist wesentliche Bauarbeiten ausgefihrt
wurden.

(2) *Die Frist nach Absatz 1 kann auf in Textform gestellten Antrag jeweils bis
zu vier Jahre verlangert werden. 2Sie kann auch riickwirkend verlangert
werden, wenn der Antrag vor Fristablauf bei der Bauaufsichtsbehorde
eingegangen ist. 3Die Verlangerung kann mit neuen Nebenbestimmungen
verbunden werden. “Der Bescheid iber die Verlangerung ist der Bauherrin
oder dem Bauherrn zuzustellen oder nach Mafl3gabe des 8§ 9 Abs. 1 OZG
bekannt zu geben; § 70 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.

8 75 Typenprifung

8 75 Typenprifung

(1) *Fur bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen, die in derselben
Ausflihrung an mehreren Stellen errichtet oder verwendet werden sollen,
kénnen die Nachweise der Standsicherheit einschlie3lich der
Feuerwiderstandsfahigkeit der Bauteile sowie des Brand-, Warme- und
Schallschutzes allgemein gepruft werden (Typenpriifung). 2Eine
Typenprufung kann auch erteilt werden fir bauliche Anlagen, die in
unterschiedlicher Ausfuhrung, aber nach einem bestimmten System und aus
bestimmten Bauteilen an mehreren Stellen errichtet werden sollen; in der
Typenprufung ist die zulassige Veranderbarkeit festzulegen. 3Fir Fliegende
Bauten wird eine Typenprufung nicht erteilt.

(2) 'Die Typenprifung wird auf in Textform gestellten Antrag von einem
Prifamt fir Baustatik durchgefiihrt. 2Soweit die Typenprufung ergibt, dass die
Ausfiihrung den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht und fur den
jeweiligen Verwendungszweck brauchbar ist, ist dies durch Bescheid
festzustellen. *Die Typenpriifung wird widerruflich und fir eine bestimmte Frist
erteilt, die finf Jahre nicht Gberschreiten soll; sie kann auf in Textform
gestellten Antrag um jeweils bis zu funf Jahre verlangert werden. “Eine
Ausfertigung der mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Bauunterlagen

(1) *Fur bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen, die in derselben
Ausfuihrung an mehreren Stellen errichtet oder verwendet werden sollen,
kénnen die Nachweise der Standsicherheit einschlie3lich der
Feuerwiderstandsfahigkeit der Bauteile sowie des Brand-, Warme- und
Schallschutzes allgemein gepriift werden (Typenprifung). 2Eine
Typenpriufung kann auch erteilt werden fir bauliche Anlagen, die in
unterschiedlicher Ausfuhrung, aber nach einem bestimmten System und aus
bestimmten Bauteilen an mehreren Stellen errichtet werden sollen; in der
Typenprifung ist die zulassige Veréanderbarkeit festzulegen. 3Fir Fliegende
Bauten wird eine Typenprifung nicht erteilt.

(2) 'Die Typenprifung wird auf in Textform gestellten Antrag von einem
Prifamt fUr Baustatik durchgefuihrt. 2Soweit die Typenprifung ergibt, dass die
Ausfuihrung den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht und fur den
jeweiligen Verwendungszweck brauchbar ist, ist dies durch Bescheid
festzustellen. 3Die Typenpriifung wird widerruflich und fiir eine bestimmte Frist
erteilt, die finf Jahre nicht Giberschreiten soll; sie kann auf in Textform
gestellten Antrag um jeweils bis zu funf Jahre verlangert werden. “Eine
Ausfertigung der mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Bauunterlagen
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ist der antragstellenden Person mit der Typenprifung zuzustellen. 5§ 69 gilt
entsprechend.

(3) Typenprufungen anderer Lander der Bundesrepublik Deutschland gelten
auch im Land Rheinland-Pfalz.

(4) *Eine Typenprifung entbindet nicht von der Verpflichtung, eine
Baugenehmigung einzuholen. ?Die Bauaufsichtsbehdorde braucht eine Prifung
nur insoweit vorzunehmen, als diese nicht bereits nach den Absétzen 1 und 2
erfolgt ist. 3Sie kann im Einzelfall weitere Auflagen machen oder die
Verwendung genehmigter Typen ausschlieBen, wenn dies nach den ortlichen
Verhéaltnissen erforderlich ist.

ist der antragstellenden Person mit der Typenprufung zuzustellen oder nach
MafRgabe des § 9 Abs. 1 OZG bekannt zu geben. 5§ 69 gilt entsprechend.

(3) Typenprifungen anderer Lander der Bundesrepublik Deutschland gelten
auch im Land Rheinland-Pfalz.

(4) *Eine Typenpriifung entbindet nicht von der Verpflichtung, eine
Baugenehmigung einzuholen. 2Die Bauaufsichtsbehérde braucht eine Priifung
nur insoweit vorzunehmen, als diese nicht bereits nach den Abséatzen 1 und 2
erfolgt ist. 3Sie kann im Einzelfall weitere Auflagen machen oder die
Verwendung genehmigter Typen ausschlief3en, wenn dies nach den o&rtlichen
Verhaltnissen erforderlich ist.

8 76 Fliegende Bauten

8 76 Fliegende Bauten

(1) *Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die dazu geeignet und bestimmt
sind, an verschiedenen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden.
2Baustelleneinrichtungen und Gerliste gelten nicht als Fliegende Bauten.

(2) Fliegende Bauten bediirfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in
Gebrauch genommen werden, einer Ausfiihrungsgenehmigung. 2Dies gilt
nicht far

1. Fliegende Bauten bis zu 5 m Hohe, die nicht dazu bestimmt sind, von
Besucherinnen und Besuchern betreten zu werden,

2. erdgeschossige Zelte und betretbare Verkaufssténde, die Fliegende
Bauten sind, bis zu einer Grundflache von 75 mz,

3. Kinderfahrgeschéfte mit einer Geschwindigkeit von weniger als 1 m/s und
weniger als 5 m Hohe,

4. aufblasbare Spielgerate mit einer Hohe des betretbaren Bereichs von bis
zu 5 m oder mit Uberdachten Bereichen, bei denen die Entfernung zum
Ausgang nicht mehr als 3 m, oder, sofern ein Absinken der Uberdachung
konstruktiv verhindert wird, nicht mehr als 10 m, betragt,

5. Buhnen, wenn ihre Grundflache weniger als 100 mz, ihre FuBbodenhdhe
weniger als 1,50 m und ihre Hohe einschlieRlich der Uberdachungen und
sonstigen Aufbauten weniger als 5 m betragt,

6. Toilettenwagen.

(3) Die Ausfiihrungsgenehmigung wird von der oberen Bauaufsichtsbehdrde
oder der nach Absatz 4 bestimmten Stelle erteilt, in deren Bereich die
antragstellende Person ihren Wohnsitz oder ihre gewerbliche Niederlassung
hat. 2Hat sie ihren Wohnsitz oder ihre gewerbliche Niederlassung auf3erhalb
der Bundesrepublik Deutschland, so ist die Bauaufsichtsbehéorde oder die
nach Absatz 4 bestimmte Stelle zustandig, in deren Bereich der Fliegende

(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die dazu geeignet und bestimmt
sind, an verschiedenen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden.
2Baustelleneinrichtungen, Geruste und ortsveranderliche Antennenanlagen
und-Geriiste gelten nicht als Fliegende Bauten.

(2) Fliegende Bauten bediirfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in
Gebrauch genommen werden, einer Ausfilhrungsgenehmigung. 2Dies gilt
nicht far

1. Fliegende Bauten bis zu 5 m Hohe, die nicht dazu bestimmt sind, von
Besucherinnen und Besuchern betreten zu werden,

2. erdgeschossige Zelte und betretbare Verkaufsstande, die Fliegende
Bauten sind, bis zu einer Grundflache von 75 m2,

3. Kinderfahrgeschéafte mit einer Geschwindigkeit von weniger als 1 m/s und
weniger als 5 m Hohe,

4. aufblasbare Spielgerate mit einer Hohe des betretbaren Bereichs von bis
zu 5 m oder mit Uberdachten Bereichen, bei denen die Entfernung zum
Ausgang nicht mehr als 3 m, oder, sofern ein Absinken der Uberdachung
konstruktiv verhindert wird, nicht mehr als 10 m, betragt,

5. Buhnen, wenn ihre Grundflache weniger als 100 mz, ihre FuRbodenhdhe
weniger als 1,50 m und ihre Hohe einschlieRlich der Uberdachungen und
sonstigen Aufbauten weniger als 5 m betragt,

6. Toilettenwagen.

(3) Die Ausfiihrungsgenehmigung wird von der oberen Bauaufsichtsbehdrde
oder der nach Absatz 4 bestimmten Stelle erteilt, in deren Bereich die
antragstellende Person ihren Wohnsitz oder ihre gewerbliche Niederlassung
hat. 2Hat sie ihren Wohnsitz oder ihre gewerbliche Niederlassung auf3erhalb
der Bundesrepublik Deutschland, so ist die Bauaufsichtsbehorde oder die
nach Absatz 4 bestimmte Stelle zustindig, in deren Bereich der Fliegende
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Bau erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden soll. 3§ 59
Abs. 3, § 63 Abs. 2 sowie die 88 65 und 69 gelten entsprechend.

(4) Das fachlich zustandige Ministerium kann durch Rechtsverordnung Stellen
bestimmen, die die Ausfuihrungsgenehmigung erteilen und Aufgaben und
Befugnisse der Bauaufsichtsbehdrde nach den Absétzen 7 bis 9
wahrnehmen, und die Vergutung dieser Stellen regeln.

(5) Die Ausfuihrungsgenehmigung wird fiir eine bestimmte Frist erteilt, die
funf Jahre nicht Gberschreiten soll. 2Die Frist kann auf schriftlichen Antrag von
der fur die Erteilung der Ausfiihrungsgenehmigung zustandigen Behérde oder
der nach Absatz 4 bestimmten Stelle jeweils bis zu finf Jahre verlangert
werden; § 74 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 3Die Genehmigungen
werden in ein Prifbuch eingetragen, dem eine Ausfertigung der mit einem
Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauunterlagen beizufiigen ist.
4Ausfihrungsgenehmigungen anderer Lander der Bundesrepublik
Deutschland gelten auch im Land Rheinland-Pfalz.

(6) 'Wer eine Ausfiihrungsgenehmigung innehat, hat den Wechsel seines
Wohnsitzes oder seiner gewerblichen Niederlassung oder die Ubertragung
eines Fliegenden Baus an Dritte der Bauaufsichtsbehdrde oder der nach
Absatz 4 bestimmten Stelle anzuzeigen, die die Ausfiihrungsgenehmigung
erteilt hat. 2Die Behorde oder die nach Absatz 4 zustandige Stelle hat die
Anderungen in das Priifbuch einzutragen und diese, wenn mit den
Anderungen ein Wechsel der Zusténdigkeit verbunden ist, der nunmehr
zustandigen Behorde oder Stelle mitzuteilen.

(7) Fliegende Bauten, die einer Ausfiihrungsgenehmigung bedirfen, dirfen
unbeschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, wenn
ihre Aufstellung der Bauaufsichtsbehdrde des Aufstellungsorts unter Vorlage
des Prifbuchs angezeigt ist und die Fliegenden Bauten von ihr abgenommen
sind (Gebrauchsabnahme). 2Die Bauaufsichtsbehérde kann im Einzelfall auf
die Gebrauchsabnahme verzichten. 3Das Ergebnis der Gebrauchsabnahme
ist in das Prifbuch einzutragen.

(8) Die Bauaufsichtsbehdrde des Aufstellungsorts kann Auflagen machen
oder die Aufstellung oder den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, wenn
dies nach den ortlichen Verhaltnissen oder sonst zur Abwehr von Gefahren
fur die offentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist, insbesondere weil
die Betriebssicherheit oder die Standsicherheit nicht oder nicht mehr
gewahrleistet ist oder weil von der Ausfuihrungsgenehmigung abgewichen
wurde. 2Wird die Aufstellung oder der Gebrauch wegen Mangeln untersagt, so
ist dies in das Prifbuch einzutragen. 3Ist die Behebung der Méngel innerhalb
angemessener Frist nicht zu erwarten, so ist das Priufbuch einzuziehen und
der fur die Erteilung der Ausfiihrungsgenehmigung zustandigen Behorde oder
Stelle zuzuleiten.

Bau erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden soll. 3§ 59
Abs. 3, 8§ 63 Abs. 2 sowie die 88 65 und 69 gelten entsprechend.

(4) Das fachlich zustandige Ministerium kann durch Rechtsverordnung Stellen
bestimmen, die die Ausfihrungsgenehmigung erteilen und Aufgaben und
Befugnisse der Bauaufsichtsbehdrde nach den Absétzen 7 bis 9
wahrnehmen, und die Vergitung dieser Stellen regeln.

(5) Die Ausfiihrungsgenehmigung wird fiir eine bestimmte Frist erteilt, die
funf Jahre nicht Gberschreiten soll. 2Die Frist kann auf schriftlichen Antrag von
der fur die Erteilung der Ausfiihrungsgenehmigung zustandigen Behdrde oder
der nach Absatz 4 bestimmten Stelle jeweils bis zu fiinf Jahre verlangert
werden; 8 74 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 3Die Genehmigungen
werden in ein Prifbuch eingetragen, dem eine Ausfertigung der mit einem
Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauunterlagen beizufligen ist.
4Ausfiihrungsgenehmigungen anderer Lander der Bundesrepublik
Deutschland gelten auch im Land Rheinland-Pfalz.

(6) 'Wer eine Ausfiihrungsgenehmigung innehat, hat den Wechsel seines
Wohnsitzes oder seiner gewerblichen Niederlassung oder die Ubertragung
eines Fliegenden Baus an Dritte der Bauaufsichtsbehdrde oder der nach
Absatz 4 bestimmten Stelle anzuzeigen, die die Ausfliihrungsgenehmigung
erteilt hat. 2Die Behorde oder die nach Absatz 4 zustandige Stelle hat die
Anderungen in das Priifbuch einzutragen und diese, wenn mit den
Anderungen ein Wechsel der Zustandigkeit verbunden ist, der nunmehr
zustandigen Behorde oder Stelle mitzuteilen.

(7) Fliegende Bauten, die einer Ausflihrungsgenehmigung bedirfen, durfen
unbeschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, wenn
ihre Aufstellung der Bauaufsichtsbehdrde des Aufstellungsorts unter Vorlage
des Prifbuchs angezeigt ist und die Fliegenden Bauten von ihr abgenommen
sind (Gebrauchsabnahme). 2Die Bauaufsichtsbehdrde kann im Einzelfall auf
die Gebrauchsabnahme verzichten. 3Das Ergebnis der Gebrauchsabnahme
ist in das Prifbuch einzutragen.

(8) Die Bauaufsichtsbehorde des Aufstellungsorts kann Auflagen machen
oder die Aufstellung oder den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, wenn
dies nach den ortlichen Verhaltnissen oder sonst zur Abwehr von Gefahren
fur die offentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist, insbesondere weil
die Betriebssicherheit oder die Standsicherheit nicht oder nicht mehr
gewdhrleistet ist oder weil von der Ausfuihrungsgenehmigung abgewichen
wurde. 2Wird die Aufstellung oder der Gebrauch wegen Mangeln untersagt, so
ist dies in das Prifbuch einzutragen. 3Ist die Behebung der Méngel innerhalb
angemessener Frist nicht zu erwarten, so ist das Prifbuch einzuziehen und
der fur die Erteilung der Ausfiihrungsgenehmigung zustandigen Behérde oder
Stelle zuzuleiten.
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(9) 1Bei Fliegenden Bauten, die langere Zeit an demselben Aufstellungsort
betrieben werden, kann die Bauaufsichtsbehdrde des Aufstellungsorts
Nachabnahmen anordnen und vornehmen. 2Das Ergebnis der
Nachabnahmen ist in das Priifbuch einzutragen.

(10) Die Fuhrung des Prufbuchs in elektronischer Form ist ausgeschlossen.

(9) Bei Fliegenden Bauten, die langere Zeit an demselben Aufstellungsort
betrieben werden, kann die Bauaufsichtsbehdrde des Aufstellungsorts
Nachabnahmen anordnen und vornehmen. 2Das Ergebnis der
Nachabnahmen ist in das Prufbuch einzutragen.

(10) Die Fuhrung des Prufbuchs in elektronischer Form ist ausgeschlossen.

§ 77 Baubeginn

§ 77 Baubeginn

(1) *Mit der Ausfiihrung genehmigungsbedurftiger Vorhaben einschlieRlich

des Aushubs der Baugrube darf erst begonnen werden, wenn

1. die Baugenehmigung oder Teilbaugenehmigung zugestellt worden ist oder
durch Fristablauf nach § 66 Abs. 5 Satz 5 oder § 73 Abs. 1 Halbsatz 2 als
erteilt gilt und

2. die Bauherrin oder der Bauherr den Beginn der Bauarbeiten der
Bauaufsichtsbehtdrde mindestens eine Woche vorher in Textform mitgeteilt
hat; dies gilt auch fur die Wiederaufnahme von Bauarbeiten nach einer
Unterbrechung von mehr als drei Monaten.

2Satz 1 Nr. 2 gilt fiir Vorhaben nach § 67 entsprechend.

(2) *Vor Baubeginn muss die Grundflache der baulichen Anlage abgesteckt
und ihre Hohenlage festgestellt sein. 2Die Bauaufsichtsbehérde kann
verlangen, dass die Absteckung und die Festlegung der Héhenlage durch
sachverstandige Personen oder Stellen vorgenommen oder vor Baubeginn
abgenommen werden.

(3) Baugenehmigung und Bauunterlagen missen an der Baustelle von
Baubeginn an vorliegen.

(1) *Mit der Ausfihrung genehmigungsbediirftiger Vorhaben einschlieRlich

des Aushubs der Baugrube darf erst begonnen werden, wenn

1. die Baugenehmigung oder Teilbaugenehmigung zugestellt oder nach
MaRgabe des § 9 Abs. 1 OZG bekannt gegeben worden ist oder durch
Fristablauf nach § 66 Abs. 5 Satz 6 5 oder § 73 Abs. 1 Halbsatz 2 als
erteilt gilt und

2. die Bauherrin oder der Bauherr den Beginn der Bauarbeiten der
Bauaufsichtsbehtrde mindestens eine Woche vorher in Textform mitgeteilt
hat; dies gilt auch fiir die Wiederaufnahme von Bauarbeiten nach einer
Unterbrechung von mehr als drei Monaten.

2Satz 1 Nr. 2 gilt fiir Vorhaben nach § 67 entsprechend.

(2) *Vor Baubeginn muss die Grundflache der baulichen Anlage abgesteckt
und ihre Hohenlage festgestellt sein. 2Die Bauaufsichtsbehérde kann
verlangen, dass die Absteckung und die Festlegung der Héhenlage durch
sachverstandige Personen oder Stellen vorgenommen oder vor Baubeginn
abgenommen werden.

(3) Baugenehmigung und Bauunterlagen miissen an der Baustelle von
Baubeginn an vorliegen.

8 83 Vorhaben des Bundes und der Lander

8 83 Vorhaben des Bundes und der Lander

(1) Vorhaben des Bundes und der Lander sowie ihrer rechtsfahigen Anstalten,
Korperschaften und Stiftungen bedurfen anstelle der Baugenehmigung der
Zustimmung der Bauaufsichtsbehorde, wenn sie unter der Leitung eigener
geeigneter Fachkréafte vorbereitet und ausgefuhrt werden.

(2) *Der Antrag auf Zustimmung ist bei der Gemeindeverwaltung
einzureichen; § 63 gilt entsprechend. 2Die bautechnischen Nachweise
brauchen nicht vorgelegt zu werden.

(3) Fur das Zustimmungsverfahren gelten die 88 65 und 66 Abs. 4 sowie die
88 68 bis 74 entsprechend. 2Uber die Zulassigkeit von Abweichungen nach

(1) Vorhaben des Bundes und der Lander sowie ihrer rechtsféahigen Anstalten,
Kdrperschaften und Stiftungen bedirfen anstelle der Baugenehmigung der
Zustimmung der Bauaufsichtsbehérde, wenn sie unter der Leitung eigener
geeigneter Fachkrafte vorbereitet und ausgefihrt werden.

(2) *Der Antrag auf Zustimmung ist bei der Bauaufsichtsbehorde

Gemeindeverwaltung einzureichen; § 63 gilt entsprechend. 2Die

bautechnischen Nachweise brauchen nicht vorgelegt zu werden.

(3) Fir das Zustimmungsverfahren gelten die 88 65 und 66 Abs. 4 sowie die
88 68 bis 74 entsprechend. 2Uber die Zulassigkeit von Abweichungen nach
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§ 69 entscheidet die Bauaufsichtsbehorde. 3SEine Bauuberwachung findet
nicht statt.

(4) WWorhaben, die der Landesverteidigung dienen, sind der oberen
Bauaufsichtsbehdrde vor Baubeginn in geeigneter Weise zur Kenntnis zu
bringen; ist fir ein solches Vorhaben eine Umweltvertraglichkeitsprifung oder
eine Vorprifung nach dem Recht tiber die Umweltvertraglichkeitspriifung
durchzufiihren, bedarf es der Zustimmung der oberen Bauaufsichtsbehorde;
8 70 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. ?Die Absétze 1 bis 3 sind nicht
anzuwenden. 3Auf Fliegende Bauten, die der Landesverteidigung dienen, ist
§ 76 Abs. 2 bis 9 nicht anzuwenden.

8§ 69 entscheidet die Bauaufsichtsbehdrde. 2Eine Bauliberwachung findet
nicht statt.

(4) Vorhaben, die der Landesverteidigung dienen, und die nicht nach § 62
Abs. 1 Nr. 11 Buchst. | genehmigungsfrei sind, bedurfen der Zustimmung siné

der oberen Bauaufswhtsbehorde ver—Baubegmn—m—gee@neter—Wese—zw

ebe#en—Bauauiaeh&sbehe#de 8§70 Abs 1 Satz 2 gllt entsprechend 2D|e
Absatze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden. 3Auf Fliegende Bauten, die der
Landesverteidigung dienen, ist 8 76 Abs. 2 bis 9 nicht anzuwenden.

8§ 86 Baulasten

8 86 Baulasten

(1) Die Person, die das Eigentum an dem Grundstiick innehat, kann durch
Erklarung gegentber der Bauaufsichtsbehotrde offentlich-rechtliche
Verpflichtungen zu einem ihr Grundstiick betreffenden Tun, Dulden oder
Unterlassen Ubernehmen, die sich nicht schon aus 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften ergeben (Baulast). 2Baulasten werden unbeschadet der Rechte
Dritter mit der Eintragung in das Baulastenverzeichnis wirksam und wirken
auch gegentber den Rechtsnachfolgenden.

(2) 'Die Erklarung nach Absatz 1 bedarf der Schriftform. 2Eine Erklarung in
elektronischer Form ist ausgeschlossen. 3Die Unterschrift muss 6ffentlich
beglaubigt oder vor der Bauaufsichtsbehdrde geleistet oder vor ihr anerkannt
werden.

(3) 'Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichtsbehérde gefihrt. 2In
das Baulastenverzeichnis kdnnen auch Auflagen, Bedingungen, Befristungen
und Widerrufsvorbehalte eingetragen werden. 2Eintragungen in das
Baulastenverzeichnis sind dem zustandigen Vermessungs- und Katasteramt
zum Zweck der Aufnahme eines Hinweises in das Liegenschaftskataster
mitzuteilen.

(4) Die Baulast geht durch Verzicht der Bauaufsichtsbehdrde unter. 2Der
Verzicht ist zu erklaren, wenn ein 6ffentliches Interesse an der Baulast nicht
mehr besteht. 3Vor dem Verzicht sollen die durch die Baulast verpflichteten
und begunstigten Personen gehort werden. Der Verzicht wird mit der
Eintragung in das Baulastenverzeichnis wirksam; von der Eintragung sollen
die verpflichteten und begiinstigten Personen benachrichtigt werden.

(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis
Einsicht nehmen und sich einen Auszug erstellen lassen.

(1) 'Die Person, die das Eigentum an dem Grundstiick innehat, kann durch
Erklarung gegeniuber der Bauaufsichtshehorde offentlich-rechtliche
Verpflichtungen zu einem ihr Grundstiick betreffenden Tun, Dulden oder
Unterlassen tbernehmen, die sich nicht schon aus 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften ergeben (Baulast). 2Baulasten werden unbeschadet der Rechte
Dritter mit der Eintragung in das Baulastenverzeichnis wirksam und wirken
auch gegenuber den Rechtsnachfolgenden.

(2) 'Die Erklarung nach Absatz 1 bedarf der Schriftform. 2Eine Erklarung in
elektronischer Form ist ausgeschlossen. 3Die Unterschrift muss offentlich
beglaubigt oder vor der Bauaufsichtsbehdrde geleistet oder vor ihr anerkannt
werden.

(3) 'Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichtsbehérde gefihrt. 2In
das Baulastenverzeichnis kénnen auch Auflagen, Bedingungen, Befristungen
und Widerrufsvorbehalte eingetragen werden. 3Eintragungen in das
Baulastenverzeichnis sind den dem zustandigen Vermessungs- und

Katasterbehdrden Mermessungs—und-Katasteramt zum Zweck der Aufnahme

eines Hinweises in das Liegenschaftskataster mitzuteilen.

(4) Die Baulast geht durch Verzicht der Bauaufsichtsbehérde unter. 2Der
Verzicht ist zu erklaren, wenn ein 6ffentliches Interesse an der Baulast nicht
mehr besteht. 3Vor dem Verzicht sollen die durch die Baulast verpflichteten
und beginstigten Personen gehoért werden. 4Der Verzicht wird mit der
Eintragung in das Baulastenverzeichnis wirksam; von der Eintragung sollen
die verpflichteten und begiinstigten Personen benachrichtigt werden.

(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis
Einsicht nehmen und sich einen Auszug erstellen lassen.
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§ 87 Erméachtigung zum Erlass von Rechts- und
Verwaltungsvorschriften

§ 87 Erméachtigung zum Erlass von Rechts- und
Verwaltungsvorschriften

(1) Zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach den 8§ 3 und
17 a Abs. 1 und 8§ 18 Abs. 1 kann das fachlich zustéandige Ministerium durch
Rechtsverordnung Vorschriften erlassen tiber

1. die nahere Bestimmung der Anforderungen in den 88 6 bis 17, 27 bis 49,
52 und 53,

2. den Nachweis der Beféhigung der in § 17 a Abs. 6 und § 26 Abs. 1
genannten Personen; dabei kdnnen Mindestanforderungen an die
Ausbildung, die durch Prifung nachzuweisende Befahigung und die
Ausbildungsstétten einschlieZlich der Anerkennungsvoraussetzungen
gestellt werden,

3. die Uberwachung der Téatigkeiten nach § 17 a Abs. 7 und § 26 Abs. 2;
dabei kénnen fiir die Uberwachungsstellen tiber die in § 25 Satz 1 Nr. 5
festgelegten Mindestanforderungen hinaus weitere Anforderungen im
Hinblick auf die besonderen Eigenschaften und die besondere
Verwendung der Bauprodukte gestellt werden,

4. die ndhere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in 8§ 39, insbesondere
Uber Feuerungsanlagen und Anlagen zur Verteilung von Warme oder zur
Warmwasserversorgung sowie Uber deren Betrieb, Gber
Brennstoffleitungsanlagen, Uber AufstellrAume fir Feuerstétten,
Verbrennungsmotoren und Verdichter, Uber die Lagerung von
Brennstoffen sowie Uber die Anwendung solcher Anforderungen auf
bestehende bauliche Anlagen; dabei kbnnen Erleichterungen unter
bestimmten Voraussetzungen allgemein fir zulassig erklart und es kann
vorgesehen werden, dass flr Feuerungsanlagen besonderer Art andere
Anforderungen gestellt werden kénnen,

5. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der
besonderen Art oder Nutzung der baulichen Anlagen und Raume fir ihre
Errichtung, Anderung, Instandhaltung, Nutzung und ihren Betrieb ergeben
(88 50 und 51) sowie Uber die Anwendung solcher Anforderungen auf
bestehende bauliche Anlagen,

6. eine von Zeit zu Zeit zu wiederholende Nachprifung von Anlagen oder
Einrichtungen, die zur Verhiutung erheblicher Gefahren oder Nachteile
standig ordnungsgemarn instand gehalten werden missen, und die
Erstreckung dieser Nachprifungspflicht auf bestehende Anlagen oder
Einrichtungen,

7. die Anwesenheit von Fachleuten beim Betrieb technisch schwieriger
Anlagen und Einrichtungen, wie Bihnenbetriebe und technisch schwierige
Fliegende Bauten,

(1) Zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach den 8§ 3 und
17 a Abs. 1 und 8§ 18 Abs. 1 kann das fachlich zustéandige Ministerium durch
Rechtsverordnung Vorschriften erlassen tber

1. die nadhere Bestimmung der Anforderungen in den 88 6 bis 17, 27 bis 49,
52 und 53,

2. den Nachweis der Beféhigung der in § 17 a Abs. 6 und § 26 Abs. 1
genannten Personen; dabei kdnnen Mindestanforderungen an die
Ausbildung, die durch Prifung nachzuweisende Befahigung und die
Ausbildungsstatten einschlie3lich der Anerkennungsvoraussetzungen
gestellt werden,

3. die Uberwachung der Téatigkeiten nach § 17 a Abs. 7 und § 26 Abs. 2;
dabei kénnen fiir die Uberwachungsstellen iiber die in § 25 Satz 1 Nr. 5
festgelegten Mindestanforderungen hinaus weitere Anforderungen im
Hinblick auf die besonderen Eigenschaften und die besondere
Verwendung der Bauprodukte gestellt werden,

4. die néhere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in 8 39, insbesondere
Uber Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Warmeerzeugung und
Energiebereitstellung und Anlagen zur Verteilung von Wéarme oder zur
Warmwasserversorgung sowie Uber deren Betrieb, Uber
Brennstoffleitungsanlagen, Gber AufstellrAume fir Feuerstatten,
Verbrennungsmotoren und Verdichter, Uber die Lagerung von
Brennstoffen sowie Uber die Anwendung solcher Anforderungen auf
bestehende bauliche Anlagen; dabei kbnnen Erleichterungen unter
bestimmten Voraussetzungen allgemein fir zulassig erklart und es kann
vorgesehen werden, dass fir Feuerungsanlagen besonderer Art andere
Anforderungen gestellt werden kdnnen,

5. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der
besonderen Art oder Nutzung der baulichen Anlagen und Raume fir ihre
Errichtung, Anderung, Instandhaltung, Nutzung und ihren Betrieb ergeben
(88 50 und 51) sowie Uber die Anwendung solcher Anforderungen auf
bestehende bauliche Anlagen,

6. eine von Zeit zu Zeit zu wiederholende Nachprifung von Anlagen oder
Einrichtungen, die zur Verhitung erheblicher Gefahren oder Nachteile
sténdig ordnungsgemaR instand gehalten werden muissen, und die
Erstreckung dieser Nachprufungspflicht auf bestehende Anlagen oder
Einrichtungen,

7. die Anwesenheit von Fachleuten beim Betrieb technisch schwieriger
Anlagen und Einrichtungen, wie Bihnenbetriebe und technisch schwierige
Fliegende Bauten,
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8. den Nachweis der Beféhigung der in Nummer 7 genannten Fachleute,

9. die Durchfuhrung von Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen oder
Beschliissen des Rates oder der Kommission, die sich auf Bauarten oder
Bauprodukte nach den 8§ 17 a bis 26 beziehen.

(2) Das fachlich zusténdige Ministerium kann durch Rechtsverordnung

Vorschriften erlassen Uber

1. Umfang, Inhalt, Zahl und Beschaffenheit der Bauunterlagen sowie die
Verwendung von Vordrucken,

2. die erforderlichen Antrage, Anzeigen, Nachweise und Bescheinigungen,

3. die Ubermittlung personenbezogener Daten an Behorden auBerhalb des
Baugenehmigungsverfahrens zur Erflllung der ihnen gesetzlich
zugewiesenen Aufgaben,

4. das Verfahren im Einzelnen.

2Es kann dabei

1. die Art und Form der Ubermittlung sowie weitere Einzelheiten zur
Ubermittlung,

2. fur verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen
und Verfahren,

3. den Gebrauch der von der obersten Bauaufsichtsbehdrde verdffentlichten
Formulare

vorschreiben.

(3) Das fachlich zustandige Ministerium kann, hinsichtlich der Nummern 2 und
3 im Einvernehmen mit dem fir die Aufsicht Uber die Ingenieurkammer
Rheinland-Pfalz zustandigen Ministerium, durch Rechtsverordnung
vorschreiben,

1. dass zum Nachweis der ordnungsgeméafRen Bauausfuhrung von
Entwurfsverfasserinnen oder Entwurfsverfassern, Unternehmen,
sachverstandigen Personen oder Behorden erstellte Bescheinigungen,
Bestatigungen oder Nachweise tber die Einhaltung bauaufsichtlicher
Anforderungen vorzulegen sind,

2. wie das Verfahren fur die Eintragung in die von der Ingenieurkammer
Rheinland-Pfalz nach § 64 Abs. 2 Nr. 2 und & 66 Abs. 6 zu fihrenden
Listen durchzufiihren ist und welche Nachweise vorzulegen sind; dabei
kénnen auch Regelungen tber Gebihren fir die Eintragung getroffen
werden,

3. dass Personen nach 8§ 64 Abs. 2 Nr. 2 und § 66 Abs. 6 sich einer
laufenden Fortbildung unterziehen und ausreichend haftpflichtversichert
sein missen sowie unter welchen Voraussetzungen die Eintragung in die
Liste nach § 64 Abs. 2 Nr. 2 und 8 66 Abs. 6 zu I6schen ist.

den Nachweis der Befahigung der in Nummer 7 genannten Fachleute,
die Durchfuihrung von Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen oder
Beschliissen des Rates oder der Kommission, die sich auf Bauarten oder
Bauprodukte nach den 88 17 a bis 26 beziehen.

© ®

(2) Das fachlich zustéandige Ministerium kann durch Rechtsverordnung

Vorschriften erlassen tber

1. Umfang, Inhalt, Zahl und Beschaffenheit der Bauunterlagen sowie die
Verwendung von Vordrucken,

2. die erforderlichen Antrage, Anzeigen, Nachweise und Bescheinigungen,

3. die Ubermittlung personenbezogener Daten an Behorden auBerhalb des
Baugenehmigungsverfahrens zur Erfillung der ihnen gesetzlich
zugewiesenen Aufgaben,

4. das Verfahren im Einzelnen.

2Es kann dabei

1. die Art und Form der Ubermittlung sowie weitere Einzelheiten zur
Ubermittlung,

2. fur verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen
und Verfahren,

3. den Gebrauch der von der obersten Bauaufsichtsbehdrde verdffentlichten
Formulare

vorschreiben.

(3) Das fachlich zustandige Ministerium kann, hinsichtlich der Nummern 2 und
3 im Einvernehmen mit dem fir die Aufsicht Uber die Ingenieurkammer
Rheinland-Pfalz zustandigen Ministerium, durch Rechtsverordnung
vorschreiben,

1. dass zum Nachweis der ordnungsgemafen Bauausfiihrung von
Entwurfsverfasserinnen oder Entwurfsverfassern, Unternehmen,
sachverstandigen Personen oder Behorden erstellte Bescheinigungen,
Bestatigungen oder Nachweise Uber die Einhaltung bauaufsichtlicher
Anforderungen vorzulegen sind,

2. wie das Verfahren fir die Eintragung in die von der Ingenieurkammer
Rheinland-Pfalz nach § 64 Abs. 2 Nr. 2 und § 66 Abs. 6 zu fihrenden
Listen durchzufiihren ist und welche Nachweise vorzulegen sind; dabei
kénnen auch Regelungen tber Gebihren fur die Eintragung getroffen
werden,

3. dass Personen nach 8 64 Abs. 2 Nr. 2 und § 66 Abs. 6 sich einer
laufenden Fortbildung unterziehen und ausreichend haftpflichtversichert
sein missen sowie unter welchen Voraussetzungen die Eintragung in die
Liste nach § 64 Abs. 2 Nr. 2 und § 66 Abs. 6 zu I6schen ist.
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(4) Das fachlich zustandige Ministerium kann zur Vereinfachung oder

Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens oder zur Entlastung der

Bauaufsichtsbehérden durch Rechtsverordnung Vorschriften erlassen tiber

1. weitere und weitergehende Ausnahmen von den Erfordernissen der
Baugenehmigung,

2. den vollstandigen oder teilweisen Wegfall der bautechnischen Prifung bei
bestimmten Arten von Bauvorhaben,

3. die Heranziehung von sachverstandigen Personen oder Stellen und die
Ubertragung von Priifaufgaben der Bauaufsichtsbehdérde im Rahmen des
bauaufsichtlichen Verfahrens einschlie3lich der Bauiiberwachung auf
sachverstandige Personen oder Stellen; insoweit kann es fir die
sachverstandigen Personen oder Stellen
a) bestimmte Mindestanforderungen an die Fachkenntnisse sowie in

zeitlicher und sachlicher Hinsicht an die Berufserfahrung festlegen,

b) durch Prifungen nachzuweisende Befahigungen, den Nachweis der
personlichen Zuverlassigkeit sowie eine ausreichende
Haftpflichtversicherung fordern,

c) Altersgrenzen festlegen,

d) eine laufende Fortbildung vorschreiben,

e) die sonstigen Voraussetzungen festlegen, die sie zu erflllen haben,

f) eine besondere Anerkennung vorschreiben sowie das Verfahren und
die Voraussetzungen fur die Anerkennung, ihren Widerruf, ihre
Rucknahme und ihr Erléschen regeln,

g) das Verfahren regeln, nach dem die Ubertragenen Aufgaben
wahrzunehmen sind, und

h) unter Beruicksichtigung des Schwierigkeitsgrads der Tatigkeit, des
Zeitaufwands oder anderer zweckdienlicher Bemessungsgrundlagen
Regelungen uber deren Vergltung treffen sowie

fur die Verantwortlichen nach den 88 56 bis 57 Regelungen entsprechend den

Buchstaben a bis e treffen.

(5) Das fachlich zustandige Ministerium kann fiir sachverstandige Personen
nach § 65 Abs. 4 Satz 1 durch Rechtsverordnung Vorschriften erlassen tber
1. die Fachbereiche, in denen sie tatig werden,

2. die Anforderungen, insbesondere in Bezug auf deren Ausbildung,
Fachkenntnisse, Berufserfahrung, persdnliche Zuverlassigkeit sowie Fort-
und Weiterbildung,

3. das Verfahren, nach dem die Berechtigung zur Ausiibung der Téatigkeit als

sachverstandige Person erworben wird, sowie den Widerruf, die

Rucknahme und das Erléschen der Berechtigung,

deren Uberwachung,

die Festsetzung einer Altersgrenze,

. das Erfordernis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung sowie

oo s

(4) Das fachlich zustandige Ministerium kann zur Vereinfachung oder
Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens oder zur Entlastung der
Bauaufsichtsbehdrden durch Rechtsverordnung Vorschriften erlassen tiber
1. weitere und weitergehende Ausnahmen von den Erfordernissen der

Baugenehmigung,

2. den vollstandigen oder teilweisen Wegfall der bautechnischen Prifung bei
bestimmten Arten von Bauvorhaben,

3. die Heranziehung von sachverstandigen Personen oder Stellen und die
Ubertragung von Priifaufgaben der Bauaufsichtsbehérde im Rahmen des
bauaufsichtlichen Verfahrens einschlielich der Bauiiberwachung auf
sachverstandige Personen oder Stellen; insoweit kann es fir die
sachverstandigen Personen oder Stellen
a) bestimmte Mindestanforderungen an die Fachkenntnisse sowie in

zeitlicher und sachlicher Hinsicht an die Berufserfahrung festlegen,

b) durch Prifungen nachzuweisende Beféhigungen, den Nachweis der
persénlichen Zuverlassigkeit sowie eine ausreichende
Haftpflichtversicherung fordern,

c) Altersgrenzen festlegen,

d) eine laufende Fortbildung vorschreiben,

e) die sonstigen Voraussetzungen festlegen, die sie zu erflllen haben,

f) eine besondere Anerkennung vorschreiben sowie das Verfahren und
die Voraussetzungen fir die Anerkennung, ihren Widerruf, ihre
Rucknahme und ihr Erléschen regeln,

g) das Verfahren regeln, nach dem die Ubertragenen Aufgaben
wahrzunehmen sind, und

h) unter Beruicksichtigung des Schwierigkeitsgrads der Tatigkeit, des
Zeitaufwands oder anderer zweckdienlicher Bemessungsgrundlagen
Regelungen Uber deren Vergitung treffen sowie

fur die Verantwortlichen nach den 8§88 56 bis 57 Regelungen entsprechend den

Buchstaben a bis e treffen.

(5) 'Das fachlich zustandige Ministerium kann flir sachverstandige Personen
nach § 65 Abs. 4 Satz 1 durch Rechtsverordnung Vorschriften erlassen Uber
1. die Fachbereiche, in denen sie tatig werden,

2. die Anforderungen, insbesondere in Bezug auf deren Ausbildung,
Fachkenntnisse, Berufserfahrung, personliche Zuverlassigkeit sowie Fort-
und Weiterbildung,

3. das Verfahren, nach dem die Berechtigung zur Ausiibung der Tatigkeit als

sachverstandige Person erworben wird, sowie den Widerruf, die

Ricknahme und das Erléschen der Berechtigung,

deren Uberwachung,

die Festsetzung einer Altersgrenze,

das Erfordernis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung sowie

ook
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7. deren Vergitung.

2Dabei kdnnen die Befugnisse zur Erteilung, zum Widerruf und zur
Riicknahme der Berechtigung nach Satz 1 Nr. 3 sowie zur Uberwachung
nach Satz 1 Nr. 4 auf Dritte Ubertragen werden.

(6) Das fachlich zustandige Ministerium kann durch Rechtsverordnung

1. das U-Zeichen festlegen und zu diesem Zeichen zusatzliche Angaben
verlangen,

2. das Anerkennungsverfahren nach § 25, die Voraussetzungen fiir die
Anerkennung, ihren Widerruf und ihr Erlédschen regeln, insbhesondere auch
Altersgrenzen festlegen, sowie eine ausreichende Haftpflichtversicherung
fordern,

3. fur die natirlichen Personen, juristischen Personen und Behorden nach
§ 25 die Gebuhren und Vergitungen festlegen sowie die Fachaufsicht
regeln.

(7) Das fachlich zustédndige Ministerium kann durch Rechtsverordnung
bestimmen, dass die Anforderungen der aufgrund des § 31 UAnIG und des
§ 49 Abs. 4 des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen Verordnungen
entsprechend fir Anlagen und Einrichtungen gelten, die weder gewerblichen
noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich keine
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschaftigt werden. 2Es kann auch die
Verfahrensvorschriften sowie die Straf- und BuRgeldbestimmungen dieser
Verordnungen fur anwendbar erklaren oder selbst das Verfahren bestimmen
sowie Zustandigkeiten und Gebuhren regeln. 3Dabei kann es auch
vorschreiben, dass danach zu erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung
einschlieBlich der zugehdrigen Abweichungen einschlieRen.

(8) In den Rechtsverordnungen nach Absatz 1 kann wegen der technischen
Einzelheiten auf Bekanntmachungen besonderer sachverstandiger Stellen
unter Angabe der Fundstelle verwiesen werden, soweit diese in einer den
Betroffenen zugéanglichen Weise verdoffentlicht worden sind.

(9) Das fachlich zustandige Ministerium erlasst die zur Durchflihrung dieses
Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften.

7. deren Vergutung.

2Dabei kdnnen die Befugnisse zur Erteilung, zum Widerruf und zur
Riicknahme der Berechtigung nach Satz 1 Nr. 3 sowie zur Uberwachung
nach Satz 1 Nr. 4 auf Dritte Ubertragen werden.

(6) Das fachlich zustandige Ministerium kann durch Rechtsverordnung

1. das U-Zeichen festlegen und zu diesem Zeichen zusatzliche Angaben
verlangen,

2. das Anerkennungsverfahren nach § 25, die Voraussetzungen fiir die
Anerkennung, ihren Widerruf und ihr Erléschen regeln, insbesondere auch
Altersgrenzen festlegen, sowie eine ausreichende Haftpflichtversicherung
fordern,

3. fur die natirlichen Personen, juristischen Personen und Behorden nach
§ 25 die Gebiihren und Vergutungen festlegen sowie die Fachaufsicht
regeln.

(7) Das fachlich zustandige Ministerium kann durch Rechtsverordnung
bestimmen, dass die Anforderungen der aufgrund des § 31 UANIG und des
8 49 Abs. 4 des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen Verordnungen
entsprechend fur Anlagen und Einrichtungen gelten, die weder gewerblichen
noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich keine
Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer beschaftigt werden. 2Es kann auch die
Verfahrensvorschriften sowie die Straf- und BuRRgeldbestimmungen dieser
Verordnungen fur anwendbar erkléaren oder selbst das Verfahren bestimmen
sowie Zustandigkeiten und Gebuhren regeln. 3Dabei kann es auch
vorschreiben, dass danach zu erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung
einschlie3lich der zugehdrigen Abweichungen einschlieRen.

(8) In den Rechtsverordnungen nach Absatz 1 kann wegen der technischen
Einzelheiten auf Bekanntmachungen besonderer sachverstandiger Stellen
unter Angabe der Fundstelle verwiesen werden, soweit diese in einer den
Betroffenen zuganglichen Weise verdoffentlicht worden sind.

(9) Das fachlich zustandige Ministerium erlasst die zur Durchflihrung dieses
Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften.

§ 89 Ordnungswidrigkeiten

8 89 Ordnungswidrigkeiten

(1) *Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrléassig eine bauliche
Anlage errichtet, andert, benutzt oder abbricht, ohne die hierfur erforderliche
Genehmigung zu besitzen. 20rdnungswidrig handelt auch, wer vorsétzlich
oder fahrlassig von der erteilten Genehmigung abweicht, wenn die
Abweichung einer erneuten Genehmigung bedurft hatte. 23Ordnungswidrig
handelt ferner, wer vor Ablauf der Frist nach § 67 Abs. 2 mit dem Vorhaben

(1) *Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig eine bauliche
Anlage errichtet, &ndert, benutzt oder abbricht, ohne die hierfur erforderliche
Genehmigung zu besitzen. 20rdnungswidrig handelt auch, wer vorsétzlich
oder fahrlassig von der erteilten Genehmigung abweicht, wenn die
Abweichung einer erneuten Genehmigung bedurft hatte. 3Ordnungswidrig
handelt ferner, wer vor Ablauf der Frist nach § 67 Abs. 2 mit dem Vorhaben
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beginnt. “Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu
funfzigtausend Euro geahndet werden.

(2) *Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt fur die Errichtung, Aufstellung, Anbringung,
Anderung und den Abbruch anderer Anlagen und Einrichtungen, an die in
diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt
werden, und fiir Abweichungen von einer fur diese Anlagen oder
Einrichtungen erteilten Genehmigung entsprechend. 2Die Ordnungswidrigkeit
kann mit einer GeldbufZe bis zu zehntausend Euro geahndet werden.

(3) *Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. als Bauherrin oder Bauherr oder als verantwortliche Person eines
Unternehmens Bauprodukte verwendet oder verwenden lasst, fur die der
nach § 18 erforderliche Nachweis tber ihre Verwendbarkeit nicht vorliegt,

2. Bauprodukte mit dem U-Zeichen kennzeichnet, ohne dass dafiir die
Voraussetzungen nach § 22 Abs. 3 vorliegen, oder

3. als Bauherrin oder Bauherr oder als verantwortliche Person eines
Unternehmens Bauarten entgegen § 17 a ohne die erforderliche
allgemeine Bauartgenehmigung oder ohne allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis fur Bauarten oder ohne vorhabenbezogene
Bauartgenehmigung anwendet oder anwenden lasst.

2Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu zwanzigtausend

Euro geahndet werden.

(4) *Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. als verantwortliche Person eines Unternehmens oder bei Bauarbeiten in
Selbst- oder Nachbarschaftshilfe als Bauherrin oder Bauherr bei der
Einrichtung und dem Betrieb einer Baustelle entgegen § 53 Abs. 2 die
erforderlichen Schutzvorkehrungen oder Sicherheitsvorkehrungen
unterlasst,

2. einer vollziehbaren Einstellungsanordnung nach § 55 Abs. 4 Satz 2
zuwiderhandelt,

3. die Pflicht, den Wechsel der Bauleiterin oder des Bauleiters oder der
Bauherrin oder des Bauherrn mitzuteilen (§ 55 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 5),
verletzt,

4. als Bauleiterin oder Bauleiter oder Fachbauleiterin oder Fachbauleiter ihre
oder seine Mitteilungspflicht nach § 56 a Abs. 1 Satz 2 verletzt,

5. entgegen § 62 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. a Halbsatz 2 tragende oder
aussteifende Bauteile errichtet oder andert,

6. entgegen § 66 Abs. 1 Satz 2 oder Satz 4 die Erklarung uber die
erforderlichen Nachweise nicht rechtzeitig vorlegt oder die erforderlichen
Nachweise auf der Baustelle nicht vorhalt oder der Bauaufsichtsbehérde
auf deren Verlangen nicht vorlegt,

beginnt. “Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu
funfzigtausend Euro geahndet werden.

(2) *Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt fur die Errichtung, Aufstellung, Anbringung,
Anderung und den Abbruch anderer Anlagen und Einrichtungen, an die in
diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt
werden, und fiir Abweichungen von einer fiir diese Anlagen oder
Einrichtungen erteilten Genehmigung entsprechend. 2Die Ordnungswidrigkeit
kann mit einer Geldbule bis zu zehntausend Euro geahndet werden.

(3) *Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. als Bauherrin oder Bauherr oder als verantwortliche Person eines
Unternehmens Bauprodukte verwendet oder verwenden lasst, fur die der
nach § 18 erforderliche Nachweis tiber ihre Verwendbarkeit nicht vorliegt,

2. Bauprodukte mit dem U-Zeichen kennzeichnet, ohne dass dafir die
Voraussetzungen nach 8§ 22 Abs. 3 vorliegen, oder

3. als Bauherrin oder Bauherr oder als verantwortliche Person eines
Unternehmens Bauarten entgegen § 17 a ohne die erforderliche
allgemeine Bauartgenehmigung oder ohne allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis fur Bauarten oder ohne vorhabenbezogene
Bauartgenehmigung anwendet oder anwenden lasst.

2Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbulRe bis zu zwanzigtausend

Euro geahndet werden.

(4) *Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. als verantwortliche Person eines Unternehmens oder bei Bauarbeiten in
Selbst- oder Nachbarschaftshilfe als Bauherrin oder Bauherr bei der
Einrichtung und dem Betrieb einer Baustelle entgegen § 53 Abs. 2 die
erforderlichen Schutzvorkehrungen oder Sicherheitsvorkehrungen
unterlasst,

2. einer vollziehbaren Einstellungsanordnung nach § 55 Abs. 4 Satz 2
zuwiderhandelt,

3. die Pflicht, den Wechsel der Bauleiterin oder des Bauleiters oder der
Bauherrin oder des Bauherrn mitzuteilen (§ 55 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 5),
verletzt,

4. als Bauleiterin oder Bauleiter oder Fachbauleiterin oder Fachbauleiter ihre
oder seine Mitteilungspflicht nach § 56 a Abs. 1 Satz 2 verletzt,

5. entgegen § 62 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. a Halbsatz 2 tragende oder
aussteifende Bauteile errichtet oder andert,

6. entgegen § 66 Abs. 1 Satz 2 oder Satz 4 die Erklarung Uber die
erforderlichen Nachweise nicht rechtzeitig vorlegt oder die erforderlichen
Nachweise auf der Baustelle nicht vorhalt oder der Bauaufsichtsbehdrde
auf deren Verlangen nicht vorlegt,
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7. entgegen 8§ 66 Abs. 2 Satz 2 die erforderlichen Nachweise nicht, nicht
richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig der Bauaufsichtsbehdrde
vorlegt,

8. als Inhaberin oder Inhaber einer Ausfihrungsgenehmigung fir Fliegende
Bauten die Anzeigepflicht nach § 76 Abs. 6 Satz 1 verletzt,

9. entgegen § 76 Abs. 7 Satz 1 oder entgegen einer vollziehbaren
Anordnung nach § 76 Abs. 8 Fliegende Bauten aufstellt oder in Gebrauch
nimmt,

10.entgegen § 77 Abs. 1 mit der Ausflhrung eines genehmigungsbediirftigen
Vorhabens beginnt,

11.entgegen § 78 Abs. 2 die Fertigstellung des Rohbaus oder die
abschlieRende Fertigstellung der baulichen Anlage nicht oder nicht
fristgerecht anzeigt oder mit der Anzeige der abschlieenden
Fertigstellung die erforderlichen Bescheinigungen nicht, nicht richtig oder
nicht vollstandig vorlegt,

12.entgegen § 78 Abs. 5 mit dem Innenausbau beginnt,

13.entgegen § 78 Abs. 6 bestimmte Arbeiten fortsetzt oder eine bauliche
Anlage benutzt,

14.entgegen § 78 Abs. 7 Satz 1 Beginn oder Beendigung bestimmter
Bauarbeiten nicht anzeigt,

15.entgegen 8 79 Abs. 1 eine bauliche Anlage benutzt oder entgegen § 79
Abs. 2 Feuerungsanlagen in Betrieb nimmt,

16.einer vollziehbaren Einstellungsanordnung nach § 80 Abs. 1
zuwiderhandelt,

17.einer vollziehbaren Benutzungsuntersagung nach § 81 zuwiderhandelt
oder

18.gegen eine Verfahrens- oder Betriebsbestimmung verst6R3t, die in einer
aufgrund des § 87 Abs. 1 Nr. 5 oder 6 oder Abs. 7 erlassenen
Rechtsverordnung enthalten ist oder auf die verwiesen wird, soweit die
Rechtsverordnung fur einen bestimmten Tatbestand auf diese
BuR3geldbestimmung verweist.

2Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbul3e bis zu zehntausend Euro

geahndet werden.

(5) *Ordnungswidrig handelt, wer wider besseres Wissen unrichtige Angaben
macht oder unrichtige Pléane oder Unterlagen vorlegt, um einen nach diesem
Gesetz vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu verhindern. 2Die
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbul3e bis zu zehntausend Euro
geahndet werden.

(6) Gegenstande, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit bezieht oder die zu
ihrer Vorbereitung oder Begehung verwendet worden sind, kénnen
eingezogen werden.

7. entgegen § 66 Abs. 2 Satz 2 oder Satz 3 die erforderlichen Nachweise
nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig der
Bauaufsichtsbehoérde vorlegt,

8. als Inhaberin oder Inhaber einer Ausfihrungsgenehmigung fiir Fliegende
Bauten die Anzeigepflicht nach § 76 Abs. 6 Satz 1 verletzt,

9. entgegen § 76 Abs. 7 Satz 1 oder entgegen einer vollziehbaren
Anordnung nach 8§ 76 Abs. 8 Fliegende Bauten aufstellt oder in Gebrauch
nimmt,

10.entgegen § 77 Abs. 1 mit der Ausfihrung eines genehmigungsbeduirftigen
Vorhabens beginnt,

11.entgegen § 78 Abs. 2 die Fertigstellung des Rohbaus oder die
abschlieBende Fertigstellung der baulichen Anlage nicht oder nicht
fristgerecht anzeigt oder mit der Anzeige der abschlieBenden
Fertigstellung die erforderlichen Bescheinigungen nicht, nicht richtig oder
nicht vollstandig vorlegt,

12.entgegen § 78 Abs. 5 mit dem Innenausbau beginnt,

13.entgegen § 78 Abs. 6 bestimmte Arbeiten fortsetzt oder eine bauliche
Anlage benutzt,

14.entgegen § 78 Abs. 7 Satz 1 Beginn oder Beendigung bestimmter
Bauarbeiten nicht anzeigt,

15.entgegen 8 79 Abs. 1 eine bauliche Anlage benutzt oder entgegen § 79
Abs. 2 Feuerungsanlagen in Betrieb nimmt,

16.einer vollziehbaren Einstellungsanordnung nach § 80 Abs. 1
zuwiderhandelt,

17.einer vollziehbaren Benutzungsuntersagung nach § 81 zuwiderhandelt
oder

18.gegen eine Verfahrens- oder Betriebsbestimmung versttR3t, die in einer
aufgrund des 8 87 Abs. 1 Nr. 5 oder 6 oder Abs. 7 erlassenen
Rechtsverordnung enthalten ist oder auf die verwiesen wird, soweit die
Rechtsverordnung fur einen bestimmten Tatbestand auf diese
BuRgeldbestimmung verweist.

2Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbul3e bis zu zehntausend Euro

geahndet werden.

(5) *Ordnungswidrig handelt, wer wider besseres Wissen unrichtige Angaben
macht oder unrichtige Pléne oder Unterlagen vorlegt, um einen nach diesem
Gesetz vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu verhindern. 2Die
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu zehntausend Euro
geahndet werden.

(6) Gegenstande, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit bezieht oder die zu
ihrer Vorbereitung oder Begehung verwendet worden sind, kénnen
eingezogen werden.
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(7) Zustéandige Verwaltungsbehérde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des
Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten ist die untere Bauaufsichtsbehorde.

(7) Zusténdige Verwaltungsbehérde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des
Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten ist die untere Bauaufsichtsbehérde.

Artikel 2
Landesverordnung Uber Bauunterlagen und die bautechnische Prifung

§ 3 Bauzeichnungen

§ 3 Bauzeichnungen

(1) Fur die Bauzeichnungen ist der Maf3stab 1:100 zu verwenden. Die
Bauaufsichtsbehérde kann einen anderen MaRstab verlangen oder zulassen,
wenn ein solcher zur Darstellung der erforderlichen Eintragungen notwendig
oder ausreichend ist. Der Mal3stab ist auf den Bauzeichnungen anzugeben.

(2) In den Bauzeichnungen sind inshesondere darzustellen:

1. die Grundung der geplanten baulichen Anlagen und, soweit erforderlich,
die Grundungen benachbarter baulicher Anlagen,

2. die Grundrisse aller Geschosse mit Angabe der vorgesehenen Benutzung
der R&ume und Einzeichnung der

a) Schornsteine und Abgasleitungen unter Angabe ihrer lichten
Querschnitte,

b) Feuerstatten, Verbrennungsmotoren, Warmepumpen und
Brennstoffzellenheizgerate unter Angabe ihrer Art,

c) ortsfesten Behalter fir Gase und schadliche oder brennbare
Flissigkeiten,

d) Aufzugsschachte, Aufziige und nutzbaren Grundflache der Fahrkérbe
von Personenaufziigen,

e) Liftungsleitungen, Installationsschachte und -kanéle,

f) Abfallschachte,

g) Toiletten, Badewannen oder Duschen,

h) aus Grunden der Barrierefreiheit erforderlichen Bewegungsflachen,

3. die Schnitte mit Angabe oder Einzeichnung

a) der Hohenlage des ErdgeschossfuRbodens zur 6ffentlichen
Verkehrsflache,

b) der mittleren Hohe des Ful3bodens des hichstgelegenen Geschosses
Uber der Gelandeoberflache, in dem AufenthaltsrAume maglich sind,

c) der Geschosshohen und lichten Raumhdhen,

d) der Dachneigungen und Dachhéhen,

e) des Mal3es H (8§ 8 Abs. 4 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz -
LBauO - vom 24. November 1998 - GVBI. S. 365, BS 213-1 - in der
jeweils geltenden Fassung),

f) der Treppen und Rampen mit ihrem Steigungsverhaltnis,

g) der Anschnitt der natlirlichen und der geplanten Gelandeoberflache,

(1) Fur die Bauzeichnungen ist der Maf3stab 1:100 zu verwenden. Die
Bauaufsichtsbehorde kann einen anderen Maf3stab verlangen oder zulassen,
wenn ein solcher zur Darstellung der erforderlichen Eintragungen notwendig
oder ausreichend ist. Der Mal3stab ist auf den Bauzeichnungen anzugeben.

(2) In den Bauzeichnungen sind insbesondere darzustellen:

1. die Griindung der geplanten baulichen Anlagen und, soweit erforderlich,
die Grindungen benachbarter baulicher Anlagen,

2. die Grundrisse aller Geschosse mit Angabe der vorgesehenen Benutzung
der R&ume und Einzeichnung der

a) Schornsteine und Abgasleitungen unter Angabe ihrer lichten
Querschnitte,

b) Feuerstétten, Verbrennungsmotoren, Warmepumpen und
Brennstoffzellenheizgerate unter Angabe ihrer Art,

c) ortsfesten Behalter fir Gase und schadliche oder brennbare
Flissigkeiten,

d) Aufzugsschachte, Aufziige und nutzbaren Grundflache der Fahrkérbe
von Personenaufziigen,

e) Luftungsleitungen, Installationsschachte und -kanale,

f) Abfallschachte,

g) Toiletten, Badewannen oder Duschen,

h) aus Griunden der Barrierefreiheit erforderlichen Bewegungsflachen,

3. die Schnitte mit Angabe oder Einzeichnung

a) der Hohenlage des ErdgeschossfuRbodens zur 6ffentlichen
Verkehrsflache,

b) der mittleren H6he des Ful3bodens des hichstgelegenen Geschosses
Uber der Gelandeoberflache, in dem Aufenthaltsraume mdglich sind,

c) der Geschosshdhen und lichten Raumhdhen,

d) der Dachneigungen und Dachhéhen,

e) des Mal3es H (8§ 8 Abs. 4 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz -
LBauO - vom 24. November 1998 - GVBI. S. 365, BS 213-1 - in der
jeweils geltenden Fassung),

f) der Treppen und Rampen mit ihrem Steigungsverhéltnis,

g) der Anschnitt der natlrlichen und der geplanten Gelandeoberflache,
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4. die Ansichten der geplanten baulichen Anlagen mit dem Anschluss an
Nachbargeb&ude unter Angabe von Baustoffen und Farben, der
nattrlichen und geplanten Geléandeoberflache, des MalRes H (8 8 Abs. 4
LBauO) und des Stral’enléangsgefalles.

(3) In den Bauzeichnungen sind anzugeben:

1. die Maf3e und die wesentlichen Bauprodukte und Bauarten,

2. die RohbaumaRe der Fenster, Tiiren und sonstigen Offnungen; soweit
erforderlich bei Tlren auch das lichte DurchgangsmaR,

3. die Lage der Hauptanschlisse der Versorgungsleitungen,

4. bei Anderung baulicher Anlagen die abzubrechenden und die neuen
Bauteile.

(4) Fur die Darstellung in den Bauzeichnungen ist Nummer 2 der Anlage zu
dieser Verordnung zu beachten.

(5) Die Bauaufsichtsbehérde kann verlangen, dass einzelne Bauzeichnungen
oder Teile von ihnen durch besondere Zeichnungen, Zeichen und Farben
erlautert werden.

4. die Ansichten der geplanten baulichen Anlagen mit dem Anschluss an
Nachbargebdude unter Angabe von Baustoffen und Farben, der
nattrlichen und geplanten Geléandeoberflache, des MaRRes H (8§ 8 Abs. 4
LBauO) und des StraRenlangsgefalles.

(3) In den Bauzeichnungen sind anzugeben:

1. die Mal3e und die wesentlichen Bauprodukte und Bauarten,

2. die RohbaumaRe der Fenster, Tiiren und sonstigen Offnungen; soweit
erforderlich bei Tlren auch das lichte DurchgangsmabR,

3. die Lage der Hauptanschlusse der Versorgungsleitungen,

4. bei Anderung baulicher Anlagen die abzubrechenden und die neuen
Bauteile,

5. beim Ersatz von Geb&auden (8 8 Abs. 11 Satz 1 Nr. 5 LBauO) die
AulRenbauteile des zu ersetzenden Gebaudes und die neuen Bauteile.

(4) Fur die Darstellung in den Bauzeichnungen ist Nummer 2 der Anlage zu
dieser Verordnung zu beachten.

(5) Die Bauaufsichtsbehérde kann verlangen, dass einzelne Bauzeichnungen
oder Teile von ihnen durch besondere Zeichnungen, Zeichen und Farben
erlautert werden.

§ 4 Baubeschreibung

8 4 Baubeschreibung

(1) *In der Baubeschreibung ist das geplante Vorhaben, insbesondere nach
seiner Konstruktion und Nutzung, zu erlautern, soweit dies zur Beurteilung
erforderlich ist und die notwendigen Angaben nicht in den Lageplan und die
Bauzeichnungen aufgenommen werden koénnen. 2Fir Feuerungsanlagen
sowie Anlagen zur Lagerung schadlicher oder brennbarer Flissigkeiten und
Gase sind besondere Baubeschreibungen erforderlich. 3Die Baubeschreibung
von Feuerungsanlagen muss die Bestatigung der bevollméachtigten
Bezirksschornsteinfegerin oder des bevollméchtigten
Bezirksschornsteinfegers enthalten, dass die Abgasanlagen und die
Aufstellung der Feuerstatten den baurechtlichen und den sonstigen offentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen.

(2) Bei Anlagen und Raumen fiir gewerbliche Betriebe, die einer
Genehmigung nach § 4 oder § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
oder einer Erlaubnis nach einer aufgrund des § 34 des
Produktsicherheitsgesetzes erlassenen Vorschrift nicht bedirfen, muss die
Baubeschreibung eine Betriebsbeschreibung mit Angaben enthalten tber

(1) YIn der Baubeschreibung ist das geplante Vorhaben, insbesondere nach
seiner Konstruktion und Nutzung, zu erlautern, soweit dies zur Beurteilung
erforderlich ist und die notwendigen Angaben nicht in den Lageplan und die
Bauzeichnungen aufgenommen werden kénnen. 2Fir Feuerungsanlagen
sowie Anlagen zur Lagerung schadlicher oder brennbarer Flissigkeiten und
Gase sind besondere Baubeschreibungen erforderlich. 3Die Baubeschreibung
von Feuerungsanlagen muss die Bestatigung der bevollméachtigten
Bezirksschornsteinfegerin oder des bevollméachtigten
Bezirksschornsteinfegers enthalten, dass die Abgasanlagen und die
Aufstellung der Feuerstatten den baurechtlichen und den sonstigen offentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen.

(2) 1Bei Anlagen und Raumen fiir gewerbliche Betriebe, die einer
Genehmigung nach § 4 oder § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
oder einer Erlaubnis nach einer aufgrund des § 31 des Gesetzes uber
Uberwachungsbedurftige Anlagen vom 27. Juli 2021 (BGBI. | S. 3146 -3162-)
in der jeweils geltenden Fassung §-34-des-Produkisicherheitsgesetzes
erlassenen Vorschrift nicht bedirfen, muss die Baubeschreibung eine
Betriebsbeschreibung mit Angaben enthalten Gber

Seite 45 von 48




Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz

Stand: 17. April 2025

1. die Art der gewerblichen Tatigkeit unter Angabe der Art, der Zahl und des
Aufstellungsorts der Maschinen oder Apparate gegebenenfalls mit
Darstellung der Arbeitsabléaufe, der Betriebszeiten, der Art der zu
verwendenden Rohstoffe oder sonstigen Materialien sowie der
herzustellenden Erzeugnisse und der anfallenden Abfallstoffe, der
Lagerhaltung und der zu erwartenden Emissionen,

2. die Zahl der Beschéftigten sowie die Lage, Gro3e und Beschaffenheit der
Sozial-, Sanitats- und Pausenrdaume.

2Bei Anlagen zum Lagern, Abfillen oder Umschlagen wassergefahrdender

Stoffe, die nach § 63 Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009

(BGBI. I S. 2585) in der jeweils geltenden Fassung einer Eignungsfeststellung

voraussichtlich nicht bedirfen oder bei sonstigen Anlagen zum Umgang mit

wassergefahrdenden Stoffen, die nach 8 40 Abs. 3 der Verordnung uber

Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April

2017 (BGBI. I S. 905) in der jeweils geltenden Fassung voraussichtlich nicht

anzeigepflichtig sind, muss die Baubeschreibung eine Betriebsbeschreibung

mit Angaben gemaR § 40 Abs. 2 AwSV enthalten; § 42 AwSV gilt ent-
sprechend. 3Bei Jauche-, Gille- und Silagesickersaftanlagen, die nach

Anlage 7 Nr. 6.1 Satz 2 in Verbindung mit 8 13 Abs. 3 AwSV einer Anzeige

nicht beddrfen, muss die Baubeschreibung Angaben tber die

bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise der Anlagenteile und eine

Betriebsbeschreibung zur Einhaltung der allgemeinen Anforderungen von

Anlage 7 Nr. 2.2 AwSV enthalten.

(3) 'Der Baubeschreibung fiir Gebaude ist eine Berechnung des umbauten
Raums und der Wohn- und Nutzflachen beizufiigen. 2In der Baubeschreibung
von baulichen Anlagen, die keine Geb&aude sind, sowie von anderen Anlagen
und Einrichtungen im Sinne von 8 1 Abs. 1 Satz 2 LBauO sind die
Herstellungskosten des geplanten Vorhabens anzugeben.

(4) Fur vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem Grundstick ist

eine Berechnung aufzustellen Gber

1. die vorhandene und geplante Grundflache, Geschossflache und, soweit
erforderlich, die Baumasse,

2. die vorhandene und geplante Grundflachenzahl, Geschossflachenzahl
und, soweit erforderlich, die Baumassenzahl,

3. die notwendigen Stellplatze fur Kraftfahrzeuge,

4. die herzustellenden Abstellplatze fur Fahrrader; ihre Anzahl ist auf der
Grundlage des § 47 Abs. 1 Satz 6 LBauO herzuleiten; soweit drtliche
Regelungen bestehen, sind diese der Berechnung zugrunde zu legen.

1. die Art der gewerblichen Tatigkeit unter Angabe der Art, der Zahl und des
Aufstellungsorts der Maschinen oder Apparate gegebenenfalls mit
Darstellung der Arbeitsablaufe, der Betriebszeiten, der Art der zu
verwendenden Rohstoffe oder sonstigen Materialien sowie der
herzustellenden Erzeugnisse und der anfallenden Abfallstoffe, der
Lagerhaltung und der zu erwartenden Emissionen,

2. die Zahl der Beschaftigten sowie die Lage, Gro3e und Beschaffenheit der
Sozial-, Sanitats- und Pausenraume.

2Bei Anlagen zum Lagern, Abflillen oder Umschlagen wassergefahrdender

Stoffe, die nach § 63 Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009

(BGBI. | S. 2585) in der jeweils geltenden Fassung einer Eignungsfeststellung

voraussichtlich nicht bedurfen oder bei sonstigen Anlagen zum Umgang mit

wassergefahrdenden Stoffen, die nach 8 40 Abs. 3 der Verordnung uber

Anlagen zum Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April

2017 (BGBI. I S. 905) in der jeweils geltenden Fassung voraussichtlich nicht

anzeigepflichtig sind, muss die Baubeschreibung eine Betriebsbeschreibung

mit Angaben gemaR § 40 Abs. 2 AwSV enthalten; § 42 AwSV gilt ent-
sprechend. 3Bei Jauche-, Gillle- und Silagesickersaftanlagen, die nach

Anlage 7 Nr. 6.1 Satz 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 3 AwSV einer Anzeige

nicht bedirfen, muss die Baubeschreibung Angaben Uber die

bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise der Anlagenteile und eine

Betriebsbeschreibung zur Einhaltung der allgemeinen Anforderungen von

Anlage 7 Nr. 2.2 AwSV enthalten.

(3) 'Der Baubeschreibung fir Gebaude ist eine Berechnung des umbauten
Raums und der Wohn- und Nutzflachen beizufiigen. 2In der Baubeschreibung
von baulichen Anlagen, die keine Geb&ude sind, sowie von anderen Anlagen
und Einrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 LBauO sind die
Herstellungskosten des geplanten Vorhabens anzugeben.

(4) Fur vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem Grundstick ist

eine Berechnung aufzustellen tber

1. die vorhandene und geplante Grundflache, Geschossflache und, soweit
erforderlich, die Baumasse,

2. die vorhandene und geplante Grundflachenzahl, Geschossflachenzahl
und, soweit erforderlich, die Baumassenzahl,

3. die notwendigen Stellplatze fur Kraftfahrzeuge,

4. die herzustellenden Abstellplatze fir Fahrrader; ihre Anzahl ist auf der
Grundlage des § 47 Abs. 1 Satz 6 LBauO herzuleiten; soweit drtliche
Regelungen bestehen, sind diese der Berechnung zugrunde zu legen.
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§ 7 Bauunterlagen fur das vereinfachte Genehmigungsverfahren und
das Freistellungsverfahren

§ 7 Bauunterlagen fur das vereinfachte Genehmigungsverfahren und
das Freistellungsverfahren

(1) 'Dem Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung fiir Vorhaben im
vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 66 LBauO sind die in § 1
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 5 sowie, soweit erforderlich, die in § 1 Abs. 1 Nr. 6
genannten Bauunterlagen beizufiigen. 28 1 Abs. 2 bis 9 sowie die 8§ 2 bis 4
und 6 gelten entsprechend.

(2) Abweichend von 8§ 3 Abs. 2 sind fur Vorhaben im vereinfachten
Genehmigungsverfahren nach § 66 Abs. 1 LBauO die Einzeichnungen nach
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. d bis g sowie die Angaben oder Einzeichnungen
nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. ¢ und f nicht erforderlich.

(3) *Abweichend von § 4 Abs. 1 sind fir Vorhaben im vereinfachten
Genehmigungsverfahren nach § 66 Abs. 1 LBauO Baubeschreibungen fiir
Gebaude und Feuerungsanlagen nicht erforderlich; 8 4 Abs. 3 bleibt
unberthrt. 2Sofern sich das Vorhaben im Geltungsbereich einer Satzung mit
Festsetzungen nach 8§ 88 LBauO befindet, sind die zur Prifung der
Zulassigkeit erforderlichen Angaben auf geeignete Weise darzulegen.

(4) Fur die bautechnischen Nachweise gilt § 5 entsprechend; bei Gebauden
der Geb&audeklassen 1 und 2 sind Angaben zum Nachweis des
Brandschutzes nach § 5 Abs. 2 jedoch nicht erforderlich. 2Abweichend von
Satz 1 sind fur Vorhaben im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 66
Abs. 1 LBauO die bautechnischen Nachweise nicht vorzulegen; sie sind auf
der Baustelle vorzuhalten, der Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen und dauerhaft aufzubewahren (§ 66 Abs. 1 Satz 4 LBauO).

(5) Die Absatze 1 bis 4 gelten fur Vorhaben im Freistellungsverfahren nach
8 67 LBauO entsprechend.

(6) *Fur Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthéhe von 10 m, auf Dachern

bis zu einer Gesamthéhe von 2 m, die nicht nach § 62 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. f

LBauO genehmigungsfrei sind, genligen

1. der Lageplan nach § 2,

2. die Ansichten nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 einschlieBlich der Maf3e entsprechend
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 und

3. die Baubeschreibung nach § 4 Abs. 1, in der die Art der
Windenergieanlage unter Beifligung gesicherter Datenblatter zum
Gerauschverhalten zu erlautern ist.

2Bautechnische Nachweise (8§ 5) sind nicht beizuftigen.

(1) 'Dem Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung fiir Vorhaben im
vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 66 LBauO sind die in § 1
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 5 sowie, soweit erforderlich, die in § 1 Abs. 1 Nr. 6
genannten Bauunterlagen beizuftigen. 28 1 Abs. 2 bis 9 sowie die 8§ 2 bis 4
und 6 gelten entsprechend.

(2) Abweichend von 8§ 3 Abs. 2 sind fur Vorhaben im vereinfachten
Genehmigungsverfahren nach § 66 Abs. 1 LBauO die Einzeichnungen nach
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. d bis g sowie die Angaben oder Einzeichnungen
nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. ¢ und f nicht erforderlich.

(3) *Abweichend von § 4 Abs. 1 sind fur Vorhaben im vereinfachten
Genehmigungsverfahren nach § 66 Abs. 1 LBauO Baubeschreibungen fur
Gebaude und Feuerungsanlagen nicht erforderlich; § 4 Abs. 3 bleibt
unberuhrt. 2Sofern sich das Vorhaben im Geltungsbereich einer Satzung mit
Festsetzungen nach § 88 LBauO befindet, sind die zur Prifung der
Zulassigkeit erforderlichen Angaben auf geeignete Weise darzulegen.

(4) Fur die bautechnischen Nachweise gilt § 5 entsprechend; bei Gebauden
der Gebaudeklassen 1 und 2 sind Angaben zum Nachweis des
Brandschutzes nach § 5 Abs. 2 jedoch nicht erforderlich. 2Abweichend von
Satz 1 sind fur Vorhaben im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 66
Abs. 1 LBauO die bautechnischen Nachweise nicht vorzulegen; sie sind auf
der Baustelle vorzuhalten, der Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen und dauerhaft aufzubewahren (§ 66 Abs. 1 Satz 4 LBauO).

(5) Die Absatze 1 bis 4 gelten fiir Vorhaben im Freistellungsverfahren nach
8 67 LBauO entsprechend.

(6) *Fur Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthéhe von 10 m, auf Dachern

bis zu einer Gesamthéhe von 2 m, die nicht nach § 62 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. g {

LBauO genehmigungsfrei sind, genligen

1. der Lageplan nach § 2,

2. die Ansichten nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 einschlieR3lich der Maf3e entsprechend
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 und

3. die Baubeschreibung nach § 4 Abs. 1, in der die Art der
Windenergieanlage unter Beifligung gesicherter Datenblatter zum
Gerauschverhalten zu erlautern ist.

’Bautechnische Nachweise (8§ 5) sind nicht beizuftigen.
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Artikel 3
Inkrafttreten, Ubergangsbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des Artikels 1 Nr. 10, 11, 12 Buchst. a
und c, Nr. 13, 18 Buchst. b, Nr. 19 Buchst. a, Nr. 20, 22 und 23 am ersten
Tage des auf die Verkiindung folgenden zweiten Kalendermonats in Kraft.
Artikel 1 Nr. 10, 11, 12 Buchst. a und ¢, Nr. 13, 18 Buchst. b, Nr. 19 Buchst. a,
Nr. 20, 22 und 23 tritt am ersten Tage des auf die Verkiindung folgenden
vierten Kalendermonats in Kraft.

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleiteten Verfahren sind
nach den zur Zeit der Antragstellung geltenden Verfahrensbestimmungen
weiterzufihren.

(3) Ist ein Bauantrag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellt worden,
so kann die antragstellende Person verlangen, dass die Entscheidung nach
dem zur Zeit der Antragstellung geltenden Recht getroffen wird.
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	02 Entwurf Landesgesetzes Änderung baurechtlicher Vorschriften (002).pdf
	Artikel 1
	1. § 6 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 wird die Verweisung „§ 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 6“ durch die Verweisung „§ 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 6, 8 und 9“ ersetzt.
	b) In Absatz 3 Satz 3 wird die Verweisung „§ 8 Abs. 5 Satz 3 und 4“ durch die Verweisung „§ 8 Abs. 5 Satz 3 und Abs. 11 Satz 1 Nr. 7“ ersetzt.

	2. § 8 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz 5 Satz 4 wird gestrichen.
	b) Absatz 7 wird gestrichen.
	c) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 7 und in Satz 1 wie folgt geändert:
	Die Verweisung „Absätze 1 bis 7“ wird durch die Verweisung „Absätze 1 bis 6“ ersetzt.
	d) Die bisherigen Absätze 9 bis 11 werden Absätze 8 bis 10.
	e) Folgender neue Absatz 11 wird eingefügt:
	„(11) Bei rechtmäßig bestehenden Gebäuden, deren Außenwände die nach diesem Gesetz erforderlichen Abstandsflächen nicht einhalten, sind abweichend von den Absätzen 1 bis 6 auch zulässig
	1. Ausbau und Änderungen innerhalb des Gebäudes,
	2. Nutzungsänderungen,
	3. die Errichtung und Änderung von Vor- und Anbauten, die für sich genommen die Tiefe der Abstandsflächen nach Absatz 6 einhalten,
	4.  Aufstockungen und die Errichtung und Änderung von Aufbauten, wenn deren Abstandsflächen nicht über die Abstandsflächen des bestehenden Gebäudes hinausgehen,
	5.  der Ersatz von Gebäuden oder Gebäudeteilen bis zu den bisherigen Abmessungen; die Nummern 2 bis 4 bleiben unberührt,
	6.  die Errichtung vor die Außenwand vortretender Aufzüge, Treppen und Treppenräume, wenn zu Nachbargrenzen ein Abstand von mindestens 2 m eingehalten wird; sie sind in den Abstandsflächen von Gebäuden auf demselben Grundstück zulässig, wenn die Beleu...
	7.  Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung und Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, soweit sie insgesamt die Abstandsfläche um nicht mehr als 0,40 m verringern und die Bedachung um nicht mehr als 0,40 m parallel zur Dachfläche angehoben ...
	Satz 1 Nr. 1 bis 6 gilt nicht für Gebäude im Sinne des Absatzes 8.“
	f) Der bisherige Absatz 12 wird gestrichen.
	g) Der bisherige Absatz 13 wird Absatz 12.
	h) Der bisherige Absatz 14 wird Absatz 13 und erhält folgende Fassung:

	3. In § 15 Abs. 4 Satz 4 Nr. 2 werden die Worte „und keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen“ gestrichen.
	4. Dem § 28 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
	5. Dem § 30 Abs. 6 wird folgender Satz angefügt:
	„Satz 1 gilt für rechtmäßig bestehende Gebäude, die durch nachträglichen Dachausbau zur Schaffung von Wohnraum zu einem Gebäude der Gebäudeklasse 4 werden, entsprechend.“

	6. § 39 erhält folgende Fassung:
	„§ 39
	Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung und Energiebereitstellung
	(1) Feuerstätten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) müssen betriebssicher und brandsicher sein.
	(2) Feuerstätten dürfen in Räumen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art der Feuerstätte und nach Lage, Größe, baulicher Beschaffenheit und Nutzung der Räume Gefahren nicht entstehen.
	(3) Abgase von Feuerstätten sind durch Abgasleitungen, Schornsteine und Verbindungsstücke (Abgasanlagen) so abzuführen, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Belästigungen entstehen. Abgasanlagen sind in solcher Zahl und Lage und so herzustellen, dass...
	(4) Behälter und Rohrleitungen für brennbare Gase und Flüssigkeiten müssen betriebssicher und brandsicher sein. Diese Behälter sowie feste Brennstoffe sind so aufzustellen oder zu lagern, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Belästigungen entstehen.
	(5) Für ortsfeste Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen, Verdichter und Wasserstoff-Elektrolyseure sowie die Ableitung ihrer Prozessgase gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.“

	7. Dem § 44 werden folgende Absätze 8 bis 10 angefügt:
	„(8) Werden Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen in rechtmäßig bestehenden Gebäuden in Wohnraum umgenutzt, sind auf bestehende Gebäude und Bauteile die Anforderungen der §§ 27, 28, 30 bis 32 für die Wohnnutzung nicht anzuwenden.
	(9) Fallen rechtmäßig bestehende Gebäude aufgrund eines Dachgeschossausbaus oder einer Aufstockung zu Wohnzwecken nach § 2 Abs. 2 Satz 2 in die Gebäudeklasse 4, so sind für die bestehende Gebäudekonstruktion die Anforderungen an den Feuerwiderstand de...
	1. Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, Rettungswege nach § 15 Abs. 4 Satz 2 und 3 haben,
	2. die Türen vom notwendigen Treppenraum zu Kellergeschossen mindestens feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend sind,
	3. der notwendige Treppenraum nach § 34 Abs. 11 entraucht werden kann und
	4. Wohnungseingangstüren der neu geschaffenen Wohnungen mindestens feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend sind, sofern im notwendigen Treppenraum die notwendige Treppe oder Wand- und Deckenbekleidungen aus brennbaren Baustoffen bestehen oder di...
	Beträgt die Aufstockung nicht mehr als ein Geschoss, so sind für dieses Geschoss die Anforderungen an den Feuerwiderstand der tragenden und aussteifenden sowie raumabschließenden Bauteile der Gebäudeklasse 3 ausreichend.
	(10) Fallen rechtmäßig bestehende Gebäude aufgrund eines Dachgeschossausbaus oder einer Aufstockung um maximal zwei Geschosse zu Wohnzwecken nach § 2 Abs. 2 Satz 2 in die Gebäudeklasse 5, gilt Absatz 9 entsprechend, wenn die Höhe von 22 m nach § 2 Abs...

	8. § 47 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 werden nach dem Wort „Verkehrsmittel“ die Wörter „oder alternativer Mobilitätskonzepte“ eingefügt.
	b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „und die Herstellung von Stellplätzen oder Garagen auf dem Grundstück nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist; Absatz 4 ist in diesen Fällen nicht anwendbar“ gestrichen.

	9. § 62 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
	a) Nummer 2 wird wie folgt geändert:
	b) In Nummer 3 Buchst. g werden die Worte „außerhalb von Gebäuden“ durch die Worte „sowie damit verbundene Nutzungsänderungen“ ersetzt.
	c) Nummer 4 wird wie folgt geändert:
	d) In Nummer 8 Buchst. e werden die Worte „, wenn sie in räumlicher Verbindung mit einer offenen Verkaufsstelle stehen“ durch die Worte „einschließlich Paketstationen und ähnliche Anlagen“ ersetzt.
	e) Nummer 11 wird wie folgt geändert:

	10. § 63 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
	b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

	11. In § 65 Abs. 2 Satz 1 – Einleitung – werden die Worte „zehn Werktagen“ durch die Angabe „15 Arbeitstagen“ ersetzt.
	12. § 66 wird wie folgt geändert:
	a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
	b) In Absatz 3 Satz 3 wird die Verweisung „§ 62 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. f“ durch die Verweisung „§ 62 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. g“ ersetzt.
	c) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

	13. § 67 wird wie folgt geändert:
	a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
	b) Absatz 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:
	c) In Absatz 4 wird die Verweisung „§ 63 Abs. 1 und 2“ durch die Verweisung „§ 63 Abs. 2 und 3 Satz 2“ ersetzt.
	d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 66 Abs. 2 Satz 1“ durch die Verweisung „§ 66 Abs. 2 Satz 1 und 3“ ersetzt.
	bb) In Satz 2 wird die Verweisung „§ 63 Abs. 1 und 2, § 66 Abs. 2 Satz 2“ durch die Verweisung „§ 63 Abs. 2 und 3 Satz 2, § 66 Abs. 2 Satz 2 und 3“ ersetzt.

	14. In § 68 Abs. 2 Satz 3 werden nach dem Wort „Zustellung“ die Worte „oder Bekanntgabe nach Maßgabe des § 9 Abs. 1 des Onlinezugangsgesetzes (OZG) vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122 -3138-) in der jeweils geltenden Fassung“ eingefügt.
	15. § 69 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz 1 wird das Wort „kann“ durch das Wort „soll“ ersetzt.
	bb) Folgender neue Satz 2 wird eingefügt:
	cc) Im neuen Satz 4 wird die Verweisung „Satz 2“ durch die Verweisung „Satz 3“ ersetzt.
	dd) Im neuen Satz 5 wird die Verweisung „Satz 3“ durch die Verweisung „Satz 4“ ersetzt.
	b) In Absatz 2 Satz 1 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

	16. In § 74 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Zustellung“ die Worte „oder Bekanntgabe nach Maßgabe des § 9 Abs. 1 OZG“ eingefügt.
	17. In § 76 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „und Gerüste“ durch die Worte „, Gerüste und ortsveränderliche Antennenanlagen“ ersetzt.
	18. § 77 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt geändert:
	a) Nach dem Wort „zugestellt“ werden die Worte „oder nach Maßgabe des § 9 Abs. 1 OZG bekannt gegeben“ eingefügt.
	b) Die Verweisung „§ 66 Abs. 5 Satz 5“ wird durch die Verweisung „§ 66 Abs. 5 Satz 6“ ersetzt.

	19. § 83 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 wird das Wort „Gemeindeverwaltung“ durch das Wort „Bauaufsichtsbehörde“ ersetzt.
	b) Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 erhält folgende Fassung:
	„Vorhaben, die der Landesverteidigung dienen und die nicht nach § 62 Abs. 1 Nr. 11 Buchst. l genehmigungsfrei sind, bedürfen der Zustimmung der oberen Bauaufsichtsbehörde;“.

	20. § 86 Abs. 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:
	„Eintragungen in das Baulastenverzeichnis sind den zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörden zum Zweck der Aufnahme eines Hinweises in das Liegenschaftskataster mitzuteilen.“

	21. In § 87 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 1 werden nach dem Wort „Feuerungsanlagen“ die Worte „, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung und Energiebereitstellung“ eingefügt.
	22. In § 89 Abs. 4 Satz 1 Nr. 7 wird die Verweisung „§ 66 Abs. 2 Satz 2“ durch die Verweisung „§ 66 Abs. 2 Satz 2 oder Satz 3“ ersetzt.
	23. Es werden folgende Verweisungen ersetzt:
	in § 70 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 6 Satz 2 „§ 66 Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 1“ durch „§ 66 Abs. 5 Satz 2“.

	24. Es werden jeweils nach dem Wort „zuzustellen“ folgende Worte angefügt:
	dem § 70 Abs. 3 Satz 1 und 2, § 74 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 1 und § 75 Abs. 2 Satz 4 „oder nach Maßgabe des § 9 Abs. 1 OZG bekannt zu geben“.

	25. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehenden Bestimmungen geändert.

	Artikel 2
	Die Landesverordnung über Bauunterlagen und die bautechnische Prüfung vom 16. Juni 1987 (GVBl. S. 165), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. Februar 2025 (GVBl. S. 64), BS 213-1-1, wird wie folgt geändert:
	1. § 3 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer 4 wird der Schlusspunkt durch ein Komma ersetzt.
	b) Folgende Nummer 5 wird angefügt:

	2. In § 4 Abs. 2 Satz 1 – Einleitung – wird die Verweisung „§ 34 des Produktsicherheitsgesetzes“ durch die Verweisung „§ 31 des Gesetzes über überwachungsbedürftige Anlagen vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146 -3162-) in der jeweils geltenden Fassung“ e...
	3. In § 7 Abs. 6 Satz 1 – Einleitung – wird die Verweisung „§ 62 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. f“ durch die Verweisung „§ 62 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. g“ ersetzt.

	Artikel 3  Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen
	(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des Artikels 1 Nr. 10, 11, 12 Buchst. a und c, Nr. 13, 18 Buchst. b, Nr. 19 Buchst. a, Nr. 20, 22 und 23 am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden zweiten Kalendermonats in Kraft. Artikel 1 Nr. 10, 11, 12 Buc...
	A. Allgemeines
	B. Zu den einzelnen Bestimmungen
	Zu Artikel 1
	Zu Nummer 1 (§ 6)
	Zu Buchstabe a
	Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 wird an die seit 2017 erfolgten Änderungen des § 35 Abs. 1 BauGB angepasst, mit denen verschiedene Arten von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie neu in den Katalog der privilegierten Vorhaben aufgenommen wurden.
	Zu Buchstabe b
	Absatz 3 Satz 3 wird an die Änderungen in § 8 Abs. 5 und 11 angepasst.
	Zu Nummer 2 (§ 8)
	Die abstandsflächenrechtlichen Vorgaben des § 8 werden weiter an die Musterbauordnung angepasst und reduziert, um insbesondere bei bestehenden Gebäuden die Schaffung von Wohnraum zu erleichtern. Zugrunde liegt ein Beschluss der Fachkommission Bauaufsi...
	Zu Buchstabe a
	In Absatz 5 wird Satz 4 gestrichen. Diese Regelung zur Privilegierung von nachträglichen energetischen Maßnahmen bei Gebäuden, die vor dem 1. Januar 1999 zulässigerweise errichtet wurden, wird in weitergehender Form im neuen Absatz 11 eingefügt (Satz ...
	Zu Buchstabe b
	Der bisherige Absatz 7 wird gestrichen. Die Regelung ist in der Praxis nicht von Relevanz und in der Musterbauordnung nicht enthalten. Die Streichung dient somit der angestrebten Vereinfachung und Anpassung der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz an die ...
	Zu den Buchstaben c und d
	Die bisherigen Absätze 8 bis 11 werden Absätze 7 bis 10. In Absatz 7 (neu) Satz 1 erfolgt eine redaktionelle Änderung aufgrund der Streichung des bisherigen Absatzes 7.
	Zu Buchstabe e
	Nach dem neu eingefügten Absatz 11 Satz 1 sind bei rechtmäßig bestehenden Gebäuden, die Abstandsflächen nicht einhalten, enumerativ bestimmte Maßnahmen abweichend von den Vorgaben der Absätze 1 bis 6 zulässig.
	Die Sachverhalte nach den Nummern 1 bis 3 waren auch bisher nicht abstandsflächenrelevant, wenn sie den Bestandsschutz nicht haben wegfallen lassen. Mit der Änderung wird deutlich, dass die Veränderungen an den Gebäuden auch dann abstandsflächenirrele...
	Die einleitende Formulierung des Satzes 1 nennt „rechtmäßig bestehende Gebäude“ und nicht „rechtmäßig errichtete“. Denn es kommt nur darauf an, dass das Gebäude materiell zu irgendeinem Zeitpunkt rechtmäßig war und deswegen Bestandsschutz genießt. Für...
	Nummer 1 legt zum einen fest, dass der Ausbau abstandsflächenrechtlich nicht relevant ist. Zum Ausbau zählen auch Öffnungen in Dächern oder Wänden wie Fenster, die zuvor in Absatz 12 Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 2 angeführt waren. Zum anderen wird klargestel...
	Nummer 2 ermöglicht Nutzungsänderungen bestandsgeschützter Gebäude, ohne dass sich die Frage der Abstandsflächen neu stellt. Das ist gerechtfertigt, da sich an der nachbarlichen Interessenlage im Wesentlichen nichts ändert.
	Die Nummern 1 und 2 vereinfachen die bisher differenzierte Regelung zu Ausbau und Nutzungsänderung im zu streichenden Absatz 12 Satz 1. Erfasst sind nunmehr grundsätzlich alle Ausbauten und Nutzungsänderungen. Die bisherigen Beschränkungen auf Wohnnut...
	Im Ergebnis werden Ausbau und Nutzungsänderung in den Abstandsflächen erleichtert. Dies entspricht der Intention der Musterbauordnung und dient der flexibleren Gebäudenutzung zuvorderst im Interesse der Schaffung von Wohnraum. Nachbarlichen Interessen...
	Nummer 3 reagiert auf Rechtsprechung (z. B. Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 27. Januar 2012, Az. OVG 2 S 50.10 sowie Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 25. November 1993, Az. 1 A 10739/93, beide juris), wonach ...
	Die Regelung ermöglicht die nachträgliche Errichtung von Dach- oder Staffelgeschossen (Aufbauten), weil die Nachbarn abstandsflächenrechtlich nicht zusätzlich beeinträchtigt werden. Bauplanungsrechtliche Vorgaben bleiben unberührt. Erfasst sind auch Ö...
	Die Erleichterung gilt auch für Gebäude, die an der Grundstücksgrenze stehen, unabhängig davon, ob dies abstandsflächenrechtlich zulässig ist oder nicht.
	Nummer 5 Halbsatz 1 ermöglicht abstandsflächenrechtlich den Ersatz von Gebäuden oder Gebäudeteilen bis zu den bisherigen Abmessungen. Denn bisher war nach Beseitigung bestehender Dachräume, Dach- oder Staffelgeschosse deren Neuerrichtung in vielen Fäl...
	Neben der tatbestandlichen Vorgabe, die bisherigen Abmessungen nicht zu überschreiten, setzt der Ersatz von Gebäuden und Gebäudeteilen schon begrifflich voraus, dass Abbruch oder Zerstörung – z. B. durch ein Brandereignis – und Neuerrichtung auch zeit...
	Die Außenbauteile des zu ersetzenden Gebäudes – oder beim Ersatz von Gebäudeteilen die abzubrechenden Bauteile – und die neuen Bauteile sind zur Feststellung, dass die bisherigen Abmessungen eingehalten werden, in den Bauzeichnungen darzustellen. § 3 ...
	Mit Halbsatz 2 wird ermöglicht, dass die Erleichterungen der Nummern 2 bis 4 auch beim Ersatz von Gebäuden oder Gebäudeteilen zusätzlich möglich sind.
	Nummer 6 schafft in Halbsatz 1 die abstandsflächenrechtlichen Erschließungsvoraussetzungen für die Nachverdichtung durch Aufstockungen und Dachraumausbauten. Zusätzliche Nutzungsebenen ermöglichen der Feuerwehr oftmals nicht die Herstellung des zweite...
	Gleichzeitig werden Barrieren für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen verringert, da auch die nachträgliche Errichtung von Aufzügen leichter möglich wird. Erfasst sind auch Öffnungen in Dächern oder Wänden wie Fenster.
	Die Reduzierung der Mindestabstandsflächentiefe von 3 m auf 2 m entspricht Absatz 5 Satz 2 Halbsatz 2.
	Mit Nummer 6 Halbsatz 2 werden die abstandsflächenrechtlichen Erleichterungen des Halbsatzes 1 an die Voraussetzung geknüpft, dass die den Abstandsflächen innewohnende Schutzfunktion hinsichtlich der Beleuchtung mit Tageslicht und des Brandschutzes ge...
	Nummer 7 erweitert die bisherige Regelung in Absatz 5 Satz 4 und erleichtert nachträgliche Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung sowie Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie in Abstandsflächen. Um einen effektiven Wärmeschutz und eine effe...
	Zudem wird die bisherige Beschränkung der Privilegierung in Absatz 5 Satz 4 Halbsatz 1 auf „vor dem 1. Januar 1999 zulässigerweise errichtete Gebäude“ aufgegeben zugunsten der weiterreichenden Vorgabe der Musterbauordnung, dass alle „rechtmäßig besteh...
	Ein denkbarer Missbrauch der Neuregelung in dem Sinne, dass eine Bauherrin oder ein Bauherr aktuell ohne Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung (Dämmung) die Abstandsfläche exakt einhält, um diese kurze Zeit später mit einer nachträglichen Dämmu...
	Absatz 11 Satz 2 verhindert, dass Nebengebäude im Sinne (und damit unabhängig von den genauen Maßen) des Absatzes 8, wie z. B. Grenzgaragen, zu Hauptgebäuden werden. Der Ausschluss der Begünstigungen soll nicht für Maßnahmen zum Zwecke der Energieeins...
	Zu Buchstabe f
	Der bisherige Absatz 12 wird gestrichen. Diese bislang differenzierte Regelung für Ausbau und Nutzungsänderung von bestehenden Gebäuden wird in vereinfachter und inhaltlich weitergehender Form im neuen Absatz 11 (Satz 1 Nr. 1 und 2 sowie Satz 2) einge...
	Zu Buchstabe g
	Der bisherige Absatz 13 wird Absatz 12.
	Zu Buchstabe h
	Der bisherige Absatz 14 wird zu Absatz 13 und um einen neuen Satz 1 ergänzt, um Antennenanlagen bis zu einer Mastbreite von 1,50 m und einer Gesamthöhe von 50 m im Außenbereich abstandsflächenrechtlich ohne weiteres zuzulassen. Von Antennenanlagen ein...
	Satz 2 (neu) greift die bisherige Regelung in Satz 1 auf für sonstige Antennenanlagen, also größere als die in Satz 1 angeführten.
	Zu Nummer 3 (§ 15)
	In Absatz 4 Satz 4 Nr. 2 wird eine bisherige Voraussetzung für das Ausreichen eines Rettungswegs bei ebenerdigen eingeschossigen Nutzungseinheiten gestrichen, wenn die Rettung über einen direkten Ausgang ins Freie möglich ist. Bedenken wegen der Perso...
	Zu Nummer 4 (§ 28)
	Absatz 1 wird um einen Satz 2 ergänzt, der entsprechend der Musterbauordnung bestimmte Bauteile von den Anforderungen des Satzes 1 ausnimmt. Die angeführten Bauteile dürfen also aus brennbaren Baustoffen bestehen. Für Kleinteile, wie z. B. Dübel, Verb...
	Zu Nummer 5 (§ 30)
	Absatz 6 regelt die Ausbildung der Brandwand im Bereich der Bedachung. Brandwände müssen grundsätzlich die Bedachung überragen. Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 reicht es nach Satz 1 aus, wenn die Brandwand bis unmittelbar unter die Dachhaut ge...
	Zu Nummer 6 (§ 39)
	§ 39 wird entsprechend der Musterbauordnung neu formuliert im Sinne einer einheitlichen und vereinfachten Anwendbarkeit, ohne dass damit wesentliche inhaltliche Änderungen verbunden sind.
	In der amtlichen Überschrift wird mit dem ergänzten Begriff „Energiebereitstellung" über die Erzeugung von Wärme hinaus auch die Gewinnung von Brennstoffen wie Wasserstoff sowie die generelle Versorgung und Lagerung von Brennstoffen erfasst.
	Die in Absatz 2 genannten Gefahren beinhalten auch die Anforderungen an die Aufstellung von Gasfeuerstätten in Räumen, sodass durch besondere Vorrichtungen an den Feuerstätten oder durch Lüftungsanlagen sichergestellt wird, dass gefährliche Ansammlung...
	Die in Absatz 3 Satz 1 benannten unzumutbaren Belästigungen beinhalten auch die Weiterleitung von Schall in fremde Räume, sodass für eine ausreichende Dämmung zu sorgen ist. Durch Absatz 3 Satz 4 werden Feuerungsanlagen, die ohne Abgasanlagen betriebe...
	Gas-Absorptions-Wärmepumpen zeichnen sich dadurch aus, dass es sich um gasbetriebene Wärmepumpen ohne (elektrische) Verdichtung handelt, bei denen das Abgas derart verdünnt wird, dass die Wärmepumpen hinsichtlich des Umfangs der Belästigungen vergleic...
	Durch Absatz 5 werden – entsprechend der Musterbauordnung – die Vorgaben der Absätze 1 bis 3 auf die betroffenen Anlagen für anwendbar erklärt. Hinzu kommen die Wasserstoff-Elektrolyseure. Die Anforderungen nach den Absätzen 1 bis 3 gelten nicht aussc...
	Zu Nummer 7 (§ 44)
	Im neu einzufügenden Absatz 8 wird die Umnutzung in Wohnraum erleichtert. Rechtmäßig bestehende Gebäude mit Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen erfüllen die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung oder zu einem späteren Zeitpunkt geltenden Anforderungen an...
	Mit den neuen Absätzen 9 und 10 werden weitere umfassende Regelungen zur deutlichen Erleichterung von Dachgeschossausbauten und Aufstockungen von Bestandsgebäuden zu Wohnzwecken eingeführt. Sie entsprechen den Änderungen der Musterbauordnung, wie sie ...
	Der Dachgeschossausbau und die Aufstockungen von Bestandsgebäuden zu Wohnzwecken lösen häufig erhebliche Anpassungserfordernisse aus. Insbesondere in Fällen, bei denen sich aus der Planung die Einstufung in eine höhere Gebäudeklasse ergibt, ist die Er...
	Die Ergänzung von § 44 Abs. 9 und 10 erweitert die allgemeinen Regelungen zum Bestandsschutz für den Dachgeschossausbau und die Aufstockung von Bestandsgebäuden zu Wohnzwecken im Hinblick auf die brandschutztechnischen Anforderungen. Mit der Regelung ...
	Mit Absatz 9 Satz 1 werden für Gebäude, die aufgrund eines Dachgeschossausbaus oder einer Aufstockung zu Wohnzwecken in die Gebäudeklasse 4 fallen, reduzierte Anforderungen an tragende und aussteifende sowie raumabschließende Bauteile regelmäßig zugel...
	Nach Satz 2 erstrecken sich die Erleichterungen auch auf die Neubauteile der Aufstockung selbst, sofern eine Aufstockung nur um ein Geschoss erfolgt. Die Umgehung der Einschränkung auf eingeschossige Aufstockungen durch Wiederholung ist ausgeschlossen...
	Absatz 10 weitet die Erleichterungen auf Gebäude aus, die durch Aufstockungsvorhaben in die Gebäudeklasse 5 fallen. Zusätzlich wird die Installation einer trockenen Löschwasserleitung vorgeschrieben, sofern die Schlauchverlegung im Treppenraum nicht ü...
	Zu Nummer 8 (§ 47)
	Zu Buchstabe a
	Neben der Möglichkeit der Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsmittel können auch andere alternative Mobilitätskonzepte zu einer Verringerung des Stellplatzbedarfs führen. Hierfür kommen z. B. Car-Sharing-Angebote und das gegebenenfalls gemeinschaftli...
	Zu Buchstabe b
	Mit der Streichung in Absatz 2 Satz 2 entfällt die Stellplatzpflicht nunmehr umfassend bei der Schaffung von Wohnraum durch Wohnungsteilung, Änderung der Nutzung, Aufstockung oder durch Ausbau des Dachgeschosses. Die bisherige Einschränkung in Halbsat...
	Zu Nummer 9 (§ 62)
	Nach Absatz 1 Nr. 2 Buchst. g wird die Wasserstofferzeugung in den Fällen von der Genehmigungspflicht freigestellt, in denen der erzeugte Wasserstoff für den Eigenverbrauch baulicher Anlagen erzeugt wird. Nicht freigestellt wird die Wasserstoffprodukt...
	Ergänzend zu der ausschließlichen Freistellung der Wasserstofferzeugung nach Buchstabe g – also der Elektrolyseure – werden zur Nutzung des Wasserstoffs Brennstoffzellen und Wasserstoffspeicher benötigt, wofür es, abhängig von der Größe, bereits Freis...
	Nach Nummer 2 Buchst. h werden integrierte Wasserstoffanlagen (z. B. Solar-Wasserstoff-Systeme oder Brennstoffzellenheizgeräte mit Reformer) einschließlich ihrer Speicher von der Genehmigungspflicht freigestellt. Die zulässige Speichermenge ist dabei ...
	Zu Buchstabe b
	Mit der Ergänzung in Nummer 3 Buchst. g werden Nutzungsänderungen, die mit der Errichtung oder Änderung von Ladestationen für elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge samt notwendiger Versorgungseinrichtungen verbunden sind, wie in der Musterbauordnung ex...
	Zu Buchstabe c
	Zu Doppelbuchstabe aa
	Nach der Änderung in Absatz 1 Nr. 4 Buchst. b Halbsatz 1 wird die Höhe der verfahrensfreien Antennenanlagen aus technischen Gründen bei der freistehenden Errichtung im bauplanungsrechtlichen Außenbereich auf 20 m angehoben. Unabhängig davon bleibt gew...
	Zu Doppelbuchstabe bb
	In Nummer 4 Buchst. c werden ortsveränderliche Antennenanlagen, die für längstens 24 Monate aufgestellt werden, neu in den Katalog der genehmigungsfreien Vorhaben aufgenommen; zusätzlich werden diese Anlagen aufgrund der Änderung in § 76 nicht mehr al...
	Antennenanlagen, die nicht nach den Buchstaben b und c genehmigungsfrei sind, unterfallen bis zu einer Höhe von 50 m nach dem neu eingefügten § 66 Abs. 2 Satz 3 dem vereinfachten Genehmigungsverfahren (siehe Begründung zu Artikel 1 Nr. 12 Buchst. a) b...
	Zu Doppelbuchstabe cc
	Die Buchstaben c bis f in Nummer 4 werden zu den Buchstaben d bis g.
	Zu Buchstabe d
	Zu Buchstabe e
	Nach Absatz 1 Nr. 11 Buchst. l werden Vorhaben, die der Landesverteidigung dienen, nunmehr grundsätzlich als genehmigungsfreie Vorhaben eingestuft. Die damit verbundenen Erleichterungen sind angesichts der angestrebten Stärkung und Erweiterung der mil...
	Der bisherige Buchstabe l wird Buchstabe m; aufgrund des neu eingefügten Buchstabens l wird die Verweisung in Buchstabe m angepasst.
	Zu Nummer 10 (§ 63)
	Nach der bisherigen Rechtslage, die auf den in der Vergangenheit eingereichten Papieranträgen basiert, werden die Bauanträge bei den Gemeindeverwaltungen abgegeben, die die Anträge unverzüglich an die unteren Bauaufsichtsbehörden weiterleiten. Im Fläc...
	Aufgrund der Änderung gilt das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB nun als erteilt, wenn es in der Regel nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens der Bauaufsichtsbehörde verweigert wird. Gleiches gilt, sofern das Einver...
	Aufgrund des Verweises auf § 63 gilt dies künftig auch für Anträge nach § 9 Abs. 2 Satz 4 und § 69 Abs. 2 („separate“ Anträge auf Abweichung) sowie nach § 72 (Bauvorbescheid) und § 73 (Teilbaugenehmigung), ohne dass es einer ausdrücklichen Änderung be...
	Im Freistellungsverfahren sollen die Gemeinden weiterhin verfahrensführend sein; eine Änderung ist diesbezüglich nicht sinnvoll, da hier zunächst ausschließlich die Gemeinden über eine mögliche Baugenehmigungspflicht entscheiden.
	Zu Nummer 11 (§ 65)
	Die Änderung in Absatz 2 Satz 1 mit einer Verlängerung der Prüffrist von zehn auf 15 Arbeitstage ist Folge der Anpassung der Fristenregelungen in § 66 Abs. 5 Satz 3 (siehe Begründung zu Artikel 1 Nr. 12 Buchst. c). Es wird zudem klargestellt, dass die...
	Zu Nummer 12 (§ 66)
	Zu Buchstabe a
	Antennenanlagen mit einer Höhe bis zu 20 m bedürfen im Außenbereich nach dem neu zu ergänzenden § 62 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b grundsätzlich keiner Baugenehmigung mehr. Darüber hinaus werden höhere Antennenanlagen mit einer Höhe von bis zu 50 m nunmehr, ...
	Damit wird der Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung weiter umgesetzt. Die flächendeckende Versorgung mit leistungsfähigem Mobilfunk der neuesten Generation ist gemeinsame Zielsetzung der Gigabit-Strategien des Landes sowie de...
	Wesentlich ist dabei die Ergänzung in Absatz 5 Satz 2, mit der die Fiktion der Baugenehmigung nach Ablauf von drei Monaten (Absatz 5 Satz 6 neu) auf Antennenanlagen nach Absatz 2 Satz 3 erstreckt wird. Dies gilt nach der in Absatz 5 Satz 8 (neu) Halbs...
	Die Änderungen zur Beschleunigung des Ausbaus der Mobilfunkinfrastruktur stehen im Zusammenhang mit den Regelungen der Gigabit-Infrastrukturverordnung. Dabei wird die Frist für die Fiktion der Baugenehmigung auf drei Monate verkürzt (vergleiche Artike...
	Die Gigabit-Infrastrukturverordnung ist als unmittelbar geltendes Recht zu beachten. Hinzuweisen ist etwa auf die Frist für die Feststellung der Vollständigkeit des Antrags auf Genehmigung von 20 Arbeitstagen nach Eingang eines vollständigen Antrags (...
	Zu Buchstabe b
	In Absatz 3 Satz 3 erfolgt aufgrund des neu eingefügten § 62 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. c eine redaktionelle Änderung.
	Zu Buchstabe c
	In Absatz 5 wird angelehnt an § 72 MBO der Beginn der Entscheidungsfrist über den Bauantrag und damit der Fristbeginn für die Fiktion der Baugenehmigung („gilt als erteilt“) geregelt, wenn nicht zeitgerecht entschieden wird.
	Die Frist für die Entscheidung über den Bauantrag (Satz 2) beginnt nach dem neu eingefügten Satz 3 Halbsatz 1 15 Arbeitstage nach Eingang des Bauantrags bei der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde (Nummer 1). Zum Begriff des Arbeitstags siehe Begr...
	Es wird dabei auf den Zeitpunkt des Eingangs der Bauunterlagen bei der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde abgestellt.
	Die Bauaufsichtsbehörde hat aus Gründen der Bürgerfreundlichkeit und der Verwaltungsklarheit weiterhin die Vollständigkeit der vorzulegenden Bauunterlagen gegenüber den antragstellenden Personen zu bestätigen (Satz 1). Diese Feststellung ist jetzt abe...
	Die Ergänzung in Satz 3 Halbsatz 2 dient der Klarstellung, dass die Frist nach Halbsatz 1 Nr. 1 oder 2 auch dann Anwendung findet, wenn das Einvernehmen der Gemeinde vor Ablauf dieser Fristen erteilt wird.
	Aufgrund des neu eingefügten Satzes 3 werden die bisherigen Sätze 3 bis 8 zu den Sätzen 4 bis 9; entsprechend werden auch die Verweise aktualisiert.
	In Satz 7 Halbsatz 1 (neu) wird zugunsten der Bauherrschaft die Möglichkeit aufgenommen, auf den Eintritt der Genehmigungsfiktion zu verzichten. Denkbar sind z. B. Fälle, in denen aufgrund erforderlicher Umplanungen oder Anforderungen aus anderen Rech...
	Zu Nummer 13 (§ 67)
	Zu Buchstabe a
	Mit dem Absatz 1 angefügten Satz 3 werden zunächst Verfahrenserleichterungen für den Ausbau von Dachgeschossen geschaffen. Bisher ist der Ausbau von Dachgeschossen zu Wohnzwecken nur im Bereich qualifizierter Bebauungspläne dem Freistellungsverfahren ...
	In Bereichen nach § 34 BauGB hat der Dachgeschossausbau regelmäßig keine Auswirkungen auf das Tatbestandsmerkmal „Einfügen“ hinsichtlich des Maßes baulicher Nutzung, da sich die Kubatur des Gebäudes nicht wesentlich verändert. Damit ist das Risiko, da...
	Soweit die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit aus Sicht der Gemeinde zweifelhaft ist, kann sie nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 in das vereinfachte Genehmigungsverfahren überleiten. In der relativen Vielzahl der unproblematischen Fälle könnte die Bauherrsch...
	Den Belangen des Brandschutzes und der Standsicherheit wird dadurch entsprochen, dass auch im Freistellungsverfahren bautechnische Nachweise zu erstellen und gegebenenfalls zu prüfen sind.
	Im Weiteren wird mit Absatz 1 Satz 3 das Freistellungsverfahren eröffnet für solche Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, die bauplanungsrechtlich nach § 35 Abs. 1 Nr. 8 Buchst. b BauGB privilegiert zulässig sind auf einer Fläche längs von Au...
	Zu Buchstabe b
	Der bisherige Absatz 3 Satz 3 kann aufgrund der Entwicklung des digitalen Bauantrags entfallen. Sofern die Gemeinde erklärt, dass ein Baugenehmigungsverfahren durchzuführen ist und die Bauunterlagen nach Wunsch der Bauherrschaft als Bauantrag zu behan...
	Zu Buchstabe c
	Durch die Änderung der Bezüge auf § 63 in Absatz 4 ergibt sich, dass die Unterlagen im Freistellungsverfahren weiterhin bei der Gemeindeverwaltung einzureichen sind.
	Zu Buchstabe d
	Mit der Ergänzung in Absatz 5 Satz 1 wird – sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen – das Freistellungsverfahren für Antennenanlagen bis 50 m Höhe (vergleiche § 66 Abs. 2 Satz 3) eröffnet. Es wird zudem hinsichtlich der vorzuhaltenden Unte...
	Zu Nummer 14 (§ 68)
	In Absatz 2 Satz 3 wird neben der weiterhin möglichen Zustellung der an Nachbarinnen und Nachbarn gerichteten Mitteilung über die Zulassung einer Abweichung die Möglichkeit ergänzt, dass die Bekanntgabe dieser Mitteilung nach Maßgabe des § 9 Abs. 1 OZ...
	Zu Nummer 15 (§ 69)
	§ 69 wird geändert, um Abweichungen von bauaufsichtlichen Anforderungen zu erleichtern.
	Zu Buchstabe a
	Absatz 1 Satz 1 ist derzeit als „Kann-Vorschrift“ ausgestaltet. Dabei werden hohe Anforderungen an die Zulässigkeit von Abweichungen gestellt. Unter anderem müssen die Abweichungen mit öffentlichen und privaten Belangen vereinbar sein; soll von einer ...
	Gleichwohl verbleibt noch Raum, eine Abweichung gerade von nachbarschützenden Vorschriften, die mit einer nennenswerten tatsächlichen und das sachliche Interesse der Bauherrin oder des Bauherrn überwiegenden Beeinträchtigung der Nachbarinnen und Nachb...
	Durch die Schaffung des neuen Satzes 2 in Absatz 1 werden drei Regelbeispiele aufgenommen, die eine Vereinbarkeit mit den nach Satz 1 benannten Belangen intendieren:
	Nummer 1 umfasst Vorhaben, die der Weiternutzung bestehender Gebäude dienen. Die Weiternutzung der vorhandenen Gebäudesubstanz rechtfertigt es, in der Regel von der Einhaltung bauordnungsrechtlicher Vorschriften im Einzelfall Abweichungen zu erteilen....
	Nummer 2 dient generell dem vereinfachten Ausbau erneuerbarer Energien beziehungsweise von Vorhaben zur Energieeinsparung. In der Regel werfen derartige Vorhaben (beispielsweise nachträgliche Maßnahmen zur Dämmung, Dachsanierungen, Errichtung von Sola...
	Nummer 3 dient der Umsetzung des verbändeübergreifend vielfach geforderten Gebäudetyps E. Ungeachtet bestehender Fragen des Zivilrechts (Schuldrecht; Haftungsfragen) wird es experimentellen Vorhaben damit ermöglicht, im Einzelfall von bauordnungsrecht...
	Die bisherigen Sätze 2 bis 4 in Absatz 1 werden zu den Sätzen 3 bis 5; zudem wird in den Sätzen 4 (neu) und 5 (neu) jeweils die Verweisung aktualisiert.
	In Bezug auf die Anforderungen an die Barrierefreiheit baulicher Anlagen bleibt die spezielle Abweichungsregelung des § 51 Abs. 4 vorrangig.
	Zu Buchstabe b
	Die Ergänzung in Absatz 2 Satz 1 um einen Halbsatz folgt der Neuregelung in § 62 Abs. 1 Nr. 11 Buchst. l, wonach Vorhaben, die der Landesverteidigung dienen und keiner Umweltverträglichkeitsprüfung oder Vorprüfung bedürfen, genehmigungsfrei sind. § 69...
	Zu Nummer 16 (§ 74)
	In Absatz 1 Satz 1 wird in Folge der Änderung in § 70 Abs. 3 Satz 1 (siehe Begründung zu Artikel 1 Nr. 24) ergänzt, dass die Frist letztlich für das Erlöschen der (Teil-)Baugenehmigung von vier Jahren im Falle deren Bekanntgabe nach Maßgabe des § 9 Ab...
	Zu Nummer 17 (§ 76)
	Vorübergehend aufgestellte ortsveränderliche Mobilfunkanlagen können insbesondere zur Gewährleistung der erforderlichen Netzabdeckung oder beim kurzfristigen Entfall einer bestehenden Anlage als Zwischenlösung bis zur Umsetzung eines dauerhaften Stand...
	Zu Nummer 18 (§ 77)
	Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der Änderungen der §§ 70 und 74 (Bekanntgabe nach Maßgabe des § 9 Abs. 1 OZG, siehe Begründung zu Artikel 1 Nr. 24) beziehungsweise aufgrund des in § 66 Abs. 5 neu eingefügten Satzes 3.
	Zu Nummer 19 (§ 83)
	Zu Buchstabe a
	Auch Anträge auf Zustimmung sollen zukünftig bei der Bauaufsichtsbehörde eingereicht werden (siehe Begründung zu Artikel 1 Nr. 10).
	Zu Buchstabe b
	Die Änderung in Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 ergibt sich als Folgeänderung aus dem neu eingefügten § 62 Abs. 1 Nr. 11 Buchst. l, der die Genehmigungsfreiheit der militärischen Vorhaben, die keiner Umweltverträglichkeitsprüfung beziehungsweise Vorprüfung...
	Zu Nummer 20 (§ 86)
	Die Änderung in Absatz 3 Satz 3 schafft mehr Flexibilität für die Organisation im Vermessungswesen, wo bauaufsichtliche Mitteilungen über Eintragungen in das Baulastenverzeichnis entgegengenommen werden. Diese Mitteilungen sind nicht mehr wie bisher z...
	Zu Nummer 21 (§ 87)
	Zur Klarstellung über die möglichen Regelungsinhalte der Feuerungsverordnung wird die Ermächtigungsgrundlage auf die in § 39 neu genannten Anlagen ausgeweitet.
	Zu Nummer 22 (§ 89)
	Die Ergänzung resultiert aus dem neu eingefügten § 66 Abs. 2 Satz 3.
	Zu Nummer 23
	Es handelt sich jeweils um eine redaktionelle Anpassung aufgrund der Änderungen in § 66 Abs. 5 Satz 2 und 3 (neu).
	Zu Nummer 24
	Darüber hinaus soll auch für die nach § 70 Abs. 3 Satz 2 erforderliche Übermittlung der Ausfertigung des Bauscheins an Nachbarinnen und Nachbarn, deren Einwendungen nicht entsprochen wurde oder die sich nicht innerhalb der Frist nach § 68 Abs. 2 Satz ...
	Über die Verweise auf die §§ 68, 70, 74 und 75 gilt dies auch für die Bekanntgabe und den Beginn der Geltungsdauer von Bauvorbescheiden (§ 72), Typenprüfungen (§ 75 a) sowie für die Bekanntgabe von Zustimmungen nach § 83 Abs. 1.
	Zu Nummer 25 (Inhaltsübersicht)
	Aufgrund der Ergänzung der Überschrift des § 39 ist die Inhaltsübersicht entsprechend anzupassen.
	Zu Artikel 2
	Zu Nummer 1 (§ 3)
	Die Ergänzung ist aufgrund des neuen § 8 Abs. 11 Satz 1 Nr. 5 LBauO erforderlich. Die Erleichterung hinsichtlich der Abstandsflächen greift nur innerhalb der bisherigen Dimensionen der baulichen Anlage. Um den Planenden aber auch den Bauaufsichtsbehör...
	Zu den Nummern 2 und 3 (§§ 4 und 7)
	Bei den Änderungen in § 4 Abs. 2 Satz 1 und § 7 Abs. 6 Satz 1 handelt es sich jeweils um redaktionelle Anpassungen.
	Zu Artikel 3
	Nach Absatz 2 gelten die Änderungen nicht für Bauanträge, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind. Bereits eingereichte Bauanträge werden nach dem bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens geltenden bisherigen Recht behandelt. Dadurch...
	Nach Absatz 3 kann die antragstellende Person verlangen, dass für Anträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht wurden, die bisherige (materielle) Rechtslage Anwendung findet.
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